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VORWORT

In einer Zeit, wo die positiven Seiten des menschlichen Lebens in der Öf
fentlichkeit kaum mehr zur Sprache kommen, weil Anerkennung zur per

sönlichen Herausforderung wird, ist das Thema „Heiligsprechung" sicher

lich ein Stein des Anstoßes. Wo immer aber Verneinung herrscht, ist die

Sehnsucht nach Bejahung am größten. So erkennt man angesichts der völ

ligen Nivellierung des Lebens mit ihrer lähmenden Motivation weit über

den christlichen Raum hinaus immer mehr die Notwendigkeit von Vorbil

dern, die aus dem Glauben heraus in echter Lebensdynamik und Persön

lichkeitsgestaltung zum Wohle der Menschheit gedacht, gefühlt und gear

beitet haben.

Die weltweit angesetzte und umfassendste Prüfung und Darstellung

solch edler Gestalten bildet ohne Zweifel das Verfahren einer Heiligspre

chung. Wie kam es überhaupt dazu und wie verläuft ein solches Verfah
ren der Heiligsprechung heute?

Mit dieser Frage trat ich bereits vor 15 Jahren an den wohl besten Ken

ner der Materie, Möns. Dr. Fabijan Veraja, heran, der seit 1961 in der

Heiligsprechungskongregation in Rom tätig war und von Dezember 1981
bis zu seiner Pensionierung im Januar 1993 als Untersekretär nicht nur

an der Leitung der Kongregation teilnahm, sondern auch wesentlich zur

neuen Gesetzgebung von 1983 beitrug. Nach vielen gemeinsamen Gesprä

chen konnte ich mein Vorhaben, die Berichte der Ärztekommission, der
Consulta Medica, zu den außergewöhnlichen Heilungen im Zusammen

hang mit der Selig- und Heiligsprechung herauszugeben, in die Tat umset
zen. Grundvoraussetzung für eine derartige Veröffentlichung war aller
dings eine gediegene historische, juridische sowie praktische Darlegung
des Verfahrens der Heiligsprechung als solches. Hier war Veraja von sei
ner Ausbildung und Erfahrung her der am meisten berufene Autor. Nach

reiflicher Überlegung machte er sich an die Abfassung des vorliegenden
Buches, das 1992, kurz vor seiner Pensionierung, in der italienischen Ori

ginalfassung erschien. Die Herausgabe der deutschen Übersetzung mußte
allerdings so lange aufgeschoben werden, bis die Veröffentlichung der
Schriftenreihe „Wunder von Seligen und Heiligen", bestehend aus Band
1: „Wunder der Seligen (1983 - 1990)", Band 2: „Wunder der Seligen

(1991 - 1995)" und Band 3: „Wunder der Heiligen (1983 - 1995)" sicher
gestellt war. Die Originalausgabe in italienischer Sprache besorgt die
Libreria Editrice Vaticana, während die deutsche Version der Schriften

reihe im Besch Verlag, Innsbruck, erscheint. Der erste Band in beiden
Versionen ist bereits für 1998 anberaumt.
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VI Vorwort

Das vorliegende Buch von Veraja ist hierbei als unerläßliche Einführung

gedacht, stellt jedoch eine Arbeit für sich dar und wird daher auch als

selbständiger Band veröffentlicht.

Bei der Übersetzung habe ich unter ständiger Mitarbeit von Dipl.-Übers.
Mag. Priska Kapferer und eingehender Fachberatung durch Möns. Fabi-

jan Veraja ein Höchstmaß an Fachlichkeit und sprachlichem Fluß ange

strebt, was sicherlich nicht immer ganz gelungen ist. Zudem entschieden

wir uns dafür, gewisse Ausdrücke in der lateinischen Fachformulierung

zu belassen, um eventuellen Mehrdeutigkeiten vorzubeugen. Vor allem

aber wurde der Terminus „Causa" beibehalten und im Plural mit „Cau-

sen" wiedergegeben, weil sich, erstens, keine spezifisch deutsche Überset
zung anbot und weil, zweitens, der Begriff in einschlägigen Arbeiten zu

diesem Themenbereich bereits Verwendung findet. Nicht zuletzt sind die

Ausführungen von Veraja nach dem Sparsamkeitsprinzip verfaßt, was
sich auch in der deutschen Fassung niederschlägt und den Leser entspre

chend fordert. Ein von uns erstelltes Literaturverzeichnis sowie ein Sach-

und Autorenregister sollen hier zu besserer Verständlichkeit beitragen.

Schließlich bleibt mir noch die angenehme Verpflichtung, Möns. Fabi-

jan Veraja für das große Vertrauen, die selbstlose Mitarbeit bei der Kor

rektur der deutschen Version ebenso wie bei der Vorbereitung der oben
genannten Schriftenreihe, die ohne seine Unterstützung nie möglich gewe
sen wäre, meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Ein weiterer Dank

gilt Mag. Priska Kapferer, die nicht nur meine Übersetzung gegengelesen,
sondern auch die Formulierungen geschliffen und den Band gestaltet hat.

Der Libreria Editrice Vaticana gilt der Dank für die Lizenz zur deutschen

Version und dem Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohy-

giene, Freiburg/D, unter der Leitung von Prof. Dr. Johannes Mischo für
die Förderung der Übersetzung. Und nicht zuletzt danke ich meinem
hochverehrten Freund, Prof. Heinrich C. Berann, für die Abdruckgeneh-
migung seines Bildes „Hoffnung" (opus CCCXIV) als Frontispiz.

Möge der Leser in der Lektüre des Buches ein tieferes Verständnis für

die „Heiligsprechung" gewinnen und, so gewappnet, den Einstieg in die
„Wunder von Seligen und Heiligen" wagen.

Innsbruck, Pfingsten 1998 P. Andreas Besch, CSsR
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EINFÜHRUNG

Mit der Apostolischen Konstitution Divinus perfectlonis Magister trat am

25. Januar 1983 die neue Gesetzgebung für die Heiligsprechung in Kraft.

Kurz darauf erschien auch mein Kommentar zur neuen Gesetzgebung für

Heiligsprechungsverfahren^y dessen erstes Kapitel bereits am 27. Februar
1983, gleichzeitig mit der Publikation der neuen Gesetzestexte, im Osser-

vatore Romano veröffentlicht wurde.

Als die Ausgabe des Kommentars vergriffen war, ergab sich die Notwen

digkeit eines neuen, umfassenderen Flandbuches, das sowohl bei der

Einleitung der Diözesanerhebungen als auch bei der Prüfung der Causen

in der zuständigen Kongregation als Wegweiser dienen sollte. Bei der Ab

fassung des neuen Textes ließ sich zudem die Erfahrung der letzten Jahre

einbringen, in denen die ersten Schritte der Reform umgesetzt wurden.

Die Ziele der jüngsten Reform finden ihren Niederschlag im I. Kapitel,

das den Text enthält, mit dem die neue Gesetzgebung inoffiziell vorgestellt

wurde.

Das 2. Kapitel befaßt sich mit der Rolle der Bischöfe bei den Kanonisati-

onsverfahren, wobei besondere Betonung auf die unabdingbare Voraus
setzung für die Einleitung eines Verfahrens gelegt wird, nämlich die Not
wendigkeit eines echten Rufes der Heiligkeit des Dieners Gottes. Der ei

gentliche Gegenstand einer Diözesanerhebung kommt im letzten Abschnitt

zur Sprache.

Eine detaillierte Beschreibung der zu beachtenden Vorgangsweise bei
solchen Erhebungen erfolgt im 3. Kapitel, Sofern allen darin abgegebenen

Empfehlungen Rechnung getragen wird, gilt die Untersuchung als dem
neuen Gesetz entsprechend durchgeführt und die Kongregation kann die
Einhaltung der betreffenden Normen leichter kontrollieren.

Das 4. Kapitel widmet sich der Untersuchung der Causen bei der Kon
gregation zur Feststellung der Heiligkeit des Lebens oder des Martyriums
des Dieners Gottes, was den Hauptzweck eines jeden Kanonisationsver-
fahrens bildet. In der Darlegung werden die einzelnen Verfahrensschritte

dieser Phase aufgezeigt, wobei besonders jene Fragen Berücksichtigung
finden, die offensichtlich einer ausführlicheren Erklärung bedürfen. Die-

1 S. Coiigregazione per le Cause dei Santi (Hg.): „Sussidi per lo Studio delle cause de!
santi", 1. - Rom, 1983.
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2  F. Veraja: Heiligsprechung

ses Kapitel ist in erster Linie für die „Fachleute" innerhalb der Kongrega

tion gedacht; wichtig ist aber auch, daß derjenige, der ein Verfahren ein

leitet, weiß, was für den erfolgreichen Ausgang desselben entscheidend

ist. Die Fachleute wissen, wo weitere Informationen zu den in diesem

Handbuch nur andeutungsweise aufgeführten Themen zu finden sind.

Sollte sich dies als notwendig erweisen, so darf daran erinnert werden,

daß die theologische Lehre und ihre Anwendung bei den Kanonisations-

verfahren durch die gegenwärtige Reform nicht in Frage gestellt wurde.

Damit behält das Werk Benedikts XIV. hinsichtlich der Lehre für unseren

Bereich auch weiterhin seine volle Aktualität.

Das 5. Kapitel behandelt die Vorgangsweise bei der Untersuchung von

Wundern^ die der Fürsprache des Kanonisationskandidaten zugeschrieben

werden.

Das 6. Kapitel befaßt sich mit der Selig- und Heiligsprechung.

Die in den oben genannten Kapiteln beschriebene Praxis bezieht sich auf

jene Verfahren, die nach der neuen Gesetzgebung angegangen werden;

doch wurden zahlreiche andere Verfahren nach früherem Recht eingelei

tet, das schon vor dieser jüngsten Reform eine Reihe von Veränderungen
erfahren hatte.

Zur besseren Orientierung auf diesem Gebiet werden daher in Anhang I
außer den für diese Verfahren festgesetzten Normen auch Grundrisse der

früheren Praktiken mit einigen Erklärungen angeführt, die einen Ge

samtüberblick über die Entwicklung der Gesetzgebung erleichtern sollen.

Einen besonders komplexen Bereich bilden die Verfahren der älteren

Seligen, die seit unvordenklichen Zeiten verehrt werden; in Anhang II fin

den die mit der Bearbeitung solcher Causen beauftragten Theologen eine

geschichtliche Darlegung der diesbezüglichen Gesetzgebung und der Pra
xis der Kongregation.

Anhang III gibt Beispiele von Interrogatorien wieder, die den Promoto

res iustitiae bei der Erstellung der spezifischen Fragebögen über die Hei

ligkeit des Lebens oder das Martyrium der Kanonisationskandidaten als
„Gedächtnisstütze" dienen mögen.

Anhang IV enthält außer einem Promemoria über die rechtsmedizini
schen Belange bei der Rekonstruktion jener klinischen Fälle, deren Hei
lung als außernatürlich anerkannt werden soll, drei Arten von Interroga
torien, die dem/den möglichen Assistenten des Promotor iustitiae bei der

Abfassung des Fragenkatalogs zur Erhebung der angeblichen Wunder als
Beispiele dienen können.
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Einführung 3

In Anhang V werden Anleitungen zur Exhumierung und/oder Identifi

zierung der Leichname von Dienern Gottes sowie von Seligen und Heili

gen gegeben.

Schließlich erfolgt die Wiedergabe der drei Gesetzestexte: Apostolische

Konstitution Divinus perfectionis Magister, Normae und Decretum genera-

le. Nicht angeführt wird hingegen der Wortlaut des Regolamento von

1983, das ad experimentum approbiert wurde und durch einen endgülti

gen Text zu ersetzen wäre. Aus diesem Grund sind allgemein auch die

Nummern der einzelnen Artikel des Regolamento nicht genannt, wenn

gleich der wesentliche Textinhalt wiedergegeben ist, weil dieser quoad

substantiam (zumindest implizit) vom Grundgesetz der Apostolischen Kon

stitution und vom Decretum generale selbst bestimmt wird.

Die geltende Gesetzgebung stellt den Schlußpunkt einer langen rechtli
chen Entwicklung und der Praxis auf diesem Sektor dar. Nur in Kenntnis
dieser iuristischen Vergangenheit lassen sich Sinn und Tragweite be

stimmter Verordnungen entsprechend einschätzen. So finden sich im

Kommentar auch historische Exkurse, die, wenngleich sehr kurz gehalten,

ausreichen dürften, damit es einem nicht ergeht wie der Spinne in der Fa

bel, die bei der Inspektion des Spinnennetzes auf einen ihr überflüssig

scheinenden Faden stieß, weshalb sie ihn durchtrennte, wobei es aber

gleichzeitig auch um den Halt des Netzes geschehen war. Nur bei entspre

chender Anwendung aller Gesetzesverordnungen lassen sich die beabsich

tigen Ziele der jüngsten Reform erreichen, die dann wohl auch die gebüh
rende Anerkennung erfahren wird.

Es wurde versucht, die Darlegung kurz und präzise zu gestalten; wer
daher dieses Handbuch verwendet, wird gut daran tun, nichts zu überge
hen, selbst wenn es sich nur um einfache Anregungen handelt. Möglicher
weise wird dem Leser die Bedeutung bestimmter Akzente nicht sofort be

wußt, doch sind sie deshalb nicht überflüssig; der Verf. hätte jeden einzel

nen von ihnen wiederholt rechtfertigen können, wozu aber seitenlange Er

läuterungen notwendig gewesen wären. Auf alle Fälle war es die während
des Studiums der Causen gewonnene Erfahrung, welche die Betonung auf
diesen oder jenen Punkt verlegte.

Da zuweilen auch heute noch in den Kategorien der früheren Gesetzge
bung gedacht wird, kann es vorkommen, daß man auf Behauptungen
stößt, die der geltenden Gesetzgebung nicht voll entsprechen; in solchen

Fällen wurde versucht, den eigentlichen Sinn der in Frage stehenden

Norm zu erklären und dabei polemische Hinweise zu vermeiden.
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4  F. Veraja: Heiligsprechung

Das vorliegende Handbuch bietet auch Überlegungsansätze zu einigen
Fragen, die unter Wissenschaftlern Anlaß zu Diskussionen geben (wie die

Institution der Seligsprechung und die Frage der Wunder bei den Kanoni-

sationsverfahren); dem Leser wird es nicht schwer fallen, Gesetz und gel

tende Praxis von der persönlichen Meinung des Autors zu unterscheiden,

die selbstverständlich nur so viel Gewicht hat wie die Argumente, die sie

unterstützen.

Kanonisationsverfahren sind sehr viel komplexer, als dies einem Außen

stehenden, vielleicht sogar einem Theologen oder Kanonisten erscheinen

mag; zur Orientierung auf diesem Gebiet ist auch die Kenntnis der Ge

schichte der Praxis des Dikasteriums vonnöten. Prospero Lambertini (Be

nedikt XIV.) hat in seinem Monumentalwerk De Servorum Bei beatificatio-
ne et de Beatorum canonizatione die Lehre der Theologen und Kanonisten

wie auch die jahrhundertelange Praxis des Hl. Stuhles bei der Behand

lung von Kanonisationsverfahren dargelegt; doch sind seither wiederum

Jahrhunderte vergangen und es wurden neue Erfahrungen gesammelt.

Selbst wenn sein Werk der Kongregation eine große Hilfe war, hat sich
der Umstand, daß es sich um das Werk eines Papstes handelte, bei späte
ren Überlegungen in gewisser Weise auch als hinderlich erwiesen. Den
noch mangelte es nicht an Fragen, welche nach einer eingehenderen Be
schäftigung verlangten, vor allem bezüglich der Causen älterer Seliger,

die seit unvordenklichen Zeiten verehrt wurden.

Als sich der Verf. mit diesen Causen zu befassen hatte, sah er sich bald

mit einer Reihe von Problemen konfrontiert, für deren Lösung weder ir

gendwelche Allgemeinplätze noch die geschichtliche Darstellung Lamber-
tinis genügten. Es galt mithin, die gesamte Problematik des Bereiches un
ter fachlichen Gesichtspunkten anzugehen. Erst nach mehreren Jahren ver
tiefter Beschäftigung mit der Materie klärten sich die einzelnen Fragen
und konnten die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchungen veröffent
licht werden. Diese betreffen die Canonisatio aequipollens^y den Ursprung
und die Geschichte der Entwicklung der Seligsprechung wie auch die soge
nannte Beatificatio aequipollens^. Im Verhältnis zur Routinearbeit der

2 F. VERAJA: La Canonizzazione equipollente e la questione dei miracoli nelle cause dl
canonizzazione. In: „Apollinaris" (Rom) XLVIII (1975), S. 222 - 245; 475 - 500; XLIX
(1976), S. 182 - 200.

3 F. VERAJA: La Beatificazione. Storia, problemi, prospettive. - Rom, 1983 (S.
Congregazione per le Cause dei Santi (Hg.): „Siissidi per lo Studio delle cause dei santi",
2).
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Einführung 5

Kongregation handelt es sich hier in gewissem Sinne um Randfragen, die

vielleicht nicht zuletzt auch deshalb für so manch ungeeignete Lösung

empfänglich sind, wie aus den genannten Arbeiten hervorgeht. Diese Auf

gaben sind in erster Linie den Wissenschaftlern in der Kongregation zuge

dacht; um den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen (vor allem aus

der zweiten Arbeit, die in diesem Handbuch des öfteren zitiert wird) muß

man in der betreffenden Problematik bereits über entsprechende Kennt

nisse verfügen. Da all jene, die sich das erstemal mit solchen Fragen aus

einandersetzen müssen, einer Orientierung auf diesem Gebiet bedürfen,

soll mit dem vorliegenden Buch, unter Hinweis auf die Studien für die in

terne Ausbildung, ein erster Einblick vermittelt werden.

Rom, am 19. März 1992

Fabijan Veraja

Untersekretär der Heiligsprechungskongregation
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1. KAPITEL

ENTSTEHUNG UND AUFBAU DER NEUEN GESETZGEBUNG

FÜR KANONISATIONSVERFAHREN

Die von den Vätern des II. Vatikanums angestrebte Revision des Codex lu-

ris Canonici wirkte sich notgedrungen auch auf die Gesetzgebung zur Se

lig- und Heiligsprechung aus. Ein diesbezügliches Revisionsverfahren

wurde bereits vor dem Konzil in Gang gesetzt und nach Modifizierung in

verschiedenen Bereichen mit der Verlautbarung der Apostolischen Konsti

tution Divinus Perfectionis Magister 1983 abgeschlossen.

Im folgenden sei ein kurzer Überblick über Vorgeschichte und Entste
hung des neuen Gesetzes sowie über dessen Grundlagen und Strukturie
rung gegeben.

I. FRÜHERE VORGANGSWEISE

Für das Verständnis dieses Reformprozesses ist es notwendig, sich

zunächst - wenn auch in gedrängter Form - mit den wichtigsten Ab

schnitten des bisherigen juristischen Procedere bei Kanonisationsverfah-

ren zu befassen.

Der Hl. Stuhl pflegte ein diesbezügliches Verfahren erst auf wiederhol

tes Drängen der betreffenden Ortskirchen hin einzuleiten und nachdem
der Bischof der Diözese, in welcher der Diener Gottes verstorben war, ein

Informativverfahren über den Ruf der Heiligkeit oder das Martyrium des
selben eröffnet hatte. Auf Anordnung Urbans VIIL (1623 - 1644) hatte
der Bischof zudem sämtliche Schriften des Dieners Gottes zu sammeln

und in einem Sonderverfahren sicherzustellen, daß dieser zum Zeitpunkt

der Untersuchung nicht Gegenstand eines vom Apostolischen Stuhl nicht

autorisierten öffentlichen Kultes war.

Nach Übersendung der Erhebungsakten an den Hl. Stuhl befaßte sich
die Ritenkongregation, der Sixtus V. (1585 - 1590) die Bearbeitung von
Heiligsprechungsfällen (Causen) übertragen hatte, in erster Linie mit der
Prüfling der Schriften des Dieners Gottes. Weiters verschaffte sie sich Ge

wißheit über den Ruf der Heiligkeit oder das Martyrium und darüber, daß
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der Einleitung der Causa beim Hl. Stuhl keine unüberwindbaren Hinder

nisse entgegenstanden.

Nach Einführung der Causa wurde die Einhaltung der von Urban VIH.

erlassenen Dekrete de non cultu überprüft, die eine öffentliche Verehrung

untersagten. Daraufhin ordnete die Kongregation die Aufnahme der apo

stolischen Verfahren über den Ruf der Heiligkeit im Allgemeinen und über

die Tugenden im Besonderen oder das Martyrium des Dieners Gottes und

die seiner Fürsprache zugeschriebenen Wunder an.

In den langen Diskussionen innerhalb der Kongregation erfolgte die

(schriftliche) Erörterung zwischen dem Glaubensanwalt und dem Anwalt

(Advokat) der Causa, während über die Verdienste die dem Dikasterium

angehörenden Prälaten, Konsultoren und Kardinäle zu entscheiden hat

ten. Das endgültige Urteil über die Tugenden oder das Martyrium und die

Wunder des Dieners Gottes war dem Papst vorbehalten.

II. ERSTE ERNEUERUNGSVERSUCHE

Trotz umsichtiger Strukturierung erwies sich die herkömmliche Verfah

rensweise angesichts der wachsenden Zahl der Causen als zu komplex und
wirkte sich auf die rechtzeitige Einleitung der apostolischen Verfahren,
die theoretisch die Grundlage für eine Beurteilung hätten bilden sollen, in
zunehmendem Maße hinderlich aus.

Darüber hinaus hatte die Geschichtskritik seit dem letzten Jahrhundert

beachtliche Fortschritte gemacht, und selbst in der damaligen Ritenkon

gregation waren Stimmen laut geworden, die bei der Untersuchung von

Kanonisationsverfahren für die Anwendung geschichtskritischer Metho

den plädierten. Diese Forderung fand dann auch tatsächlich Eingang in
ein Dekret der Ritenkongregation, das auf Anweisung von Pius X.

(1903 - 1914) am 26. August 1913 veröffentlicht wurde.^
In den Codex luris Canonici von 1917 wurde das erwähnte Dekret nur

teilweise aufgenommen, wenngleich es in den notae von Kardinal P. Gas-

parri insgesamt elfmal angeführt ist. Auf zwei grundlegende Verfügungen
des Dekrets wurde nämlich verzichtet:

a) daß bei allen - nicht nur den älteren - Causen im Informativverfahren

sämtliche Dokumente^ veröffentlichte wie unveröffentlichte, einzusehen
seien, welche die anstehende Causa in irgendeiner Weise berührten (De
kret, Nr. II);

1 AAS 5 (1913), S. 436 - 438.
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b) daß auch bei den bei der Ritenkongregalion bereits anhängigen Causen

erst nach eingehender Prüfung aller die spezielle Causa betreffenden Un

terlagen weiter vorgegegangen werde (Dekret, Nr. VII).

Die Nicht-Anwendung dieser beiden Klauseln führte dazu, daß sich die

Position der an Zahl ständig zunehmenden Causen verschlechterte. Von

jenem Augenblick an nämlich, wo bei vielen Causen das apostolische Ver

fahren verspätet eingeleitet wurde und es unmöglich war, hinsichtlich der

Ausübung der Tugenden oder des Martyriums des Dieners Gottes neue

Zeugenaussagen einzuholen, bestand der einzige Weg zur Erlangung lük-

kenloser Beweise - sofern die im Informativverfahren vorgebrachten

nicht ausreichten - in der kritischen Auswertung etwaiger schriftlicher

Quellen.

Bei den älteren Causen, bei denen sich die nötigen Beweise bezüglich

Tugenden oder Martyrium ausschließlich auf schriftliche Quellen stütz
ten, war ein solches Prüfungsverfahren unumgänglich.

III. ERRICHTUNG DER HISTORISCHEN SEKTION

DER RITENKONGREGATION

Um methodischen und strukturellen Mängeln des zuständigen Dikasteri-

ums vorzubeugen, setzte Papst Pius XI. (1922 - 1939) mit dem Motupro-

prio Gzä da qualche tempo^ vom 6. Februar 1930 als Herzstück der Riten
kongregation eine Historische Sektion ein, deren Aufgabe es eben war, bei
der Behandlung der „historischen" Fälle von Dienern Gottes (hinsichtlich

Leben, Tugenden, Martyrium oder althergebrachtem Kult) einen wirksa
men Beitrag zu leisten, „also dort, wo man sich weder auf Augenzeugen
berichte noch auf rechtzeitig beigebrachte gesicherte Unterlagen stützen
konnte"^.

Derselbe Papst beauftragte schließlich die Ritenkongregation mit der
Veröffentlichung der Normae servandae in constriiendis processibus ordi-
nariis super causis historicis'^ vom 4. Januar 1939, womit das apostolische
Verfahren bei „historischen" Causen in Zukunft praktisch hinfällig wurde.

2 AAS 22 (1930), S. 87 - 88.
3 Vgl. den Artikel von F. VERAJA zum 50jährigen Bestehen des Historisch-Hagiogra-

phischen Amtes - vormals Historische Sektion - der Kongregation. In: Osservatore Ro
mano, 7. 2. 1980, S. 5.

4 AAS 31 (1939), S. 174 - 175.
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Von da an gab es in solchen Fällen nach vorheriger vollständiger Be

weiserbringung somit nur mehr das ordentliche Verfahren.

Heute, mehr als fünfzig Jahre später, kommen die Vorteile dieses auf

den ersten Blick bescheidenen Reformversuchs Pius' XL erst voll zum

Tragen, nicht nur, was die einigen hundert „historischen" Fälle anbelangt,

sondern auch, weil dadurch ein Umdenken im Sinne einer erhöhten histo

rischen Sensibilität auf allen Ebenen einsetzte. Tatsächlich wurde im Lau

fe der Zeit auch bei jüngeren Causen zunehmend die Einschaltung der Hi

storischen Sektion verlangt, die 1969 in Historisch-Hagiographisches Amt

umbenannt wurde. All das führte schließlich notgedrungen zur Überle
gung, ob es nicht angebracht sei, alle Fälle einer historisch-kritischen Be
trachtung zu unterziehen.

Insgesamt verkörpert die 1983 in Kraft getretene Gesetzgebung den Ab
schluß des von Pius XL in Gang gebrachten Erneuerungsprozesses, wobei

die Reform von 1930/39 einen ersten Schritt für weitere Entwicklungen

im Zuge der Überarbeitung setzte. Bei der derzeitigen Gesetzgebung ha
ben wir es daher mit einer kontinuierlich gewachsenen Verfahrensent

wicklung zu tun und nicht mit einer revolutionären Umwälzung, wie auf

grund der Eliminierung bestimmter, mittlerweile überholter Formalismen

gedacht werden könnte.

IV. JÜNGSTE ÄNDERUNGEN IN DER GESETZGEBUNG

DES CODEX lURIS CANONICI

Bevor wir uns mit der derzeitigen Gesetzgebung befassen, ist es jedoch

notwendig, einen Blick auf die verschiedenen legislativen Schritte im Vor
feld derselben zu werfen.

Bereits in den sechziger Jahren erwog man eine Zusammenlegung von
ordentlichem und apostolischem Verfahren, um die für ein Kanonisations-

verfahren erforderlichen Beweise rechtzeitig erbringen zu können. Dies

galt offensichtlich nur für die „jüngeren" (nicht die „älteren") Causen, für

die noch beide Verfahren vorgesehen waren. Für diese also wurde mit

dem Motuproprio Sanctitas clarior^ vom 19. März 1969 ein einziges Erhe
bungsverfahren verfügt, das der Diözesanbischof nach vorheriger Ermäch
tigung durch den HL Stuhl in die Wege leitete.

5 AAS 61 (1969), S. 149 - 153.
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Wenige Monate später wurden mit der Apostolischen Konstitution Sacra

Rituum Congregatio^ vom 8. Mai 1969 anstelle der Ritenkongregation zwei
neue Dikasterien geschaffen: die Kultuskongregation und die Heiligspre
chungskongregation. Gleichzeitig wurde auch das Verfahren zur Behand

lung der Causen teilweise abgeändert.

Doch fanden weder das Motu proprio Sanctitas clarior noch die Aposto

lische Konstitution Sacra Rituum Congregatio (Teil II) eine exakt ihrer

Konzeption entsprechende Anwendung. Schon bald glaubte man nämlich,

auf Erlässe und spezielle Befugnisse zurückgreifen zu müssen, die von

der einen oder anderen Verfügung der eben genannten Dokumente abwi

chen. Als schließlich ein erster Entwurf der vom Motuproprio Sanctitas

clarior vorgesehenen „Sonderregelungen" aufgesetzt wurde - der Bischof

hätte nämlich „servatis praescriptis luris communis et peculiaribus Nor-

mis, a Sacra Rituum Congregatione ad hoc edendis'' vorgehen sollen -, reg

te man von verschiedenen Seiten an, die Gesetzgebung betreffend Kanoni

sationsverfahren völlig neu zu überarbeiten.

V. EINHEITLICHE REVISION DER GESAMTEN GESETZGEBUNG

Diese schwierige Aufgabe übertrug Papst Paul VI. (1963 - 1978) einer

aus den Prälaten der Kongregation, einigen Kanonisten und Theologen zu
sammengesetzten Kommission unter Leitung des mittlerweile leider ver

storbenen Kardinals Pericle Felici. Das dabei ausgearbeitete Schema cano-

num wurde dann von einem Unterausschuß geprüft, der ein zweites Sche

ma erstellte. Anschließend versuchte man, die beiden Schemata in Ein

klang zu bringen. Das daraus entstandene dritte Schema wurde den höch
sten Beamten der Kongregation und dem Vertreter der Postulatoren zur

Einsichtnahme vorgelegt. Unter Berücksichtigung der gesammelten Gut
achten erarbeitete schließlich eine aus drei Kardinälen bestehende Kom

mission ein viertes Schema, das am 23. Juni 1980 unterzeichnet wurde.

In Wirklichkeit hatte man sich bei der gesamten Revision allein darauf

beschränkt, die damals geltende Gesetzgebung, die sowohl im Codex des
kanonischen Rechts und in den späteren päpstlichen Dokumenten als auch

in einer Reihe von neueren Sonderbefugnissen verstreut war, zu verein
heitlichen. Wer allerdings mit der Untersuchung der Causen befaßt war,
erkannte die Notwendigkeit einer radikaleren Reform, was auch von

6 AAS 61 (1969), S. 297 - 305.
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I 

v. EINHEITLICHE REVISION DER GESAMTEN GESETZGEBUNG 

Diese schwierige Aufgabe übertrug Papst Paul VI. (1963 - 1978) einer 
aus den Prälaten der Kongregation, einigen Kanonisten und Theologen zu- 
sammengesetzten Kommission unter Leitung des mittlerweile leider ver- 
storbenen Kardinals Perícle Felíci. Das dabei ausgearbeitete Schema cano- 
num wurde dann von einem Unterausschuß geprüft, der ein zweites Sehe- 
ma erstellte. Anschließend versuchte man, die beiden Schemata in Ein- 
klang zu bringen. Das daraus entstandene dritte Schema wurde den höch- 
sten Beamten der Kongregation und dem Vertreter der Postulatoren zur 
Einsichtnahme vorgelegt. Unter Berücksichtigung der gesammelten Gut- 
achten erarbeitete schließlich eine aus drei Kardinälen bestehende Kom- 
mission ein viertes Schema, das am 23. Juni 1980 unterzeichnet wurde. 

In Wirklichkeit hatte man sich bei der gesamten Revision allein darauf 
beschränkt, die damals geltende Gesetzgebung, die sowohl im Codex des 
kanonischen Rechts und in den späteren päpstlichen Dokumenten als auch 
in einer Reihe von neueren Sonderbefugnissen verstreut war, zu verein- 
heitlichen. Wer allerdings mit der Untersuchung der Causen befaßt war, 
erkannte die Notwendigkeit einer radikaleren Reform, was auch von 

6 AAS 61 (1969), s. 297 - 305. 
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außerhalb der Kongregation vertreten wurde. Zu diesem Zweck galt es,

sich mit einigen grundlegenden Problemen auseinanderzusetzen.

Konkret wurde das Prinzip der ausschließlichen Kompetenz des Papstes
bei Kanonisationsverfahren in zweifacher Hinsicht revidiert: es mußte

sowohl in bezug auf die Lehre des Konzils über die Kollegialität der

Bischöfe als auch in Anbetracht der unmittelbaren Erfahrungen der Kon
gregation überprüft werden, weil sich nicht nur die „historischen" Causen

(für die, wie bereits erwähnt, nur das ordentliche Verfahren vorgesehen
war), sondern auch der Großteil der jüngeren Causen (wo es auch ein

apostolisches Verfahren gab) in erster Linie auf die bei den ordentlichen

Verfahren gesammelten Beweise gründeten.

Daher die Frage: Warum die Bischöfe nicht auch bei den jüngeren Cau
sen (also jenen, die hinsichtlich der Tugenden oder des Martyriums des

Dieners Gottes über verläßliche Augenzeugenberichte verfügen) iure pro-

prio handeln lassen? Dies brächte zum einen den Vorteil mit sich, daß die

Bischöfe bei der Behandlung der Causen mehr Eigenverantwortung über

tragen bekämen, wenngleich das Recht zu deren Prüfung und Beurteilung
dem Hl. Stuhl vorbehalten bliebe. Zum andern könnte sich die Kongregati
on - dadurch befreit von der erheblichen Last, die eine Sichtung des Ma
terials im Hinblick auf das „nihil obstat" zur Einleitung des Verfahrens
mit sich bringt - verstärkt dem Studium der Causen zur Vorbereitung der
Positiones über die Tugenden oder das Martyrium widmen.
Es wurde in der Folge für notwendig erachtet, analog den „histori

schen" Causen auch die Positiones der jüngeren Causen mit der histo
risch-kritischen Methode anzugehen. Dazu bedurfte es jedoch einer Um

strukturierung des Dikasteriums und dessen Besetzung mit einer größeren

Zahl qualifizierter Wissenschaftler, die bis zur Drucklegung der Positio

nes die Untersuchung der Causen zu leiten hätten. Diesen Relatoren sollte

es u. a. vorbehalten sein, beim Studium einer Causa mögliche Pro

blemstellen ausfindig zu machen und weitere Untersuchungen zu deren
Lösung anzuordnen, um die Positio mit allen jenen Urteilskriterien auszu

statten, die für die Theologen zur Beurteilung der heroischen Ausübung
der Tugenden oder des Martyriums eines Dieners Gottes erforderlich wa

ren.

Unter diesem Gesichtspunkt galt es zugunsten einer Prozeßvereinfa
chung auch die Rolle des Glaubensanwaltes neu zu überdenken. So hielt

man es für zweckmäßig, daß dieser nur in der Phase des Urteils über die

Bedeutung der Causa tätig werde.
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Unter Bedacht auf all diese Zielsetzungen ging man an die Erstellung ei

ner neuen Gesetzesvorlage, die der Hl. Vater am 22. und 23. Juni 1981 ei

ner Plenarkongregation der Kardinäle des Dikasteriums zur Begutachtung

unterbreiten ließ.

Den Mitgliedern der Plenarversammlung wurden die Textentwürfe der

Constitutio Apostolica und der Instructio de inquisitionibus ah Episcopis

faciendis in causis sanctorum vorgelegt (die Bezeichnung Instructio wurde

später durch Normae ersetzt). Für letztere wurde größtenteils das am 23.

Juni 1980 unterzeichnete Schema canonum herangezogen. Nach der

grundsätzlichen Annahme der Texte beider Dokumente konnte man zur

Feinarbeit übergehen. Gleichzeitig wurde das Decretum generale vorbe

reitet, das die Übergangsnormen für die schon in Bearbeitung befindli
chen Causen enthielt. Schließlich wurde auch noch das von der Apostoli

schen Konstitution Regimini Ecclesiae Universae (N. 12) vorgesehene Re-

golamento interne der Kongregation erstellt.

Auf Anordnung des Hl. Vaters wurden die endgültigen Texte an alle

Vorsitzenden der Dikasterien der Römischen Kurie verteilt, die in der Sit

zung vom 28. Januar 1982 in Anwesenheit des Papstes dazu Stellung neh

men konnten.

Von den genannten Dokumenten wurden die ersten drei veröffentlicht,

während das Regolamento dem Dikasterium zunächst ad usum internum

dient.

VI. STRUKTUR DER NEUEN GESETZGEBUNG

Das Grundgesetz ist in der Apostolischen Konstitution Divinus perfectionis

Magister enthalten, die eine neue Durchführungsform für die Causen

ebenso wie eine Neuordnung des zuständigen Dikasteriums vorsieht.

Der Neuansatz ist, wie schon erwähnt, von drei Grunderfordernissen

getragen:

a) stärkerer Einbezug der Diözesanbischöfe in die Kanonisationsverfahren

durch Übertragung der Verantwortung für die Beweissammlung, die diese
in Eigenregie durchführen;

b) Anhebung des kritischen Niveaus der Untersuchung der Causen durch
Ausstattung der Kongregation mit den geeigneten Mitteln;

c) Vereinfachung des Verfahrens durch Beseitigung unnötiger Formalis
men und bessere Kompetenzverteilung unter den Mitgliedern des Dikaste
riums.
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Die Grundlage dieses Neuansalzes bildet schließlich die ziemlich klare Un
terscheidung der drei Phasen, in denen bei einem Kanonisationsverfahren

die eigentliche Wahrheitsfindung erfolgt:

1. die Diözesanerhebung, bei der sämtliche Unterlagen in bezug auf das

Leben, Wirken und Sterben des Dieners Gottes, dessen Ruf der Heiligkeit

oder des Martyriums, die Begründung dieses Rufes oder die heroische

Ausübung der Tugenden oder das Martyrium und gegebenenfalls den

althergebrachten Kult sowie die Beweise für eventuelle Wunder zu sam

meln sind;

2. die Prüfung des Dokumentationsmaterials und der Zeugenaussagen in
nerhalb der Kongregation sowie die Vorbereitung einer ausführlichen Po-

sitio super vita et virtutibus oder super martyrio und schließlich der Po-
sitio super miraculis, unter Anleitung qualifizierter Wissenschaftler (Rela-

toren);

3. die theologische Diskussion, zunächst seitens der Konsultoren unter Lei

tung des Glaubensanwaltes (Praelatus theologus), dann seitens der Kar

dinäle und Bischöfe des Dikasteriums.

Nach diesen Vorbemerkungen bedarf es nur noch einiger Hinweise, was
den inneren Aufbau der Apostolischen Konstitution betrifft, die aus einem

Proömium und drei normativen Abschnitten besteht.

Im theologischen Teil des Proömiums, welches die Lehre des II. Vatika

nischen Konzils über die universelle Berufung zur Heiligkeit untermauert,

wird dargelegt, wie Gott zu allen Zeiten in seiner Kirche Menschen beruft,

die durch eine vertiefte Nachfolge Christi ein so lebendiges Beispiel ge

ben, daß sie für das Gottesvolk zu einem besonderen Abbild der Werte

des Himmelreiches werden. Das Lehramt der Kirche seinerseits wird - ge

treu der Tradition, welche die Gottesmutter und die Apostel, ebenso wie

die Märtyrer und all jene, die durch ihr tugendhaftes Leben die Aufmerk
samkeit der Gläubigen erregten und zum Gegenstand von Verehrung und
Fürbitte wurden, von Anfang an mit besonderer Ehrerbietung bedacht hat
- auch heute nicht müde, immer wieder neue Modelle christlichen Lebens

aufzuzeigen, indem sie in das Verzeichnis der Heiligen all jene aufnimmt,
von denen nach eingehender Untersuchung feststeht, daß sie das Martyri
um um ihres Glaubens an Christus willen erlitten oder die christlichen

Tugenden in außergewöhnlicher Weise gelebt haben.^

7 Vgl. Dogm. Konsl. Lumen gentium, Nr. 39, 40, 50.
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Im geschichtlichen Teil des Proömiums wird auf die bedeutendsten Mo

mente in der gesetzlichen Entwicklung im Bereich der Kanonisationsver

fahren verwiesen - von Urban VIIL über den Codex luris Canonici bis hin

zu den jüngsten Neuerungen, die von Pius XL und Paul VI. eingeführt

wurden.

Zum Schluß werden all die Gründe angeführt, aus denen heraus die

neue Gesetzgebung (vgl. oben, a bis c) für notwendig erachtet wurde und

die alle vorhergehenden ersetzen sollte - seien dies nun die Weisungen

des Codex des kanonischen Rechts (genauer: die Canones, die ihre Gültig

keit auch nach den Reformen Pius' XI. und Pauls VI. behielten) oder die

später erlassenen Normen.

Abschnitt I der Apostolischen Konstitution befaßt sich mit der Diöze-

sanerhebung, wobei das Prinzip der Zuständigkeit des Bischofs in der An

gelegenheit bestätigt wird (ebd., Nr. 1) und die verschiedenen Schritte,

denen dieser Rechnung zu tragen hat, aufgezeigt werden.

Bezüglich Einzelheiten sei auf die mit Datum vom 7. Februar 1983

veröffentlichten speziellen Normae der Ileiligsprechungskongregation ver

wiesen.

Abschnitt II der Konstitution enthält Verfügungen hinsichtlich Kompe
tenz und Struktur der Heiligsprechungskongregation,
Während der Diözesanerhebung steht die Kongregation den Bischöfen

im Bedarfsfall mit Rat und Anleitungen zur Seite. Nach Übersendung der
Erhebungssakten nach Rom unterzieht die Kongregation die Causa einer

eingehenden Prüfung und bereitet die entsprechende Positio vor; schließ

lich beurteilt sie den Stellenwert der Causa.

Gelegentlich entscheidet sie auch über die heiligen Reliquien (ebd.,
Nr. 3).«
Unter Punkt 4-12 sind die internen Zuständigkeiten im Bereich der

Kongregation näher ausgeführt.
Weitere Erläuterungen finden sich im Internen Regolamento der Kon

gregation (Tit. I).

Abschnitt III der Konstitution beschreibt den Verfahrensweg ab dem
Zeitpunkt der Übernahme der Diözesanerhebung durch die Kongregation.

8 In Art. 73 der Apostolischen Konstitution Pastor Bonus vom 28. Juni 1988 ist die
Zuständigkeit der Kongregation bei der Verleihung des Titels „Kirchenlehrer" festgelegt:
„Der Kongregation obliegt ferner die Entscheidung über die Zuerkennung des Titels Kir
chenlehrer an Heilige, nachdem sie von der Glaubenskongregation das Urteil hinsicht
lich der Bedeutsamkeit der Lehre erhalten hat."
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Und wie schon in Nr. 2 von Abschnitt I werden auch hier nur die wichtig

sten Schritte genannt, während eine detailliertere Beschreibung des Ver

fahrens im Regolamento (Tit. II) wiedergegeben ist.

Diese Vorgangsweise bezieht sich offensichtlich nur auf die nach In

krafttreten des neuen Gesetzes eingeleiteten Verfahren. Für die bei der

Kongregation bereits anhängigen Verfahren hingegen wird diese durch

Anweisung Nr. 16 der Apostolischen Konstitution dazu angehalten, ihre

Vorgangsweise per Dekret zu bestimmen, „servata tarnen mente huius no-

vae /egis". Der Inhalt des neuen Gesetzes ist, daß bei allen Verfahren nicht

nur die mündlichen Aussagen, sondern sämtliche die Causa betreffenden

schriftlichen Quellen gesammelt werden und daß die Positio super virtuti-

hus oder super martyrio wissenschaftsmethodisch unter Anleitung eines

Relators zu erstellen ist. Dadurch soll verhindert werden, daß - wie so

oft, wenn man bei der Diskussion über den Stellenwert der Causa ange

langt ist - auf zusätzliche Untersuchungen zurückgegriffen und in man

chen Fällen noch einmal von vorne begonnen werden muß.

Im betreffenden Decretum generale der Kongregation wurden die an

hängigen Verfahren je nach Stadium, in dem sie sich zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens der neuen Gesetzgebung befanden, in vier Kategorien ein
geteilt.^ Zur Vermeidung von mehr oder weniger willkürlichen und
zusammenhangslosen Interpretationen wurde die zu befolgende Vorgangs
weise bei solchen Verfahren im Regolamento noch näher ausgeführt
(Tit. III).

Diese kurzen Hinweise zeigen, daß die Apostolische Konstitution nur
die wesentlichen Verordnungen beinhaltet, die bei der Behandlung von

Kanonisationsverfahren von bleibender Gültigkeit sind, wie auch jene, die
sich auf die Neuordnung des Dikasteriums beziehen. Bezüglich Einzelhei

ten sei auf die Vollzugsdokumente verwiesen, von denen das eine die Re

geln für die Diözesanerhebung enthält (Normae vom 7. Februar 1983), das

andere die Übergangsbestimmungen für die Caasen, die zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens des neuen Gesetzes bereits bei der Kongregation anhängig
waren (Decretum generale vom 7. Februar 1983).^^

9 Siehe Anhang I, S. 95 - 96.
10 Genauere Verordnungen bezüglich der Vorgangsweise bei der Kongregation (vgl.
Abschnitt III der Apostolischen Konstitution), die derzeit im vorhäufigen Regolamento
(Titulus II und III) enthalten sind, sollten nach endgültiger Fassung in einem Gesetzes
dokument analog dem der Normae für die Diözesanerhebung und nicht in einem etwai
gen internen Regolamento veröffentlicht werden.
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2. KAPITEL

DIE ROLLE DER DIÖZESANBISCHÖFE BEI

KANONISATIONSVERFAHREN

Die Apostolische Konstitution Divinus perfectionis Magister, Nr. 1, über

trägt den Diözesanbischöfen und jenen, die ihnen in iure gleichgestellt

sind (vgl. Can. 381 § 2; ebenso Can. 134 § 3), die Aufgabe, innerhalb der

Grenzen ihrer Jurisdiktion Erhebungen anzustellen über das Leben, die

Tugenden oder das Martyrium, den Ruf der Heiligkeit oder des Martyri

ums, die angeblichen Wunder und gegebenenfalls die althergebrachte

Verehrung eines Dieners Gottes, dessen Kanonisation beantragt wird.
Vor der näheren Auseinandersetzung mit dem Gegenstand dieser Erbe

bung seien einige bistoriscb-recbtlicbe und theologische Überlegungen zur
Vollmacht der Bischöfe und deren Ausübung bei Kanonisationsverfahren

vorausgeschickt.

1. GESCHICHTLICHE HINWEISE

Im ersten Jahrtausend der Kirche wurde die Verehrung der Heiligen von

den Ortskirchen (von einzelnen Bischöfen oder Bischofssynoden) gere

gelt.^ Erst gegen Ende des 10. Jahrhunderts begann man bei der Einfüh
rung des öffentlichen kirchlichen Kultes zu Ehren eines Dieners Gottes,
der im Ruf der Heiligkeit gestorben war, die Intervention des Römischen

Papstes zu verlangen. Mit dem Inkrafttreten der Dekretalien Gregors IX.
(1234) fiel die Kanonisation in die ausschließliche Zuständigkeit des Apo
stolischen Stuhles^, was jedoch die Entstehung neuer lokaler Kulte nicht
verhinderte. Erst 400 Jahre später gelang es Urban VlII. (1623 - 1644)
mit den berühmten Dekreten de non cultu diesen Erscheinungsformen ein

Ende zu setzen.^ Von da an durfte ohne Erlaubnis des Hl. Stuhles kein öf
fentlicher kirchlicher Kult mehr eingeführt werden.

1 Vgl. A. AMORE: Culto e canonizzazione dei santi neU'antichita cristiana. In: „Anto-
nianum" 53 (1977), S. 38 - 40; ders.: La canonizzazione vescovilcy ebd., S. 231 - 266.

2 Vgl. S. KUTTNER: La reserve papale du droit de canonisation. In: „Revue Historique
de droit francais et etranger", Reihe IV, 17 (1938), S. 172 - 228 (s. S. 211 f.).
3 Decreta SS.mae Inquisitionis vom 13. März und 2. Oktober 1625, im Besonderen be
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Derselbe Urban VIII. erließ zur Durchführung von Kanonisationsver-

fahren^ detaillierte Gesetze, die im 17. und 18. Jahrhundert weiter ver
bessert und schließlich in den Codex luris Canonici von 1917 aufgenom
men wurden.

Nach dieser Gesetzgebung fiel auch die Voruntersuchung eines Kanoni-

sationsverfahrens in die Kompetenz des HI. Stuhles. So war es nach Ein

führung der Causa bei der Ritenkongregation deren Aufgabe, die Einlei

tung der apostolischen Verfahren über den Ruf der Heiligkeit im Allgemei

nen und die Tugenden im Besonderen oder über das Martyrium und des

sen Ursachen wie über die Wunder zu genehmigen.

Bevor allerdings eine Causa beim HI. Stuhl eingeführt werden konnte,

mußte der Ortsordinarius erst ein Informativverfahren über den Ruf der

Heiligkeit (oder des Martyriums) des Dieners Gottes in die Wege leiten, al

le seine Schriften zusammentragen und sich in einem Partikularverfahren

der Einhaltung der Dekrete de non cultu Urbans VIH. versichern. Diese

Akten des Ordinarius - so wurde in einer Instruktion der Ritenkongregati

on aus dem Jahre 1878 vermerkt^ - seien zwar notwendig und sehr be
deutsam, hätten jedoch nur informativen Charakter, d. h. sie dienten rein

der Information und Unterweisung des HI. Stuhls.

In Wirklichkeit aber - so wird in derselben Instruktion eingeräumt -
dienen die Diözesanerhebungen für gewöhnlich dazu, „um später zusam
men mit den mit apostolischer Vollmacht durchgeführten Verfahren in

den höchsten Urteilsgremien möglichst vollständige Beweisgrundlagen zu
liefern^: ein Eingeständnis, das über die reine Wortbedeutung hinausgeht,
denn sehr oft wurden die wichtigsten Beweise über die Tugenden im Be

sonderen bei den Diözesanerhebungen gesammelt. Von daher ist auch
eher verständlich, warum in der Instruktion an die Ordinarien folgende

Empfehlung abgegeben wurde: „Wenngleich es also für den unmittelbaren
Zweck der Einleitung einer Causa genügt, daß die Diözesanerhebung über

stätigt durch das Breve Caelestis Hierusalem cives vom 5. Juli 1634. Siehe in URBANI
VIII Pontificis Optimi Maximi DECRETA servanda in Canonizatione, et Beatificatione Sanc-
torum. Accedunt Instructiones, et Declarationes quas Em.mi S.R.E. Cardinales Praesules-
que Romanae Curiae ad id congregati ex eiusdem Summi Pontificis mandato condiderunt.
Romae, Ex Typographia Rev. Cam. Apost. MDCXLII.
4 Die definitive Gesetzgebung Urbans Vlll. ist in der oben ziterten Sammlung, Anm.

3, enthalten; sie wurde vom Papst approbiert und am 12. März 1642 veröffentlicht.
5 Cause di Beatificazione. Procedura canonica, Faszikel von 12 S. (Arch. S.C.C.S., „De-

creta in causis Servorum Dei anni 1878", f. 7). Der Text wurde in Codicis luris Canoni
ci Fontes, VIII, Nr. 6104, S. 214 - 218 (zitiert in den folgenden Anmerkungen) wieder
gegeben.

6 Ebd., S. 216. Hervorhebung durch den Verfasser.
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den Ruf der Heiligkeit, der Tugenden oder des Martyriums, der Wunder

und Zeichen durchgeführt werde, so ist es für die weitere Behandlung der

Causa seitens der Hl. Kongregation, wie gesagt, in einem zweifachen Ver

fahren dennoch sehr zu wünscheriy daß sich der Ordinarius seiner Voll

macht bediene und in seine Erhebung nicht nur den Ruf, sondern auch die

diesbezüglichen Beweise für die Tugenden oder das Martyrium und für die

Wunder und Zeichen mit einbeziehe.''

Von hier ab war es nur noch ein kleiner Schritt, um den Bischöfen die

Sammlung sämtlicher Beweise in eigener Vollmacht zu übertragen. Doch

hätte man es 1878 noch kaum gewagt, die Gesetzgebung der damaligen

Zeit in Frage zu stellen und die Notwendigkeit eines apostolischen Verfah

rens anzuzweifeln, wenngleich bei manchen Causen zu erwarten war, daß

ein solches den Beweisapparat des ordentlichen Verfahrens nicht wesent

lich bereichern würde.

Der Codex luris Canonici von 1917 beschränkte sich in Can. 2050 § 2

auf die Feststellung, daß es beim Informativverfahren „Non est necesse ut

constet in specie de virtutibus, martyrio, miraculis, sed sufficit ut probe-

tur fama in genere... ." Wer sich allerdings nur mit dem Allernotwendig-

sten begnügte (Ruf im allgemeinen), lief Gefahr, daß die Causa aufgrund

der Zahl der Fälle und der häufigen Verzögerungen der apostolischen Ver
fahren im Hinblick auf die Tugenden im Besonderen ohne die erforderli

chen Beweise blieb.

Nach Errichtung der Historischen Sektion der Ritenkongregation^ und
einer gewissen Erfahrung in der Untersuchung der „historischen" Causen

hielt man es für notwendig, die Einleitung dieser Causen neu zu regeln,
indem man im ordentlichen Verfahren alle Beweise sammeln ließ. Zu die

sem Zweck wurden die Normae servandae in construendis processibus or-

dinariis super causis historicis^ vom 4. Januar 1939 proklamiert.
Für die jüngeren Causen hingegen galt weiterhin die traditionelle Ge

setzgebung, die erst durch das Motuproprio Sanctitas clarior^ vom 19.
März 1969 abgeändert wurde. Anstelle der beiden Verfahren (ordentli
ches und apostolisches Verfahren) wurde ein einziges Erhebungsverfah
ren vorgesehen, das der Bischof jedoch erst nach Erhalt des „nihil obstat"

des Hl. Stuhles in die Wege leiten konnte. So mancher hoffte, dieses „nihil
obstat" würde sich als ein wirksames Mittel zur Selektion der Fälle bzw.

7 Motuproprio Gza da qualche tempo vom 6. Februar 1930. In: AAS 22 (1930), S.
87 - 88.

8 AAS 31 (1939), S. 174 - 175.

9 AAS 61 (1969), S. 149- 153.
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zur Hebung des Untersuchungsniveaus erweisen, doch sollten sich die

Dinge anders entwickeln.

Die neue Gesetzgebung ermächtigt die Diözesanbischöfe somit, alle not

wendigen Beweisunterlagen für ein Kanonisationsverfahren auctoritate

propria zu sammeln.

II. IM ZEICHEN DER KOLLEGIALITÄT

Diese Verfügung basiert nicht nur auf einer reichen Erfahrung, sondern

erweist sich auch als eher konform mit dem offiziellen Amt der Bischöfe,

das darin besteht, die ihnen anvertrauten Teilkirchen zu leiten und mit

dem Nachfolger Petri zum Wohl der Gesamtkirche zusammenzuarbei-

ten.

Die „Vollmacht, die sie im Namen Christi persönlich ausüben, kommt

ihnen als eigene, ordentliche und unmittelbare Vollmacht zu, selbst wenn

ihr Vollzug letztlich von der höchsten kirchlichen Autorität geregelt wird

und innerhalb gewisser Grenzen, im Hinblick auf das Wohl der Kirche

oder der Gläubigen, umschrieben werden kann. Kraft dieser Gewalt ha

ben die Bischöfe das heilige Recht und vor dem Herrn die Pflicht, für ihre

Untergebenen Gesetze zu erlassen, Urteile zu fällen und alles, was zum

Gottesdienst und zum Apostolat gehört, zu regeln".

In Ausübung dieser Vollmacht legten die Bischöfe in ihren Kirchen

einst den Grundstein für die Heiligenverehrung. Später wurde die
Ausübung dieser spezifischen Vollmacht auf den Hl. Stuhl beschränkt.

Nunmehr wurden die früher gefaßten Beschränkungen dahingehend geän

dert, daß die Bischöfe die ihnen bei Kanonisationsverfahren zustehenden

Aufgaben in eigener Vollmacht ausüben können.

Das scheint auch dem eigentlichen Wesen der Kanonisationsverfahren

zu entsprechen. Einerseits besteht die Kanonisation nämlich in der Ein

führung eines universal vorgeschriebenen neuen Kultes und unterliegt da
her der ausschließlichen Kompetenz des Papstes, der für die Rechtspre
chung der Gesamtkirche zuständig ist. Folglich stehen dem Hl. Stuhl auch

das Recht und die Pflicht zu, den vorgeschlagenen Fall zu untersuchen.

10 Vgl. F. VERAJA: II M. p. „Sanctitas clarior" e le cause „storiche" dei santi. In: Moni
tor ecclesiasticus. Bd. CIV (1979), 315 - 337; ders.: Alcune proposte per il rinnovamento
delle cause dei santi. In: Monitor ecclesiasticus. Bd. CV (1980), S. 305 - 322.
11 Dogm. Konst. Lumen gentium, Nr. 27 und 22.
12 Ebd., 27.
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zu entsprechen. Einerseits besteht die Kanonisation nämlich in der Ein- 
führung eines universal vorgeschriebenen neuen Kultes und unterliegt da- 
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10 Vgl. F. VERAJA: Il M. p. „Sanctítas claríor" e le cause „storiche" der santí. In: Moni- 
tor ecclesiasticus. Bd. CIV (1979), 315 - 337; ders.: Alcune proposte per i l  rinnovamento 
delle cause der santi. 111: Monitor ecclesiasticııs. Bd. CV (1980), S. 305 - 322. 
11 Dogm. Kokst. Lumen geııtíum, Nr. 27 und 22. 
12 Ebd., 27. 
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Andererseits geht die Initiative für ein Verfahren stets von einer Teilkir

che aus, in deren Bereich der Diener Gottes gelebt hat und im Ruf der

Heiligkeit gestorben ist. Daher sind die entsprechenden Untersuchungen

in bezug auf das Gnadenleben oder das Martyrium innerhalb der betref

fenden Diözese durchzuführen. Somit ist auch der Gerichtsstand für sol

che Untersuchungen beim jeweiligen Diözesanbischof, der dem Papst sei

ne Mitarbeit in einem Entscheidungsbereich anbietet, der für das Wohl

der Gesamtkirche bestimmt ist.

III. AUSÜBUNG DER VOLLMACHT DER BISCHÖFE

BEI KANONISATIONSVERFAHREN

Aus den vorangegangenen Betrachtungen ergeben sich weitere, die den

Vollmachts- und Hand/ungsbereich des Bischofs im speziellen Fall betref

fen.

Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei vorerst jedoch darauf verwie

sen, daß jene Vorschrift weiterhin ihre volle Gültigkeit hat, derzufolge es

- um die Instruktion von 1878 zu zitieren - „den Diözesanbischöfen eben

so untersagt ist, den Kult anzuordnen und zuzulassen, wie es ihnen auch

verboten ist, das Martyrium, die Tugenden, die Wunder und die Offenba
rungen der Diener Gottes anzuerkennen; Dinge, die die Gläubigen dazu
veranlassen könnten, den Kult bereits vor dem päpstlichen Urteil zu pfle

gen"

Dennoch muß sich der Bischof nicht als reinen Beweissammler sehen,

für den er manchmal gehalten wird. Der Diözesanbischof könnte nämlich

seine Rolle als Mitarbeiter des Nachfolgers Petri ohne eine gewisse Voll
macht bei der Beurteilung des Stellenwertes einer Causa gar nicht erfül
len; diese Vollmacht wird ihm durch die neue Gesetzgebung auch zuge
standen.

Ihm obliegt es vor allem, über die nötigen Voraussetzungen zur Einlei

tung eines Verfahrens zu urteilen^'^; und er hat sich in jeder Phase der
Untersuchung zu vergewissern, ob dieselben für den Übergang zur näch
sten Phase gegeben sind. Nach Abschluß der Untersuchung läßt er sich

von seinem Delegierten und vom Promotor iustitiae über die Stichhaltig-

13 C./.C. Fontes, VIII, S. 216f.

14 Die Beurteilung der Gründe des Postulators, der den Antrag auf Einleitung des In
formativverfahrens stellte, war stets dem Diözesanbischof zugedacht; vgl. Can. 2038 §
2:„ ...si petitionem admittendam existimaverit".
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keit der gesammelten Beweise informieren; und sollten sich diese für den
Zweck des Verfahrens als eindeutig unzureichend erweisen, wird er gut

daran tun, die Kongregation noch vor Übersendung der Unterlagen über
den Stand des Verfahrens zu unterrichten und die entsprechenden Anwei

sungen abzuwarten.

IV. GRUNDVORAUSSETZUNG FÜR DIE

EINLEITUNG EINES VERFAHRENS

Grundvoraussetzung für die Einleitung der Diözesanerhebung in einem
Kanonisationsverfahren ist das Vorhandensein eines echten Rufes der Hei

ligkeit oder des Martyriums des Dieners Gottes.

a) Der Ruf der Heiligkeit im Allgemeinen wird von Benedikt XIV.
(1740 - 1758) als öffentliche Meinung über den nicht alltäglichen Grad
der Tugenden des Dieners Gottes bezeichnet. Es genügt daher nicht, daß
dieser ein untadeliges Leben geführt hat (es geht nicht um „virtutibus ut-

cumque"), sondern die von ihm gelebten Tugenden müssen jene anderer

guter Christen in der gleichen Situation überragen. Und eben diese nicht
alltägliche Tugendhaftigkeit bildet die Grundlage eines echten Rufes der

Heiligkeit.

b) Um jedoch von einem echten Ruf der Heiligkeit sprechen zu können,
müssen - nach dem alten Can. 2050 § 2, der zusammenfassend die Lehre

Benedikts XIV. beinhaltete - folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- spontanea, non arte aut diligentia humana procurata,

- orta ab honestis et gravibus personis,

15 „Fama autem sanetitatis in genere nihil aliud est, quam existimatio seu communis
opinio de puritate et integritate vitae, et de virtutibus non utcumque, sed per continuos
actus, data oecasione, exercitos supra communem operandi modum aliorum proborum
virorum, aut mulierum ab aliquo Servo vel Serva Dei jam defunctis, necnon de miracu-
lis eorum intercessione a Deo patratis; ita ut, coneepta in uno vel pluribus locis erga eos
devotione, a plerisque in suis necessitatibus invocentur et plurium graviorum virorum
judicio digni existimentur, ut per Sedem apostolicam referantur in album Beatorum vel
Sanctorum.

Similiter fama martyrii in genere nihil aliud est, quam existimatio et communis opi
nio, quod aliquis vel aliqua pro fide Christi, vel virtute, quae ad fidem Christi deduca-
tur, illatam sibi mortem patienter tulerit, et quod signa seu miracula eorum intercessio
ne, vel ad patefaciendam eorum pretiosam mortem secuta sint; ita ut, apud plerosque
coneepta devotione in suis necessitatibus invocentur, et graviorum virorum existimatio-
ne digni iudicentur, ut in catalogum Beatorum et Sanctorum a summo Pontifice referan
tur". BENEDICTUS XIV, lib. II, cap. 39, num. 7, ed. Prato 1839, S. 342.
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- continua, in dies aucta et vigens in praesenti apud maiorem partem po-

puli.

Der Ursprung des Rufes der Heiligkeit wird also in der Meinung bedeu

tender Persönlichkeiten gesucht, die den Diener Gottes aus der Nähe be

obachten und sich seiner nicht alltäglichen Tugendhaftigkeit vergewissern

konnten. Wenn sich folglich ein diesbezüglicher „Ruf" nicht auf die allge

meine Ansicht von Zeitgenossen gründen ließe, sondern erst viel später

entstanden wäre (beispielsweise aus dem Wunsch heraus, daß der Grün

der des eigenen Instituts heiliggesprochen werde), so würde ihm eines sei

ner drei wesentlichen Merkmale fehlen. Auch wäre es eine Zumutung,

wollte man die heroische Heiligkeit einer vor einem Jahrhundert (oder

mehreren Jahrhunderten) verstorbenen Person aufzeigen, ohne daß die

selbe von deren Zeitgenossen bemerkt worden wäre. Mit anderen Worten:

ohne Beweise für einen echten Ruf der Heiligkeit ist ein Kanonisationsver-

fahren nicht gerechtfertigt.

c) Nach Benedikt XIV. ist der echte Ruf der Heiligkeit immer mit einer

Verehrung des Dieners Gottes und dem Vertrauen auf die Kraft seiner

Fürsprache verbunden, um deretwillen das Volk ihn anruft. Die empfan

genen Gnaden sind es schließlich, die am meisten zur Verbreitung des

Rufes beitragen. So bildet sich in der Gemeinschaft der Gläubigen eine be

stimmte Bewegung, die sich nur durch göttlichen Einfluß erklären läßt.
Der Ruf der Heiligkeit und der Gnadenerweise führt zur Annahme eines

geheimnisvollen göttlichen Planes, der in jenem verherrlicht sein will, der

- im Einklang mit dem Abbild Jesu - durch seine „guten Werke" zum

„Licht" geworden ist, „das vor den Menschen leuchtet" (vgl. Mt 5,16).

d) Konkret gesprochen: wenn es sich um eine „ältere" Causa handelt und
der Ruf der Heiligkeit des Dieners Gottes auch nach dessen Tod noch ge
geben war, so spricht allein schon das Faktum dieser Dauerhaftigkeit für

seine Echtheit, sofern sich nachweisen läßt, daß dieser Ruf seinen Aus

gang von „bedeutenden Personen" nahm, die Augenzeugen des Tugendle

bens des Dieners Gottes waren. Wenn der Tod des Dieners Gottes noch

nicht weit zurückliegt, ist man gut beraten, die Zeit arbeiten zu lassen, um

nachweisen zu können, daß es sich um einen echten Ruf der Heiligkeit
„continua, in dies aucta" handelt und nicht nur um einen vorübergehen

den Enthusiasmus. Nach den geltenden Vorschriften darf der Bischof die
Bittschrift des Postulators erst annehmen, wenn seit dem Tod des Dieners

Gottes fünf Jahre vergangen sind. Damit ist aber nicht gesagt, daß er dann

sofort die formale Erhebung in die Wege leiten muß; dies wird er erst tun.
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wenn er sich von der Echtheit des Rufes der Heiligkeit überzeugt hat. Und

was für ein Ruf sollte das sein, von dem der zuständige Bischof nicht zu

überzeugen wäre?

An dieser Stelle empfiehlt es sich, den Abschnitt der Instruktion von

1878 mit jenen Kriterien anzuführen, an die sich der Bischof bei der Ein

leitung einer Causa zu halten hat.

„Welches sind nun die Kriterien, die von den Diözesanbischöfen in der

ihnen anvertrauten Rolle bei den Seligsprechungsverfahren zu befolgen

sind, die um so bemerkenswerter ist, als ihnen die äußerst schwierige

Aufgabe der Einleitung des Verfahrens zukommt? [...] Es handelt sich
hier notwendigerweise um jene Kriterien, die vom Apostolischen Stuhl als

in höchstem Maße unverzichtbar angesehen werden und sowohl in der

Gediegenheit der Vorgangsweise als auch im Vermeiden jedweder Vorei

ligkeit zum Ausdruck kommen. So möchte die genannte Enzyklika aus dem
16

Jahre 1631, die zur Unterweisung der Ordinarien gedacht war , diese

von Anfang an von diesem Geist erfüllt sehen: Quum quotidie magis notum

fiat quanta sinceritate mentis et maturitate cognitionis incipere et prosequi

deceat eorum Causas qui diem ultimum obiere non sine aliqua populis relic-

ta opinione sanctitatis, et quam accurate fideliterque in re tanti momenti ad-

hiberi testes, et in examen vocari conveniat usw. Er setzt dann speziell mit

dem fort, was den Beginn der juristischen Vorgangsweise anbelangt:

Quando apud Amplitudinem tuam ab aliquo petitum fuerit, ut velit inquire-

re in sanctitatem vitae et miracula alicuiuSy qui cum praedicta fama obiisse

dicatury quoniam nimia plerumque proclivitas atque celeritas occasionem
errori praebety non prius generaliter super vitae sanctitate inquiri permit-
taty quam peculiariter de alicuius virtutis eminenti graduy aut peculiari ali
quo miraculo praecedat famae comprobatioy prout prudentiae tuae magis
expedire videbitur. Es ist klar, daß die Diözesanbischöfe die Verfahren
nicht unmittelbar einleiten müssen, sondern erst nachdem sie sich mit al

len Regeln der Klugheit reiflich davon überzeugen konnten, daß ein ech
ter Ruf der Heiligkeit vorliegt: non debere Ordinarios statim initium dare
processui beatificationis et canonizationiSy ne temere inquisitio instituatur;
sed expectandum ut vigeat fama aut alicuius virtutis eminentisy aut alicuius
miraculi patrati.^^ (Benedikt XIV., op. de Beat, et Canoniz., lib. 11, cap. 11,

16 Brief vom 12. März 1631, der in die erwähnte Sammlung aufgenommmen wurde
(siehe oben, Anm. 3).
17 Als ein kluges Beispiel sei die Vorgangsweise von Don Pietro Riccaldone, dem Rek

tor Major der Salesianer, bei der Anstrengung des Verfahrens über seinen Vorgänger,
den Seligen Philipp Rinaldi, angeführt. Dazu lediglich ein Ausschnitt aus seiner Aussage
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sed expectandum ut vigeat fama a u f  alicuius virtuos eminentis, a u f  alicuius 
miraculi patrati.]7 (Benedikt XIV., op. de Beat. et Canoniz., lib. II, Cap. II, 

16 Brief vom 12. März 1631, der in die erwähnte Sammlung au fgenommmen wurde 
(siehe oben, Anm. 3). 

17 Als ein kluges Beispiel sei (lie Vorgangsweise von Don Pietro Riccaldone, dem Rek- 
tor Major der Salesianer, bei der Anstrengung des Verfahrens über seinen Vorgänger, 
den Seligen Philipp Rinaldi, angeführt. Dazu lediglich ein Ausschnitt aus seiner Aussage 
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num. 14). Die Notwendigkeit eines nachweislichen Rufes, famae compro-

batio, besagt, daß dieser Eigenschaften eines echten Rufes der Heiligkeit

beinhalten muß, und zwar so, daß er allen Prüfungen sowohl im ordentli

chen Verfahren als auch in einem nach Einleitung der Causa stattfinden

den speziellen Apostolischen Verfahren standhält. Diese essentiellen

Merkmale zeigen sich unmittelbar beim Lesen des letzten der allgemeinen

Interrogatorien, die den Zeugen beim Verfahren zu diesem Zweck vorge

legt und den Dekreten beigefügt werden: Interrogetur ... an sciat, quid sit

fama, et an illa viguerit in aliqua parte popuUy an vero in maiori. An orta

sit ex probabilibus causisy vel potius fuerit vanus rumor populi. An habuerit

originem a personis nimis affectis, vel suspectis et interessatis, puta con-

iunctis vel affinibus, amicis intrinsecisy vel aliis, quibuscumque qui ob ali-

quam... causam aliquod Interesse, saltem affectionis, habere possint. An
personae, a quibus fama orta est, essent personae graves et fidae dignae, an

potius leves et ordinariae,.. An,., fama fuerit constans et perpetua, quae

Semper duraverit, vel brevi et per modicum tempus, et cito evanuerit. An
contra huiusmodi famam fuerit umquam aliquid dictum, factum vel auditum

in contrarium usw. Bedarf es, um hier die nötige Sicherheit zu erlangen,

nicht einer gewissen Zeit und reiflicher Überlegung?"

Vor dem Bischof muß auch der Postulator selbst diesen Erfordernissen

Rechnung tragen, um ersteren nicht unter Druck zu setzen. Dieser lasse

sich weder vom manchmal vielleicht eigennützigen Enthusiasmus noch

vom Druck der „öffentlichen Meinung" verleiten - die eine völlig andere

Sache ist als der echte Ruf der Heiligkeit, vor allem wenn die mächtigen

Medien dahinterstehen. Bereits in der Instruktion von 1878 wurde unter

Bezugnahme auf derartige Pressionen bemerkt, daß es „alles andere als
klug und angebracht sei... , beim Bischof vorstellig zu werden, damit er

die Sache in Angriff nehme und keine Zeit verliere; sich dazu auch noch

bei der Diözesanerhebung in Turin {Summnrium, S. 298f.): „(...) icli stand unter wieder
holtem Druck, mich für die Einleitung der Causa des Dieners Gottes einzusetzen. Ich
sprach darüber auch mit den Mitgliedern des Generalkapitels. Doch waren wir alle der
Meinung, daß man etwas Besonderes erwartete, das, wenn schon nicht eine Offenba
rung, so doch ein Zeichen göttlichen Willens sein würde. Ich verwies auch auf meine
Antwort, die ich auf die letzte Anfrage hin gegeben hatte. Nur wenige Tage später er
hielt ich einen Brief des Generalvikars von Möns. Sehastiano Brianca, Bischof von Mon-

dovi, der mich über die außergewöhnliche Begebenheit informierte, die Sr. Maria Carla
Denoni widerfahren war, welche - gerade auf dem Weg nach Mondovi - hei einem An
griff schwer verletzt wurde. [...] Ich wollte, daß man zu dieser für ein Wunder gehalte
nen Heilung das Verfahren einleitete. Seine Exz., der Bischof von Mondovi, setzte ein
kirchliches Tribunal ein, das ad futuram rei memoriam ein kleines Verfahren durch
führte Dieses Wunder ermutigte die Oheren der Salesianer, die Causa anzustren
gen, und führte schließlich zur Seligsprechung des Dieners Gottes.
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der öffentlichen Presse zu bedienen, um gleichsam etwas hervorzurufen,

was man im Alltag als öffentliche Meinung bezeichnet. So lobenswert ein

derart außergewöhlicher Einsatz und Eifer auch sein mögen, so geht es

hier doch vornehmlich um Fälle, die eine größere Umsicht und zeitliche

Abwägung erfordern, um die echte und fundierte Qualität des Rufes klar

zu erkennen und sich vor Täuschungen zu hüten, quae (wie es Johannes

XXII. ausdrückte) tanto periculosior foret in talibus, quanto in maioribus
1 fi

erraretur".

V. GEGENSTAND DER DIÖZESANERHEBUNG

Gegenstand der rechtlichen Erhebung, die der Bischof bei einem Kanoni-

sationsverfahren durchzuführen hat, sind „das Leben, die Tugenden oder

das Martyrium, der Ruf der Fleiligkeit bzw. des Martyriums, die angebli

chen Wunder und gegebenenfalls der althergebrachte Kult des Dieners

Gottes, dessen Kanonisation beantragt wird" (Apost. Konst., Nr. 1)

a) DIENER GOTTES, NICHT-MÄRTYRER: Handelt es sich um einen Diener
Gottes, der kein Märtyrer ist, so bilden „das Leben, die Tugenden und der
Ruf der Heiligkeit" desselben den Gegenstand der Erhebung. Nach Inno
zenz IV. (1243 - 1254), gefolgt von den anderen Dekretalisten, bedarf es

der „probationes ... de fide et excellentia vitae, et miraculis eins, qui peti-
tur canonizari... Et oportet tantam esse excellentiam vitae, et talia esse mi-

racula, quod sint ultra vires et potentiam naturae"^^. Was die Kanonisten
unter excellentia vitae verstanden, bedachten die Theologen später mit

dem Begriff heroische Tugenden. Um nun über die Außergewöhnlichkeit

der Tugenden einer Person urteilen zu können, muß man zunächst über
ihr Handeln in den verschiedenen Lebenssituationen informiert sein. All

gemeine Zeugenaussagen über die Tugenden des Dieners Gottes sind da
her unzureichend; diese müssen vielmehr durch konkrete Fakten unter

mauert werden, d. h., man muß über das konkrete Leben des Dieners Got

tes Bescheid wissen, um sich ein Urteil über dessen allgemeine Hand
lungsweise zu bilden.

18 C/.C Fontes, VIII, S. 217f.
19 INNOZENZ IV: In Quinque libros Decretalium commentaria. - Venedig, 1578, El.
188r.

20 Bernhard von Parma (tl266) schreibt in seiner Erläuterung, daß „testes super vita
et miraculis recipiuntur" (vgl. Decretales D. Gregorii Fapae IX suae integritati una cum
glossis restitutae. - Rom, 1582, Sp. 1395). Der Ausdruck „vita, virtü" (Leben, Tugend)
wird in den jüngeren päpstlichen Dokumenten wiederholt verwendet (Motuproprio Giä
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Auch der Ruf der Heiligkeit ist Gegenstand der rechtlichen Erhebung,

wie es im Gesetzestext ausdrücklich heißt. Im vorhergehenden Abschnitt

war die Rede vom Ruf der Heiligkeit als unabdingbarer Bedingung für

den Auftrag zu einer formalen Erhebung durch den Bischof: „Es ist klar,

daß die Diözesanbischöfe die Verfahren nicht unmittelbar einleiten müs

sen, sondern erst nachdem sie sich mit allen Regeln der Klugheit reiflich

davon überzeugen konnten, daß ein echter Ruf der Heiligkeit vorliegt..."

Die Beweise für diesen Ruf müssen jedoch in der juristischen Erhebung

gesammelt werden, so wie dies früher beim ordentlichen Informativver

fahren und - sofern ein solches durchgeführt wurde^^ - beim apostoli
schen Verfahren über den Ruf „im Allgemeinen" der Fall war.

Die neue Gesetzgebung hat hinsichtlich des Gegenstandes der juristi

schen Erhebung keinerlei Änderung gebracht. Geändert hat sich einzig
und allein die Vorgangsweise: der Ruf der Heiligkeit ist demzufolge nicht

mehr Gegenstand einer gesonderten Erhebung (früher: Informativverfah

ren), sondern alle notwendigen Beweise über das Leben und die Tugenden

sowie über den Ruf der Heiligkeit des Dieners Gottes werden nunmehr in

einer einzigen Diözesanerhebung gesammelt.^^

b) VEREHRTE „SEIT UNVORDENKLICHEN ZEITEN": Es kann sein, daß es

sich beim Kandidaten für die Kanonisation um einen Diener Gottes aus

dem späten Mittelalter handelt, der „seit unvordenklichen Zeiten" Gegen

stand eines öffentlichen kirchlichen Kultes ist. Sofern dieser vom Apostoli
schen Stuhl noch nicht anerkannt wurde und man die Causa eines solchen

früheren „Seligen" vorantreiben möchte, ist bei der Diözesanuntersu-

chung nicht nur eine Dokumentation über das Leben, die Tugenden und

den Ruf der Heiligkeit zu erstellen, sondern auch über den althergebrach
ten Kult (von dessen Ursprung bis heute). Diese Untersuchung des Kultes
ist aus zweierlei Gründen notwendig:

da qualche tempo vom 6. Februar 1930; Normae vom 4. Januar 1939; Motuproprio
Sanctitas c/anor vom 19. März 1969).
21 Nach den Dekreten Urbans VIII. war dieses Verfahren unabdingbar. Can. 2087 § 2
des CIC von 1917 sah eine Dispens vor, wenn es der Präfekt und der Generalglaubens
anwalt „weder für notwendig noch für angebracht hielten, eine neue Untersuchung
über die Fortdauer des Rufes der Heiligkeit usw. anzustellen"; in der Praxis wurde es
(für gewöhnlich) dann verlangt, wenn seit dem Informativverfahren mehr als 30 Jahre
vergangen waren.

22 Die Behauptung, die neue Gesetzgebung habe „das Verfahren über den Ruf der
Heiligkeit außer Kraft gesetzt", ist daher unrichtig. Um hier Mißverständnissen vorzu
beugen, ist zu unterscheiden zwischen dem Gegenstand der Untersuchung und der sie
bestimmenden Vorgangsweise.
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1. zur Sicherstellung der Legitimität des Kultes selbst; nachdem Urban

VIII. die öffentliche Verehrung jener, die vom Hl. Stuhl weder selig- noch

heiliggesprochen wurden, untersagt und in denselben Dekreten von die

sem Verbot jene ausgenommen hat, die mindestens 100 Jahre vorher (also

vor 1534) Gegenstand eines öffentlichen Kultes waren, ist nachzuweisen,

daß der betreffende Fall zu eben jenen „Ausnahmen" gehört („casus ex-

cepti a decretis Urbani VIII") und ein solcher Kult daher legitim ist;

2. Sollte sich ein solcher Kult als legitim erweisen, es sich also um einen

„Casus exceptus a decretis Urbani VIII" handeln, so sind im Hinblick auf

den Kult für eine Gleichstellung des Dieners Gottes mit den vom Hl. Stuhl

Seliggesprochenen keine Wunder erforderlich.

Es wird jedoch klargestellt, daß die Sicherstellung eines „casus excep
tus" allein noch nicht zur Verbreitung des Kultes selbst berechtigt, wenn

nicht - wie bei den anderen Kanonisationsverfahren - gleichzeitig auch

die Heroizität der Tugenden oder das Martyrium erwiesen sind.

c) MÄRTYRER: Handelt es sich um einen mutmaßlichen Märtyrer, so sind
das Martyrium selbst und dessen Ursache ebenso wie der Ruf des Märty

rers Gegenstand der Erhebung. Es empfiehlt sich jedoch zumindest eine

allgemeine Untersuchung auch über das Leben des Dieners Gottes, weil

das Martyrium häufig die Krönung eines heiligmäßigen Lebens ist.

Wenn es sich um einen „Märtyrer" handelt, der „seit unvordenklichen

Zeiten" öffentlich verehrt wird, ohne daß der Kult vom Apostolischen

Stuhl anerkannt wurde, so sind (wie vorhin erläutert) außer den Beweisen

für das Martyrium auch noch jene über den Kult zu sammeln.

d) WUNDER: Die Unterlagen über den „Ruf der Wunder" werden bei der
Erhebung über das Tugendleben gesammelt. Möchte man hingegen Bewei
se für ein angebliches Wunder sammeln, ist die Erhebung unabhängig von
jener über die Tugenden durchzuführen (Apost. Konst., Nr. 2, 5.).

Die Erhebung über ein wunderbares Ereignis kann, unabhängig vom
Stadium des Verfahrens, zu jedem Zeitpunkt vorgenommen werden; dafür

ist ein „nulla osta" des Hl. Stuhls erforderlich.

23 Siehe 6. Kapitel, II, S. 92; Anhang I, Details, S. 103 - 107; Anhang II.
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23 Siehe 6. Kapitel, II, S. 92; Anhang 1, Details, S. 103 - 107; Anhang II. 



3. KAPITEL

ABLAUF DER DIÖZESANERHEBUNG

BEI KANONISATIONSVERFAHREN

Die Diözesanerhebung bei einem Kanonisationsverfahren wird nach den

hier zu erläuternden Normae vom 7. Februar 1983 durchgeführt, wobei

in Klammern jeweils die laufende Nummer der einzelnen Verfügungen

angemerkt ist.

I. IN EINER DIÖZESANERHEBUNG INVOLVIERTE PERSONEN

1. Der Aktor oder Promotor eines Kanonisationsverfahrens ist eine natür

liche oder juristische Person, die das Verfahren anstrengt und die an

fallenden Spesen übernimmt.

Als Aktor kann eine Einzelperson oder - was meistens der Fall ist -

auch eine juristische Körperschaft agieren, etwa ein religiöser Orden oder
eine religiöse Kongregation, eine Diözese, eine Pfarre, eine Vereinigung
von Gläubigen oder eine andere, auch weltliche, Körperschaft - vorausge

setzt, sie wird von der zuständigen kirchlichen Stelle, d. h. dem mit der

Durchführung der Diözesanerhebung betrauten Bischof, in ihrer Funkti

on vorbehaltlos anerkannt (Nr. la).

Falls ein Bischof ein Verfahren aus eigener Initiative einleiten will, so

ist es vorteilhaft, wenn die Rolle des Aktors von der Diözese selbst über

nommen wird. Zuweilen ist es eine Bischofskonferenz, die ein Verfahren

anstrengt; in einem solchen Fall wird der Vorsitzende der Bischofskonfe

renz den Postulator ernennen, der sich an den zuständigen Bischof wen

det.

2. Postulator. Der Aktor eines Kanonisationsverfahrens kann nur über ei

nen Postulator tätig werden; es ist dies eine rechtmäßig vom Aktor bestell

te und vom Bischof approbierte natürliche Person (Nr. Ib, 2a). ̂

1 Die an den Postulator adressierte Ernennungsurkunde wird von diesem dem zustän
digen Bischof vorgelegt, der das „nulla osta" darunter setzt; der Postulator leistet so
dann den Eid „de munere fideliter adimplendo", der auf der Urkunde zu vermerken ist.
Eine Kopie davon wird im Archiv der Kurie aufbewahrt.
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30 F. Veraja: Heiligsprechung

Als Postulator kann nicht nur ein Priester oder Ordensmann fungieren,

sondern auch eine Ordensschwester oder ein Laie, sofern der/die Betref

fende in Theologie, Kirchenrecht und nötigenfalls Geschichte über eine
fundierte Ausbildung verfügt und in Kanonisationsangelegenheiten be

wandert ist (Nr. 3a).

Bevor der Bischof die eigentliche Approbation zur Ernennung eines Po-

stulators erteilt, hat er in Anbetracht der außerordentlichen Bedeutung

desselben bei den Ermittlungen zur Causa sicherzustellen, daß die ausge

wählte Person für die Aufgabe tatsächlich vorbereitet und geeignet ist.

Dem Postulator obliegen nämlich die Voruntersuchung von Leben und

Wirken des Kanonisationskandidaten, die Überprüfung der Echtheit des
Rufes der Heiligkeit und der Bedeutsamkeit des Falles für die Kirche so

wie die Abwägung möglicher auftretender Probleme (Nr. 3b),
Der Postulator hat sich bei der Wahrheitsfindung hinsichtlich des Kano

nisationskandidaten als erster Mitarbeiter des Bischofs, und - indirekt -

des Hl. Stuhls, zu verstehen.

Solange die Diözesanerhebung im Gange ist, wird sich der Postulator in

der Regel in der Diözese aufhalten (zumindest muß er für den zuständi

gen Bischof leicht erreichbar sein).

Falls der vom Bischof approbierte Postulator sein Amt auch in den auf

die Diözesanerhebung folgenden Phasen beibehält, d. h. also während der

Prüfung der Causa durch die Heiligsprechungskongregation, bedarf er
der Approbation eben dieses Dikasteriums.

Während des genannten Zeitraumes muß der Postulator seinen Wohn

sitz in Rom haben, weil er als einziger dazu befähigt ist, alle die Causa be

treffenden Fragen mit der Kongregation zu erörtern (Nr. 2b).

Sofern es die Umstände erfordern, kann er - mit Zustimmung des Ak

tors - einen oder mehrere Vizepostulatoren ernennen (Nr. 4). Wenn sich

der Postulator in der Diözese aufhält, in der die Causa anhängig ist, kann

er im Bedarfsfall auch einen Vizepostulator in Rom bestellen. Wenn er in

Rom ist, wird er einen solchen möglicherweise außerhalb Roms benöti

gen.

3. Der für die Durchführung der Diözesanerhebung zuständige Bischof ist
der Bischof jener Diözese, auf deren Territorium der Diener Gottes ver
storben ist. Allerdings kann die Diözesanerhebung mit Zustimmung des
zuständigen Bischofs und mit Erlaubnis der Kongregation auch von einem
anderen Bischof durchgeführt werden, vor allem wenn es sich um den Bi
schof jener Diözese handelt, in der der Diener Gottes in seinen letzten Le

bensjahren hauptsächlich gewirkt hat (Nr. 5a).
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Für die Erhebung von Wundem ist der Ordinarius jenes Ortes zustän

dig, in dem das angebliche wunderbare Ereignis stattgefunden hat
(Nr. 5b).

4. Als Delegierter des Bischofs fungiert eine von diesem mit der Durchfüh

rung der Diözesanerhebung bevollmächtigte Person. Es hat dies ein Prie

ster mit solider Ausbildung in Theologie und Kirchenrecht zu sein, der

sich darüber hinaus unmittelbare und spezifische Kenntnisse der betref

fenden Causa aneignen muß (Nr. 6a).^

5. Der Promotor iustitiae muß ein Priester sein, der über dieselben

Voraussetzungen verfügt wie der Delegierte und wie dieser vom Bischof

ernannt ist (Nr. 6b). Ihm fällt die Aufgabe zu, die entsprechenden Interro-
gatorien für die Zeugeneinvernahme zu erstellen, um damit dann bei der
Befragung gemeinsam mit dem Delegierten alle zweckdienlichen Informa
tionen einzuholen (Nr. 15a).

Zur Abfassung der Interrogatorien kann der Bischof auch andere Fach
leute heranziehen (Nr. 15a), was den Promotor iustitiae jedoch nicht von

der Untersuchung des Falles entbindet, zu deren Vollständigkeit er hier

mit effizient beiträgt.

Vor Abschluß der Untersuchung hat der Promotor iustitiae eventuelle

Mängel oder Schwierigkeiten abzuklären und nötigenfalls Zusatzuntersu
chungen zu beantragen (Nr. 27b).

6. Notar. Die Zeugenaussagen, von denen später noch die Rede sein wird,

müssen von einem Notar in der Rolle des Aktuars protokolliert werden

(Nr. 16a).

Die Benutzung von Tonbändern während der Befragung ist zwar gestat
tet, doch ist die Aufnahme anschließend genau zu transkribieren, vom

Zeugen zu unterfertigen und vom Bischof (oder Delegierten) sowie vom
Notar zu beglaubigen.

2 Wenngleich ein Kanonisationsverfahren niemals eine dringliche Angelegenheit dar
stellt, so ist es dennoch von eminenter Bedeutung, daß dieses - einmal in Gang gekom
men - auf die bestmögliche Weise durchgeführt werde. Dies hängt nicht zuletzt von den
beteiligten Personen ab, die für die betreffenden Aufgaben gut vorbereitet sein müssen;
sollte der Bischof in seiner Diözese über keine geeigneten Personen verfügen, wird er
sie woanders suchen oder die Erhebung aufschieben, um sicherzustellen, daß die desig
nierten Beamten, vor allem der Delegierte des Bischofs und der Promotor iustitiae, die
hierfür erforderliche Spezialausbildung erhalten. Von Vorteil ist, wenn zumindest die
einzelnen Bischofskonferenzen dafür sorgen, daß einige gut ausgebildete Priester die
Spezialkurse der Kongregation besuchen, um dann den einzelnen Bischöfen im Bedarfs
fall für die eine oder andere Causa zur Verfügung zu stehen.
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7. Experten. Bei einem Kanonisationsverfahren kann es sich als notwendig

bzw. nützlich erweisen, verschiedene Experten beizuziehen, für welche

die Normen des allgemeinen Rechts gelten. Die Normae vom 7. Februar

1983 sprechen im Besonderen von „Geschichtsexperten und Spezialisten

im Archivwesen", die mit der Sammlung der Unterlagen zur betreffenden

Causa (einschließlich der unveröffentlichten Schriften des Dieners Gottes)

beauftragt und dann als Zeugen von Amts wegen vorgeladen werden

(Nr. 14b). Die Normae vom 4. Januar 1939 zum Verfahren bei den „hi

storischen" Causen sahen eine Kommission aus drei Geschichtsexperten

vor, die in solidum die Gesamtdokumentation zu erstellen hatten. Das

neue Gesetz gibt die Zahl der Experten nicht vor, sondern überläßt es dem
Bischof, zwei oder mehr Personen mit der Durchführung der notwendi

gen Untersuchungen zu befassen.

Die Aufgabe dieser Experten ist beim Großteil der Causen von grundle
gender Bedeutung, doch werden wir später noch darauf zurückkommen.

Die Ernennung der verschiedenen Amtsträger und Experten erfolgt

durch bischöfliches Dekret zu dem Zeitpunkt, wo deren Arbeit erforder

lich wird.

Bei der Amtsübernahme müssen alle den Eid „de munere fideliter adim-

plendo" (ihr Amt treu zu erfüllen) und „secreto tenentur" (Stillschweigen
zu bewahren) leisten (Nr. 6c).

II. ZWEI ARTEN VON CAUSEN

Bezüglich Kanonisation gibt es zweierlei Arten von Causen, „jüngere" und
„ältere", je nachdem ob sich die Ausübung der heroischen Tugenden oder
das Martyrium eines Dieners Gottes anhand der Aussagen von Augenzeu
gen oder durch schriftliche Quellen beweisen lassen (Nr. 7).

Zum rechten Verständnis dieser Norm ist festzuhalten, daß eine Causa

im Fachjargon nur dann als „jünger" gilt, wenn die Augenzeugen für die
Heroizität der Tugenden oder das formale Martyrium Beweise liefern kön

nen. Folglich würden Zeugen, die den Diener Gottes nur als Kinder kann

ten, der Sache wenig dienlich sein, weil sie nicht in der Lage wären, gülti
ge Beweise ad effectum de quo agitur zu erbringen. Eine solche Causa

würde daher in der Praxis als „ältere" Causa gelten, weil die erforderli

chen Unterlagen eben nur aus schriftlichen Quellen gewonnen werden

könnten („probationes de martyrio vel virtutibus dumtaxat ex fontibus

scriptis erui possunt").
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Die bereits im Dekret vom 26. August 1913 erwähnte Unterscheidung in

„jüngere" und „ältere" Causen ist zur Zeit vor allem aus Verfahrensgrün

den von Bedeutung.^
So ist bei einer „älteren" Causa hinsichtlich Zeugenbefragung keinerlei

Eile geboten, weil jene, die Angaben über die Tugenden oder das Martyri

um hätten machen können, schon verstorben sind und die verfügbaren

Zeugen sich nur über den jüngeren Ruf der Heiligkeit äußern könnten.

Folglich ist es für die Belange der Causa irrelevant, diese Zeugen über den

Ruf zu befragen, falls sich die vorher von den Geschichtsexperten erstellte

Dokumentation für den vollen Beweis der Heroizität der Tugenden oder

das formale Martyrium des Dieners Gottes als unzureichend erweisen

sollte.

Bei den „jüngeren" Causen hingegen ist eine rechtzeitige Befragung der
Zeugen überaus nützlich und notwendig. Dennoch legt das neue Gesetz

fest, daß damit in der Regel erst nach Beibringung aller den Fall betref
fenden Unterlagen und der Vorbereitung der entsprechenden Interrogato-

rien begonnen werden soll. Da jedoch in bestimmten Fällen die Archivfor

schungen und das Studium des vorliegenden Materials etliche Zeit bean
spruchen können, gibt das Gesetz dem Bischof die Möglichkeit, zu jedem

Zeitpunkt der Untersuchung einen Zeugen zu vernehmen oder vernehmen
zu lassen, der später vielleicht nicht verfügbar sein könnte (Nr. 16a). Dar
über hinaus kann ein Zeuge im Hinblick auf das laufende oder auch ein

eventuell künftiges Verfahren (vgl. Nr. 24) aus eigener Initiative einen

schriftlichen und eidestattlichen Bericht verfassen und dem Bischof zu-

3 Mit dem Motuproprio G/ä da qualche tempo vom 6. Februar 1930 wurde der Begriff
„historische Causen" eingeführt, definiert als „jene, für die hinsichtlich der betreffen
den Ereignisse (Leben, Tugenden, Martyrium oder althergebrachter Kult) weder Aussa
gen von Zeitzeugen eingeholt werden können noch gesicherte Dokumente solcher Aussa
gen vorliegen, die in angemessener Zeit gebührend gesammelt wurden". Die Fakten, die
Gegenstand der Zeugenaussagen waren, sollten als Beweise für die Tugenden (wohlge
merkt jene, die in einem Kanonisationsverfahren verlangt werden, also heroische) oder
das Martyrium dienen. Dennoch fand die oben erwähnte Definition anfänglich nicht die
entsprechende Verwendung, weil als „historische" Causa nur jene galt, wo Zeugen de vi
su vollkommen fehlten; gab es hingegen Augenzeugen, die den Diener Gottes auf irgend
eine Weise gekannt hatten, wurde sie nicht als „historisch" angesehen. Diese Interpreta
tion mußte aufgrund der Erfahrungen sehr bald revidiert werden, und in der Folge lan
deten auch die Causen, die auf Aussagen von Augenzeugen heruhten, bei der Histori
schen Sektion, sofern sich die Zeugenbeweise nicht als ausreichend ad effectum proha-
tionis heroicitatis virtutum vel martyrii erwiesen. Da die neue Gesetzgebung auf der
Notwendigkeit besteht, daß bei allen Causen sämtliche schriftliche Quellen zu sammeln
und alle Positiones geschichtskritisch auszuwerten seien, hätte man in diesem Kontext
ebensogut auf die Beibehaltung der Unterscheidung zwischen jüngeren und älteren Cau
sen verzichten können; doch blieb diese Unterscheidung, wie später noch dargelegt
wird, speziell aus Verfahrensgründen aufrecht.
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kommen lassen. In einem solchen Fall ist es jedoch notwendig, daß der

Bericht von einem offiziellen Amtsträger (z. B. einem Pfarrer oder einem

Ordensoberen) beglaubigt wird und daß der Verfasser nicht nur bestätigt,

wahrheitsgetreue Angaben gemacht zu haben, sondern auch, daß er

nichts weggelassen hat, was für das Verfahren hinderlich sein könnte. Auf

jeden Fall obliegt es dann dem Bischof (oder dessen Delegierten) und dem

Promotor iustitiae, darüber zu befinden, ob den Akten der Diözesanerhe-

bung Berichte von der Art, wie sie der Diözesankurie spontan zugegangen

sind, beizufügen seien oder nicht.'^ Die beiden obengenannten Verfügun
gen sorgen dafür, daß alle zweckdienlichen Zeugenaussagen gesammelt

werden können, ohne den vom Gesetz vorgesehenen regulären Ablauf der

Diözesanerhebung zu beschneiden.

Bei den „jüngeren" Causen darf der Bischof das Gesuch zur Einleitung

eines Verfahrens erst annehmen, wenn seit dem Tod des Dieners Gottes

fünf Jahre vergangen sind (Nr. 9a).

Sind hingegen bereits mehr als 30 Jahre verstrichen, muß sich der Bi

schof auf alle Fälle vorher versichern, daß die Verzögerung nicht durch

vorsätzliche oder betrügerische Motive verschuldet wurde (Nr. 9b).

III. DIE EINZELNEN SCHRITTE DER DIÖZESANERHEBUNG

Die Apostolische Konstitution Divinus perfectionis Magister spricht bei ei
nem Kanonisationsverfahren von „de inquisitionibus ab Episcopis facien-

dis": es handelt sich dabei um eine Reihe verschiedener Erhebungen zur

4 Diese Zeugenaussagen „pro futura rei niemoria" werden mit großer Vorsicht ge
handhabt, vor allem, wenn sie von Personen angeregt wurden, die am Verfahren inter
essiert sind. Hier ist es zwecknitäßig, das Dekret vom 12. März 1631 in Erinnerung zu
rufen, das auf Anordnung Urbans VII1. an alle Nuntien und Bischöfe gesandt und dann
in die endgültige Sammlung der Dekrete Urbans VIII. aufgenommen wurde (1642), und
das allen Geistlichen verbot, „tam saecularibus, quam regularibus... ne audeant ipsi per
se, aut per alios capere informationes super sanctitate aut miraculis alicuius defuncti,
neque ullo modo exquirere aut obtinere ad hunc effectum extrajudiciales testificationes
aut subscriptiones, sub poenis arbitrio S. Congregationis infligendis". Diese Verordnung
ist zwar nicht mehr in Kraft, doch sollte die ihr zugrunde liegende Sorge bei Verwen
dung solcher Zeugenaussagen auch beute noch zur Vorsicht mahnen. Würde beispiels
weise eine Ordensoberin ihre Schwestern anweisen, die Erinnerungen an eine „beilige"
Mitscbwester im Blick auf deren Heiligsprechung niederzuschreiben, bestünde dann
nicht die Gefahr, daß - wer diesbezüglich Vorbehalte bat - der Einladung möglicher
weise nicht Folge leistet oder daß die gesammelten Aussagen „oh nimium affectum" sus
pekt erscheinen?
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fortlaufenden Sammlung sämtlicher für die Causa notwendigen Unterla

gen.^

1. Vorinformationen

Es obliegt dem Bischof, über Einleitung oder Nicht-Einleitung eines Kano-

nisationsverfahrens zu entscheiden. Der Umstand, daß dieser vorher die

vom Aktor vorgenommene Ernennung des Postulators gutgeheißen hat,

führt nicht eo ipso zur Einleitung der kirchenrechtlichen Erhebung durch

den Bischof. Diese hängt vielmehr von den Vorinformationen ab, die der

Bischof außer vom Postulator auch noch aus anderen Quellen erhält. Da

bei ist es gut, sich an die Empfehlung der Instruktion der Ritenkongregati

on von 1878 zu erinnern, derzufolge die Ortsbischöfe dazu angehalten

sind, ein Kanonisationsverfahren erst einzuleiten, „wenn sie sich nach al

len Regeln der Klugheit vergewissert haben, daß ein echter Ruf (der Hei

ligkeit) vorliegt" (siehe S. 23 - 26).

Nachdem sich der Postulator über die Stichhaltigkeit einer Causa aus
reichend informiert hat, übermittelt er dem Bischof, zusammen mit dem

Supplex libellus (Bittschrift), folgende Unterlagen:

a) eine kritische Biographie oder zumindest einen detaillierten Bericht

über Leben und Wirken des Dieners Gottes, über dessen Tugenden oder
das Martyrium, über den Ruf der Heiligkeit oder des Martyriums sowie
über die bei der Causa zu erwartenden Probleme®;

b) alle veröffentlichten Schriften des Dieners Gottes (sofern vorhanden),
mit dem Nachweis der Echtheit^;

5 Der Begriff „Prozeß" wird in der neuen Gesetzgebung bewußt nicht mehr verwen
det. Einige betrachten jedoch die Diözesanerhebung weiterhin mit den Kategorien der
alten Gesetzgebung, während es die „lex peculiaris" von 1983 ist (vgl. Can. 1403), die,
entsprechend interpretiert, - (in Beachtung von Text und Kontext wie auch der Umstän
de und des Zweckes, von denen sie bestimmt wurde) - die Kriterien für eine Darlegung
über die besondere Eigenart der Kanonisationsverfahren bietet. Wollte man also von
Kanonisationsprozeß sprechen, so müßte sich dieser Begriff auf den gesamten Vorgang
beziehen, von der anfänglichen Diözesanerhebung bis zur Beendigung der Causa beim
Hl. Stuhl. In diesem Zusammenhang könnte man sagen, daß der Bischof einen Kanoni
sationsprozeß einleitet, indem er den ersten Schritt setzt, d. h. die notwendigen Beweise
für die Heiligkeit oder das Martyrium des Dieners Gottes sammelt; die Aussage, der Bi
schof habe einen Prozeß durchgeführt, wäre jedoch nicht exakt.

6 Wenn keine Biographie vorliegt, darf sich der erforderliche Bericht nicht mit Be
hauptungen begnügen, wie dies früher bei den Articuli der Fall war, sondern muß mit
einem kritischen Apparat versehen werden, damit sich der Bischof oder jemand an sei
ner statt von der Zuverlässigkeit der Äußerungen über den Diener Gottes überzeugen
kann.

7 Der Grund, warum nur veröffentlichte Schriften zur Vorlage verlangt werden, ist
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c) bei „jüngeren" Causen eine Liste jener Personen, die das Tugendleben
(oder das Martyrium) des Dieners Gottes ebenso wie dessen Ruf der Hei
ligkeit und Wunder bezeugen können (Nr. 10);

Für jeden Zeugen wird (auf gesonderten Blättern) ein „Personalbogen"
mit sämtlichen Daten erstellt, aus denen der Zeitraum und der Grad sei

nes Bekanntschaftsverhältnisses zum Diener Gottes hervorgehen.^ Somit
kann dem Betreffenden, anstelle der persönlichen Befragung, im Zuge der

Zeugeneinvernahme der jeweilige „Personalbogen" zur Einsichtnahme

und Unterschrift vorgelegt werden.

Die gesamten Unterlagen übergibt der Bischof schließlich zur Prüfung
an Fachexperten. Dabei ist es von Vorteil, jeweils eine Person heranzuzie
hen, die er als Delegierten und Promotor iustitiae mit der Durchführung
der Erhebung zu betrauen gedenkt.

Nachdem sich der Bischof vom guten Fortgang der Causa überzeugt hat,

berät er sich mit den Bischöfen der Nachbardiözesen, zumindest aber mit

jenen der regionalen Bischofskonferenz, über die Zweckmäßigkeit der Ein-

durch den Umstand begründet, daß diese leicht verfügbar sind, und sofern die theologi
schen Gutachter darin auf Fehler stoßen, die für das Verfahren hinderlich sind, erübri
gen sich die im nächsten Abschnitt der Diözesanerhebung vorgesehenen weiteren Nach
forschungen.

8 Hier sei ein Beispiel für den „Personalbogen" eines Zeugen angeführt. Der erste
Teil (I) wird vom Postulator ausgefüllt, während der zweite Teil (II) am Ende der Aussa
gen vom Notar redigiert wird.

I) MEDIOLANEN. Canonizationis Servi Dei ... (Vorname, Name, Titel)
Inquisitio diocesana de vlta, virtutibus ac fama sanctitatis et nüraculorum Servi Dei

(oder: de martyrio ac fama martyrii; oder: de mira sanatione D.ni N.N., intercessioni Ser
vi Dei tributa).

Zeuge: Vorname, Name, Eltern, geboren am (Datum), in (Ort)
Beruf

Wohnhaft in...

Kannte den Diener Gottes von ... bis... (unter Angabe der Art der Beziehung zu die
sem).

II) Am ... in der Diözesankurie (oder an einem anderen Ort), in Gegenwart des Bi
schofs (oder des Delegierten)..., des Promotor iustitiae..., und des Notars..., hat der Zeu
ge N.N. die Personalien wie oben bestätigt und den Eid „de veritate dicenda" abgelegt.
Es folgte die Befragung des Zeugen (Eventuell: Die Befragung wurde fortgesetzt am...).
Am Ende der Befragung wurde die Aussage vor dem Zeugen verlesen und von diesem

unter Eid bestätigt.
(Eventuell) Der Zeuge übergab einen der Aussage hinzugefügten schriftlichen Bericht

von (Anzahl) Seiten (siehe Bl.) und antwortete auf die von Amts wegen gestellten Fra
gen.

(Eventuell) Der Zeuge übergab die unten angeführten Dokumente (siehe Bl. ...).
Hochachtungsvoll... Unterschriften: des Zeugen, des Bischofs (Delegierten), des No

tars.
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leitung des Verfahrens (Nr. 11a). Die konsultierten Bischöfe sind im Geiste

der Kollegialität dazu verpflichtet, ihrem Amtskollegen die gewünschten

Dienste zu erweisen, wobei sie mögliche Einwände bezüglich der Oppor-

tunität eines Verfahrens offen zur Sprache bringen können: ein Kanonisa

tionsverfahren geht schließlich die ganze Kirche an.

In der Folge tut der Bischof seine Absicht öffentlich kund und lädt die

Gläubigen seiner Diözese und, wenn nötig, mit Zustimmung der betreffen

den Bischöfe auch jene der Nachbardiözesen dazu ein, alle Für und Wi

der zur Causa vorzubringen (Nr. 11b).

Sofern er in diesem Zusammenhang auf Schwierigkeiten oder Hinder

nisse stößt, wird er dies dem Postulator mitteilen und ihm die Klärung der

Dinge überlassen. Sollte er angesichts bestimmter Probleme von der for

malen Erhebung absehen wollen, wird er dem Postulator seinen Ent

schluß unter Angabe der Gründe zur Kenntnis bringen (Nr. 12a-b).

Auf keinen Fall darf der Bischof - sollte aus den vorgebrachten Informa

tionen und den gesammelten Unterlagen der Ruf der Heiligkeit des Dieners

Gottes nicht zweifelsfrei hervorgehen - die Instanz des Postulators über

nehmen. Im Zweifelsfall wird er die Entscheidung zurückstellen: wenn
Gott seine Herrlichkeit durch einen seiner Diener manifestieren will, so

wird er einen Weg finden, diesen seinen Willen kundzutun.

Entscheidet sich der Bischof hingegen nach reiflicher Überlegung zur
Einleitung der formalen Erhebung, wird er wie folgt vorgehen.

2. Einleitung der formalen Erhebung

Der Bischof gibt seinen Entschluß zur Einleitung der formalen Erhebung
per Dekret bekannt und ernennt gleichzeitig einen Delegierten ad hoc, ei

nen Promotor iustitiae und einen Notar.

Dem Delegierten obliegen alle notwendigen Schritte in einer Diözesan

erhebung, einschließlich der Ernennung von Fachexperten (theologische
Gutachter, Geschichtsexperten usw.), sofern sich der Bischof letzteres

nicht selbst vorbehalten hat. Auf alle Fälle wird der Delegierte erst dann

zum nächsten Abschnitt übergehen, wenn er den Bischof über das Ergeb
nis der vorausgegangenen Untersuchung unterrichtet hat; daher wird er

ihn zunächst über die Urteile der theologischen Gutachter informieren

(falls es solche gegeben hat) und erst dann die Geschichtsexperten ernen
nen.
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Die vom Bischof ernannten Amtsträger (Delegierter, Promotor iustitiae,

Notar) leisten in Anwesenheit des Kanzlers der Kurie, der den notariellen

Akt darüber abfassen kann, den vorgeschriebenen Eid in die Hände des

Bischofs. Ad validitatem genügt es jedoch, wenn der geleistete Eid in den

betreffenden Ernennungsdekreten (und den von der Kurie aufzubewah

renden Kopien) durch die Unterschriften der ernannten Person, des Kanz

lers und des betreffenden Bischofs besiegelt wird.

3. Prüfung der veröffentlichten Schriften des Dieners Gottes

Als Urban VIII. die Prüfung der Schriften von Kanonisationskandidaten

zur Vorschrift machte, hatte er vor allem Bücher, Traktate, Meditationen

u. ä. im Sinn; „non prius est ad aliquem actum inquisitionis deveniendum,

quam tales libri diligenter in S. Congregatione examinentur, utrum conti-
neant errores contra fidem, vel bonos mores, vel doctrinam aliquam no-

vam vel peregrinam, atque a communi sensu Ecclesiae et consuetudine

alienam". Späterhin wurde es üblich, in Frage kommende Schriftstücke

des Dieners Gottes im voraus zu prüfen und dann ein diesbezügliches De
kret zu erlassen. In neuerer Zeit jedoch wurden - nicht ohne Grund - die

negativen Seiten dieser Praxis aufgezeigt. Es versteht sich nämlich von

selbst, daß für eine sachgerechte Beurteilung bestimmten Schriftgutes der
jeweilige geschichtliche Hintergrund bekannt sein muß (dies gilt beispiels

weise für die Korrespondenz).

Es ist ferner verständlich, daß die theologischen Gutachter, die in der

Vergangenheit vor Erstellung der Positio super introductione causae zum
Studium der Schriften herangezogen wurden, in Unkenntnis des histori

schen Kontexts die Bedeutung so manchen Schriftstückes für die Beurtei
lung der Tugenden des Dieners Gottes nicht abzuschätzen vermochten.
Andererseits wurden in die Positio lediglich die Urteile der theologischen
Gutachter aufgenommen, während die Schriften selbst nicht aufschienen

und daher bei der Rekonstruktion des Tugendlebens des Dieners Gottes

nicht zum Tragen kamen. Dieser Umstand wurde des öfteren bemängelt.

Nach geltender Vorschrift werden die „edierten" Schriften im voraus

eingesehen, während das übrige Schrifttum in seinem historischen Kon

text im Blick auf die Vorbereitung der Positio begutachtet wird.

Dieser Punkt bedarf einer näheren Erläuterung. Wenn das Gesetz von

„edierten" Schriften spricht, so hat dies, wie schon erwähnt, einen prakti
schen Grund: Da die Schriften leicht zugänglich sind, können sie unmittel-
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bar geprüft werden. Das schließt jedoch nicht aus, daß dieselben Gutach
ter nicht auch in etwaige unedierte „Lehrschriften" Einblick nehmen (bei
spielsweise Predigtsammlungen des Dieners Gottes, geistige Unterweisun
gen u. ä.).

Die Gutachter fassen ihr Urteil jeweils schriftlich ab, und wenn die Diö

zesanerhebung bis zum Ende durchgeführt wird, werden auch die edier

ten Schriften des Dieners Gottes und die entsprechenden Urteile der Gut

achter nach Rom übersandt.

Sollten die Gutachter Irrtümer quoad fidem vel bonos mores aufdecken,

setzt der Bischof die Untersuchung aus.

Die übrigen Schriften (Tagebücher, persönliche Notizen, Korrespon
denz) werden während der Vorbereitung der Positio studiert und dienen

zur Rekonstruktion der Aktivitäten des Dieners Gottes und zum Beweis

seiner Spiritualität. Es kann vorkommen, daß die eine oder andere Schrift
der eingehenden Prüfung durch einen Fachexperten „in re mystica" oder
aus einem anderen Bereich bedarf. In einem solchen Fall wird der Relator

den Congressus Ordinarius darüber in Kenntnis setzen, der das Gutachten
„ex officio" anfordert.

4. Sammlung der unedierten Schriften des Dieners Gottes sowie

sämtlicher den Prozeß betreffenden schriftlichen Quellen

Falls sich in den von den theologischen Gutachtern geprüften Schriften

keine Irrtümer quoad fidem vel bonos mores finden, beauftragt der Bischof

mindestens zwei Experten für Geschichte und Archivierung mit der

Sammlung sämtlicher unedierten Schriften des Dieners Gottes sowie aller
schriftlichen Quellen, die die Causa in irgendeiner Weise betreffen
(Nr. 14a)^. In diesem Zusammenhang ist darauf zu achten, daß eine
lückenlose Dokumentation all jener Fakten vorliegt, die eine getreue histo

risch-kritische Rekonstruktion des Lebens, Wirkens, Sterbens und des

Rufes der Heiligkeit des Dieners Gottes erlauben.

Bereits das Dekret der LIl. Ritenkongregation vom 26. August 1913 ver

langte, daß bei allen Causen jeweils die gesamte Dokumentation gesam-

9 Wenn die den theologischen Gutachtern zur Prüfung vorgelegten Bücher das Impri
matur der kirchlichen Behörde erhalten haben, ist anzunehmen, daß sie keinerlei Irrtü
mer enthalten, die einer Weiterführung des Verfahrens im Wege stünden; in diesem
Fall braucht der Bischof das Urteil der theologischen Gutachter nicht abzuwarten und
kann zur Ernennung der Geschichtsexperten übergehen, damit diese die fallspezifischen
Unterlagen zusammentragen.
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melt und einer kritischen Prüfung unterzogen werde. Diese Verfügung

wurde nicht selten mißachtet, sehr zum Schaden für die eine oder andere

Causa. In den Normae vom 4. Januar 1939 legte Pius XI. den Sammlungs

modus der schriftlichen Quellen für die „historischen" Causen fest.^^
Mittlerweile gelten diese „Normen" im wesentlichen für alle Verfahren,

wenngleich ihre Anwendung vielleicht etwas flexibler geworden ist. So

überläßt es die neue Normgebung dem Bischof, die Zahl der Sachverstän

digen zu bestimmen. Der Grad ihrer spezifischen Ausbildung muß der

Komplexität der durchzuführenden Untersuchungen entsprechen. Auf al

le Fälle aber muß mindestens einer von ihnen die fachliche und theologi

sche Qualifikation besitzen, die eine Untersuchung solcherart erfordert.

So muß er in der Lage sein, alle dem Verfahren dienlichen Unterlagen

ausfindig zu machen und zu selektieren.

In bestimmten Fällen kann es sein, daß der Postulator schon alles ver

fügbare Material gesammelt hat oder zumindest glaubt, in dessen Besitz

zu sein. Selbst in solchen Fällen muß der Bischof Experten ernennen, die

die Vollständigkeit der Untersuchung garantieren. Diese Sachverständigen

von Amts wegen haben den vorgeschriebenen Bericht zu erstellen und an

schließend vor die Ermittler zu treten, um auf eventuelle Fragen von

Amts wegen zu antworten. Nur wenn der Postulator unter Eid versichert,

daß sämtliche den Fall betreffenden Untersuchungen (wobei die Orte und

Archive anzugeben sind) mit Sorgfalt durchgeführt und keine weiteren

Schriften des Dieners Gottes oder diesen betreffend gefunden wurden,

kann der Bischof (oder Delegierte) nach Anhörung zweier Sachverständi

ger die Erklärungen des Postulators für hinreichend erachten. In solchen

Fällen erläßt er für gewöhnlich ein Dekret, in dem er seine Vorgangsweise

rechtfertigt.

Die schriftlichen Quellen müssen ausgewertet und mit einer kritischen

Einführung versehen sein. Bei dieser Systematisierung haben die Sachver-

10 AAS 5 (1913), S. 436 -438. Das Dekret le^ in Nr. 11 fest: „In omnibus causis,
praesertim antiquis, cum processu ordinario sive infonnativo compulsentur omnia et sin-
gula historica documenta sive maniiscripta, sive typis edita, quae quocumque nodo causam
respiciunt. [...] summa quoque diligentia ed industria curandum est ut cuiuslibet generis
documenta ad causam conferentia conquirantur, quae omnia et singula cognoscenda sunt
ad normas traditas a fei. rec. Benedicti XIV, lib. II, c. III".

11 Pius XL bestätigte im Grunde nur - allerdings in Beschränkung auf die „histori
schen" Causen was im genannten Dekret vom 26. August 1913 festgelegt worden
war; wenn die Reform Pius' XI. ein besseres Los hatte als die seines Vorgängers, so liegt
dies daran, daß mit der Errichtung einer Historischen Sektion hei der zuständigen Kon
gregation ein geeignetes Instrumentarium geschaffen wurde, um die Anwendung der ge
setzlichen Verordnungen zu garantieren.
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Ständigen die Möglichkeit, den Inhalt der zur Verfügung stehenden Quel

len zu beurteilen und sich so etwaiger dokumentarischer Mängel und

Schwierigkeiten der Causa zu vergewissern.

In ihrer Relatio an den Bischof berichten sie, unter Anführung der auf

gesuchten Archive und Bibliotheken (mit genauer Angabe, wo die ge

sammelten Dokumente gefunden wurden), über die durchgeführten Un

tersuchungen und bewerten die Dokumentation, vor allem im Hinblick

auf Authentizität und Glaubwürdigkeit sowie deren Bedeutung für die

Causa. Schließlich beurteilen sie, in Anlehnung an die Dokumentation, die

moralische Persönlichkeit des Dieners Gottes und verweisen auf eventuel

le Schwierigkeiten, die auf die Causa zukommen (Nr. 14c).

Dieser Bericht dient zur Orientierung des Bischofs und kann auch für

den Fortgang der Causa von entscheidender Bedeutung sein, vor allem
dann, wenn es sich um eine „ältere" Causa handelt. Sofern sich die Heroi-

zität der Tugenden oder das Martyrium des Dieners Gottes anhand der
vorliegenden schriftlichen Unterlagen nicht beweisen lassen, erübrigt sich

eine Fortführung der Causa (Nr. 14c).

Sollten sich aus den gesammelten Dokumenten Probleme ergeben, die

die Causa behindern könnten, so ist die Erhebung nicht eher zu beenden,

als bis alle Probleme gelöst sind. Falls die zutage getretenen Schwierigkei
ten jedoch die endgültige Einstellung des Verfahrens erfordern, wird der

Bischof, stets in Wahrung des guten Rufes der Personen, den Postulator

über die diesbezüglichen Gründe informieren.

5. Erstellung der Interrogatorien

Sollte sich der Bischof aufgrund des Berichtes der Geschichtsexperten zur

Fortführung der Erhebung entschließen, wird er dem Promotor iustitiae
alles gesammelte Material zur Erstellung der entsprechenden Interrogato
rien übergeben. (Nr. 15a)

Die weiter hinten in Anhang III aufgeführten Beispiele von Interrogato

rien mögen als Leitfaden dienen, doch wird die fallspezifischen Fragen

nur jemand formulieren können, der mit dem Leben des Dieners Gottes

und dessen Lebens- und Wirkungsbereich vertraut ist. Daher ist es not

wendig, daß der Promotor iustitiae das gesammelte Quellenmaterial (zu
sammen mit der vom Postulator erstellten Biographie) einer eingehenden

Prüfung unterzieht und versucht, jene Stellen herauszufinden, die sich -

falls durch Zeugenaussagen nicht hinreichend belegt - für die Causa als
hinderlich erweisen könnten.
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Bei der Ausarbeitung der Interrogatorien kann sich der Promotor auch
der Hilfe eines Experten bedienen, der den Eid „de decreto servando" lei

sten wird. Auch der Postulator kann den Promotor auf die Notwendigkeit

der Zeugenbefragung in einem bestimmten Punkt hinweisen. Je besser der

Promotor (und der Delegierte des Bischofs) rechtzeitig über die Probleme

der Causa informiert ist, um so mehr kann er zur Gediegenheit der Zeu

genaussagen beitragen.

Bei den „älteren" Causen beziehen sich die Interrogatorien nur auf den

jüngeren Ruf der Pleiligkeit oder des Martyriums (und gegebenenfalls den
jüngeren Kult). (Nr. 15b)

6. Bericht an den HL Stuhl und Ansuchen um das „nulla osta"

Die Normae schreiben unter Nr. 15c vor, daß der Bischof den Hl. Stuhl

über das laufende Verfahren zu unterrichten hat, indem er der Fleilig-

sprechungskongregation eine kurze Information über das Leben des Die

ners Gottes und über den Stellenwert der betreffenden Causa zukommen

läßt. Dies ermöglicht es der Glaubenskongregation und gegebenenfalls

auch anderen mit der Causa befaßten Dikasterien, sich zu vergewissern,

ob es Probleme gibt, die besondere Aufmerksamkeit erfordern oder, im
Ausnahmefall, die Einstellung des Verfahrens notwendig machen. Erst

nach Erhalt des „nulla osta" durch den Hl. Stuhl schreitet der Bischof zur

Zeugenbefragung.

Für ein angemessenes Verständnis dieser Norm sind einige Erklärungen

angebracht. Bis zum Motuproprio Sanctitas clarior vom 19. März 1969 be

durfte der Bischof zur Einleitung der ordentlichen Verfahren, wie sie vom

CIC des Jahres 1917, Can. 2038 § 2, vorgesehen waren, nicht des „nulla

osta" durch den Hl. Stuhl. Und bei den „historischen" Fällen gab es ab

1939 ausschließlich das durch die Normae vom 4. Januar desselben Jah

res festgeschriebene ordentliche Verfahren. Erst zu einem späteren Zeit
punkt, vor Einleitung der Causa beim Fll. Stuhl, ersuchte die Ritenkongre
gation das Hl. Uffizium um das „nihil obstat".
Das Motuproprio Sanctitas clarior verlangte bei der Zusammenlegung

von ordentlichem und apostolischem Verfahren (im Falle nicht-histori
scher Causen^^) zu einem einzigen Erhebungsverfahren, das vom Bischof
„auctoritate ordinaria et apostolica" (mit diözesaner und apostolischer

12 Im Motuproprio heißt es „in Causis procedentibus per viam ordinariam non cul-
tus"; man vergleiche dazu F. VERAJA: 11 Motu proprio „Sanctitas clarior" e Je cause „sto-

42 F. Vera ja: Heiligsprechung 

Bei der Ausarbeitung der Interrogatorien kann sich der Promotor auch 
der Hilfe eines Experten bedienen, ce r  den Eid „de decreto servando" lei- 
sten wird. Auch der Postulator kann den Promotor auf die Notwendigkeit 
der Zeugenbefragung in einem bestimmten Punkt hinweisen. Je besser der 
Promotor (und der Delegierte des Bischofs) rechtzeitig über die Probleme 
der Causa informiert ist, um so mehr kann er zur Gediegenheit der Zeu- 
genaussagen beitragen. 
Bei den „älteren" Causen beziehen sich die Interrogatorien nur auf den 
jüngeren Ruf der Heiligkeit oder des Martyriums (und gegebenenfalls den 
jüngeren Kult). (Nr. 15b) 

6. Bericht an den H1. Stuhl und Ansuchen uran das „nulla oste" 

Die Normae schreiben unter Nr. 15c vor, daß der Bischof den Hl. Stuhl 
über das laufende Verfahren zu unterrichten hat, indem er der Heilig- 
sprechungskongregation eine kurze Information über das Leben des Die- 
ners Gottes und über den Stellenwert der betreffenden Causa zukommen 
läßt. Dies ermöglicht es der Glaubenskongregation und gegebenenfalls 
auch anderen mit der Causa befaßten Dikasterien, sich zu vergewissern, 
ob es Probleme gibt, die besondere Aufmerksamkeit erfordern oder, im 
Ausnahmefall, die Einstellung des Verfahrens notwendig machen. Erst 
nach Erhalt des „nulla oste" durch den Hl. Stuhl schreitet der Bischof zur 
Zeugenbefragung. 

Für ein angemessenes Verständnis dieser Norm sind einige Erklärungen 
angebracht. Bis zum Motuproprio Sanctitas clarior vom 19. März 1969 be- 
durfte der Bischof zur Einleitung der ordentlichen Verfahren, wie sie vom 
CIC des Jahres 1917, Can. 2038 § 2, vorgesehen waren, nicht des „nulla 
oste" durch den Hl. Stuhl. Und bei den „historischen" Fällen gab es ab 
1939 ausschließlich das durch die Normas vom 4. Januar desselben Jah- 
res festgeschriebene ordentliche Verfahren. Erst zu einem späteren Zeit- 
punkt, vor Einleitung der Causa beim Hl. Stuhl, ersuchte die Ritenkongre- 
gation das Hl. Uffizium uran das „nihil obstat". 

Das Motuproprio Sanctítas clarior verlangte bei der Zusammenlegung 
von ordentlichem und apostolische f Verfahren (im Falle nicht-histori- 
scher Causenlz) zu einem einzigen Erhebungsverfahren, das vom Bischof 
„auctoritate ordinaria et apostolica" (mit diözesaner und apostolischer 

12 Im Motuproprio heißt es „in Caıısis procedentibus per via ordinariam non cul- 
tus", man vergleiche dazu F. VERAJA: II Motz proprío „Sanctitas clar ior" e le cause „sto- 



3. Kapitel: Ablauf der Diözesanerhebung bei Kanonisationsverfahren 43

Vollmacht) eingeleitet wurde, das vorherige „nihil obstat" des HL Stuhles.

Auf diese Weise wurde die Vollmacht des Bischofs bei Kanonisationsver

fahren in Wirklichkeit eingeschränkt, wenngleich sie - nach dem Wort

laut des Motu proprio zu schließen - „gestärkt" schien: der Bischof konnte

nicht mehr länger aus eigener Vollmacht tun, was er seit jeher iure pro

prio getan hatte.

Diese Verordnung ging von dem Prinzip aus, daß die Kompetenz bei Ka

nonisationsverfahren einzig und allein beim Hl. Stuhl lag und der Bischof

von dem Augenblick an, wo er mit der Untersuchung betraut wurde, der

Beauftragung durch den Hl. Stuhl bedurfte. In der neuen Gesetzgebung

von 1983 wurde dieser Grundsatz revidiert, und zwar sowohl im Hinblick

auf die bei den „historischen" Causen gewonnenen Erfahrungen (wo der

Bischof ganz aus eigener Vollmacht tätig wurde) als auch im Blick auf die
Lehre des II. Vatikanischen Konzils über die Kollegialität der Bischöfe.

Die Sammlung der notwendigen Unterlagen in einer Causa obliegt nun
mehr der Kompetenz des Bischofs, der vollkommen iure proprio handelt.
Durch das „nulla osta" des Hl. Stuhles wird der Bischof nicht mit einer

potestas delegata bedacht, sondern gegebenenfalls rechtzeitig auf eventuel

le Probleme aufmerksam gemacht, die sich aus den in den Archiven der

Römischen Kurie aufbewahrten Dokumenten ergeben. Nur im Ausnahme

fall kann ihm eine Suspendierung der Causa nahegelegt werden.

Ungeachtet des soeben Gesagten denkt und äußert sich so mancher auch

weiterhin in den Kategorien der alten Gesetzgebung. So spricht man vom

„nulla osta" für den Beginn oder die Einleitung des Verfahrens. Hingegen

setzt man für den Zeitpunkt, wo das Gesetz dem Bischof die Einholung des

„nulla osta" beim Hl. Stuhl vorschreibt, den Beginn des Kanonisationsver-

fahrens bereits voraus, weil der Bischof - der schrittweise nach den Nor-

mae vom 7. Februar 1983 vorgeht - die (etwaigen) Schriften des Dieners

Gottes schon überprüfen und daher die den Fall betreffende Dokumentati
on erstellen hat lassen. Es handelt sich hier um eine Art von Untersu

chung, für die ein „nulla osta" des Hl. Stuhles sinnlos wäre. Erst nach Er

halt des Berichtes der Experten, welche die schriftlichen Quellen gesam
melt haben („Accepta relatione...", vgl. Nr. 15a), wird der Bischof um das

„nulla osta" ansuchen. Ein früheres Gesuch könnte sich schon allein des

halb als überflüssig herausstellen, weil der Bischof (zumindest in be-

riche" dei santi. In: Monitor ecclesiasticiis CIV (1979), S. 315 - 337 (bes. 325 - 327); s.
Anhang L S. 95.
13 Vgl. 2. Kap., S. 20.
14 Statistisch gesehen gehen derartige Fälle nicht über 1% hinaus.
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Stimmten Fällen) selbst noch nicht weiß, oh er zur Zeugeneinvernahme

schreiten wird oder nicht. Aus der Dokumentation könnte sich nämlich

ein unüherwindhares Hindernis ergehen, das die Einstellung des Verfah

rens notwendig macht.

7. Zeugeneinvernahme

Für den Nachweis der Heroizität der Tugenden oder des formalen Marty

riums eines Dieners Gottes bedarf es der Aussagen von Augenzeugen.

Handelt es sich dabei um noch lebende Zeugen, spricht man in der Fach

sprache von einer „jüngeren" Causa. Wenn die Zeugen bereits verstorben
sind, aber schriftliche Aussagen von historischer Gültigkeit hinterlassen

haben, ist die Rede von einer „älteren" Causa^^.
Auch die Untersuchung angeblicher Wunder erfordert Augenzeugen.

Diesen können gegebenenfalls Zeugen de auditu a videntibus (Nr. 17)

zur Seite gestellt werden.
Sämtliche Zeugen müssen glaubwürdig sein (Nr. 17) und in ihren Aus

sagen die Quellen ihres Wissens preisgeben; andernfalls sind ihre Aussa
gen wertlos (Nr. 23).
Die Zeugen werden entweder vom Postulator eingeführt oder ex officio

berufen.

Zum Beweis des heroischen Tugendlebens oder des Martyriums sowie

der „fama signorum" eines Angehörigen eines Instituts des geweihten Le

bens wird nach Norm Nr. 19 gefordert, daß ein erheblicher Teil der Zeu

gen von außerhalb des Instituts komme, es sei denn, dies erweist sich auf
grund der besonderen Lebensumstände des Dieners Gottes als unmöglich.
Nicht als Zeugen auftreten dürfen: a) der Priester hinsichtlich allem,

was er aus der sakramentalen Beichte weiß; b) die ständigen Beichtväter

15 Bei einer „älteren" Causa würde allein die Unmöglichkeit, die Heroizität der Tugen
den oder das formale Martyrium des Dieners Gottes mittels schriftlicher Quellen zu be
weisen, ein unüberwindbares Hindernis darstellen.

16 Bei den Kanonisationsverfahren werden die Beweise bezüglich der heroischen
Ausübung der Tugenden oder des Martyriums nicht immer rechtzeitig direkt aus dem
Munde von Augenzeugen eingeholt; doch ist es durchweg erforderlich, daß derartige Be
weise für das Tugendleben oder das Martyrium des Dieners Gottes von Augenzeugen ge
liefert werden. Folglich müssen die schriftlichen Quellen (auf die sich eine historische
oder ältere Causa stützt) die Zeugenaussagen von Personen beinhalten, die den Diener
Gottes persönlich kannten und für uns daher gleichermaßen Ai/genzeugen darstellen
(vorausgesetzt, ihre Aussagen erweisen sich nach kritischer Untersuchung als glaubwür
dig).
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und geistlichen Führer des Dieners Gottes, auch hinsichtlich jener Dinge,

die ihnen „in foro conscientiae extrasacramentali" zur Kenntnis gelang

ten; c) der Fostulator der Causa, für die Dauer seines Auftrages (Nr. 20).

Die Aussage des Zeugen ist durch Eid zu bekräftigen (Nr. 23). Nach all

gemeiner Praxis leistete der Zeuge den Eid „de veritate dicenda" und,

nach der Aussage, „de veritate dictorum". Diese Praxis kann beibehalten

werden, doch genügt für die Gültigkeit ein einfacher Eid.

Wie bereits erwähnt, wird der Bischof mit der regulären Zeugeneinver

nahme erst nach dem „nulla osta" durch den III. Stuhl beginnen. Aller

dings kann laut Verfügung Nr. 2,4 der Apostolischen Konstitution Divinus

perfectionis Magister (vgl. auch die Normaey Nr. 16a) jemand, dessen Be

fragung drängt, auch schon vorher in den Zeugenstand gerufen werden,

damit keine Beweise verlorengehen. Diese Regelung betrifft nur die jünge

ren Causen; von dem Augenblick an, da bei den „älteren" Causen die Au

genzeugen des Tugendlebens oder des Martyriums des Dieners Gottes be

reits verstorben sind, müssen jene befragt werden, die nur über den Ruf

der Heiligkeit aussagen können.

Zunächst sind jene Zeugen zu vernehmen, die zum Diener Gottes in ei

ner näheren Beziehung standen (Nr. 18) und vor allem diejenigen, die ge
genteilige Aussagen zu machen haben (Nr. 21a).

Wenn ein Zeuge, der ex officio vorgeladen wurde, nicht erscheint, sind

in den Akten sowohl die Aussage des Zeugen als auch die Gründe für sein
Fernbleiben anzuführen (vgl. Can. 1509 § 2 und Can. 1557). Ebenso ist

für die vom Fostulator eingeführten, aber nicht befragten Zeugen der
Grund für deren Nichtbefragung zu vermerken. Was die vorstellig gewor

denen Zeugen betrifft, so bedarf es hier keiner besonderen Vermerke (vgl.
Can. 1507 § 3).

Die Zeugen werden in erster Linie nach Maßgabe der Interrogatorien

vernommen (vgl. Normae, Nr. 16c), die der Befrager jedoch durch weitere
Fragen ergänzen wird, um aus dem Zeugen die bestmöglichen Informatio

nen herauszuholen. Es ist allerdings überflüssig, einem Zeugen, der ledig
lich über einen kurzen Zeitraum aussagen kann, alle Fragen zu stellen, die

das gesamte Leben des Dieners Gottes betreffen (und dies sollte man be

reits vorher aus dem „Personalbogen" des Zeugen wissen).

17 Im Dekret vom 26. August 1913 wurde in Nr. 1 festgelegt: „In omnibus causis,
praesertim recentiorihus, R.mi Ordinarii in condendo informativo processu praeter testes
qui caiisae favent, eos etiam universos omnes qui causae adversantur excutiant, nemine
excepto, idque sub poena nulUtatis, onerata conscientia turn Ordinariorum turn Promo-
toriun fiscalium".
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- ' ı ı - . .. . ' ge B t: ıı O ' - 

praeseıtım tecentıorıbus, R.ını Ordıııarıı m coııdeııdo ínforıııativogproges mnıbus caıısıs, 

l l l  causa weit  ' ı 
. su r'ıet 

(1 < .d c , eos etıam ıııııversos omııes qua causae adversantıır CXC c 87 festes 

excepto, 1 que Sub poet nullıtatıs, oııerzıta conscieııtia zum Ord' -~ l l  Kant, ııeııııııe 

torıım fısczılııım . 
ıııaııorııııı tum Promo- 
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Ferner ist es wichtig, dem Zeugen die Möglichkeit zu geben, frei über

den Diener Gottes zu sprechen. Mittels der heute erlaubten Tonbandauf

zeichnung kann die freie Äußerung des Zeugen der Causa zum größeren
Vorteil gereichen, weil sich dadurch gewisse Nuancierungen einfangen

lassen, die im Falle einer knapp gehaltenen Aussage sonst verlorengehen.

Wurde eine Aussage auf Band aufgenommen, so wird sie abgeschrieben

und dem Zeugen vorgelegt, der sie verbessern kann und dann durch Eid

bestätigen wird, sofern dies nicht schon nach Abhören des Bandes gesche

hen ist. Letztere Eventualität gilt für den Fall, daß der Zeuge nach Ab

schrift seiner Aussage nicht mehr zur Verfügung steht. In diesem Fall

wird der Notar für die Echtheit der Abschrift garantieren.

Laut Normae, Nr. 14, ist es dem Zeugen gestattet, dem Bischof einen ei

genhändig verfaßten schriftlichen Bericht über den Diener Gottes vorzule
gen, und dies nicht nur außerhalb der Befragung, sondern auch während
derselben, wobei er die Wahrheit des Geschriebenen mit seinem Eid be

kräftigt. Der Bericht wird seiner Aussage beigefügt. Handelt es sich um ei
nen kurzen Bericht, ist der Promotor iustitiae aufgefordert, diesen umge

hend zu lesen, um eventuelle Unklarheiten zu bereinigen. Nimmt die Lek

türe jedoch längere Zeit in Anspruch, wird sich der Promotor auf eigene
Rechnung damit befassen und gegebenenfalls in einer nachfolgenden Sit
zung um die nötige Klarstellung ersuchen.
Es kann sein, daß ein Zeuge Dokumente zu übergeben hat; diese werden

nach Sicherstellung ihrer Authentizität ebenfalls angenommen und der
Aussage beigefügt. Normalerweise werden Kopien der Dokumente einge

reicht. Diese sind, selbst wenn es sich um Fotokopien handelt, von einem
Beamten zu beglaubigen (Nr. 25b). Schwer lesbare Manuskripte werden

mit Maschine so abgeschrieben, wie sie sind, ohne irgendwelche Korrek

turen oder Verbesserungen, und entsprechend beglaubigt. Auch eine Ko

pie des Manuskripts ist beizufügen. Diese Norm gilt für die gesamte Doku

mentation einer Causa, in welcher Form sie auch immer erworben wird.

Am Ende der Zeugenbefragung wird der Notar den „Personalbogen"
fertigstellen (II. Teil), der vom Zeugen, vom Bischof (oder Delegierten)
und vom Notar zu unterzeichnen ist. Die Unterschrift des Promotor iu

stitiae ist nicht obligat (vgl. Can. 1569 § 2); wenn er jedoch bei der Befra-

18 Da die Sammlung der notwendigen Beweise Aufgabe des je zuständigen Bischofs
ist, hat dieser für deren Verläßlichkeit und Vollständigkeit zu garantieren (Nr. 27a). Ge
rade deshalb schreiben die Normae vor, daß der Promotor iustitiae am Ende der Erhe
bung „omnia acta et documenta" durchsehe, um gegebenenfalls weitere Beweise (ebd.,
b) anfordern zu können: in einem Fall wie dem oben erwähnten empfiehlt es sich, dies
gleich zu tun.
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gung nicht anwesend war, hat er die Aussage einzusehen (vgl. Normae,
Nr. 16b) und durch seine Unterschrift zu bestätigen. Der Notar wird dies

auf dem „Personalbogen" vermerken.

Die für die Erstellung der Dokumentation und des diesbezüglichen Be

richts verantwortlichen Geschichtsexperten werden als Zeugen von Amts

wegen aufgerufen, um die darin gemachten Aussagen unter Eid zu bestäti

gen und sich für die Vollständigkeit der Untersuchung sowie die Echtheit
und Glaubwürdigkeit der Dokumentation zu verbürgen (Nr. 21b). Der
Promotor iustitiae wird zur Überprüfung dieser Texte nötigenfalls einige
spezielle Fragen (zu eventuellen Lücken in der Dokumentation oder zu

Problemen des geschichtlichen Umfeldes u. ä.) ausarbeiten.

Sollte aufgrund der Zeugenaussagen eine formale Erhebung zu einem
angeblichen Wunder angebracht erscheinen, so wird dies gesondert erfol
gen (s. u.).

8. Rechtshilfeersuchen

Sofern die Untersuchung auch in einer anderen Diözese durchzuführen

ist, wird sich der Bischof oder der Delegierte an den betreffenden Diöze-

sanbischof wenden und ihm die Protokolle zur Zeugenbefragung zusen

den.

Der Bischof wird sämtliche Normen zur Regelung der Dlözesanerhe

bung beachten.

Die Akten dieser Erhebung werden im Archiv der lokalen Kurie aufbe

wahrt, während dem antragstellenden Bischof die Abschrift übergeben

wird, welche den Prozeßakten beizufügen ist.^^

19 Bei der Transkription der Zeugenaussagen (für das der Kongregation zu übersen
dende Transumpt) beginnt man für jeden Zeugen und jede Sitzung eine neue Seite, wo
bei am Kopf vermerkt wird:

Sitzung (laufende Nummer) - (Tag, Monat, Jahr)
Aussage des Zeugen (eingeführt oder amtlich vorgeladen?) N.N.
(oder: Fortsetzung der Aussage des Zeugen N.N.)
Anwesende: (Delegierter..., Promotor iustitiae..., Notar...)

(Es folgt der Text der Aussage, am Fuße unterzeichnet vom Zeugen, dem Delegierten
und dem Notar.)

Wenn der Zeuge in mehreren Sitzungen einvernommen wurde, können alle seine Aus
sagen - auch wenn in diskontinuierlicher Abfolge gemacht - unter Voransetzung des
„Personalbogens" zu einem Ganzen zusammengefügt werden.
20 In bestimmten Fällen ist es anstelle einer Erhebung mittels Rechtshilfeansuchen

einfacher, wenn sich die Ermittler selbst in die betreffende Diözese begeben und, mit
Zustimmung des Ortsordinarius, die dort weilenden Zeugen befragen.
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9. Ziisatzerhebung

Es kommt selten vor, daß eine Causa so perfekt eingeleitet wird, daß sich

eine zusätzliche Erhebung erübrigt. Früher wurden die möglichen Mängel

einer Causa beim Studium der diesbezüglichen Akten und Dokumente

durch die zuständige Kongregation aufgedeckt, was manchmal - in Erwar

tung weiterer Erhebungen - zu langen Unterbrechungen führte. Die Nor-

mae schreiben daher vor, daß der Promotor iustitiae vor Abschluß der

Diözesanerhebung das gesamte Beweismaterial einsehe, um gegebenen

falls Zusatzuntersuchungen zu veranlassen (Nr. 27b).

Der Postulator wird über etwaige Schwierigkeiten oder Mängel in

Kenntnis gesetzt, damit er zu deren Behebung neue Zeugen oder Doku
mente beibringen kann. Er hat zwar das Recht, die Akten einzusehen
(Nr. 27c), ist jedoch laut Norm nicht dazu berechtigt, der Zeugenbefra
gung beizuwohnen. Dennoch wird der Bischof (oder der Delegierte) im
speziellen Fall nach eigenem Gutdünken um Unterstützung durch den Po
stulator ersuchen, um mögliche Probleme, die sich bei der Überprüfung
der bereits gehörten Zeugen ergeben, zu beseitigen, selbst wenn die Befra

gung noch im Gange ist.
Sollte die Causa mit Schwierigkeiten aufwarten, die eine Untersuchung

durch Fachexperten in Geschichte, Recht, Psychologie oder Theologie er
fordern, wird der Bischof kompetente Leute zur Durchführung entspre
chender Studien bestimmen, die den Prozeßakten beigefügt werden.

10. Erklärung über die Einhaltung

der Dekrete de non cultu Urbans VIII.

Vor Abschluß der Erhebung wird der Bischof oder der Delegierte das
Grab des Dieners Gottes aufsuchen, ebenso wie dessen Wohnstätte oder

Sterbezimmer und gegebenenfalls auch noch andere Orte, an denen es

Anzeichen eines Kultes zu seinen Ehren geben könnte, um sich der Beach

tung oder Nichtbeachtung der diesbezüglichen Dekrete Urbans VIII. hin

sichtlich des Kultes von Dienern Gottes zu vergewissern, die vom Hl.
Stuhl noch nicht selig- oder heiliggesprochen wurden.
Anschließend wird der Bischof oder der Delegierte über die Einhaltung

der genannten Dekrete eine formelle Erklärung abgeben und diese den
Akten der Causa beifügen (Nr. 28a-b).

48 F. Vera ja: I-Ieiligspreehung 

9. Zusatzerhebung 

Es kommt selten vor, daß eine Causa so perfekt eingeleitet wird, daß sich 
eine zusätzliche Erhebung erübrigt. Früher wurden die möglichen Mängel 
einer Causa beim Studium der diesbezüglichen Akten und Dokumente 
durch die zuständige Kongregation aufgedeckt, was manchmal - in Erwar- 
tung weiterer Erhebungen - zu langen Unterbrechungen führte. Die Nor- 
mae schreiben daher vor, daß der Promotor iustitiae vor Abschluß der 
Diözesanerhebung das gesamte Beweismaterial einsehe, um gegebenen- 
falls Zusatzuntersuchungen zu veranlassen (Nr. 27b). 

Der Postulator wird über etwaige Schwierigkeiten oder Mängel in 
Kenntnis gesetzt, damit er zu deren Behebung neue Zeugen oder Doku- 
mente beibringen kann. Er hat zwar das Recht, die Akten einzusehen 
(Nr. 27c), ist jedoch laut Norm nicht dazu berechtigt, der Zeugenbefra- 
gung beizuwohnen. Dennoch wird der Bischof (oder der Delegierte) im 
speziellen Fall nach eigenem Gutdünken um Unterstützung durch den Po- 
stulator ersuchen, um mögliche Probleme, die sich bei der Überprüfung 
der bereits gehörten Zeugen ergeben, zu beseitigen, selbst wenn die Befra- 
gung noch im Gange ist. 

Sollte die Causa mit Schwierigkeiten aufwarten, die eine Untersuchung 
durch Fachexperten in Geschichte, Recht, Psychologie oder Theologie er- 
fordern, wird der Bischof kompetente Leute zur Durchführung entspre- 
chender Studien bestimmen, die den Prozeßakten beigefügt werden. 

10. Erklärung über die Einhaltung 
der Dekrete de noıı cııltu Urbans VIII. 

Vor Abschluß der Erhebung wird der Bischof oder der Delegierte das 
Grab des Dieners Gottes aufsuchen, ebenso wie dessen Wohnstätte oder 
Sterbezimmer und gegebenenfalls auch noch andere Orte, an denen es 
Anzeichen eines Kultes zu seinen Ehren geben könnte, um sich der Beach- 
tung oder Nichtbeachtung der diesbezüglichen Dekrete Urbans VIII. hin- 
sichtlich des Kultes von Dienern Gottes zu vergewissern, die vom Hl. 
Stuhl noch nicht selig- oder heiliggesprochen wurden. 

Anschließend wird der Bischof oder der Delegierte iiber die Einhaltung 
der genannten Dekrete eine formelle Erklärung abgeben und diese den 
Akten der Causa beifügen (Nr. 28a-b). 



3. Kapitel: Ablauf der Diözesanerhebung bei Kanonisationsverfahren 49

11. Transiimpt und Kopien

Das Original der Akten (Urschrift) wird versiegelt und im Archiv der Diö-

zesankurie, in der die Erhebung durchgeführt wurde, aufbewahrt (Nr.

30b).

Rom erhält indessen das „Transumpt", d. h. eine getreue Abschrift der

Akten, die mit dem Original verglichen und vom Notar durch Anbringen

von Siegel und Paraphe auf jedem Blatt entsprechend beglaubigt wurde

(Nr. 30a). Den Akten werden das gesamte Dokumentationsmaterial (inklu

sive der unveröffentlichten Schriften), die etwaigen Veröffentlichungen

des Dieners Gottes sowie die diesbezüglichen Urteile der theologischen

Gutachter beigegeben. Das gesamte Material der Erhebung wird ver
schlossen und versiegelt der Heiligsprechungskongregation übergeben
(Nr. 31a).

Die Normae schreiben die Einreichung der Akten in zweifacher Ausfer

tigung vor. Sofern die Abschrift mit einer herkömmlichen Schreibmaschi

ne erfolgt, ist bei dem für das Archiv der Kongregation bestimmten Exem

plar ein farbechtes Band zu verwenden. Die für die Gutachter der Causa

bestimmte Zweitschrift kann eine Kopie sein. Beide Exemplare sind vom
Notar in der oben erwähnten Form zu beglaubigen.
Der heutige technische Fortschritt erlaubt auch die Verwendung des

Computers zur Texterfassung. Dabei ist folgende Vorgangsweise zu beach
ten: Das Aussageprotokoll wird dem Zeugen Seite für Seite vorgelesen,

wobei jede Seite gesondert von ihm zu unterschreiben ist. Dieses „Origi
nal" ist im Archiv der Diözesankurie aufzubewahren. Von ihm werden

zwei Fotokopien angefertigt, von denen jede auf jeder Seite mit dem Siegel
und der Paraphe des Notars zu versehen ist. Diese Kopien werden nach

Rom gesandt.

Nach Vorliegen der erforderlichen Kopien wird das Material zum Bin

den vorbereitet, wobei die einzelnen Bände 350 - 360 Blätter nicht über

schreiten dürfen. Die Blätter sämtlicher Bände werden fortlaufend nume

riert.

Am Beginn des ersten Bandes finden sich folgende Akten in chronologi
scher Reihung:

1. Gesamtindex^^

2. Kurze Chronik der Causa^^

21 Index des gesamten Materials aller Bände.
22 Vom Notar redigiert und beschränkt auf die juristischen Schritte der Causa.
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3. Mandatum Postulatoris mit dem „nulla osta" des Bischofs und dem

Vermerk des geleisteten Eides

4. Supplex libellus (Bittschrift) des Postulators
5. Dekret des Bischofs mit dem Beschluß zur Einleitung der formalen

Erhebung

6. Ernennungsdekret des Delegierten mit Eidvermerk

7. Ernennungsdekret des Promotor iustitiae mit Eidvermerk

8. Ernennungsdekret des Notars mit Eidvermerk
9. Ernennungsdekret der theologischen Gutachter mit Eidvermerk
10. Urteile der theologischen Gutachter

11. Ernennungsdekret der Geschichtsexperten
12. Bericht der Geschichtsexperten

13. „Nulla osta" des Hl. Stuhls

14. Erklärung des Bischofs über die Einhaltung der Dekrete „de non cul-
tu" Urbans VIII.

15. Vom Postulator vorgelegte Liste der Zeugen

16. Interrogatorien des Promotor iustitiae

17. Verzeichnis der einvernommenen Zeugen^^.

Am Ende (oder am Beginn) eines jeden Bandes muß die notarielle Beglau
bigung aufscheinen, mit Angabe der Zahl der Bätter des Bandes. Soweit
möglich, erfolgt das Binden vor Ort, ansonsten wird es von der Kongrega

tion besorgt.

Jedem Band wird ein Titelblatt vorangestellt.^'^
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Laufende Nummer Vorname Name (Beruf) Sitzung Blätter

24 Bei einer Erhebung über die Tugenden lautet der Titel wie folgt:
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Exemplar authenticum
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Falls die Untersuchungsakten in einer bei der Kongregation nicht zuge

lassenen Sprache abgefaßt wurden, hat der Bischof dafür zu sorgen, daß

diese in eine der meistverwendeten Sprachen - Italienisch, Französisch,

Spanisch, Englisch oder Latein - übersetzt werden. Die Fassung wird in

zwei Exemplaren eingereicht (Nr. 31b). In diesem Fall wird der Kongrega

tion nur ein Exemplar des „Transumpts" in der Originalsprache über-

sandt.

Was die Anzahl der gesammelten Dokumente anbelangt, so kann diese

sehr unterschiedlich sein. Bei manchen Causen werden Tausende von Do

kumenten zusammengetragen. In solchen Fällen ist es ratsam, die best

mögliche Handhabungsform der Materialfülle vorher mit den in der Kon

gregation dafür zuständigen Personen abzusprechen.

Bei der Übersendung der Akten an die Kongregation fügt der Bischof
oder der Delegierte ein Schreiben an den Kardinalpräfekten des Dikasteri-

ums bei, in dem er ein persönliches Urteil bezüglich Glaubwürdigkeit der

Zeugen und Rechtmäßigkeit der Akten abgibt (Nr. 31c).

12. Erhebungsverfahren über angebliche Wunder

Die Erhebung über die angeblichen Wunder ist getrennt von jener über
die Tugenden durchzuführen {Apost. Konst.y Nr. 2, 5.; JVormae, Nr. 32).
Zunächst muß der Postulator dem zuständigen Bischof einen ausführli

chen Bericht über das angebliche Wunder, die zugehörigen Dokumente

sowie eine Liste der zu befragenden Zeugen vorlegen (Nr. 33a).
Der Bischof wird sich die Stellungnahme eines oder mehrerer Fachex

perten anhören und, falls er sich für die formale Erhebung entscheidet,

das gesamte Fallmaterial dem Promotor iustitiae übergeben, damit dieser

unter Beiziehung eines Sachverständigen die Interrogatorien vorbereite
(Nr. 33b). Da es sich in der Mehrzahl der Fälle um Heilungen handelt, ist

dieser Sachverständige für gewöhnlich ein Arzt. Zur Erleichterung seiner

Im Fall eines älteren Seligen, dessen Kult (casus exceptus) vom Hl. Stuhl nicht bestä
tigt wurde, fügt man obigem Titel (über die Tugenden oder das Martyrium) hinzu:

...NECNON DE CULTU AB IMMEMORABILI TEMPORE EIDEM PRAESTITO.

Wenn es sich um eine Heilung handelt:

INQUISITIO DIOECESANA DE MIRA SANATIONE D.Nl N.N.,
INTERCESSIONI SERVl DEl TRIBUTA.
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Arbeit werden in Anhang IV dieses Buches einige Beispiele von Interroga-

torien angeführt.

Bei der Zeugenbefragung muß ein Fachexperte anwesend sein, der die

entsprechenden Fragen, die den Zeugen zu stellen sind, anregt, um so alle

für eine präzise Beurteilung der Causa notwendigen Informationen zu er

halten (Nr. 34a).

Falls die geheilte Person noch am Leben ist, hat sich diese einer Kon

trolluntersuchung durch zwei Experten von Amts wegen zu unterziehen,

damit die Heilung definitiv bestätigt werde (Nr. 34b). Diese werden auf

gefordert, über den aktuellen Zustand der untersuchten Person unabhän

gig voneinander einen Bericht zu verfassen und auf die Fragen von Amts
wegen zu antworten.

Als Zeugen sind auch die behandelnden Ärzte der angeblich durch die
Fürsprache des Dieners Gottes geheilten Person zu befragen. Falls sich
diese nicht persönlich einfinden wollen, wird man versuchen, von ihnen
eine schriftliche und nach Möglichkeit eidesstattliche Erklärung über den

Verlauf der Krankheit, inklusive der nötigen Unterlagen, einzuholen. So

fern sie einen schriftlichen Bericht verweigern, wird man bestrebt sein,

über eine kompetente Person zumindest eine mündliche Aussage zu be
kommen. Diese Mittelsperson ist dann später als Zeuge anzuhören

(Nr. 22a-b).

13. Was zu vermeiden ist

Die Normae schließen mit dem Verbot jedweder Feierlichkeiten und Lob
reden in den Kirchen zu Ehren eines Dieners Gottes, dessen Kanonisation

im Gange ist.

Diese Verordnung versteht sich im Sinne des Decretum der Ritenkongre
gation vom 26. August 1913^^, mit der der hl. Pius X. alle Feierlichkeiten
in der Kirche untersagte, „quae contra pristinam consuetudinem celebran-

tur cum agitur de inchoandis processibus ordinariis". Sie wird, vornehm

lich in bestimmten Regionen, nicht immer angemessen befolgt, wenn
gleich solche Feiern in keiner Weise mit dem Wortlaut und dem Geist der
Normae übereinstimmen, welche die Diözesanerhebung regeln. Mit dem
gleichen Dekret wurden auch die Dankgottesdienste „etiam post editum
decretum super heroicitate virtutum vel martyrio" unterbunden, „qua ta-

25 AAS 5 (1913), S. 136 - 138.
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men prohibitione (Pius X) impedire non intendit quominus in missis adda-

tur, prout decet, collecta pro gratiarum actione".

Auch außerhalb der Kirche sind all jene Handlungen zu vermeiden, die

beim Volk die Ansicht wecken könnten, daß mit der Diözesanerhebung

auch schon der positive Ausgang der Causa garantiert sei (Nr. 36). Nur

wenn sich die Causa als hinreichend begründet herausstellt und man bei

den Untersuchungen entsprechende Sorgfalt walten läßt, liegt ein positi

ver Abschluß im Bereich des Möglichen.
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4. KAPITEL

STUDIUM DER CAUSEN ZUR FESTSTELLUNG DER

HEROIZITÄT DER TUGENDEN ODER DES MARTYRIUMS

Nach Übersendung der Akten der Diözesanerhebung an die Heiligspre
chungskongregation beginnt die Vorbereitungsphase für das Dossier (Po-

sitio), das die Grundlage für das theologische Urteil über die Heiligkeit des
Lebens oder das Martyrium des Dieners Gottes bildet. Nach positivem Ab

schluß dieser Untersuchung wird das Decretum super heroicitate virtutum
oder super martyrio erlassen. Von diesem für jede Causa grundlegenden

Abschnitt handelt das vorliegende Kapitel, während die Frage der Unter
suchung des für die Seligsprechung erforderlichen Wunders im nächsten
Kapitel behandelt wird.

Um den gegenwärtigen Erfordernissen des Studiums der Causen besser

zu entsprechen, wurde die Kongregation neu strukturiert (vgl. Apost.

Konst. Divinus perfectionis Magister, Nr. 3-12) und die Vorgangsweise

vereinfacht (ebd., Nr. 13-16). Man besteht jedoch mehr auf dem wissen

schaftlichen Niveau der erforderlichen Untersuchungen (vgl. Nr. 13,

2.-5.). In der Apostolischen Konstitution sind lediglich die allgemeinen

Normen aufgeführt, die dann im Regolainento (Geschäftsordnung) des Di-

kasteriums weiter aufgeschlüsselt werden.

Wir beschränken uns in unserem Kommentar auf die grundlegenden

Aspekte des neuen Gesetzes, wobei wir uns auch um Verständlichkeit für
jene bemühen, die sich das erstemal mit dieser Materie befassen. Man
ches ist allerdings nur für „Fachleute" bestimmt.

Bei der Darlegung folgen wir dem juristischen Weg der Causa.

1. SICHERSTELLUNG DER EINHALTUNG DER „NORMAE"

BEI DER DIÖZESANERHEBUNG

Die Apostolische Konstitution, Nr. 13.1, legt fest, daß vor jeder weiteren
Untersuchung der Causa seitens der Kongregation die Einhaltung der juri
stischen Normen bei der Diözesanerhebung sichergestellt ist. Diese Vor
untersuchung ist Sache des Untersekretärs: „Ante omnia Subsecretarius

4. KAPITEL 

STUDIUM DER CAUSEN ZUR FESTSTELLUNG DER 
HEROIZITÄT DER TUGENDEN ODER DES MARTYRIUMS 

Nach Übersendung der Akten der Diözesanerhebung an die Heiligspre 
chungskongregation beginnt die Vorbereitungsphase für das Dossier (Po 
sitio), das die Grundlage für das theologische Urteil über die Heiligkeit des 
Lebens oder das Martyrium des Dieners Gottes bildet. Nach positivem Ab- 
schluß dieser Untersuchung wird das Decretum super heroicitate virtutum 
oder super martyrio erlassen. Von diesem für jede Causa grundlegenden 
Abschnitt handelt das vorliegende Kapitel, während die Frage der Unter- 
suchung des für die Seligsprechung erforderlichen Wunders im nächsten 
Kapitel behandelt wird. 

Um den gegenwärtigen Erfordernissen des Studiums der Causen besser 
zu entsprechen, wurde die Kongregation neu strukturiert (vgl. Apost. 
Konst. Divinus perfectionis Magister, Nr. 3-12) und die Vorgangsweise 
vereinfacht (ebd., Nr. 13-16). Man besteht jedoch mehr auf dem wissen 
schaftlichen Niveau der erforderlichen Untersuchungen (vgl- Nr. 13, 
2.-5.). In der Apostolischen Konstitution sind lediglich die allgemeinen 
Normen aufgeführt, die dann im Regolamento (Geschäftsordnung) des Di 
kasteriums weiter aufgeschlüsselt werden. 

Wir beschränken uns in unserem Kommentar auf die grundlegende 
Aspekte des neuen Gesetzes, wobei wir uns auch um Verständlichkeit fiir 
jene bemühen, die sich das erstmal mit dieser Materie befassen. Man 
ches ist allerdings nur für „Faehleute" bestimmt. 

Bei der Darlegung folgen wir dem juristischen Weg der Causa. 

1. SICHERSTELLUNG DER EINHALTUNG DER „NORMAE" 
BEI DER DIÖZESANERHEBUNG 

Die Apostolische Konstitution, Nr. 13.1, legt fest, daß vor jeder weiteren 
Untersuchung der Causa seitens der Kongregation die Einhaltung der juri 
st ichen Normen bei der Diözesanerhebung sichergestellt ist. Diese Vor 
Untersuchung ist Sache des Untersekretärs: „Ante omnia Subsecretarius 



56 F. Veraja: Heiligsprechung

scrutatur utrum in inquisitionibus ab Episcopo factis omnia legis statuta

servata sint, et de exitu examinis in Congressu ordinario referet".

Über das Ergebnis der Aktenprüfung informiert der Untersekretär den
Congressus ordinariuSy an dem in der Regel der Kardinalpräfekt, der Se
kretär, der Untersekretär, der Glaubensanwalt, der Generalrelator und ge

legentlich der Relator der Causa teilnehmen.

Wurde das Verfahren nach geltendem Recht eingeleitet, so ist noch die

Einhaltung der Normae vom 7. Februar 1983 sicherzustellen. Eine künfti
ge Umsetzung der in Kap. III gemachten Anregungen in die Praxis (vor al

lem hinsichtlich der Vorbereitung der Abschriften und im besonderen der

„Personalbögen" der Zeugen) würde die Untersuchung sehr erleichtern.
Bezüglich der Verfahren, die nach den alten Vorschriften eingeleitet wur
den, wird die Einhaltung der seinerzeitigen Normen überprüft.^
Sofern diese befolgt wurden, erläßt die Kongregation das entsprechende

Dekret, nach dem die Causa einem Relator zur Bearbeitung anvertraut

werden kann.

II. DER RELATOR DER CAUSA UND DER EXTERNE MITARBEITER

1. Die Einsetzung eines Relatorenkollegiums ist sicherlich die hervorste

chendste Neuerung in der 1983 erfolgten Umstrukturierung der Kongre
gation. Den einzelnen Relatoren obliegt es, die ihnen übertragenen Cau-
sen zu studieren und gemeinsam mit den externen Mitarbeitern die jewei

ligen Positiones über die Heiligkeit des Lebens oder das Martyrium zu er
stellen (Apost. Konst., Nr. 7).
Zum Zeitpunkt der Proklamation des neuen Gesetzes war die Instanz

des Relators noch nicht näher definiert, weil es sich hier um eine neue ju
ristische Einrichtung handelte. Nicht neu hingegen war die den Relatoren

zugedachte Arbeit: sie sollten nämlich genau jene Funktion erfüllen, die in
bestimmten Fällen vom Historisch-Hagiographischen Amt ausgeübt wur
de.

In der Tat entstammt diese neue Einrichtung den Erfahrungen des Hi
storischen Amtes, dem die Vorbereitung der Positiones für die „histori
schen" Causen oblag. Da diese Positiones oft von hohem wissenschaftli

chen Niveau und so vollständig waren, daß sie von sich aus eine hinrei-

1 Es erübrigt sich wohl, auf mögliche Verstöße gegen Formalitäten hinzuweisen, die
nach neuem Recht nicht mehr verlangt werden.
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chende Grundlage für das Theologenurteil über die Heiligkeit oder das

Martyrium der betreffenden Diener Gottes darstellten, erwiesen sich (in
solchen Fällen) die von der alten Gesetzgebung geforderten juristischen

Dokumente (die Animadversiones des Generalglaubensanwaltes und die

Responsio des Anwaltes der Causa) als überflüssig. Andererseits kam es

immer häufiger vor, daß für die nach dem traditionellen Muster der

„nicht-historischen" Causen vorbereiteten Positiones vom historischen

Amt zusätzliche Untersuchungen oder gar eine neue Positio verlangt wur

den. Hier war es vielleicht nicht so angebracht, alle Causen von Anfang

an wie „historische" Causen zu behandeln und sämtliche Positiones mit

tels kritischer Methode zu redigieren; mit anderen Worten: warum nicht

die Erfahrungen des Historischen Amtes auf alle Causen anwenden? Und
genau das wollte man mit dem neuen Gesetz erreichen. Nun war aber im

neuen Kontext für ein spezielles Historisches Amt allein für „historische"
Causen keine Begründung mehr gegeben. Und von dem Augenblick an, da
alle Positiones wissenschaftlich angelegt und fallgerecht vervollständigt
werden mußten - was Aufgabe der Relatoren war -, bestand für die Ani
madversiones des Glaubensanwalts keine Notwendigkeit mehr.^
Die Aufgabe des Relators einer Causa liegt also in der Leitung, Beglei

tung und Überwachung der Arbeit des externen Mitarbeiters; er hat sich
ferner um sämtliche anstehende Probleme zu kümmern, diese (sofern lös

bar) noch vor Drucklegung der Positio einer Lösung zuzuführen sowie de

ren Objektivität und Vollständigkeit ad effectum de quo agitur zu garantie

ren. Seine Arbeit läßt sich daher nicht rein auf die eines Professors redu

zieren, der eine Dissertation betreut. Der Relator ist vielmehr eine Amts

person, die persönlich für das Dossier haftet, auf dessen Grundlage die
Theologen ihr Urteil über die Causa abgeben. Es steht ihm selbst jedoch
nicht zu, diesem Urteil zuvorzukommen, indem er sich über den Tu

gendgrad des Dieners Gottes äußert. Noch weniger im Sinne des Gesetzes
wäre es, wollte er sich zum Anwalt der Causa aufwerfen. Es ist vielmehr

festzuhalten, daß seine Funktion teilweise jene der Zensur beinhaltet, die

früher vom Generalglaubensanwalt ausgeübt wurde.

Angesichts der schwierigen Funktion der Relatoren ist es mehr als ver

ständlich, daß sie solide theologische und juristische Kenntnisse besitzen

müssen (vor allem fundierte Kenntnisse in Moraltheologie und Spiritua-

2 Diese Problematik wurde vom Verfasser bereits behandelt in Alcune proposte per il
rinnovarnento delle cause dei Santi. In: Monitor ecclesiasticus CV (1980), S. 305 - 322
(bes. 312-315), und die darin gegebenen Anregungen wurden schließlich in die neue
Gesetzgebung aufgenommen.
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lität), ebenso konkrete Erfahrungen in den historischen Fächern, ohne die

die Vorbereitung der Positiones nicht in Angriff genommen werden könn

te. Außerdem erfordert diese Art von Untersuchungen^ auch eine speziel
le Praxis und die Kenntnis mehrerer Sprachen"^.
2. Sobald der Congressus Ordinarius die Übertragung einer Causa an ei
nen Relator beschlossen hat, informiert der Untersekretär den Postulator

und ersucht diesen gleichzeitig, einen externen Mitarbeiter zu ernennen,

der dann unter Anleitung des Relators arbeitet. Wenngleich der Relator

offiziell die Verantwortung für die ihm anvertrauten Causen trägt, erfor

dern die einzelnen Untersuchungen externe Mitarbeiter, die unter seiner

Führung tätig werden. Diese Form der Zusammenarbeit wurde vom Histo
rischen Amt reichlich erprobt und zeitigte hervorragende Ergebnisse, so

fern zwei Voraussetzungen erfüllt sind:

1) Der Mitarbeiter muß für die anstehende Aufgabe entsprechend vorbe
reitet sein.

2) Seine Arbeit muß zielgerichtet sein und konstant mitverfolgt werden.

Kanonisationsfälle haben nämlich spezielle Eigenheiten, von denen sich

ein Außenstehender keinerlei Vorstellungen macht, vor allem wenn er

sich (wie dies häufig der Fall ist) zum erstenmal mit einer solchen Aufga
be konfrontiert sieht.

Um größtmögliche Zuverlässigkeit zu garantieren, hat sich der externe
Mitarbeiter unter Eid zu verpflichten, den Relator über alle bei der Unter

suchung der Causa auftretenden Probleme zu informieren.

Der Relator seinerseits wird für den Druck der Positio erst dann grünes

Licht geben, wenn alle Mängel und Schwierigkeiten beseitigt sind.

3. Sollte der Relator beim Studium der Causa die Hinzuziehung eines

Fachexperten (beispielsweise eines Psychologen oder eines in Mystik erfah
renen Theologen) für notwendig erachten, wird er dies dem Congressus
Ordinarius mitteilen, der dafür Sorge trägt. Der Relator selbst hat sich um
die lückenlose geschichtliche Rekonstruktion des Lebens des Dieners Got

tes zu kümmern, wobei er sich gegebenenfalls auch eines Experten be
dient, falls der externe Mitarbeiter zur Lösung spezifischer Probleme

nicht in der Lage ist.

3 Die einzig angemessene Vorbereitung besteht in der eigenbändigen Ausarbeitung ei
ner komplexen Positio.
4 Da die Causen aus der gesamten katholischen Welt kommen, sind die Relatoren aus

verschiedenen Kultur- und Sprachbereichen zu wählen, damit so viele Causen als mög
lich in der Originalsprache geprüft werden können, auch wenn hei bestimmten Causen
die Positio dann in eine der bekannteren Sprachen (Italienisch, Französisch, Spanisch,
Englisch) übersetzt werden muß.
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4. Sollte sich nach einem genauen Studium der Akten und Dokumente

klar abzeichnen, daß die Beweise für den positiven Ausgang der Causa un

zureichend sind und nicht entsprechend ergänzt werden können, bzw.

sollte sich ein anderes unüberwindliches Hindernis ergeben, so hat der

Relator den Congressus Ordinarius zu informieren, der gegebenenfalls

über die Einstellung der Causa entscheiden wird.

III. DIE VORBEREITUNG DER „POSITIO" ÜBER DIE TUGENDEN

ODER DAS MARTYRIUM

Der Leser darf sich an dieser Stelle keine detaillierte Anweisung zur Er

stellung einer Positio erwarten, weil diese Art von Arbeit nur erfahrbar

wird, wenn man selbst ein Positio unter Anleitung eines Experten vorbe

reitet. Noch weniger können wir uns hier mit geschichtskritischen oder
wissenschaftsmethodischen Fragen befassen, die jemandem, der sich an

die Erstellung einer Positio macht, von vornherein geläufig sein müssen.
Wir beschänken uns lediglich auf einige Klarstellungen im Hinblick auf
den Sinn der neuen Gesetzgebung in dieser Sache. Man darf nämlich
nicht vergessen, daß eine der Zielsetzungen dieser jüngsten Reform die
Anhebung des kritischen Niveaus beim Studium der Causen war (siehe S.

13), und zwar dahingehend, daß die Positiones bei „jüngeren" Causen das
gleiche wissenschaftliche Niveau aufweisen sollten wie die besten Positio

nes, die das Historisch-Hagiographische Amt erstellt hat. Weitere Fort

schritte auf diesem Gebiet sind immer möglich und auch wünschenswert;

es wäre nicht im Sinne des Gesetzes, würde man bestimmten Ansätzen

und Formen aus der Vergangenheit verhaftet bleiben.^

5 In der Vergangenheit bestand der Hauptteil einer Positio aus dem Summarium der
Verfahren, das die Zeugenaussagen enthielt. Dem Summarium wurde die Informatio des
Advokaten vorangestellt. Es folgten die Animadversiones des Generalglaubensanwaltes
und die Responsio des Advokaten. In bestimmten Fällen wurde ein Summarium docu-
mentorum beigefügt. - Das Summarium weiterhin so zu drucken wie früher bedeutet ei
ne Umgehung des Gesetzes, das die Positio als wissenschaftliche, einheitliche und ge
schlossene Arbeit versteht. So verlangt das neue Gesetz bei der Rekonstruktion des Le
bens und Wirkens des Dieners Gottes die Verwertung der gesamten schriftlichen Doku
mentation, einschließlich seiner eigenen Schriften. Bei der überwiegenden Mehrheit der
Causen ist diese Dokumentation vorhanden, so daß es nicht mehr darum geht, nur die
Aussagen der Zeugen und vielleicht gesondert eine Reihe von Dokumenten wiederzuge
ben, sondern es wird das gesamte Beweismaterial zur Rekonstruktion des Lebens des
Dieners Gottes, wie wir später noch darlegen werden, wissenschaftlich ausgewertet. Für
diesen Teil der Positio ist der Begriff Summarium nicht mehr angemessen, der ohnehin
ambivalent ist, weil er in der Praxis der Kongregation verschiedene Bedeutungen hatte.
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Jede Causa hat ihre eigene Physiognomie, nicht nur weil es keine zwei

gleichen Leben gibt und daher die Probleme von Causa zu Causa verschie

den sind, sondern auch weil sich das in der Diözesanerhebung gesammel

te Material (je nach Überwiegen von schriftlichen Quellen oder Zeugen
aussagen) in Quantität wie Qualität unterscheidet. Doch welcher Art,

Menge und Qualität das Beweismaterial auch immer sein mag - für die

Erstellung einer Positio gelten ein paar grundlegende Normen, die für alle

Causen gleich sind. Diese allgemeine Bedingung, die bei der Vorbereitung

der Positiones zu beachten ist, wurde in Art. 16 des Regolamento der Kon

gregation vom 21. März 1983 verankert. Da es hier oft zu Mißverständnis

sen kommt, scheint ein kurzer Kommentar angebracht.

1. Aufbau der „Positio" über die Tugenden

Nach Art. 16 § 1 muß die Positio super vita et virtutihus in chronologi
scher Abfolge die dokumentierte Darstellung von Leben und Wirken des

Dieners Gottes sowie Zeugnisse in bezug auf seine Heiligkeit beinhalten.
Die schriftlichen Quellen und die mündlichen Zeugenaussagen werden in
ihrem historischen Kontext und Umfeld, auf das sie sich beziehen, kri

tisch ausgewertet.

In § 2 ist festgelegt, daß „der kritischen Untersuchung des Lebens des
Dieners Gottes eine Informatio voranzustellen ist, die in erster Linie fol

gende Punkte enthalten muß: 1. Geschichte der Causa; 2. Quellen und

Kriterien, nach denen die Positio erstellt wurde; 3. Lebenslauf des Die

ners Gottes (in knapper und präziser Form und mit Verweis auf die Seiten
im dokumentarischen Teil); 4. Ruf der Heiligkeit und dessen Grundlagen
(sprich: die Tugenden)."

A) HAUPTTEIL DER „POSITIO"

§ 1 bezieht sich auf den Hauptteil der Positio über die Tugenden, d. h. die

kritische Untersuchung des Tugendlebens des Dieners Gottes und seines

Rufes der Heiligkeit post mortem. Diese Untersuchung gliedert sich in

zwei Teile:

a) Der erste Teil befaßt sich mit der Rekonstruktion des Lehens und Wir
kens des Dieners Gottes, d. h. mit seiner kritischen Biographie. In der
Norm ist allerdings die Rede von „dokumentierter Darlegung des Lebens
und Wirkens", und dies nicht ohne Grund. Für die Positio genügt nämlich
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tisch ausgewertet. 

In § 2 ist festgelegt, daß „der kritischen Untersuchung des Lebens des 
Dieners Gottes eine In format io  voranzustellen ist, die in erster Linie fol- 
gende Punkte enthalten muß: 1. Geschichte der Causa; 2. Quellen und 
Kriterien, nach denen die Posítío erstellt wurde; 3. Lebenslauf des Die- 
ners Gottes (in knapper und präziser Form und mit Verweis auf die Seiten 
ihn dokumentarischen Teil); 4. Ruf der Heiligkeit und dessen Grundlagen 
(sprich: die Tugenden)." 
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nicht irgendeine historische Rekonstruktion, bei deren Lektüre sich der
Leser - ohne unmittelbaren Zugang zu den Quellen - einzig und allein auf

den Autor verlassen muß. Im Gegenteil: die Positio muß den sie begut
achtenden Theologen die Möglichkeit bieten, sich bei der Formulierung ih

res Urteils über die Heiligkeit des Dieners Gottes auf Quellen aus erster

Hand stützen zu können.

Die Einhaltung der „chronologischen Abfolge" ist naturgemäß eine Not

wendigkeit für jede geschichtliche Rekonstruktion. In unserem Fall dient

sie aber auch dazu, die spirituelle Entwicklung des Dieners Gottes nachzu-
vollziehen, denn schließlich wird man nicht schon als Heiliger geboren.

Also wird die Darlegung grundsätzlich von der Geburt bis zum Tod nach
den einzelnen Zeitabschnitten gegliedert.

Diese Rekonstruktion erfolgt unter Verwendung sämtlicher verfügbarer
Quellen, sowohl der schriftlichen (einschließlich der Schriften des Die

ners Gottes) als auch der Zeugenaussagen (soweit solche, wie bei den
„jüngeren" Causen, vorhanden sind). Um alle Quellen bestmöglich zu nut
zen und dabei Auslassungen und unnötige Wiederholungen zu vermeiden,

empfiehlt es sich, zur gesamten schriftlichen Dokumentation eine Kartei
anzulegen, zusammen mit den Karteien über die Zeugenaussagen, in

denen die gleichen Argumente berührt werden, oder anderen, die bei der

historischen Rekonstruktion von Leben und Wirken des Dieners Gottes

Berücksichtigung finden. Sofern chronologisch geordnet, wird sich die

Kartei bei der Abfassung der Positio als sehr hilfreich erweisen.

Alle Quellen sind im historisch-sozialen Kontext kritisch auszuwerten.

Dies gilt daher auch für die bei der Diözesanerhebung gesammelten Zeu
genaussagen. Man muß sich dabei vor Augen halten, daß der von den Zeu

gen geleistete Eid nur im Hinblick auf die Wahrhaftigkeit, nicht unbedingt
aber die Exaktheit ihrer Informationen zu sehen ist: oft sind nämlich die

von den Zeugen berichteten Gegebenheiten in den aktuellen schriftlichen
Quellen besser dokumentiert.

Was etwaige Schriften des Dieners Gottes betrifft, so können diese
sowohl für die historische Rekonstruktion seines Lebens als auch für die

Kenntnis seiner Spiritualität von primärer Bedeutung sein. Dem wird, an

gegebener Stelle, ein eigenes Kapitel gewidmet.®
Bei einem Großteil der Causen wird aufgrund des umfangreichen Quel

lenmaterials eine Selektion nötig sein, die nach aufmerksamer Lektüre der

6 Angesichts der Eigenart der Positio als kritischer Darlegung von Beweisen für die
Heiligkeit des Kanonisationskandidaten muß dessen Spiritualitcät direkt aus den Quellen
hervorgehen; für die Theologen ist es daher nicht notwendig, daß sich der Verfasser des
Dossiers in langen „Meditationen" über die Spiritualittät des Dieners Gottes ergeht.
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gesamten Dokumentationsunterlagen und Zeugenaussagen zu treffen sein

wird. Jene Quellen, welche die allgemeine Lebenshaltung des Dieners Got

tes erkennen lassen, werden vollständig wiedergegeben.^ Handelt es sich
hingegen um Rekonstruktionen des historischen Umfelds, wird so vorge

gangen wie bei anderen historischen Arbeiten auch: man übergibt an die

Fachleute.

b) Der zweite Teil des Kernstücks der Positio enthält die Aussagen von

Zeugen über den Ruf der Heiligkeit des Dieners Gottes nach seinem Tod.
Für ein angemessenes Urteil ist es bedeutsam zu wissen, wie dieser Ruf
entstanden ist, der dann zu einem bestimmten Zeitpunkt den Ausschlag

für die Einleitung des Kanonisationsverfahrens gab.
Sofern es sich um eine „ältere" Causa handelt, wird der althergebrachte

Ruf der Heiligkeit anhand der schriftlichen Quellen beurteilt. Die Zeugen
aussagen dienen bis zum Augenblick der formalen Erhebung als Beweis
für die Kontinuität des Rufes.

Im Fall einer „jüngeren" Causa finden sich in den Zeugenaussagen ei

nerseits Fakten, die für die Rekonstruktion von Leben und Wirken des

Dieners Gottes nützlich sind, andererseits Urteile über seine Heiligkeit.

Erstere werden, wie oben erwähnt, grundsätzlich im ersten Teil der kriti

schen Untersuchung ausgewertet. Folglich verbleiben für den zweiten Teil

die allgemeinen Beurteilungen der Zeugen im Hinblick auf seine Heilig
keit.

Auf diese Weise erhält der Leser der kritischen Studie schrittweise Ein

blick in das Tugendleben des Dieners Gottes, erfährt von seinem heilig

mäßigen Tod und dem nachfolgenden Ruf der Heiligkeit, der ausschlagge
bend war für die Aufnahme des Kanonisationsverfahrens. Dieses kritische

Dossier allein sollte dem Theologen dahingehend genügen, sich über die

Heiligkeit des Kandidaten ein solides Urteil zu bilden.^

7 Wenn mehrere Zeugen dasselbe aussagen, so braucht man in einer kritischen Ar
beit, wie dies eine unter der Verantwortung eines Relators erstellte Positio sein sollte,
nicht alle diese Aussagen wiederzugeben; es genügt die eine oder andere anzuführen,
während die übrigen, unter Hinweis auf die Copia publica, in den Fußnoten vermerkt
werden können.

8 Damit Arbeiten dieser Art nicht nur einigen wenigen Personen zur Kenntnis gelan
gen, ist es wünschenswert, daß zumindest der biographische Teil der Positio als geson
dertes Buch veröffentlicht und so einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wird.
Dies geschah anläßlich des Verfahrens des Dieners Gottes Giovanni Battista Scalabrini:
die kritisch abgefaßte Biographie für die Positio super virtutihus wurde von Gitta Nuova
Editrice veröffentlicht (Mario FRANCESCONl: Giovanni Battista Scalabrini, vescovo di
Piacenza e degli emigrati, [Rom, 1985], 1306 S.). Mit dieser Publikation sollte eine neue
Schriftenreihe über die Arbeiten der Heiligsprechungskongregation eröffnet werden,
doch folgten bisher keine weiteren Bände.
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B) INFORMATIO

Nach § 2 von Art. 16 ist der kritischen Untersuchung eine Informatio

voranzustellen.

In jahrhundertelanger Praxis wurde die Informatio vom Anwalt der

Causa verfaßt; sie enthielt die obengenannten Daten. Nach Errichtung der

Historischen Sektion der Ritenkongregation im Jahre 1930 setzte der Ge-

neralrelator den „historischen" Positiones seine Informatio voran, der ein

Summarium de vita et virtutibus Servi Dei folgte. Auch in solchen Fällen

redigierte der Anwalt die allgemeine Information in der er schließlich not

gedrungen wiederholte, was bereits in den zwei vorhergehenden Schriften

behandelt wurde. So kam u. a. zu den beiden Lebensläufen abermals ein

Lebenslauf hinzu und eine neue Sammlung von Tugenden zu jener im ge

nannten Summarium. Es war an der Zeit, dieser Handhabung ein Ende zu

setzen, und so ist in der neuen Gesetzgebung lediglich eine Informatio

vorgesehen.

Bevor jedoch die betreffende Norm (§ 2) formuliert wurde, war bereits

eine Informatio nach den neuen Kriterien verfaßt worden, und zwar in

der „historischen" Positio des mittlerweile seliggesprochenen Peter Fried
hofen (1980). Nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes (1983) war diese Po
sitio die erste, die auf theologischer Ebene „ad normam novae legis" nach
Vorschrift des Decretum generale Nr. 4 vom 7. Februar 1983 diskutiert

wurde, d. h. ohne eine neue Informatio des Advokaten, ohne die Animad-

versiones des Glaubensanwaltes und ohne die Responsio des Anwalts. So

konnten die theologischen Gutachter die Stichhaltigkeit der neuen Vor

gangsweise unmittelbar kontrollieren.

Im Unterschied zu den von den Advokaten redigierten Informationes

hatte man es aber in der Positio von Friedhofen vermieden, auf den hero

ischen Grad der Tugenden des Dieners Gottes zu insistieren, um dem Ur

teil der Theologen in keiner Weise vorzugreifen. Die Art, wie die Grundla

gen für dieses Urteil erstellt wurden, sollte den Theologen in Erinnerung
rufen, was sie schon beim Quellenstudium gelernt hatten, und sie von der

Lektüre nicht entbinden, damit sich nicht wiederhole, was in der Vergan
genheit zuweilen vorkam, daß sich nämlich die Gutachter allein auf die
Lektüre der juristischen Schriften des Advokaten und des Glaubensanwal

tes beschränkten. So waren die Theologen in der Causa P. Friedhofen zum

Lesen der gesamten Positio gezwungen, weshalb ihr Urteil sehr viel per
sönlicher und fundierter ausfiel. Dies sind die Kriterien, die bei der Ab

fassung der Informatio beachtet werden sollten.

4. Kapitel: Feststellung ( e r  Heroízitíit der Tugenden oder (les Martyríııms 63 

B) INFORMATIO 

Nach § 2 von Art. 16 ist der kritischen Untersuchung eine In format ie  
voranzustellen. 

In jahrhundertelanger Praxis wurde die In format ie  vom Anwalt der 
Causa verfaßt; sie enthielt die obengenannten Daten. Nach Errichtung der 
Historischen Sektion der Ritenkongregation im Jahre 1930 setzte der Ge 
neralrelator den „historischen" Positiones seine In forınatio voran, der ein 
Summarium de Vita et virtutíbus Servi Dei folgte. Auch in solchen Fällen 
redigierte der Anwalt die allgemeine Infornıatío, in der er schließlich not 
gedrungen wiederholte, was bereits in den zwei vorhergehenden Schriften 
behandelt wurde. So kam u. a. zu den beiden Lebensläufen abermals ein 
Lebenslauf hinzu und eine neue Sammlung von Tugenden zu jener im ge 
nannten Summarium. Es war an der Zeit, dieser Handhabung ein Ende zu 
setzen, und so ist in der neuen Gesetzgebung lediglich eine Informatio 
vorgesehen. 

Bevor jedoch die betreffende Norm (§ 2) formuliert wurde, war bereits 
eine Informatio nach den neuen Kriterien verfaßt worden, und zwar in 
der „historischen" Positio des mittlerweile seliggesprochenen Peter Fried 
holen (1980). Nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes (1983) war diese Po 
sitio die erste, die auf theologischer Ebene „ad norman novae legis" nach 
Vorschrift des Decretum generale Nr. 4 vom 7. Februar 1983 diskutiert 
wurde, d. h. ohne eine neue In format ie  des Advokaten, ohne die Animad 
versiones des Glaubensanwaltes und ohne die Responsio des Anwalts. So 
konnten die theologischen Gutachter die Stichhaltigkeit der neuen Vor 
gangsweise unmittelbar kontrollieren. 

Im Unterschied zu den von den Advokaten redigierten Inforınationes 
hatte man es aber in der Positio von Friedhofen vermieden, auf den hero 
scher Grad der Tugenden des Dieners Gottes zu insistieren, um dem Ur 

teil der Theologen in keiner Weise vorzugreifen. Die Art, wie die Grundla 
gen für dieses Urteil erstellt wurden, sollte den Theologen in Erinnerung 
ru fen ,  was sie schon beim Quellenstudiuın gelernt hatten, und sie von der 
Lektüre nicht entbinden, damit sich nicht wiederhole, was in der Vergan 
genheit zuweilen vorkam, daß sich nämlich die Gutachter allein auf die 
Lektüre der juristischen Schriften des Advokaten und des Glaubensanwal 
tes beschränkten. So waren die Theologen in cer  Causa P. Friedhofen zum 
Lesen der gesamten Positio gezwungen, weshalb ihr Urteil sehr viel per 
sönlicher und fundierter ausfiel. Dies sind die Kriterien, die bei der Ab 
fassung der Informatio beachtet werden sollten. 



64 F. Veraja: Heiligsprechung

Die zusammenfassende Darstellung der Tugenden des Dieners Gottes in

der Informatio muß mit der Dokumentation der kritischen Untersuchung

vollkommen deckungsgleich sein, wofür der Relator persönlich haftet.

Durch (Gegen-)Zeichnung der Informatio stellt er sicher, daß in der ge

nannten Zusammenfassung unklare Stellen nicht einfach ausgelassen oder

die Bedeutung bestimmter Beweise nicht unverhältnismäßig stark hervor

gehoben wurde.

Für die eine oder andere Positio^ die nach Inkrafttreten des neuen Ge

setzes veröffentlicht wurde, erfolgte die Sammlung der Tugenden des Die

ners Gottes nicht in der InformatiOy sondern in einem Summarium super

virtutibus am Ende der Positio.^ Es ist dies ein technischer Kunstgriff, der
seine Begründung hat: ein solches Summarium ist nämlich nur für denje
nigen von Nutzen, der den Hauptteil der Positio bereits gelesen hat; und
da dieser zuletzt zu lesen ist, gehört er im Band nach der Rekonstruktion

des Lebens des Dieners Gottes. In einem solchen Fall werden in der Infor

matio nach einer kurzen Lebensbeschreibung des Dieners Gottes die Ge

schichte der Causa und die ihr zugrunde liegenden Quellen angeführt,

ebenso wie die bei der Abfassung der Positio verfolgten Kriterien: im
Großen und Ganzen handelt es sich um eine kritische Einführung.

Eine neue Positio - vorausgesetzt, sie ist so abgefaßt, wie oben angegeben
- besteht somit aus folgenden Abschnitten:

Informatio^®

Leben und Wirken des Dieners Gottes

Ruf der Heiligkeit:

- vom Tod bis zur kirchenrechtlichen Erhebung

- Auszüge aus den Zeugenbefragungen

Anhang (eventuelle Gutachten u. ä.) sowie Indizes.

9 Siehe z. B. die Positio zur Causa Eniilia Tavernier, verw. Gamelin, Rom 1989, S.
439 - 486.

10 Wird das Summarium super virtutibus, wie oben, gesondert erstellt, so kann im Titel
„Informatio" durch „Introductio" ersetzt werden.

11 Hier kann nur das sorgfältige Studium einer gelungenen Positio empfohlen werden,
um sich eine Vorstellung über die Arbeitsweise auf diesem Gebiet zu machen. Für die
„älteren" Causen kann die Positio von Niels Stensen (1794) als praktisches Beispiel
herangezogen werden, die ebenfalls ohne vorheriges Einschreiten von Advokat und
Glaubensanwalt auf Theologenebene diskutiert wurde (1983). - Während die Positio
von Stensen „historisch" im klassischen Sinne ist, verfügte man bei der bereits erwähn
ten Positio von Peter Friedhofen auch über ein Verfahren, in dem die Zeugen de visu
und de auditu a videntibus vernommen worden waren, wenngleich mit geringer Beweis
kraft für die Heroizität der Tugenden. So mußte man zur Rekonstruktion des Lebens
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10 Wird das Sunımarium super virtutibus, wie oben, gesondert erstellt, so kann im Titel 

„Informatie" durch „lntroductio" ersetzt werden. 
11 Hier kann nur das sorgfältige Studium einer gelungenen Posítio empfohlen werden, 

um sich eine Vorstellung über die Arbeitsweise auf diesem Gebiet zu machen. Für die 
„älteren" Causen kann die Posítio von Niels Stensen (1794) als praktisches Beispiel 
herangezogen werden, die ebenfalls ohne vorheriges Einschreiten von Advokat und 
Glaubensanwalt auf Theologenebene diskutiert wurde (1983). - Während die Positío 
von Stensen „historisch" im klassischen Sinne ist, verfügte man bei der bereits erwähn- 
ten Positío von Peter Friedhofes auch iiber ein Verfahren, in dem die Zeugen de visu 
und de audítu a videntíbııs vernonıınen worden waren, wenngleich mit geringer Beweis- 
kraft für  die Heroizität ( e r  Tııgendeıı. So mußte man zur Rekonstruktion des Lebens 
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Der Titel des Dossiers muß - in voller Übereinstimmung mit der Verfü
gung in Nr. 1 der Apostolischen Konstitution - lauten: Positio super vzta,
virtutibus et fama sanctitatis^'^. Das Gleiche könnte durch die Bezeichnung
Positio super sanctitate vitae^^ zum Ausdruck gebracht werden.

2. Positio super martyrio ac fama martyrii

Wenn die Causa einen angeblichen Märtyrer betrifft, so besteht der

Hauptteil der Positio in der Beweisführung des Martyriums und seiner

Ursache. Es ist jedoch von Vorteil, auch das Leben des Dieners Gottes auf
zuzeigen, wenngleich in gedrängter Form. Oft nämlich erweist sich das
Martyrium als Krönung eines heiligmäßigen Lebens.

Die Informatio entspricht mutatis mutandis jener der Positiones über

die Tugenden.^"^

Das Martyrium wird definiert als „voluntaria mortis perpessio sive to-
lerantia propter Fidem, vel alium virtutis actum in Deum relatum"; daher

„martyrem non fach poena, sed causa".

und Wirkens des Seligen fast ausschließlich auf die schriftlichen Quellen zurückgreifen
und dabei einen Großteil der Zeugenaussagen vernachlässigen, soweit diese nur wieder
holten, was in eben diesen Quellen geschrieben stand. Dennoch kann die Positio von
Friedhofen ein Bild davon vermitteln, wie man die Arbeit bei einer Causa ansetzen
kann, die sowohl über Dokumentationsmaterial als auch über Zeugenaussagen verfügt.
- Heutzutage gibt es nur wenige Gänsen, die über keinerlei Dokumentationsmaterial
verfügen, so daß der Beweisapparat (fast) ausschließlich auf Zeugenaussagen aufbauen
müßte. In einem solchen Fall würde sich der Hauptteil der Positio somit aus Zeugenaus
sagen zusammensetzen, jedoch mit einem kritischen Apparat und einer vorausgehenden
geschichtlichen Rekonstruktion des Umfeldes versehen sein, in dem der Diener Gottes
gelebt und gewirkt hat.
12 Aus dem Umstand, daß in Art. 16 des Regolamento von 1983 von Positio super vita

et virtutibus die Rede ist, wird bisweilen gefolgert, daß das neue Gesetz die Prüfung des
Rufes der Heiligkeit durch die Kongregation nicht vorschreibe. Es genügt, den Text be
sagten Artikels zu lesen, um sich vom Gegenteil zu überzeugen; auf alle Fälle sei darauf
verwiesen, was über den Gegenstand der Diözesanerhebung gesagt wurde (siehe S. 27).
13 Eine Sache ist der Titel einer wissenschaftlichen Arbeit, wie es eine Positio im Sin

ne des neuen Gesetzes sein sollte, und eine andere Sache ist der Zweck, dem dieses Dos
sier dienen soll. Der Titel sollte verständlicherweise dem Inhalt der Arbeit entsprechen,
die im gegebenen Fall von „Leben, Tugenden und Ruf der Heiligkeit" (oder der „Heilig
keit des Lebens") des Dieners Gottes handelt. Eine andere Sache ist das dubium, auf das
die Theologenkonsultoren zu antworten haben, d. h: an constet de fama sanctitatis et an
constet de virtutibus in gradu heroico... Es ist nicht nötig, dieses dubium auf dem Titel
blatt oder sonstwo abzudrucken; dies gilt auch für mögliche andere Fragen, zu deren
Beantwortung die Historikerkonsultoren herangezogen werden können.

14 Es gibt genügend gute Positiones, die für diese Art von Causen - „historische" (älte
re) wie „jüngere" - als Modell dienen können.
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Was den Verfolger anbelangt, so gilt es zu beweisen, daß dieser bei der

Tötung des Märtyrers „in odium fidei, vel virtutis a fide praescriptae" ge

handelt hat.

Ebenso ist nachzuweisen, daß der Diener Gottes den Tod, der ihm auf

grund seines Glaubens beschieden war, freiwillig auf sich genommen hat,

„fides credendorum, vel agendorum", was allein den Märtyrer aus-

macht.^^ Was die freiwillige Aufsichnahme des Martyriums betrifft, so mag
hier nach Benedikt XIV. gelten: „actualis (quae) est optima, virtualis suffi-

cit, quae non sit retractata et influat in actum; et sufficere quoque dicen-

dum est habitualem, puta, si quis aliquando martyrium optasset, postea ni-

hil de eo cogitans, sed praedicans, vel aliud quid meritorium faciens, per

insidias occideretur ex odio in fidem"^^.

Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Märtyrer, doch dürfte es

häufig schwierig sein, das formale Martyrium aufgrund seiner Begleit
umstände unter Beweis zu stellen, sei es, weil die modernen Verfolger oft

gar keine „Märtyrer schaffen" wollten und den Glaubenshaß zu verdecken
suchten, sei es, weil die Opfer hingerichtet wurden, ohne daß glaubwürdi

ge Zeugen deren innersten Entschluß (die Annahme des Martyriums) bis
zum letzten Augenblick bestätigen konnten.

Bezüglich der geforderten Beweise in diesen Fällen betont Benedikt

XIV.: „herum subdimus, certas et evidentes probationes esse necessarias,

neque sufficere praesumptivas et conjecturales" ̂̂ .

3. Positio super virtutibiis (vel martyrio) et cultii immemorabili

JJandelt es sich um das Kanonisationsverfahren eines älteren Seligen, der

seit „unvordenklichen Zeiten" verehrt wird, ohne daß der Kult vom Apo
stolischen Stuhl je bestätigt wurde, muß in der Positio außer der Doku

mentation in bezug auf das Leben, die Tugenden und den Ruf der Heilig-

15 BENEDICTUS XIV, lib. III, cap. 19, nuni. 1, S. 184.

16 Oers., lib. III, cap. 16, num. 5, S. 146.
17 „Ut quis martyrum catalogo adscribatur, satis non est, si voluntarie mortem accep-

tet pro Christo, item si ei mors ex odio erga Christum, et eins fidem inferatur; sed etiam
oportet, ut invicte et patienter in eadem voluntate perseveret usque ad obitum, atque in
ipso obitum [...] Quod si... in causis Confessorum omnia sedulo ponderanda sunt, ut,
quantum fas est, dignoscatur, an in Dei gratia decedant; potiori ratione in haue ipsam
rem inquirendum erit in causis martyrum, in quibus non integer vitae cursus examini
exponitur, uti fit in Confessoribus, sed ut plurimum in mortem dumtaxat stricte inqiiiri-
tur". BENEDICTUS XIV, lib. III, cap. 18, num. 12, S. 178.
18 Oers., lib. III, cap. 3, num. 6, S. 18.
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keit (oder das Martyrium und den Ruf des Martyriums) auch die Doku
mentation hinsichtlich Entstehung und Fortdauer der öffentlichen kirchli

chen Verehrung dargelegt werden, als Beweis dafür, daß man es hier mit
einem „casus exceptus a decretis Urbani zu tun hat.

Es ist daher eine Positio super vzta, virtutibus (fama sanctitatis) et cultu

(oder super sanctitate vitae et cultu) bzw. die Positio super martyrio et cul
tu zu erstellen.

Im ersten Abschnitt des Hauptteils der Positio erfolgt, wie bei den ande

ren „älteren" Causen, die Beweisführung für die heroische Ausübung der

Tugenden oder das Martyrium. Im zweiten Abschnitt werden der Ruf der
Heiligkeit nach dem Tod und die dem „Seligen" „seit unvordenklichen Zei
ten" bis in unsere Tage entgegengebrachte öffentliche kirchliche Vereh
rung dokumentiert.

IV. PRÜFUNG DER „POSITIO" DURCH DIE HISTORIKERKONSULTOREN

Bestimmte Positiones werden vor dem Studium durch die Theologen einer

Voruntersuchung durch die Historikerkonsultoren unterzogen, die auf

gefordert sind, zum wissenschaftlichen Aspekt, d. h. zur Qualität der Do
kumentation ebenso wie zu deren Vollständigkeit und Zweckmäßigkeit im

Blick auf die Causa Stellung zu nehmen. Ihr Urteil bietet den Theologen

die Sicherheit, ihre Aussagen hinsichtlich der Bedeutung der Causa auf ei

ne solide historische Grundlage stellen zu können.

Das Studium durch die Historiker hat somit den Charakter einer Begut

achtung und nicht einer Beurteilung der Heiligkeit des Dieners Gottes,
wenngleich es den Historikerkonsultoren (die zumeist auch Theologen
sind) manchmal schwerfällt, nicht in den theologischen Bereich abzuglei
ten.

In der Vergangenheit wurden den Historikerkonsultoren sämtliche „hi
storischen" Positiones vorgelegt, d. h. alle, die von der historischen Sekti

on (später Historisch-Hagiographisches Amt) bearbeitet wurden. Bei älte

ren Causen behält diese Norm weiterhin ihre Gültigkeit.^^ Es kann jedoch
sein, daß aufgrund der besonderen Problematik auch bei jüngeren Causen

eine Anhörung von Fachexperten der Gegenwartsgeschichte der betreffen

den Region notwendig oder zweckmäßig erscheint.

19 S. oben, S. 25.
20 Vielleicht sollte diese Norm etwas flexibel gehandhabt werden; es kann nämlich

sein, daß die Positio einer „älteren" Causa (im oben erklärten Sinn, S. 31 f.) seitens der
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Falls die Mehrheit der befragten llistorikerkonsultoren die Positio im

Hinblick auf die Causa für unzureichend befinden sollte und eine Beseiti

gung der Mängel durch weitere Untersuchungen nicht möglich ist, wird

das Dossier nicht an die Theologen weitergeleitet. Wenn sich das Dossier

hingegen aus geschichtlicher Perspektive als vollständig ad effectum de

quo agitur erweist, d. h. eine solide Grundlage für ein Urteil über das Le

ben des Dieners Gottes darstellt, braucht sich der Historiker über die Be

urteilung durch die Theologen keinerlei Gedanken zu machen. Es ist näm

lich möglich, daß ein historisch einwandfreies Dossier nicht genügend An

haltspunkte für ein positives Urteil über die Heroizität der Tugenden bie
tet; in diesem Fall wird sich der Theologe auf die Frage nach dem Wert

der Causa negativ oder suspensiv äußern. Mit anderen Worten: ein positi
ves Urteil der Historiker über die Glaubwürdigkeit und Vollständigkeit des

Dossiers muß nicht notwendigerweise auch eine positive Beurteilung der
Theologen über die Heroizität der Tugenden oder des Martyriums nach
sich ziehen.

Falls die Konsultoren weitere Untersuchungen für notwendig erachten,

hat der Relator der Causa dafür Sorge zu tragen; diese Zusatzuntersu

chung wird zusammen mit dem Urteil der Konsultoren im Sitzungshericht
der HistorikerkonsultoreUj für den der Generalrelator verantwortlich ist,

festgehalten. Der Bericht wird als Bestandteil der Positio angesehen, die

hiermit als abgeschlossen gilt und an die Theologen übergeben werden
kann.

V. PRÜFUNG DER „POSITIO" DURCH DIE THEOLOGEN

Der Hauptzweck eines Kanonisationsverfahrens ist die Wahrheitsfindung
im Hinblick auf die Heiligkeit des Lebens oder das Martyrium eines Die

ners Gottes. Die Entscheidung darüber haben vornehmlich der Glaubens

anwalt (Praelatus theologus) sowie acht Theologenkonsultoren bei einem
Congressus peculiaris auf der Grundlage der in der Positio gesammelten
und kritisch ausgewerteten Zeugenaussagen zu fällen.

Historikerkonsultoren keiner besonderen Begutachtung bedarf. In einem solchen Fall ist
der Verf. der Ansicht, daß der Congressus Ordinarius nach Anhören des Relators der
Causa beschließen könnte, die Positio direkt an die Theologenkonsultoren weiterzulei
ten.
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1. Der Glaiibensanwalt

Nach der alten Gesetzgebung gab es bei der Kongregation den General

glaubensanwalt, der bei Kanonisationsverfahren das „ins tueri" (Zensur

amt) auszuüben und dann ein eigenes Urteil über den Stellenwert der

Causa abzugeben hatte.

Nach der geltenden Gesetzgebung obliegt letzteres nunmehr dem Glau

bensanwalt, dessen Funktion durch die Bezeichnung „Praelatus theolo-

gus" sogar besonderes Gewicht erhalten hat. Hingegen wurde die Aufgabe

der Zensur zur Sicherstellung der Einhaltung der Gesetze bei der Diöze-

sanerhebung dem Untersekretär übertragen; und was die Einwände (anz-

madversiones) anbelangt, die der Glaubensanwalt während der Behand
lung der Causen bei der Kongregation vorzubringen pflegte, so ist diese

Aufgabe - quoad substantiam - auf die Relatoren übergegangen, die dafür

zu sorgen haben, daß alle Mängel behoben und etwaige Probleme noch

vor Drucklegung der Positio gelöst werden. Der Glaubensanwalt ist also

nicht mehr verpflichtet, sich während der Vorbereitung der Positio mit

der Causa zu befassen, sondern mit der Formulierung eines Urteils über
die Heroizität der Tugenden oder das Martyrium des Dieners Gottes, und
dies aufgrund des vom Relator der Causa vorgelegten und bestätigten Dos
siers.

Es erübrigt sich der Hinweis, daß eine solche Aufgabe dem Glaubensan
walt die persönliche Beschäftigung mit der Causa abverlangt. Falls dies im
einen oder andern Fall nicht möglich sein sollte, ist die Ernennung eines
Promotors ad casum vorgesehen.

Dem Glaubensanwalt obliegt die Leitung der Diskussion beim Theolo

genkongreß und die nachträgliche Erstellung eines diesbezüglichen Be
richtes. In der Funktion eines Fachtheologen nimmt er an der Versamm

lung der Kardinäle und Bischöfe teil.

2. Congressus peculiaris der Theologenkonsultoren

Dem Theologenkongreß (Congressus peculiaris) muß nicht nur ein vertief

tes Studium der Positio seitens der einzelnen Konsultoren vorausgehen,
die zu einer Urteilsbildung im betreffenden Fall aufgerufen sind, sondern
auch die Klärung eventuell noch offener Fragen. Nach der Apostolischen
Konstitution Nr. 13,4 ist es nämlich Aufgabe der Konsultoren „una cum
Promotore fidei, causae ita studere, ut, antequam ad discussionem in Con-
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gressu deveniatur, quaestiones theologicae controversae, si quae sinty fundi-
tus examinentur".

Zur Umsetzung der Vorschriften der Apostolischen Konstitution in die
Praxis ist vorgesehen, daß die Konsultoren ihre schriftlichen Urteile dem
Glaubensanwalt übermitteln, der prüft, ob es noch strittige Punkte gibt,

die eine eingehendere Beschäftigung erfordern. Indem er jedem einzelnen
Konsultor eine Kopie sämtlicher Urteile zukommen läßt, lenkt er deren

Aufmerksamkeit - im Blick auf die Kongreßdiskussion - auf eben diese

Fragen und legt das Datum des Kongresses fest.

Im Text der Konstitution ist die Rede von kontroversen Fragen in theolo

gischer Hinsicht - in jenem Bereich also, der in die Kompetenz der Theo
logen fällt - und nicht von Problemen historisch-wissenschaftlicher Na
tur. Es wird vorausgesetzt, daß der Relator der Causa sein Möglichstes ge

tan hat, damit die Positio „ad effectum de quo agitur" vollständig sei, und

an den Theologen liegt es zu sagen, ob „ex actis et probatis" die Heroizität

der Tugenden oder des formellen Martyriums des Dieners Gottes gegeben

ist oder nicht.

Trotz allem ist nicht auszuschließen, daß ein Theologenkonsultor kon

krete Untersuchungen anregt, um die eine oder andere Lücke in der Po

sitio zu füllen. In einem solchen Fall wird sich der Glaubensanwalt zur

Bereinigung der Angelegenheit nötigenfalls an den Relator der Causa wen

den. Bevor die Konsultoren die Zusatzuntersuchung nicht abgeschlossen

haben, wird kein Kongreß einberufen. Beim Kongreß selbst präzisieren

die Konsultoren dann ihre endgültigen Standpunkte.

Mit dieser Vorgangsweise sollte hinsichtlich der Untersuchung der Cau-

sen seitens der Theologenkonsultoren größtmögliche Seriosität garantiert

werden, um zu vermeiden, daß eine Causa mit noch unvollständig gelö

sten Fragen vor die Versammlung der Kardinäle und Bischöfe gebracht
wird.

3. Gegenstand der theologischen Diskussion

Die Theologen haben auf eine ganz bestimmte Frage - dubium - zu ant
worten, die sich je nach Fall entweder auf den Ruf der Heiligkeit und des

sen Begründungy d. h. die Heroizität der Tugenden^ bezieht oder auf den
Ruf des Martyriums und dessen Begründung, also das Martyrium und seine
Ursache, Sofern es sich um die Causen älterer Seliger handelt, umfaßt die

Frage auch den Kult seit unvordenklichen Zeiten.

70 F. Verzıjzı: Ilciligsprechııng 

gressu deveniatur, quaestiones theologicae controversae, si quae sint, fundi -  
tus exanıínentur". 

Zur Umsetzung der Vorschriften der Apostolischen Konstitution in die 
Praxis ist vorgesehen, daß die Konsultoren ihre schriftlichen Urteile dem 
Glaubensanwalt übermitteln, der prüft, ob es noch strittige Punkte gibt, 
die eine eingehendere Beschäftigung erfordern. Indem er jedem einzelnen 
Konsultor eine Kopie sämtlicher Urteile zukommen läßt, lenkt er deren 
Aufmerksamkeit - im Blick auf die Kongreßdiskussion - auf eben diese 
Fragen und legt das Datum des Kongresses fest. 

Im Text der Konstitution ist die Rede von kontroversen Fragen in theolo- 
gischer Hinsicht - in jenem Bereich also, der in die Kompetenz der Theo- 
logen fällt - und nicht von Problemen historisch-wissenschaftlicher Na- 
tur. Es wird vorausgesetzt, daß der Relator der Causa sein Möglichstes ge- 
tan hat, damit die Positio „ad e f f e c t u m  de quo agitur" vollständig sei, und 
an den Theologen liegt es zu sagen, ob „ex actis et probatis" die Heroizität 
der Tugenden oder des formellen Martyriums des Dieners Gottes gegeben 
ist oder nicht. 

Trotz allem ist nicht auszuschließen, daß ein Theologenkonsultor kon- 
krete Untersuchungen anregt, um die eine oder andere Lücke in der Po- 
sitio zu füllen. In einem solchen Fall wird sich der Glaubensanwalt zur 
Bereinigung der Angelegenheit nötigenfalls an den Relator der Causa wen- 
den. Bevor die Konsultoren die Zusatzuntersuchung nicht abgeschlossen 
haben, wird kein Kongreß einberufen. Beim Kongreß selbst präzisieren 
die Konsultoren dann ihre endgültigen Standpunkte. 

Mit dieser Vorgangsweise sollte hinsichtlich der Untersuchung der Cau- 
sen seitens der Theologenkonsultoren größtmögliche Seriosität garantiert 
werden, um zu vermeiden, daß eine Causa mit noch unvollständig gelö- 
sten Fragen vor die Versammlung der Kardinäle und Bischöfe gebracht 
wird. 

3. Gegenstand der theologischen Diskussion 

Die Theologen haben auf eine ganz bestimmte Frage - dubium - zu ant- 
worten, die sich je nach Fall entweder auf den R u f  der Heiligkeit und des- 
sen Begründung, d. h. die Heroizität der Tugenden, bezieht oder auf den 
R u f  des Martyriums und dessen Begründung, also das Martyríum und seine 
Ursache. Sofern es sich um die Causen älterer Seliger handelt, umfaßt die 
Frage auch den Kult seit unvordenklicher Zeiten. 



4. Kapitel: Feststellung der Heroizität der Tugenden oder des Martyriums 71

Der Theologe hat somit bei seinem Urteil über den Stellenwert einer

Causa zu prüfen:

1. ob ein echter Ruf der Fleiligkeit oder des Martyriums vorliegt, ohne den

ein Kanonisationsverfabren nicht gerechtfertigt ist; hier gelangen die in

Kapitel II genannten Kriterien zur Anwendung;

2. sofern der Ruf der Heiligkeit oder des Martyriums nachgewiesen ist,

bedarf es der Sicherstellung, ob diesem Ruf tatsächlich ein heiligmäßiges

Leben, das den Grad der Heroizität erlangt hat, oder ein echtes Martyri

um zugrunde liegen. Die Heroizität der Tugenden ebenso wie das formale

Martyrium sind direkt, d. h. von Augenzeugen zu bestätigen und nicht al

lein vom Ruf der Heiligkeit oder des Martyriums abzuleiten (dieser „indi

rekte Beweis" ist ad effectum nicht ausreichend). Dabei ist zu berücksich

tigen, daß eine eventuelle Bejahung des Rufes der Fleiligkeit oder des Mar

tyriums nicht eo ipso eine Bejahung der Heroizität der Tugenden oder des

formalen Martyriums beinhaltet, denn „haec duo possunt stare simul, con-

stare videlicet de fama virtutum aut martyrii..., et non constare de virtuti-

bus in individuo aut de martyrzo..."^L

All das sollte bereits bei der Diözesanerhebung beachtet werden, so daß

der Bischof bei offenkundigen Unzulänglichkeiten der nötigen Beweise
das Verfahren einstellt. Liegt die Causa hingegen bereits der Kongregation

zur Prüfung vor, hat sich der Relator der Stichhaltigkeit des Beweismate

rials zu versichern. Sollte er nach eingehendem Studium zum Schluß

kommen, daß die Beweise ad effectum de quo agitur nicht ausreichen, hat

er dies dem Congressus Ordinarius mitzuteilen.^^
Wurde den Theologenkonsultoren eine Positio zur Begutachtung vorge

legt, so werden diese die Beweise sowohl hinsichtlich des Rufes der Hei
ligkeit oder des Martyriums als auch hinsichtlich deren Begründung (He
roizität der Tugenden oder formales Martyrium) in voller Freiheit und
Unabhängigkeit auswerten, ohne das eine oder andere schon als erwiesen

vorauszusetzen, nur weil die Positio vom Relator der Causa vorgestellt
wurde. Es gilt nämlich zu bedenken, daß eine Positio vom historisch-wis

senschaftlichen Standpunkt aus zwar gut gelungen sein mag, für das theo

logische Urteil über den Stellenwert der Causa aber zugleich dürftig er

scheinen kann. In diesem Fall muß der Theologe allen Scharfsinn und alle

Aufmerksamkeit aufbieten, um sich die (theologische) Sicht nicht von der

Gediegenheit der geschichtlichen Bearbeitung trüben zu lassen.

21 BENEDICTUS XIV, lib. I, cap. 22, niim. 16, S. 204.
22 Vgl. oben, S. 54, Nr. 4.
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4. Begriff der „Heroizität der Tugenden"

Zur Heroizität der Tugenden nimmt Benedikt XIV. im 3. Buch, Kap. 21,

vornehmlich Nr. 10, Stellung. Übereinstimmend als heroisch bezeichnen
die dort angeführten Autoren eine Tugend dann, wenn sie sich in außer

gewöhnlichem oder durch äußere Umstände besonders erschwertem Wir

ken zeigt, weshalb das tugendhafte (normale) Handeln des Dieners Gottes

jenes anderer tugendhafter Personen unter gleichen Bedingungen zu

übertreffen scheint.^^

Während sich die Heroizität der Märtyrer in einer oder einigen wenigen

sehr beschwerlichen und bewundernswerten Handlungen äußert, läßt

sich bei Nicht-Märtyrern erst dann von einer Heroizität der Tugenden

sprechen, wenn der Diener Gottes den Beweis für die „excellentia vitae"

(Innozenz IV.) über einen langen Zeitraum hinweg erbracht hat, ein Ver

halten, das sich von jenem Normal-Sterblicher - möge dieses auch tugend

haft sein - unterscheidet und in einer „intensiven, langen und vielseitigen

Heroizität besteht, die sich auf viele tugendhafte Handlungen und Verhal

tensweisen" bezieht.^"^

Der Begriff der „excellentia vitae" besteht an und für sich nicht in
„großen Taten", von denen das Leben des Dieners Gottes durchdrungen

ist, sondern in der Treue, Intensität und Ausdauer, mit der er den Willen

Gottes in seinem Wirken erfüllt hat. „Die Heiligkeit im eigentlichen Sinn
besteht allein in der Konformität mit dem göttlichen Willen, die sich in ei

ner dauerhaften und präzisen Erfüllung der persönlichen Lebensver

pflichtungen kundtut."^''

23 Der von Benedikt XIV., lib. III, cap. 21, nuni. 10, S. 215, zitierte Kard. Capisucchi
ist der Ansicht, daß „virtutem heroicain esse illam, quae sive ob excellentiam operis, si-
ve ob circumstantiam intervenienteni, quae opus difficillimuin reddat, erumpit in actum
superantem communem inodiim operandi Iiuinaniim, ita ut qiiis heroice operari dicatur,
cum operatur supra cominunein hominuin, etiam virtuose operantium, condicionein".

24 „Ecciesia quae in Confessore canonizando non solum mortem, sed et vitam imitatio-
ni fidelium proponit non brevein, et actu uno collectam, sed intensam, longam, et multi-
plicem, extensamque per multos actus et habitus heroicitatem requirit". BENEDICTUS
XIV, lib. III, cap. 39, nuni. 5, S. 467.
25 Benedikt XV., zitiert im Dekret über die Heroizität der Tugenden des Antonio Ma

ria Gianelli, in: AAS 12 (1920), S. 173. - Anläßlich der Verlesung des Dekrets über die
Heroizität der Tugenden des Bruders Benildo von den Christlichen Schulbrüdern am 6.
Januar 1928 fuhr Pius XL, unter dem Hinweis auf dessen „bescheidenes, stilles, ganz
gewöhnliches und alltägliches" Lehen, wie folgt fort: „Doch wieviel Außergewöhnliches
und Nichtalltägliches steckt in diesem Gewöhnlichen und Alltäglichen! Das Alltägliche,
das immer wiederkehrt, mit denselben Sorgen, denselben Situationen, denselben Proble
men, denselben Versuchungen, denselben Schwächen, derselben Armseligkeit, wurde
zu Recht als der ,graue Alltag' bezeichnet. Wieviel Kraft braucht man, um sich gegen
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Auf die Frage nach der Dauer des oben genannten Zeitraumes entgegnet

Benedikt XIV., daß der Diener Gottes einigen Konsultoren zufolge zumin

dest die letzten 10 Jahre seines Lebens tugendhaft gelebt haben muß. Der

selbe Benedikt XIV. hält es aber trotz Befürwortung einer langen Zeitspan

ne zur Anerkennung der Heroizität der Tugenden nicht für notwendig,

hier eine bestimmte Anzahl von Jahren festzulegen. Er überläßt es dem

Urteil des einzelnen Theologen, ob es der Diener Gottes seines unermüd

lich heroischen Lebens oder seiner heroischen Taten wegen verdiene, be

reits innerhalb viel kürzerer Zeit als Held der Tugenden bezeichnet und in

die Schar der Lleiligen aufgenommen zu werden.

5. Feststellung der Heroizität der Tugenden

Bei der Feststellung des heroischen Tugendgrades eines Dieners Gottes

sind nach Benedikt XIV., der sich auf die Praxis des Apostolischen Stuhles

bei Kanonisationsverfahren bezieht, folgende Kriterien zu beachten^^:

1. In Betracht kommen jene christlichen, übernatürlichen Tugenden, die

sich auf Gott als letztes übernatürliches Ziel beziehen.

2. Es geht nicht um das Aufzeigen einer beliebigen Tugendübung, sondern
um den heroischen Grad derselben.

3. Die Heroizität besteht in der excellentia operis, die sich aufgrund ihrer
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nem multis fuerit criminibus obnoxius, sive de Dei Servo, qui citra gravia crimina, sed
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Beschwerlichkeit ergibt; das, was gewöhnlich und alltäglich ist, ruft keine
Bewunderung hervor, ist nichts „Herausragendes".

4. Die excellentia operis und deren Beschwerlichkeit sind von den Um
ständen her zu beurteilen; so ist beispielsweise für einen Erwachsenen

normal, was für ein Kind heroisch sein kann.

5. Aus dem oben Gesagten wird klar, daß zum Beweis der Heroizität der

Tugenden, wie dies in einem Kanonisationsverfahren verlangt wird - „in

re et ad effectum, de quo agitur" -, nicht allein ein paar tugendhafte,

wenngleich heroische, Handlungen genügen. Von Kanonisationskandida-

ten wird (um mit den Kanonisten zu sprechen) vielmehr ein Vielfaches an

„excellentia vitae" gefordert oder (wie die Theologen sagen) der heroische

Tugendgrad; und dies läßt sich nur anhand vieler heroischer Taten bewei-

sen.^^

6. Es genügen auch nicht viele Handlungen nur einer einzigen Tugend,
sondern diese müssen die Besonderheitenen sowohl der göttlichen als

auch der Kardinaltugenden aufweisen. An dieser Stelle betont Benedikt

XIV., daß es nicht darauf ankomme, die Heroizität der einzelnen göttli

chen und Kardinaltugenden durch viele heroische Handlungen ein und

derselben Art zu demonstrieren, sondern daß es gelte, mit vielen heroi

schen Handlungen die Ausübung der göttlichen Tugenden zu belegen, vor

allem die heroische Nächstenliebe. Und was die Kardinaltugenden angeht,

so ist der heroische Grad jener Tugenden nachzuweisen, in denen sich

der Diener Gottes in seiner speziellen Situation verwirklichen konnte.^^

29 „(ponderandum est) tertio, heroicitatem nihil aliud esse, quam operis excellentiam,
quae ab ipsa operis ardiiitate ut plurimiiin causam habet et originem; quae enim com-
munia sunt et ordinaria, non sunt excellentia, nec excitant admirationem,...".

30 „(ponderandum est) quinto, in re et ad effectum, de quo agitur, paucos actus, licet
heroicos, non sufficere; cum multiplex excellentia vitae requiratur in Canonizandis, uti
loquuntur Canonistae in superioribus allegati, et cum de virtutibus constare dici non
possit in gradu heroico, uti loquuntur Theologi, si multiplices non proponantur actus a
Dei Servis eliciti, qui qualitate heroica praediti sint;
31 „(ponderandum est) sexto, multitudinem actuum, licet heroicorum, satis non esse,
ut virtutes Beatificandi et Canonizandi approbentur; satis enim non est, si ex pluribus
heroicis actibus, ex. gr. virtutis fidei heroicus habitus fidei probetur, sed ulterius requi-
ritur, ut ex aliis actibus iuxta modum infra explicandum babitus heroici aliarum virtu-
tum theologalium et cardinalium demonstrentur, [...] Quae tamen sie explicanda sunt et
intelligenda, non ut in quolibet Beatificando et Canonizando opus sit, ut probetur exi-
stentia virtutum tum theologalium, tum cardinalium in gradu heroico per multiplices he
roicos actus eiusdem generis ex unaquaque virtutum procedentes; sed ut in omnibus et
singulis Beatificandis et Canonizandis per actus multiplices heroicos probetur existentia
virtutum theologalium, et praecipue caritatis, in gradu heroico. [...] Probatis autem mo
do praedicto, virtutibus theologalibus in gradu heroico, necesse est, ut probetur virtu
tum quoque cardinalium, seu moralium existentia non Semper per actus heroicos, sed
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7. Von einem Beweis für eine excellentia virtutum ist nur dann zu spre

chen, wenn die genannten Handlungen spontan, ohne Mühe und mit

Freuden ausgeführt wurden.

Um schließlich auf das dubium bezüglich der Heroizität der Tugenden mit

Zustimmung antworten zu können, ist es notwendig, daß der Diener Gottes

bei der Ausübung der Tugenden „Semper idem" war und im Streben nach

Vollkommenheit niemals nachließ.

Zur Feststellung der Heroizität der Tugenden der Kanonisationskandida-

ten ordnete der Hl. Stuhl immer die Durchführung der Verfahren „super

virtutibus in specze" an. Es ist auch unverständlich, wie es denn möglich
sein sollte, die Ausübung der Tugenden im Hinblick auf „multiplices ac-

tus... a Dei Servis elicitos, qui qualitate heroica praediti sint" festzustel

len, ohne die Ausübung der Tugenden im Besonderen oder „in individuo"

zu kennen.

Unter diesem Gesichtspunkt erweist sich die These, derzufolge in be

stimmten Fällen der Nachweis „der Heroizität der Tugenden in genere''^^

ausreichen würde, als unhaltbar.

Eine andere Frage betrifft die Konsistenz (Qualität) des Beweismaterials,

das von Fall zu Fall verschieden ist und sich ad effectum als reichlich

oder kaum ausreichend erweisen kann.

quandoque per actus heroicos, quandoque per actus communes, restricta actuum he-
roicorum necessitate ad eas virtutes, in quibus Dei Servus, dum viveret, iuxta suum sta-
tum et condicionem potuit se exercere,...".

32 „Septimo, adnotare quoque fas est, virtutum excellentiam per actus, licet multipli
ces et heroicos, probatam dici non posse, si prompte, facile, et cum delectatione praedic-
ti actus eliciti non fuerint".

33 Dieser Ausdruck hat in der jahrhundertelangen Praxis der Kongregation, die im
mer „de fama (sanctitatis vel martyrii) in genere" und nicht „de heroicitate... in genere''
gesprochen hat, keinerlei Entsprechung; auch gibt es kein Gesetz aus älterer oder jünge
rer Zeit, das eine Neuerung in dieser Hinsicht rechtfertigen würde. Für die Kanonisati-
on wurden, wie schon erwähnt, immer das Verfahren super virtutibus in specie und das
Dekret super heroicitate virtutum verlangt, auch bei den Causen älterer Seliger, die „ab
immemorabili tempore" verehrt wurden (casus excepti a decretis Urbani VIII). Bei letz
teren jedoch wurde das Verfahren über die Tugenden in specie bis 1912 nach Anerken
nung des Casus exceptus und der Erlaubnis zu Meßfeier und Offizium zu Ehren des Seli
gen eingeleitet. Der hl. Pius X. hingegen machte zur Norm, daß ein solches Verfahren
vor der Erlaubnis zur Meßfeier eingeleitet werde, die dann nur „edito decreto de facto
cultus immemorabilis et de heroicitate virtutum" genehmigt werden dürfe (Can. 2134).
Und was die Sicherstellung der Heroizität der Tugenden anbelangt, so waren die Ver
ordnungen der Canones 2087 - 2115 zu befolgen, dieselben also, welche die Behand
lung der Causen „per viam non cultus" (Can. 2133) regelten. In der geltenden Gesetzge
bung hat sich an der Situation der Causen der älteren Seligen im wesentlichen nichts
geändert. Zu diesem Fragenbereich s. Anhang II.

4. Kapitel: Feststellung der Heroizität der Tugenden oder des Martyriunıs 75 

7. Von einem Beweis für  eine excellentia vírtutum ist nur dann zu spre- 
chen, wenn die genannten Handlungen spontan, ohne Mühe und mit 
Freuden ausgeführt wurden.32 

Um schließlich auf das dubium bezüglich der Heroizität der Tugenden mit 
Zustimmung antworten zu können, ist es notwendig, daß der Diener Gottes 
bei der Ausübung der Tugenden „semper idem" war und im Streben nach 
Vollkommenheit niemals nachließ. 

Zur Feststellung der Heroizität der Tugenden der Kanonisationskandida- 
ten ordnete der Hl. Stuhl immer die Durchführung der Verfahren „super 
virtutibus in specie" an. Es ist auch unverständlich, wie es denn möglich 
sein sollte, die Ausübung der Tugenden im Hinblick auf „multiplices ac- 
tus... a Dei Servis elicitos, qui qualitativ heroica praediti sint" festzustel- 
len, ohne die Ausübung der Tugenden im Besonderen oder „in individuum" 
zu kennen. 

Unter diesem Gesichtspunkt erweist sich die These, demzufolge in be- 
stimmten Fällen der Nachweis „der Heroizität der Tugenden in genere"33 
ausreichen würde, als unhaltbar. 

Eine andere Frage betrifft die Konsistenz (Qualität) des Beweismaterials, 
das von Fall zu Fall verschieden ist und sich ad e f f e c t u m  als reichlich 
oder kaum ausreichend erweisen kann. 

quandoque per actus heroicos, quandoque per actus communes, restricta actuum he- 
roicorum necessitate ad eas virtuos, in quibus Der Servus, dum viveret, iuxta suum sta- 
tum et condicionem potuit se exercere,...". 
32 „Septimo, adnotare quoque fas e s ,  virtutum excellentiaın per actus, licet multipli- 

ces et heroicos, probatam dich non posse, si prompte, facie, et cum delectatione praedic- 
ti actus eliciti non fuerint". 
33 Dieser Ausdruck hat in der jahrhundertelangen Praxis der Kongregation, die im- 

mer „de Fama (sanctitatis ve] martyrii) in  genere" und nicht „de lıeroícitate... i n  genere" 
gesprochen hat, keinerlei Entsprechung; auch gibt es kein Gesetz aus älterer oder jünge- 
rer Zeit, das eine Neuerung in dieser Hinsicht rechtfertigen wiirde. Fiir die Kanonisati- 
on wurden, wie schon erwähnt, immer das Verfahren super vírtutíbus i n  specie und das 
Dekret super heroícitate virtutum verlangt, auch bei den Causen älterer Seliger, die „ab 
im memorabili tempore" verehrt wurden (Casus excepti a decretis Urbani VIII). Bei letz- 
teren jedoch wurde das Verfahren über die Tugenden in specie bis 1912 nach Anerken- 
nung des Casus exceptus und der Erlaubnis zu Meßfeier und Offizium zu Ehren des Seli- 
gen eingeleitet. Der hl. Pius X. hingegen machte zur Norm, daß ein solches Verfahren 
vor der Erlaubnis zur Meßfeier eingeleitet werde, die dann mir „edito decreto de facto 
cultus im memorabilis et de heroicitate virtutum" genehmigt werden dürfe (Can. 2134). 
Und was die Sicherstellung der Heroizität der Tugenden anbelangt, so waren die Ver- 
ordnungen der Canones 2087 - 2115 zu befolgen, dieselben also, welche die Behand- 
lung der Causen „per viaın non cultus" (Can. 2133) regelteıı. In der geltenden Gesetzge- 
bung hat sich an der Situation der Causen der älteren Seligen im wesentlichen nichts 
geändert. Zu diesem Fragenbereieh s. Anhang II. 



76 F. Veraja: Heiligsprechung

6. Die nötige moralische Sicherheit

Ob nun ausreichend oder nicht, muß der Beweisapparat in jedem Fall die

direkten Beweise (Augenzeugenbevichie) enthalten, die insgesamt omnino

plenae sein sollten, um so dem Theologen hinsichtlich des heroischen Gra

des der Tugenden des Dieners Gottes unter Berücksichtigung dessen, was

oben von Benedikt XIV. dargelegt wurde, die moralische Sicherheit zu ge

ben.

„Eine solche objektiv begründete moralische Sicherheit ist nicht gege

ben, wenn - im Gegenteil - Motive vorliegen, die im Blickwinkel eines ge

sunden, sachlichen und kompetenten Urteils, zumindest in mancher Hin

sicht, als beachtenswert gehen und folglich die Gewähr dafür bieten, daß
sich das Gegenteil nicht nur als absolut möglich, sondern in gewissem
Sinn auch als wahrscheinlich erweist.

Diese Worte Pius' XII. sind von jedem Theologen, der dazu aufgerufen
ist, zu den Tugenden oder dem Martyrium eines Dieners Gottes Stellung
zu nehmen, wohl zu erwägen. Jeder begründete Einwand, der die Hero-

izität der Tugenden oder das formale Martyrium des Kanonisationskandi-

daten in Frage stellen könnte, müßte entsprechend entkräftet werden, um

einen positiven Ausgang der Causa zu gewährleisten. Andernfalls würde

man ohne jene moralische Sicherheit voranschreiten, die einem diesbe

züglichen positiven Urteil zugrunde liegen muß.

Es stimmt, daß sich jeder Beurteiler seine eigene Gewißheit bildet; eben
so wahr ist aber auch, daß es nicht allen immer gelingt, sich eventuell un
gelöster Probleme bewußt zu sein. Wenn daher auch nur ein einziger

Konsultor fundierte Einwände vorbringt, darf seine Ansicht nicht einfach

ignoriert werden, nur weil die anderen nicht dieselben Beanstandungen

vorgebracht haben. Auf wissenschaftlicher Ebene zählen nicht Zahlen,

sondern Argumente! Wenn daher das Gesetz auch vorsieht, daß eine Cau

sa mit Zustimmung einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Konsultoren weiter

voranzutreiben sei, so rechtfertigt es keinesfalls die eventuelle Nichtbe

achtung suspensiver oder negativer Urteile, die entsprechend behandelt
werden müssen.

34 Ansprache Pius' XII. vor der S. R. Rota am 1. Okt. 1942, in: AAS 34 (1942), S. 340
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7. Urteil der Theologen

Auf das dubium: An constet de fama sanctitatis eiusque fundamento, scili-

cet virtutibus teologalibus,,,, cardinalibus,., eisque adnexis, in gradu he-
roico (bzw. de martyrio eiusque causa) antworten die Konsultoren nach
eingehender Prüfung der Causa mit einem affirmativen, negativen oder
suspensiven Urteil.

Ein affirmatives Urteil besagt: ex actis et probatis plene constat de...,

und ist dann gerechtfertigt, wenn es auf objektiven Beweisen aufbaut, die

keinerlei begründete Zweifel zulassen. Ein negatives Votum bei solchen
Causen bedeutet nicht, daß der Diener Gottes kein Heiliger oder Märtyrer

ist, sondern nur, daß dies nicht feststeht. Folglich ist das negative Votum

verpflichtend, wenn keine plena probatio vorliegt und auch nicht die Mög
lichkeit besteht, die Hindernisse durch zusätzliche Untersuchungen zu be

seitigen, sei es aus Mangel an Beweisen oder wegen konkreter Schwierig
keiten. Wenn der Konsultor hingegen aus dem Studium der Positio die he

roische Ausübung der Tugenden oder das formale Martyrium des Dieners

Gottes zu erkennen glaubt, der moralischen Sicherheit wegen aber die

Ausräumung des einen oder anderen Zweifels verlangt, wird sein Votum

konsequenterweise suspensiv ausfallen.

Auf alle Fälle aber muß das Urteil, wie immer es auch beschaffen sein

mag, hinreichend begründet sein, um von den anderen überprüft werden

zu können.

Über den Congressus peculiaris der Theologen verfaßt der Glaubensan
walt, der ihn geleitet hat, einen Bericht, in den er den Text der einzelnen

Stimmabgaben sowie das Protokoll über die Kongreßdiskussion mit etwai

gen Problemlösungen einbringt. Nach dem Druck der Relatio et vota wird
die Causa den Kardinälen und Bischöfen, die Mitglieder des Dikasteriums

sind, zur Prüfung vorgelegt, sofern mindestens zwei Drittel der Theolo-

genkonsultoren ein affirmatives Urteil abgegeben haben.

35 Aus dem, was oben über die Erstellung der Positio gesagt wurde, geht klar hervor,
daß man mit den Bestimmungen der neuen Gesetzgebung unnötigen Wiederholungen
(z. B. wiederholte biographische Hinweise über den Diener Gottes usw.) vorbeugen
wollte. Dementsprechend wäre zu vermeiden, daß in der Relatio et vota mindestens
neun, wenngleich kurze, Biographien des Dieners Gottes aufscheinen. Die Gutachten
der Theologenkonsultoren sollten sich nämlich auf die an sie gestellte Frage (dubium)
beschränken und alles beiseite lassen, was Gegenstand der Informatio ist, sofern sie
nicht auch Bemerkungen zur Positio selbst vorzubringen haben.
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78 F. Veraja: Heiligsprechung

VI. PRÜFUNG DER CAUSA DURCH DIE KARDINÄLE UND BISCHÖFE

Die Schlußprüfung einer Causa zur Feststellung der Heroizität der Tugen

den oder des Martyriums erfolgt in einer Congregatio ordinaria der Kar

dinäle und Bischöfe, die Mitglieder der Heiligsprechungskongregation

sind. Vorher wird vom Präfekten des Dikasteriums ein Referent für die

Causa nominiert, der über den Fall berichtet, woraufhin die einzelnen

Mitglieder ihr persönliches Urteil abgeben.

Im Anschluß daran teilt der Kardinalpräfekt das Ergebnis der Congrega

tio ordinaria dem Papst mit, dem die endgültige Beurteilung der Heroizität

der Tugenden bzw. des Martyriums eines Dieners Gottes obliegt.
Dieses Urteil wird in einem eigenen Decretum super heroicitate virtutum

(et super cultu, wenn es sich um einen älteren Seligen handelt, der „seit
unvordenklichen Zeiten" verehrt wird) oder super martyrio (et super cul-

tu) formuliert und auf Geheiß des Papstes proklamiert.

78 F. Verajzı: Heilígsprechung 

VI. PRÜFUNG DER CAUSA DURCH DIE KARDINÄLE UND BISCHÖFE 

Die Schlußprüfung einer Causa zur Feststellung der Heroizität der Tugen- 
den oder des Martyriums erfolgt in einer Congregatio ordinaría der Kar- 
dinäle und Bischöfe, die Mitglieder der Heiligsprechungskongregation 
sind. Vorher wird vom Präfekten des Dikasteriums ein Referent für  die 
Causa nominiert, der über den Fall berichtet, woraufhin die einzelnen 
Mitglieder ihr persönliches Urteil abgeben. 

Im Anschluß daran teilt der Kardinalpräfekt das Ergebnis der Congrega- 
tio ordinaría dem Papst mit, dem die endgültige Beurteilung der Heroizität 
der Tugenden bzw. des Martyriums eines Dieners Gottes obliegt. 

Dieses Urteil wird in einem eigenen Decretum super heroicitate virtutum 
(et  super cultu, wenn es sic li um einen älteren Seligen handelt, der „seit 
unvordenklicher Zeiten" verehrt wird) oder super martyrío (et super cul- 
tu) formuliert und auf Geheiß des Papstes proklamiert. 



5. KAPITEL

PRÜFUNG DER ANGEBLICHEN WUNDER

Einleitung

In der Erläuterung zum Kapitel Aiidivimus der Dekretalien Gregors IX.

(1227 - 1241) für die Kanonisation verlangt Innozenz IV. (1243 - 1254)

die Prüfung der „fides et excellentia vitae" des Dieners Gottes und der

durch seine Fürsprache erwirkten Wunder. Dabei ist es notwendig, daß

sowohl die excellentia vitae als auch die Wunder die Kräfte der Natur

übersteigen. Zum Nachweis der Tugend hält der Autor die Kenntnis des

Lebens des Dieners Gottes für ausreichend, wenngleich die Kirche dessen

Kanonisation von Wundern abhängig machen sollte, weil sein Leben ins
geheim weniger tugendhaft verlaufen sein könnte, als rein aus den Zeu

genaussagen ersichtlich ist.^
Dies war über Jahrhunderte hinweg die Lehre von Theologen und Kano-

nisten sowie die Praxis des Hl. Stuhls. Und obwohl Benedikt XIV. es für

möglich hält, bezüglich des Martyriums eines Dieners Gottes oder seiner

heroischen Heiligkeit zu einem einstimmig positiven Ergebnis zu gelan
gen, betont er die Notwendigkeit von Wundern als göttliche Bestätigung
dafür, daß das Leben eines Nicht-Märtyrers insgeheim nicht „laxer" war,

als aus den Zeugenaussagen hervorgeht. Was hingegen die Märtyrer be

trifft, so kann es durchaus sein, daß jemand, der laut Zeugenaussagen für

Christus den Tod auf sich nahm, rein innerlich so manchen Akt des Hoch

muts oder der Ungeduld begangen hat; oder daß jener, der den Tod verur
sachte, in Wahrheit nicht aus Glaubenshaß gehandelt hat. Das macht ver

ständlich, warum selbst für Märtyrer Wunder verlangt werden, in der fe

sten Hoffnung nämlich, daß Gott keinerlei Wunder auf die Fürbitte jener
wirken würde, die ihr Leben nicht aus lauterer Absicht hingaben. Nach

der Lehre des hl. Thomas von Aquin wirkt Gott Wunder nämlich zum

1 „Et fit regulariter haec caiionizatio, qiiando per probationes constat de fide et excel
lentia vitae et miraculis eins, qiii petitur canonizari,... Et oportet tantam esse excellen-
tiani vitae, et talia esse miracula, quod sint iiltra vires et potentiam naturae... Vitam ta
rnen sine miraculis crederem sufficere quoad virtuteni, tarnen ecclesia non debet tales
canonizare propter hoc: quia in secreto potuerunt laxiorem vitam ducere". INNONZENZ
IV.: In Quinque libros Decretalium cornmentaria. - Venedig, 1578, Bl. ISSr.
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80 F. Veraja: Heiligsprechung

Wohle der Menschen, zur Bestätigung der verkündeten Lehre oder zum

Beweis der Heiligkeit eines Dieners Gottes, und diese Wunder wirkt er

entweder noch zu dessen Lebzeiten oder aber nach dem Tod.^
Es ist klar, daß nach der genannten Lehre die Wunder bei Kanonisati-

onsverfahren als Bestätigung von oben dafür dienen, daß das menschliche

Urteil über das heiligmäßige Leben oder das Martyrium des Dieners Got

tes seine Richtigkeit hat.

Allerdings wird darauf verwiesen, daß Wunder einen eventuellen Man

gel an Beweisen hinsichtlich der Heroizität der Tugenden oder des Marty

riums nicht kompensieren. Daher wurde in der jahrhundertelangen Pra

xis der Kongregation Wundern erst dann nachgegangen, wenn die Hero-

izität der Tugenden oder das Martyrium geklärt waren. Bereits Bernhard

von Parma (t 1266) hob in der Glossa ordinaria hervor, daß jemand der

Wunder wirke, nicht auch schon als Heiliger verehrt werden dürfe, son

dern daß die Römische Kirche vorher die Tugenden anerkennen müsse,

wobei sie sich der rechtmäßigen Zeugen super vita bedient.'^
Nach der Gesetzgebung von 1917 waren für die Seligsprechung zwei

Wunder erforderlich (in bestimmten Fällen auch drei oder vier, vgl. Can.
2117), außer es handelte sich um einen Märtyrer, dessen Martyrium
außer Zweifel stand (Can. 2116 § 2). Für die Heiligsprechung schließlich
wurden zwei Wunder nach der formalen Seligsprechung verlangt und
drei Wunder, wenn es sich um Selige handelte, die aequipollenter seligge
sprochen worden waren (Can. 2138).

Von 1975 an begann man vorerst von einem zweiten Wunder für die

Seligsprechung abzusehen, dann auch für die Heiligsprechung. So gelang-

2 „Fieri potest, ut, haiid obstantibus dictis testiiim, mortem sustinentes pro Christo
aliquem interiorem actum vanae gloriae, vel impatientiae pepererint, aut ut mortem in-
ferentes odium quidem Christianae Religionis praesetulerint, sed ex alia causa ad infe-
rendam fuerint inducti: in quo rerum statu unusquisque dignoscere potest, non sine ra-
tione miracula requiri, ut exposita pericula excludantur; ea Semper recurrente firma
spe, Deum non esse miracula patraturum intercessione eorum, qui integrum et purum
propriae vitae sacrificium eidem non obtulerint; iuxta illud D. Thomae 2. 2. quaest.
178, art. 2: ,Operatur enim ea (miracula) Dens ad hominum utilitatem, et hoc dupliciter:
uno quidem modo ad veritatis praedicatae confirmationem; alio modo ad demonstrationem
sanctitatis alicuius... Secundo aiitem modo non fiunt miracula nisi a Sanctis ad quorum
sanctitatem denuntiandam miracula fiunt vel in vita eorum, vel etiarn post mortem'". BE-
NEDICTUS XIV, lib. I, cap. 30, num. 10, S. 195.
3 Vgl. ders., lib. IV, pars I, cap. IV, num. 13, S. 50; cap. V, num. 5, S. 54.
4 „Quoniam miracula fiunt quandoque per malos... ideo non debet pro sancto venera-

ri quisquis miracula facit, nisi ab Ecclesia Romana prius fuerit per testes legitimos ap-
prohatus", e „testes super vita et miraculis recipiuntiir". Decretales D. Gregorii Papae IX
suae integritati una cum glossis restitutae, Rom 1582, Sp. 1395.
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5. Kapitel: Prüfung der angeblichen Wunder 81

te man zur gegenwärtigen Praxis, die für die Seligsprechung ein ord

nungsgemäß approbiertes Wunder voraussetzt und ein weiteres für die

Heiligsprechung, das sich nach der Seligsprechung ereignet hat und vor

schriftsmäßig approbiert wurde/
Die Seligsprechung von Märtyrern erfolgt ohne vorherige Approbation

eines Wunders.

Im folgenden Kapitel wird der Modus dargelegt, in dem die Akten der

Diözesanerhebung im Hinblick auf ein angebliches Wunder geprüft wer

den.

I. PRÜFUNG DER ERHEBUNGSGSAKTEN AUF

IHRE RECHTLICHE GÜLTIGKEIT

Vor der Ausarbeitung des Dossiers zur Untersuchung eines angeblichen

Wunders wird sichergestellt, daß die gesetzlichen Normen im Verlauf der

betreffenden Diözesanerhebung eingehalten wurden und, falls dies zu

trifft, wird das übliche Dekret über die rechtliche Gültigkeit der Akten er
lassen. Die Vorgangsweise ist also identisch mit jener, die im 4. Kap., S.
57, beschrieben wurde.

II. VORBEREITUNG DES DOSSIERS FÜR DIE

(MEDIZINISCHEN) SACHVERSTÄNDIGEN

Es ist vorauszuschicken, daß die angeblichen Wunder, die der Prüfung
durch die Kongregation unterzogen werden, - mit Ausnahme einiger we

niger - in außergewöhnlichen Heilungen bestehen, die der Fürbitte des
zur Seligsprechung vorgeschlagenen Dieners Gottes zugeschrieben wer-

5 Man könnte die Frage stellen, ob zur Bestätigung der Korrektheit des Urteils über
die Heiligkeit des Seligen ein solches Wunder nach erfolgter Seligsprechung wirklich
nötig ist, hat das betreffende Urteil doch schon vor der Seligsprechung hinreichend Be
stätigung von oben erfahren. - Zur Zeit Innozenz' IV. und des hl. Thomas von Aquin
gab es weder eine Seligsprechung noch stellte sich die Frage nach einer anderen Funkti
on von Wundern bei Kanonisationsfällen als der oben dargelegten. Im übrigen kam es
noch bis Mitte des 17. Jahrhunderts, als die Seligsprechung bereits die Regel war, vor,
daß für die Heiligsprechung nur die schon vor der Seligsprechung geschehenen und un
tersuchten Wunder einer Prüfung unterzogen wurden (vgl. den Fall des hl. Philipp Ne
ri). Die nachfolgende und noch heute bestehende Praxis, so viele Wunder für die Selig
sprechung und so viele für die Heiligsprechung zu verlangen, scheint tatsächlich etwas
willkürlich.
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den bzw. der Intervention von Seligen im Flinblick auf ihre Heiligspre

chung. Wir werden uns daher hier nur mit dieser Kategorie von Wundern
auseinandersetzen.

Bei der Diözesanerhebung^ werden die Augenzeugenberichte und die
den Fall betreffenden Unterlagen gesammelt. Bevor der Fall zur Begutach

tung an die Kongregation weitergeleitet wird, sollten die Aktoren die Ak
ten der Diözesanerhebung (Copia publica) von einem Experten (Arzt) ein

sehen lassen, um eventuell unnötige Schritte (und Ausgaben) zu vermei

den. Man sei sich jedoch darüber im klaren, daß der Experte von Aktor

seite, der den Fall auf Anweisung des Postulators geprüft hat, in der Con-

sulta Medica kein Stimmrecht besitzt.

Vor der Präsentation des Falles bei der Kongregation sind zunächst die

Akten der Diözesanerhebung nach genauen Kriterien zu ordnen. In der

Copia publica werden die Dokumente nämlich für gewöhnlich nach dem
Eingangsdatum und daher in chronologischer Reihenfolge angeführt.

Das Dossier mit den Beweisen für das angebliche Wunder hat somit fol

genden Aufbau:

1. Liste der einvernommenen Zeugen (mit Angabe, ob es sich um einen

Zeugen „ex officio" handelt);

2. Interrogatorien des Promotor iustitiae

3. Zeugenaussagen (einschließlich jener der Experten „ab inspectione");
4. im Verlauf der Diözesanerhebung gesammelte Dokumente (in chronolo

gischer Abfolge);

5. sonstige Unterlagen (Gutachten des Experten von Aktorseite usw.).

Diesen Zeugenaussagen und Dokumenten wird der chronologische Tatsa
chenbericht bzw. eine kurze Rekonstruktion des klinischen Falles vorange

stellt.

Der Untersekretär der Kongregation hat mit seinem „Revisa" für die ge
treue Wiedergabe der Akten der Diözesanerhebung zu garantieren.

6 Siehe oben, 3. Kap., S. 51 - 53.
7 Wie bei den älteren Positiones über die Tugenden (vgl. 4. Kap., S. 59, Anm. 5) wur

de bis jetzt auch bei jenen über die Wunder der Teil mit den Zeugenaussagen und den
Dokumenten als Sunimarium bezeichnet; während es sich jedoch bei den Positiones über
die Tugenden - insofern als nicht alle in den Verfahren gesammelten Aussagen vollstän
dig wiedergegeben wurden - tatsächlich um ein „Summarium", also eine
Zusammenfassung, handelte, werden im Fall der angeblichen Wunder sämtliche Aussa
gen zusammen mit der Dokumentation angeführt, weshalb die Bezeichnung Summarium
unzutreffend erscheint.
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III. BEGUTACHTUNG DES FALLES DURCH DIE

„FACHEXPERTEN" (ÄRZTE)

Bei der Kongregation wurde ein Kollegium von Fachärzten eingerichtet,

aus dem die amtlichen Gutachter für die einzelnen für Wunder gehalte

nen Heilungsfälle ausgewählt werden. In besonderen Fällen kann die Kon

gregation die Gutachten weiterer Spezialisten einholen, die in ihrem Ärz
teverzeichnis nicht aufscheinen.

Die fachliche Begutachtung geht dabei folgendermaßen vor sich:

1. Das den Fall betreffende Dossier wird zwei Experten von Amts wegen

zur Prüfung zugeteilt, die - unter Eid - ihr jeweiliges persönliches Gut

achten erstellen.

Wenn mindestens eines der Gutachten für die Außematürlichkeit der

Heilung spricht, werden diese gedruckt und dem genannten Dossier beige
fügt.

Sodann werden weitere Gutachter (derzeit zwei) bestellt, die zusammen

mit den beiden ersten und dem Vorsitzenden die Consulta Medica bilden,

welche den Fall zu erörtern und über die Art der Heilung abzustimmen

hat.

2. Nach dem Studium des betreffenden Dossiers treten die Experten zur

Consulta zusammen, bei der jeder ein persönliches Urteil zum Fall abgibt.

Es folgt eine gemeinsame Diskussion, die sehr kurz ausfallen kann, wenn

eine Heilung auf natürlichem Wege offenkundig nicht erklärbar ist. Die

Debatte kann sich aber auch in die Länge ziehen. So gelangt man in eini

gen Fällen erst nach vertiefter Auseinandersetzung zu den endgültigen
Schlußdefinitionen.

Am Schluß der Diskussion steht die Formulierung von Diagnose, Pro

gnose, Therapie, Art der Heilung und schließlich des Urteils über Erklär

barkeit oder Nicht-Erklärbarkeit nach medizinischem Wissensstand.

3. Der Sekretär der Consulta (ein Arzt) verfaßt das Protokoll des Diskussi

onsverlaufs und gesondert einen Bericht über die Consulta, der gedruckt

und dem Dossier beigefügt wird, es sei denn, die Schlußdefinitionen der

Consulta sprechen gegen die Außernatürlichkeit der Heilung; in diesem

Fall wird nicht ad ulteriora gegangen.

Wenn die Antwort der Consulta ungünstig ausfällt, kann der Postulator

die neuerliche Begutachtung des Falles verlangen - unter der Bedingung,
daß sich daraus neue Beurteilungskriterien ableiten.

ı 
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IV. DIE FRAGE DER FÜR DIE AUSSERNATÜRLICHKEIT DER HEILUNG

GEFORDERTEN MORALISCHEN SICHERHEIT

An dieser Stelle ist auf eine grundsätzliche Frage einzugehen, mit der sich

jeder, der mit diesem Thema befaßt ist, früher oder später konfrontiert

sieht: Welche Sicherheit bieten nun die Schlußdefinitionen einer Consulta

Medica?

Bei der Eingrenzung des Problems ist folgendes zu beachten:

a) An sich sind Wunder keine absolute Notwendigkeit (vgl. oben, Innozenz

IV.) und der Papst könnte davon dispensieren. Werden sie aber verlangt,

so ist darauf Bedacht zu nehmen, daß nicht eine Heilung als Wunder aus

gelegt wird, die nach Ansicht der Experten durch natürliche Kräfte erklärt

werden kann, selbst wenn es Punkte gibt, welche die Heilung „außerge

wöhnlich" erscheinen lassen (für die Experten bedeutet „außergewöhn

lich" nicht gleich „außernatürlich").

b) Bezüglich Erklärbarkeit oder Nicht-Erklärbarkeit auf natürlichem Weg
hat die Kongregation stets die Meinung von Fachexperten eingeholt. Das

diesbezügliche Verfahren wurde mit den Jahren vervollständigt. So setzte
Pius XH. am 20. Oktober 1948 innerhalb der Ritenkongregation eine
„Ärztekommission" ein, der er am 15. Dezember desselben Jahres einen

speziellen „Ärzterat" zur Seite stellte. Am 15. Juli 1959 vereinigte Papst
Johannes XXHI. die beiden Instanzen in einer „Consulta Medica" und ap

probierte deren Regolamento (Geschäftsordnung). Da sich im Laufe der

Zeit neue Anforderungen stellten, zeichnete sich auch auf der Grundlage

der Apostolischen Konstitution Sacra Rituum Congregatio vom 8. Mai

1969 die Notwendigkeit einer Revision der geltenden Normen ab. Es wur

de daher ein neues „Regolamento für das Kollegium der Fachmediziner

bei der Heiligsprechungskongregation" erstellt und von Papst Paul VI. am

23. April 1976 approbiert. Laut diesem bestand die Consulta Medica aus
sieben Mitgliedern und die Beschlüsse mußten, um „ad effectum de quo
agitur" gültig zu sein, mit einer Zweidrittelmehrheit angenommen werden.

Im Regolamento der Kongregation vom 21. März 1983, Art. 26, wurde die

Consulta auf fünf Mitglieder reduziert und die erforderliche Mehrheit mit
drei Ja-Stimmen festgelegt. Diese Verfügung erwies sich jedoch bald als zu
großzügig, wenngleich man deren Modifizierung auf das endgültige Rego
lamento verschob, das 1986 erscheinen sollte.

In der Zwischenzeit ließ die Erfahrung vieler Consultae die Ideen noch
weiter reifen. Es wurde festgestellt, daß die Consulta Medica in der über
wiegenden Mehrzahl der Fälle nach eingehender Diskussion zu einem ein-
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helligen Beschluß kommt. Tatsächlich wurden von 124 Heilungsfällen, die

man von März 1983 an (bis zur Endredaktion der italienischen Original

ausgabe) als medizinisch nicht erklärbar hinstellte, ganze III einstimmig

als solche deklariert. In 9 Fällen wurde nur eine Mehrheit von 4 zu 5

Stimmen erreicht, weil ein Mitglied der Consulta den Fall entweder für

außergewöhnlich, aber natürlich erklärbar erachtete, oder sich der Stim

me enthielt oder ein suspensives Urteil abgab. In 4 Fällen schließlich wur

de nur die absolute Mehrheit von 3 zu 5 erreicht. In insgesamt 13 Fällen

gab es somit keine übereinstimmende Meinung. Doch selbst wenn dies

nur einmal vorgekommen wäre, stellt sich prinzipiell die Frage, ob man

dann in einem solchen Fall bezüglich der Außernatürlichkeit einer Hei

lung von moralischer Sicherheit sprechen könnte.

c) Die moralische Sicherheit schließt jeden begründeten Zweifel aus. „Ei

ne solche objektiv begründete moralische Sicherheit ist nicht gegeben", -

wir wiederholen hier die bereits im 4. Kap., S. 76, zitierten Worte Pius'

XII. - „wenn - im Gegenteil - Motive vorliegen, die im Blickwinkel eines

gesunden, sachlichen und kompetenten Urteils, zumindest in mancher

Hinsicht, als beachtenswert gelten und folglich die Gewähr dafür bieten,

daß sich das Gegenteil nicht nur als absolut möglich, sondern in gewissem
Sinn auch als wahrscheinlich erweist."

Wenn also auch nur ein einziger Experte (und dies gilt bei zweien um so
mehr) nach eingehendem Studium des Falles und nach der gemeinsamen
Diskussion zum Schluß kommt, sich nicht für die natürliche Unerklärbar-

keit einer Heilung aussprechen zu können, so ist nicht einzusehen, warum

diesbezüglich keine Zweifel möglich sein sollten, was sich wiederum mit

der moralischen Sicherheit nicht vereinen läßt.

Man führe sich nur einmal die Art der Frage vor Augen, mit der die

Fachmediziner hier konfrontiert werden und mit der weder ein weltliches

noch ein kirchliches Tribunal seine Experten befaßt. Es geht darum, zu

entscheiden, ob die zu begutachtende Heilung nach natürlichen Gesetzen

erklärbar ist oder nicht. Da die Medizin weder eine exakte Wissenschaft

ist noch die Richtigkeit einer These von der Anzahl ihrer Befürworter ab

hängt (es sind die Argumente, die zählen), kann ein Experte in diesem Be

reich gegenüber vier anderen im Recht sein. Folglich kann jemand, der
(wie die Theologenkonsultoren und dann die Kardinäle) ein Urteil über
den Wundercharakter einer Heilung fällen muß, keine diesbezügliche mo
ralische Sicherheit haben, wenn sich die Fachleute über die natürliche
Unerklärbarkeit des Ereignisses uneinig sind. Daher schließt nach Mei

nung des Verfassers nur die Einstimmigkeit der Mitglieder der Consulta
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Medica, soweit dies menschlich möglich ist, jeden diesbezüglich berechtig

ten Zweifel aus.^

V. BEGUTACHTUNG DES FALLES DURCH DIE

THEOLOGENKONSULTOREN

Nachdem der Bericht über die Consulta Medica im Druck vorliegt, wird

das gesamte Dossier zur Begutachtung an die Theologenkonsultoren wei
tergeleitet, die nach Abfassung der entsprechenden Urteile in einem Con-
gressus peculiaris zusammentreten, um den Fall zu diskutieren. Die Auf
gabe der Theologen ist hier eine zweifache:

a) Bestätigung des Wundercharakters der Heilung, die von Fachexperten
als nach medizinischem Wissen nicht erklärbar eingestuft wurde;

b) Bestätigung des kausalen Zusammenhangs zwischen der Anrufung des
Dieners Gottes und dem außergewöhnlichen Ereignis, um das Wunder

der Fürsprache desselben zuschreiben zu können.

Während für die ärztlichen Fachexperten die klinische Dokumentation

für gewöhnlich wichtiger ist als die im Verlauf der Diözesanerhebung ge
sammelten mündlichen Zeugenaussagen, sind für die Begutachtung des

Falles durch die Theologen vor allem die Augenzeugenberichte von Be-

8 Ein Kenner der Funktionsweise des Bureau International Medical von Lourdes hat
behauptet, daß man sich bei einer Äußerung über den außernatürlichen Charakter ei
ner Heilung mit einer soliden Mehrheit von Meinungen zugunsten des Wunders begnü
gen muß, auch weil es unter den Experten welche gibt, die aufgrund philosophischer
Vorurteile geneigt sind, einen übernatürlichen Einfluß von vornherein auszuschließen.
Die Erfahrung der Consulta Medica der Heiligsprechungskongregation ist eine völlig an
dere, nicht nur weil die Statistik zeigt, daß die Mitglieder der Consulta in der Mehrzahl
der Fälle am Ende tatsächlich Einstimmigkeit erzielen, sondern auch, weil jemand, der
die Außernatürlichkeit der Heilung im einen Fall verneint, keinerlei Schwierigkeiten
hat, die Unerklärbarkeit anderer in Beurteilung stehender Heilungen anzuerkennen. Es
ist sogar schon vorgekommen, daß ein Experte von Amts wegen, der zunächst ein nega
tives Urteil abgegeben hatte, nach der gemeinsamen Diskussion nicht zögerte, das be
treffende Ereignis als unerklärbar anzuerkennen. Mehr als einmal geschah auch das Ge
genteil, d. h., daß jemand, der eine Heilung für nicht natürlich erklärbar gehalten hatte,
in der Consulta dann seine Meinung änderte. Wenn also in diesem Zusammenhang nach
der Diskussion der Consulta Medica auch nur ein einziges „seriöses und kompetentes
Gutachten" zugunsten der natürlichen Erklärbarkeit des Ereignisses spricht, wird es
ziemlich schwierig, zu der von Pius XH. beschriebenen moralischen Sicherheit zu gelan
gen. - Da sich ein medizinischer Experte in der Beurteilung eines Falles ebensogut irren
kann, sollte dafür gesorgt werden, daß die Causa im Falle auch nur einer einzigen nega
tiven Meinung zwei weiteren hochrangigen Experten unterbreitet wird, und falls beide
für die Außernatürlichkeit der Heilung plädieren, könnte man - nach Ansicht des Ver
fassers - mit ausreichender Gewißheit ad ulteriora gehen.
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deutung. Sie setzen sich daher berechligterweise auch mit dem Wert des
Beweisapparats auseinander.

Ad a) Wenn die Consulta Medica die Heilung einstimmig für nicht natür
lich erklärbar befunden hat, können die Theologen, unter Beachtung aller

Gegebenheiten, unter denen das Ereignis zustandekam, die Heilung mit

moralischer Sicherheit einem außergewöhnlichen Einwirken Gottes zu

schreiben.

Inwieweit eine Heilung, die laut Urteil von ein oder zwei kompetenten

Personen natürlich erklärbar ist, als Wunder bezeichnet werden kann, sei

- unter Berücksichtigung des im vorhergehenden Abschnitt Gesagten -

anderen überlassen.

Ad b) Anhand der von den Zeugen geschilderten Umstände ist zwischen

der Anrufung des Dieners Gottes und dem wunderhaften Ereignis un

schwer eine Verbindung herzustellen, sofern auf die Anrufung eine plötz

liche oder rasche Heilung folgt, die mit natürlichen Mitteln nicht zu erklä

ren ist.

VI. PRÜFUNG DES FALLES DURCH DIE KARDINÄLE UND BISCHÖFE

Nachdem die Gutachten der Theologenkonsultoren gedruckt sind und der

Positio super miraculo beigefügt wurden, wird über den Fall in einer Con-

gregatio ordinaria der Kardinäle und Bischöfe nach dem im 4. Kap., S. 78,
beschriebenen Verfahren beraten.

Bei Approbation der Beschlußfassung der Congregatio durch den Papst
ordnet dieser den Erlaß des diesbezüglichen Decretum super miraculo an.
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6. KAPITEL

SELIGSPRECHUNG DER DIENER GOTTES UND

HEILIGSPRECHUNG DER SELIGEN

Mit der Anerkennung des der Fürsprache des Dieners Gottes zugeschrie

benen Wunders ist der Weg frei zu dessen Seligsprechung.

In den Gesetzesdokumenten von 1983 (Apostolische Konstitution Divi-

nus perfectionis Magister, Normae und Decretum generale) wird die Selig

sprechung zwar nicht ausdrücklich genannt, doch ist in Nr. 15 der Aposto

lischen Konstitution der allgemeine Grundsatz angeführt, demzufolge es

allein dem Papst vorbehalten bleibt, über die Ausübung des öffentlichen

kirchlichen Kultes eines Dieners Gottes zu entscheiden, dessen heroische

Tugenden (oder Martyrium) und Wunder anerkannt wurden: „uni (Summo

Pontifici) competit ius decernendi cultum publicum ecclesiasticum Servis
Dei praestandunrC\

Der öffentliche kirchliche Kult kann auf einige bestimmte Orte be
schränkt werden; die erste päpstliche Erlaubnis zu einem solchen Kult

wird Seligsprechung genannt. Sie besteht darin, daß der Diener Gottes

nunmehr als „Seliger" bezeichnet und zu seiner Ehre an seinem Geburts

tag eine Messe gefeiert und das Brevier gebetet wird.

Wird der Kult für die Gesamtkirche vorgeschrieben, handelt es sich um

eine Heiligsprechung,^
Der Papst bestimmt auch über jedwede Vertiefung oder Ausweitung ei

nes althergebrachten Kultes, was nach den Dekreten Urbans VIII.^ einen
„casi/s exceptus'' darstellt. Mit anderen Worten: kein lokaler Kult eines äl

teren Seligen, der nicht vom HI. Stuhl selig- oder heiliggesprochen wurde,
kann ohne päpstliche Genehmigung in seiner Form gesteigert oder auf an

dere Orte ausgedehnt werden.

1 Der mit der Kanonisation eingeführte vorgeschriebene Kult verpflichtet alle Gläubi
gen zur Anerkennung der Heiligkeit des betreffenden Dieners Gottes, jedoch nicht zur
obligatorischen Feier des Festes in der Gesamtkirche. Dafür bedarf es einer speziellen
päpstlichen Genehmigung.
2 Vgl. S. 27, h).
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1. SELIGSPRECHUNG

1. Die Seligsprechung ist eine relativ junge juristische Einrichtung. Bis
zum 16. Jahrhundert ging den Heiligsprechungen keine Seligsprechung

voraus.^ Im selben Jahrhundert wurde jedoch zunehmend der öffentliche
Kult erlaubt, der - auf den einen oder anderen Ort beschränkt - zu Ehren

einiger Diener Gottes gepflegt wurde, deren Heiligsprechungsverfahren

entweder noch nicht abgeschlossen oder noch nicht einmal eingeleitet

war. Diese Erlaubnis sollte (gegen Ende des Jahrhunderts) gleichgesetzt

werden mit „Seligsprechung".

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ist die Seligsprechung allge
meine Praxis, doch im Unterschied zu früher wird der eingeschränkte

Kult im allgemeinen erst nach Erörterung und Anerkennung der Tugen

den (oder des Martyriums) und der Wunder erlaubt. Dieses Zugeständnis

liegt jedoch außerhalb der eigentlichen Causa. In der Folge wurden für die

Heiligsprechung neue Wunder verlangt und die Seligsprechung wurde zur

obligatorischen Vorstufe der Heiligsprechung.

2. Die Seligsprechung ist im wesentlichen nichts anderes als ein auf be

stimmte Orte beschränkter Indult zur öffentlichen Verehrung eines Die
ners Gottes; dieser Indult wurde bis vor 20 Jahren mittels Apostolischem
Brief in Form eines Breve gewährt. In letzter Zeit jedoch wird die Erlaub

nis im Rahmen einer der Heiligsprechung analogen Zeremonie vom Papst
erteilt, weshalb die Seligsprechung letzlich als ein Duplikat der Heiligspre

chung erscheint. Was die praktischen Auswirkungen im Zusammenhang

mit dem Kult anbelangt, so hebt sich der Unterschied zwischen Heiligen

und Seligen nahezu auf. Sind nämlich die kanonisierten Heiligen, wenn
gleich sie in der gesamten Kirche öffentlich verehrt werden dürfen, nicht
im Allgemeinen Römischen Kalender eingetragen, wird ihnen in der Pra
xis nur dort Verehrung zuteil, wo an ihrem Kult besonderes Interesse be

steht. Und umgekehrt können die Seligen, für die es an sich nur an be

stimmten Orten eine öffentliche Verehrung gibt, faktisch überall dort

verehrt werden, wo man an einer entsprechenden Erlaubnis interessiert

3 Vgl. die Heiligsprechungen von Bernhardin von Siena (1450), Vinzenz Ferrer
(1456), Katharina von Siena (1461), Bonaventura (1482), Leopold von Österreich
(1485), Antonino Pierozzi (1523).
4 Über Anfänge und Entwicklung der Seligsprechung vgl. F. VERAJA: La Beatificazio-

ne. Storia, problemi, prospettive („Sussidi per lo Studio delle Ganse dei Santi", 2, Hg.
Congregazione per le Ganse dei Santi, Rom 1983), S. 7-111; für einen Gesamtüber
blick s. „Gonclusione", S. 99 - III.
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ist (es genügt, die Ermächtigung der Kongregation einzuholen). In diesem

Kontext ist es nicht verwunderlich, daß der Ruf nach der Einreihung ei

nes Dieners Gottes „unter die Seligen der Gesamtkirche" laut wird bzw.

daß die Meinung vorherrscht, die Messe zu Ehren eines Seligen überall

zelebrieren zu können, oder daß einem Seligen (selbstredend ohne Erlaub

nis des Hl. Stuhles) eine Kirche geweiht wird. All das beweist, daß selbst

innerhalb des Klerus kein klarer Unterschied zwischen Selig- und Heilig
sprechung getroffen wird.

3. Wenn man bedenkt, daß es Jahrhunderte hindurch nur die Heiligspre

chung gab und die dafür erforderlichen Voraussetzungen, nämlich der

Nachweis der heroischen Heiligkeit (oder des Martyriums) und der Wun

der, gegenwärtig vor der Seligsprechung erbracht werden, könnte der

Papst die geltende Praxis auch modifizieren, indem er die Seligsprechung

abschafft.

Für die Beibehaltung der Seligsprechung wird nur ein einziger Grund
angeführt: der pastorale Nutzen. Unter diesem Aspekt würde sich an der

Situation jedoch nichts ändern, wenn man nach Abschluß der Causa di

rekt zur Heiligsprechung überginge.^
Man wird allerdings einwenden, daß diese Heiligen nur für bestimmte

Einzelkirchen, nicht aber für die Gesamtkirche von Interesse sind. Hier

könnte man auch die Frage stellen, wieviele neue Heilige - zumal sie heu

te im Gegensatz zu früheren Jahrhunderten nicht in den Kalender der Ge

samtkirche eingetragen werden - für diese auch tatsächlich verehrungs

würdig erscheinen. Wir haben weiter oben gesehen, wie die tatsächliche
Situation hinsichtlich des Unterschiedes bei der Verehrung von Seligen
und Heiligen heute aussieht. Nicht einmal der Umstand, daß sich nach der
Seligsprechung eines Dieners Gottes ein weiteres Wunder ereignet hat,

womit seine Heiligsprechung ermöglicht wurde, fällt so sehr ins Gewicht,
daß dadurch das Interesse der Gesamtkirche an der konkreten Verehrung
des Heiligen geweckt würde. Es bedarf also anderer Gründe von allge
mein kirchlichem Belang, die es möglich (bzw. wahrscheinlich) machen,
daß das Fest des neuen Heiligen in den Kalender der Gesamtkirche aufge
nommen wird (man vergleiche den Fall des hl. Maximilian Kolbe). Für die

5 Sicherlich wären alle an einer Causa Beteiligten mit einer solchen Lösung zufrie
den, sofern als Voraussetzung für die Heiligsprechung dasselbe gelten würde wie heute
für die Seligsprechung, nämlich ein einziges Wunder. Das einzig wirksame Mittel aber,
um die Zahl der Kanonisationen zu beschränken (wobei nicht gesagt ist, daß alle Heili
gen kanonisiert werden müssen), bestünde in der Forderung von zwei Wundern: damit
würde nicht mehr verlangt als dies heute für die Kanonisation der Fall ist und als bis
1975 für die Seligsprechung verlangt wurde.
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anderen Heiligen bleibt die Situation folglich, was den Kult betrifft, un

verändert.

Diese und andere Überlegungen zur Seligsprechung haben derzeit kei
nerlei praktische Auswirkung, insofern als die Seligsprechung - bis zu ei

ner etwaigen anderen päpstlichen Verfügung - ein obligatorischer Ab

schnitt vor der Heiligsprechung bleibt.

Bezüglich der Feierlichkeiten verhandeln die Aktoren der Causa direkt

mit dem Staatssekretariat, dem Amt für die Liturgischen Feiern des Pap
stes und eventuell mit der Fabbrica di San Pietro (wenn die Zeremonie in

der Peterskirche stattfindet).

II. ERLAUBNIS ZU MESSFEIER UND OFFIZIUM

ZU EHREN DER ÄLTEREN SELIGEN

Es handelt sich hier um jene Diener Gottes, die seit „unvordenklichen Zei

ten" als Selige oder LIeilige verehrt werden, ohne vom Hl. Stuhl selig-
oder heiliggesprochen worden zu sein, deren Kult jedoch nach den Dekre
ten Urbans VIII. legitim ist, insofern er in die Kategorie der sogenannten
„Casus excepti a decretis Urbani VIII"^ fällt.

Nach Feststellung des Faktums einer seit unvordenklichen Zeiten prakti
zierten Verehrung („casus exceptus") sowie der Heroizität der Tugenden
oder des Martyriums eines Seligen erteilt der Papst die Erlaubnis zu Meß
feier und Brevier, ohne daß auch Wunder verlangt würden. Auf diese
Weise wird der betreffende Selige den anderen Seligen, die vom Hl. Stuhl
ausdrücklich seliggesprochen wurden, vom Kult her gesehen gleichgestellt.

In der Vergangenheit sprach man in solchen Fällen von einer „Bestäti

gung des Kultes" und einer „aequipollenten Seligsprechung". In der Ge
setzgebung Urbans VIII. jedoch fanden diese Begriffe keine Verwendung
und in der geltenden Gesetzgebung wurden sie als ungeeignet beiseite ge
lassen. Zugegeben, man kann nicht von der „Seligsprechung" eines Die
ners Gottes sprechen, der schon seit Jahrhunderten als Heiliger verehrt
wird."^ Auch der Ausdruck „Bestätigung des Kultes" ist nicht entspre
chend, denn einen Kult bestätigen heißt, ihn in seinem Status Quo zu be-

6 Siehe S. 27.

7 Es sollte nicht vergessen werden, daß die öffentliche Verehrung eines Dieners Got
tes vom 13. bis zum 15. Jahrhundert die Bezeichung „Heiliger" mit sich brachte, wäh
rend „Beatus dicitur ille, qui privatis in locis a privatis personis in Sanctorum coetu esse
creditur" (Ludovico Carhone; vgl. La Beatificazionc, S. 16f., 97f.).

92 F. Vera ja: Heiligsprechuııg 

anderen Heiligen bleibt die Situation folglich, was den Kult betrifft, un- 
verändert. 

Diese und andere Überlegungen zur Seligsprechung haben derzeit kei- 
nerlei praktische Auswirkung, insofern als die Seligsprechung - bis zu ei- 
ner etwaigen anderen päpstlichen Verfügung - ein obligatorischer Ab- 
schnitt vor der Heiligsprechung bleibt. 

Bezüglich der Feierlichkeiten verhandeln die Aktoren der Causa direkt 
mit dem Staatssekretariat, denn Amt für  die Liturgischen Feiern des Pap- 
stes und eventuell mit der Fabbrica di San Pietro (wenn die Zeremonie in 
der Peterskirche stattfindet). 

11. ERLAUBNIS ZU MESSFEIER UND OFFIZIUM 
ZU EHREN DER ÄLTEREN SELIGEN 

Es handelt sich hier um jene Diener Gottes, die seit „unvordenklichen Zei- 
ten" als Selige oder Heilige verehrt werden, olme vom Hl. Stuhl selig- 
oder heiliggesprochen worden zu sein, deren Kult jedoch nach den Dekre- 
ten Urbans VIII. legitim ist, insofern er in die Kategorie der sogenannten 
„Casus excepti a decretis Urbani VIII"6 fällt. 

Nach Feststellung des Faktums einer seit unvordenklicher Zeiten prakti- 
zierten Verehrung („Casus exceptus") sowie der Heroizität der Tugenden 
oder des Martyriums eines Seligen erteilt der Papst die Erlaubnis zu Meß- 
feier und Brevier, ohne daß auch Wunder verlangt würden. Auf diese 
Weise wird der betreffende Selige den anderen Seligen, die vom Hl. Stuhl 
ausdrücklich seliggesprochen wurden, vom Kult her gesehen gleichgestellt. 

In der Vergangenheit sprach man in solchen Fällen von einer „Bestäti- 
gung des Kultes" und einer „aequipollenten Seligsprechung". In der Ge- 
setzgebung Urbans VIII. jedoch fanden diese Begriffe keine Verwendung 
und in der geltenden Gesetzgebung wurden sie als ungeeignet beiseite ge- 
lassen. Zugegeben, man kann nicht von der „Seligsprechung" eines Die- 
ners Gottes sprechen, der schon seit Jahrhunderten als Heiliger verehrt 
wird.7 Auch der Ausdruck „Bestätigung des Kultes" ist nicht entspre- 
chend, denn einen Kult bestätigen heißt, ihn in seinem Status Quo zu be- 

6 Siehe S. 27. . . . 
7 Es sollte nicht vergesšeıı werder, daß die öffentliche Verehrung eines Dıeners Got- 

tes VOITI 13 bis zum 15 Jahrhııııdert die Bezeichııng „Heiliger" mit sich brachte, wäh- 
rend beatus dicitur ille qııí privatis in locis a prívatís personis in Sanctorum coetu esse 
creditur" (Ludovico Carhone, vgl. La Beatífícazione, S. ]6f., 97f.). 



6. Kapitel: Seligsprechung der Diener Gottes und Heiligsprechung der Seligen 93

lassen. Nun war zu diesem Zweck noch nie das Einschreiten des Hl. Stuh

les erforderlich, weil es in die Kompetenz des Diözesanbischofs fällt, sich

(im Zweifelsfall) der Rechtmäßigkeit eines solchen Kultes zu versichern

und ihn auf dem Stand, den er hundert Jahre vor den Dekreten Urbans

VIII. hatte, zu halten. Hier hingegen geht es um die Vertiefung des schon

bestehenden Kultes durch die Erlaubnis zu Meßopfer und Offizium.^

III. HEILIGSPRECHUNG

Die Heiligsprechung bzw. die Einführung des vorgeschriebenen Kultes ei
nes Seligen für die Gesamtkirche ist das oberste Ziel auf dem Weg einer

jeden Causa. So ist in der geltenden Gesetzgebung stets die Rede von Ka-

nonisationsverfahren (und nicht von Selig- und Heiligsprechungsverfah
ren). Gegenwärtig ist für eine Kanonisation ein einziges Wunder erforder

lich, das sich nach der Seligsprechung auf die Fürsprache des Seligen hin

ereignet hat und vorschriftsmäßig approbiert wurde.^

IV. AEQUIPOLLENTE KANONISATION

In seinem Werk De Servorum Bei beatificazione et de Beatorum canoniza-

tione, I. Buch, Kap. 41, formulierte Benedikt XIV. die Doktrin über die so

genannte aequipollente Kanonisation.

8 Die komplexe Materie der Causen der älteren Seligen wurde im diesbezüglichen
Beitrag über La „beatificazione equipollente'' im genannten Bucb La Beatificazione, S.
113 - 190, behandelt. Einem unvorbereiteten Leser (der die Problematik des Abschnit
tes nicht von vornherein kennt) wird das Studium schwerfallen; hat er sich jedoch ein
mal eingehend damit befaßt, wird er darin eine sichere Orientierungshilfe finden. Die
ses Studium setzt jenes von Origini e sviluppo della Beatificazione voraus, insbesondere
der Kapitel IV und VI ( ebd., S. 68 - 79, 83 - 89), die sich mit der Gesetzgebung Urbans
VIII. und deren Anwendung befassen. Für einen Gesamtüberblick ist es dann von Vor
teil, zum Epilog überzugehen (S. 166 - 174), um schließlich mit der Lektüre nochmals
von vorne zu beginnen (S. 115 ff.). Besonders wichtig ist das Kapitel, das der Reform
des hl. Pius' X. von 1912 - 1913 gewidmet ist (S. 136 - 150).

9 Nach dem GIG von 1917 waren für die Heiligsprechung der „formaliter" Seligge
sprochenen zwei Wunder nach der Seligsprechung erforderlich, während man für die
„aequipollenter" seliggesprochenen älteren Seligen drei Wunder hätte verlangen müssen
(Can. 2138). - In der heutigen Praxis macht man hinsichtlich Kanonisation zwischen
den beiden Kategorien von Seligen keinen Unterschied, weshalb auch ein älterer Seliger
mit nur einem Wunder, das nach der Erlaubnis zu Meßfeier und Offizium geschah, zur
Kanonisation gelangt. - Siehe jedocii Anhang 1, S. 105/106, Anm. 13.
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Nach Benedikt XIV. ist eine solche dann gegeben, wenn der Papst den

Kult des (noch nicht kanonisierten) Dieners Gottes durch Eintragung sei
nes Festes mit Meßfeier und Offizium in den gesamtkirchlichen Kanon für

die ganze Kirche vorschreibt. In dieser päpstlichen Handlung erblickt der

Verfasser die Extremform einer echten Kanonisation, d. h. ein endgültiges
Urteil des Papstes über die Heiligkeit des Dieners Gottes. Dieser Urteils

spruch erfolgt jedoch nicht mit der bei Kanonisationen üblichen Formel,

sondern mittels eines für die Gesamtkirche verbindlichen Dekrets, das

dem betreffenden Diener Gottes dieselbe Verehrung angedeihen läßt wie
den kanonisierten Fleiligen. Daher trägt dieser päpstliche Akt die Bezeich
nung aequipoUente Kanonisation.^^
Die Zukunft wird zeigen, ob eine solche aequipoUente Kanonisation

noch aktuell ist oder ob diese nicht schon der Geschichte der Kanonisatio

nen zugeordnet werden muß.

10 Was den Begriff der aequipollenten Kanonisation und die zugehörige Kasuistik ins
gesamt anbelangt, vgl. F. VERAJA: La Canonizzazione equipoUente e la questione dei mi-
racoli nelle cause di canonizzazione. In: „Apollinaris" (Rom) XLVII (1975), S. 222 - 245;
475 - 500 (N.B.: Seite 480 kommt nach S. 481); XLIX (1976), S. 182 - 200. Nachdem
in dieser Arbeit auch die sogenannte aequipoUente Seligsprechung zur Sprache kommt,
sei hier auf das Buch La Beatificazione (s. oben, Anm. 8) verwiesen, wo manches aus
führlicher erklärt und näher präzisiert wurde. So wird unter anderem korrigiert, was in
der obengenannten Arbeit (XLVlll, S. 481 und 495) über den Hl. Albertus Magnus an
geführt ist: es ist unrichtig, daß dieser (vor der Kanonisation) weder formaliter noch
aequipoUenter seliggesprochen wurde, sondern sich in der Kategorie der „Sancti, vel
Beati nuncupatV' befand, d. h. im Besitz eines althergebrachten legitimen Kultes. Wahr
ist vielmehr, daß der Kult des Albertus Magnus von Innozenz Vlll. 1484 ausdrücklich
genehmigt wurde (vgl. La Beatificazione, S. 28).
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ANHANG I

FORTFÜHRUNG DER NACH FRÜHEREM RECHT

BEGONNENEN VERFAHREN

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Gesetzgebung waren bei der

Heiligsprechungskongregation Hunderte von Verfahren anhängig, für die

ein Modus der Weiterführung gefunden werden mußte. Mithin wurde der

Kongregation durch die Apostolische Konstitution Divinus perfectionis

Magister, Nr. 16, die Aufgabe übertragen, die Fortsetzung dieser Verfah

ren per Dekret festzulegen, „servata tarnen mente huius novae legis'\ Kon

kret besagt das, daß die Forderungen der historisch-hagiographischen Kri
tik auch bei diesen Verfahren zu berücksichtigen sind und die Vorgangs
weise so weit als möglich vereinfacht wird.

Im diesbezüglichen von der Kongregation herausgegebenen Decretum
generale vom 7. Februar 1983 wurden die betreffenden Causen in vier Ka

tegorien unterteilt, je nach Stadium, in dem sie sich bei Erlaß des neuen

Gesetzes gerade befanden.

1. Die erste Kategorie bildeten die „jüngeren" Causen, für die bereits die
Positio super virtutibus oder super martyrio gedruckt worden war. Sie wa
ren auf theologischer Ebene (Congressus peculiaris) zu diskutieren. Falls
jedoch die Theologenkonsultoren eine weitere Untersuchung für notwen
dig erachteten, so geschah dies unter Leitung eines Relators.

2. Die zweite Gruppe umfaßte jene Causen, bei denen zum Zeitpunkt des

Inkrafttretens des neuen Gesetzes gerade die Abfassung der Animadversio-
nes über die Tugenden oder das Martyrium bzw. die Erstellung der betref

fenden Responsio im Gange war. Auch hier ging es nicht um eine Modifi

zierung der Vorgangweise, sondern um die Forderung, in der Responsio
die gesamte Dokumentation im Hinblick auf die Causa zu berücksichtigen,
damit bei der theologischen Diskussion zu diesem oder jenem Punkt nicht

noch zusätzliche Untersuchungen verlangt würden.

3. Die dritte Kategorie, die im Decretum an vierter Stelle rangiert, bestand
aus den „historischen" Causen, für die das Historisch-Hagiographische
Amt die entsprechende Positio super virtutibus o super martyrio besorgt
hatte. Diese Positiones enthalten im allgemeinen sämtliche Beurteilungs
kriterien, die von den Theologenkonsultoren benötigt wurden, um über
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die Heroizität der Tugenden oder das Martyrium zu befinden. Zudem wer

den sie noch einer Voruntersuchung durch die Historikerkonsultoren un

terzogen, deren Urteile, die im Bericht über die Sitzung der Historikerkon
sultoren wiedergegeben sind, die Theologen der Vollständigkeit der Positio

„ad effectum de quo agitur" versichern. Die Theologenkonsultoren bedür

fen daher in diesen Fällen nicht der traditionellen Animadversiones des

Glaubensanwaltes und der Responsio des Advokaten.^

Das Decretum sieht jedoch vor, daß die Positio vor der Weitergabe an

die Theologen noch vervollständigt werde, sofern der Generalrelator dies
für notwendig hält.

4. Alle anderen „jüngeren" Causen (die nicht in den ersten beiden Katego
rien enthalten sind) bilden die vierte Kategorie (die im Decretum an dritter

Stelle aufscheint). Bei ihnen wird an dem Punkt angeknüpft, an dem sie

sich zuletzt befanden, und im Sinne des neuen Gesetzes fortgefahren.

Ihrer gibt es Hunderte - einige davon waren bereits vor dem Codex Ju

ris Canonici (GIG) von 1917 begonnen worden, weitere wurden nach den

Regeln des Codex, wiederum andere nach dem Motuproprio Sanctitas cla-

rior eingeleitet. In der Kongregation blieben dann ein paar im Anfangssta
dium stecken (Prüfung der schriftlichen Unterlagen, oder auch Positio su

per introductione causae, noch nicht besprochen); andere wurden eingelei
tet, das Apostolische Verfahren wurde genehmigt und eventuell auch ab
geschlossen; bei den am weitesten fortgeschrittenen Causen schließlich la
gen bereits das Summarium über die Tugenden und die Informatio des An
walts vor.

Bei diesen letzteren, bei denen nur noch die Animadversiones des Glau

bensanwaltes und die entsprechende Responsio des Advokaten ausständig
sind, muß der mit der Causa betraute Relator nach Einsicht des Beweis
materials zum Zwecke einer vollständigen Positio „ad effectum de quo agi
tur" nötigenfalls eine Zusatzuntersuchung beantragen.
Bei den übrigen weniger fortgeschrittenen Causen sind zwei grundle

gende Forderungen zu beachten:

1. Vor allem ist dafür Sorge zu tragen, daß eine lückenlose Dokumentati
on des Falles erstellt wird, läßt doch bei den „jüngeren" Causen, die noch

1 Tatsächlich wurden unmittelbar nach Veröffentlichung der geltenden Gesetzgebung
zwei „historische" Positiones - jene von Peter Friedhofen und Niels Stensen (siehe S. 63
und S. 64, Anm. 11) - zur theologischen Diskussion gestellt, und zwar ohne vorherigen
Einwand von Advokat oder Glaubensanwalt; so konnten die Konsultoren die Wirksam
keit dieser neuen Vorgangsweise umgehend prüfen.
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nach der früheren Gesetzgebung instruiert wurden, die beigebrachte Do

kumentation nicht selten zu wünschen übrig und fehlt manchmal zur Gän

ze. Dies gilt in erster Linie für jene Causen, die lediglich auf einem Infor

mativ verfahren basieren, das vor oder nach dem Erlaß des GIG von 1917

eingeleitet wurde. Hier müssen sich die Aktoren an den zuständigen Bi

schof wenden, damit er nach den Normae, Nr. 14a-c, 21b, verfahre.

2. Erst nach Weiterleitung des gesammelten Materials an die Kongregati

on und nach Prüfung der Einhaltung des Gesetzes bei der Voruntersu

chung wird unter Leitung eines Relators mittels „historisch-kritischer Me

thode" die Positio über die Tugenden oder das Martyrium vorbereitet.
Was den formalen Aspekt (Struktur) der Positio anbelangt, so liegt es

am Relator, unter Beachtung des gedruckten und des nachfolgend ge

sammelten Materials von Fall zu Fall zu entscheiden. In solchen Fällen

wird die Positio oft kein einheitliches und geschlossenes Werk ergeben
können, sondern aus vielen zusammengefügten Teilen bestehen. Dieser
Mangel kann zum Teil durch eine gute Informatio oder eine kritische Bio
graphie, für die der Relator verantwortlich zeichnet, kompensiert werden.
Es ist wohl überflüssig, hier noch ins Detail zu gehen, zumal jede Gausa
ihre je eigenen Probleme hat.

Was das Urteil über den Stellenwert der Causa angeht (Gongressus pecu-
liaris, Kongregation der Kardinäle und Bischöfe), so unterscheidet man
hier zwei Kategorien:

a) die einen, die nach dem GIG eingeführt wurden (wo der Ruf der Heilig
keit des Dieners Gottes also bereits außer Frage steht);

b) die anderen, bei denen die fama sanctitatis noch nicht Gegenstand der
Untersuchung seitens der Theologen war; diese müssen sich mithin auch

zum Ruf der Heiligkeit äußern.^

Die alte Gesetzgebung im Hinblick auf Kanonisationsverfahren war sehr

viel komplizierter, weshalb es zuweilen vorkommt - und dies wird in Zu

kunft noch öfter der Fall sein -, daß jemand, der die Einzelheiten nicht
kennt, sich bei der Durchsicht des Aktenmaterials (Verfahren, Positiones,

Dekrete) völlig hilflos vorkommt, weil er es nicht in den juristischen Ver

fahrenskontext einzuordnen weiß. In Kapitel I wurden die Vorgangsweise

2 Dieser Unterschied zwischen den beiden Kategorien der obengenannten Causen
sollte auf der Titelseite des Dossiers ersichtlich sein, im ersten Fall als Positio super vir-
tutibus, im zweiten Fall als Positio super virtutibus et fama sanctitatis.
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des CIC von 1917 und die nachfolgenden Änderungen kurz beschrieben.
So mögen denn die folgende Übersicht über die frühere Verfahrensweise
und die angefügten Erläuterungen zu einem besseren Verständnis der Ma
terie dienen.

I. VERFAHRENSWEG DER CAUSEN NACH DEM

„CODEX JURIS CANONICI" VON 1917

A) Causen „per viam non cultus" (Titulus XXIV)

I. - In der Diözese (auctoritate ordinaria):

Sammlung der Schriften des Dieners Gottes.
Ordentliches Informativverfahren über den Ruf der Heiligkeit (oder des

Martyriums).

Verfahren de non cultu.

- In der Kongregation:

Prüfung der Schriften des Dieners Gottes - * Decretum super scriptis.
Vorbereitung der Positio super introductione causae, und zwar:

Summarium des Informativverfahrens (obliegt dem Anwalt der Causa).
Informatio des Anwalts.

Animadversiones des Generalglaubensanwalts.

Responsio ad Animadversiones des Advokaten.

Diskussion in einer Congregatio ordinaria, päpstliche Approbation.

* Decretum introductionis causae,

Prüfung des Verfahrens de non cultu. * Decretum de non cultu.

Litterae remissoriales (Auftragsschreiben) an den Bischof für die Einlei

tung des Apostolischen Verfahrens.

II. - In der Diözese (auctoritate apostolica):
Apostolisches Verfahren über den Ruf der Heiligkeit im Allgemeinen (Dis

pens vorbehalten, vgl. 2. Kap., S. 27, Anm. 21).
Apostolisches Verfahren über die Tugenden im Besonderen (oder über das

Martyrium).

- In der Kongregation:

Prüfung der Gültigkeit der Verfahren. * Decretum de validitate processu-
um.

Vorbereitung der Positio super virtutibus, und zwar:
Summarium der Verfahren (obliegt dem Anwalt).

98 F. Vera ja: Heiligsprechung 

des CIC von 1917 und die nachfolgenden Änderungen kurz beschrieben. 
So mögen denn die folgende Übersicht über die frühere Verfahrensweise 
und die angefügten Erläuterungen zu einem besseren Verständnis der Ma- 
terie dienen. 

1. VERFAHRENSWEG DER CAUSEN NACH DEM 
„CODEX IURIS CANONICI" VON 1917 

A) Causen „per via non cultus" (Titulus XXIV) 

I. - In der Diözese (auctoritate ordinaria): 
Sammlung der Schriften des Dieners Gottes. 
Ordentliches Informativverfahren über den Ruf der Heiligkeit (oder des 

Martyriums). 
Verfahren de non cultu. 
- In der Kongregation: 
Prüfung der Schriften des Dieners Gottes - * Decretum super scripts. 
Vorbereitung der Posítio super introductione causae, und zwar: 

Summarium des Informativverfahrens (obliegt dem Anwalt der Causa). 
Informatío des Anwalts. 
Animadversiones des Generalglaubensanwalts. 
Responsio ad Animadversíones des Advokaten. 

Diskussion in einer Congregatio ordinaria, päpstliche Approbation. 
* Decretum introductionis causae. 
Prüfung des Verfahrens de non cultu. * Decretum de non cultu. 
Litterae remissoriales (Auftragsschreiben) an den Bischof für die Einlei- 

tung des Apostolischen Verfahrens. 

II. - In  der Diözese (auctoritate apostoliea): 
Apostolisches Verfahren über den Ruf der Heiligkeit im Allgemeinen (Dis- 

pens vorbehalten, vgl. 2. Kap., S. 27, Anm. 21). 
Apostolisches Verfahren über die Tugenden im Besonderen (oder über das 

Martyriuın). 
- In der Kongregation: 
Prüfung der Gültigkeit der Verfahren. * Decretum de validitate processu- 

um. 
Vorbereitung der Posítío super virtutíbus, und zwar: 

Summaríum der Verfahren (obliegt dem Anwalt). 



Anhang I: Fortführung der nach früherem Recht begonnenen Verfahren 99

Informatio des Anwalts.

Animadversiones des Generalglaubensanwalts.

Responsio ad Animadversiones des Advokaten.

Diskussion in der Congregatio antepraeparatoria.

Erstellung der Nova positio super virtutihus.

Diskussion in der Congregatio praeparatoria.

Ausarbeitung der Novissima positio super virtutibus.

Diskussion in der Congregatio generalis coram Pontifice.

* Decretum super heroicitate virtutum (vel martyrio),

B) Causen „per viam cultus seu casus exceptl" (Titulus XXV)

I. - In der Diözese (auctoritate ordinaria):

Sammlung der Schriften des Dieners Gottes.

Verfahren über den Ruf der Heiligkeit (oder des Martyriums) und der

Wunder (Can. 2127)

- In der Kongregation:

Diskussion in der Congregatio ordinaria (Can. 2128).
* Decretum introductionis causae.

Litterae remissoriales zur Einleitung des Apostolischen Verfahrens „super
casu excepto" (Can. 2129).

II. - In der Diözese (auctoritate apostolica):

Apostolisches Verfahren über den Beginn des Kultes und dessen kontinu

ierlicher Fortdauer; mit dem Urteilsspruch des delegierten Richters

(Can. 2130).

- In der Kongregation:

Vorbereitung der Positio super casu excepto (mit Animadversiones und Re

sponsio) (Can. 2131).

Diskussion in der Congregatio ordinaria. Bestätigung des Urteils des dele
gierten Richters. Päpstliche Approbation, daß „eam solam vim habet, ut
probet factum immemorabilis cultus Servo Dei praestiti et usque ad sen-
tentiam perseverantis" (Can. 2132).

Litterae remissioriales zur Einleitung des Apostolischen Verfahrens über

die Tugenden oder das Martyrium (Can. 2133).

III. - In der Diözese (auctoritate apostolica):
Apostolisches Verfahren über die Tugenden oder das Martyrium, wie bei
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den Verfahren „per viam non cultus" (Can. 2133, mit Verweis auf Can.

2087-2115).

- In der Kongregation:

Vorbereitung der Positio super virtutibus,

Diskussionen (wie bei den Verfahren „per viam non cultus").

* Decretum de facto cultus immemorabiUs et de heroicitate virtutum vel de

martyrio (Can. 2134).

II. VERFAHREN BEI „HISTORISCHEN" CAUSEN

NACH DEN „NORMAE" VON 1939

Mit dem Motuproprio Giä da qualche tempo vom 6. Februar 1930, das die

Errichtung der Historischen Sektion bei der Ritenkongregation vorsah,

führte Pius XI. auch den Begriff der „historischen Causen" ein, für die

dann mit den Normae vom 4. Jänner 1939 eine neue Vorgangsweise in der

Erhebungsphase festgelegt wurde.

Zu diesen Causen gehörten jene, die weder über „Augenzeugenberichte
zu den in Frage stehenden Fakten" noch über „verläßliche und innerhalb
angemessener Zeit vorschriftsmäßig gesammelte Aussageprotokolle" ver

fügten. Konkret handelte es sich sowohl um ältere Causen von Dienern

Gottes, die nicht Gegenstand eines Kultes waren, als auch um solche älte

rer Seliger, deren Kult in die Kategorie „casus excepti" fiel. Nach den

Normae wurden sämtliche Beweise über das Leben, die Tugenden, den

Ruf der Heiligkeit und den eventuellen Kult nicht - wie vom CIC vorgese
hen - in mehreren, sondern in einem einzigen ordentlichen Verfahren zu

sammengetragen.

Die Änderungen der Vorgangsweise in der Erhebungsphase dieser Cau
sen hatten für die Prüfungsphase bei der Historischen Sektion praktische
Folgen. Von dem Zeitpunkt an, wo diese über das gesamte Beweismaterial
verfügte, war sie auch in der Lage, eine vollständige Positio zu erstellen,
die somit von sich aus eine solide Grundlage für das anstehende Urteil bil

dete. Daher: ein Verfahren - eine Positio.

An dieser Stelle hätte man konsequenterweise auch die entsprechenden
Kanones zur Weiterbehandlung dieser Causen in der Kongregation über
arbeiten müssen, weil die vom CIC vorgesehene Vorgangsweise in einem
anderen historischen Kontext zustande gekommen war, wo die Kongrega
tion nicht schon zu Beginn der Diskussionen über eine vollständige Arbeit
nach Art einer historischen Positio verfügte, sondern die volle Wahrheit
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tion nicht schon zu Beginn der Diskussionen über eine vollständige Arbeit 
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Über die betreffende Person erst nach und nach ans Licht trat. Eine dies

bezügliche Revision fand jedoch nicht statt, weshalb man sich in der Juri

stischen Sektion der Kongregation (Promotor fidei) weiterhin mit den „hi

storischen" und anderen Causen befaßte und so zu einer unnötigen Ver

vielfachung des Aktenmaterials (juristische Schriften und Diskussionen)

beitrug.^

III. VERFAHRENSWEG DER CAUSEN NACH DEM

MOTUPROPRIO „SANCTITAS CLARIOR" UND DER APOSTOLISCHEN

KONSTITUTION „SACRA RITUUM CONGREGATIO"

VON 1969

Mit dem Motuproprio Sanctitas clarior vom 19. März 1969 wurden or

dentliches und apostolisches Verfahren zusammengelegt, und zwar bei je

nen Causen, bei denen 1969 noch die Gesetzgebung des CIC galt, also bei
den „nicht historischen" Causen. Dies geht sowohl aus der Geschichte des

Gesetzesdokuments als auch aus dem Kontext klar hervor, während man

im Text zur Bezeichnung des Gegenstandes des Dokuments auf die alte

Kategorie zurückgriff: „in causis procedentibus per viam non cultus", ohne
sich bewußt zu werden, daß die Unterteilung der Causen in „procedenti
per viam non cultus" und „procedenti per viam cultus seu casus excepti"
später durch die Normae vom 4. Jänner 1939 überholt worden war. Die

Causen wurden bereits in „historische" und nicht-historische gegliedert,

wobei das fundamentum divisionis die Art der Beweisführung bildete, von

der die Vorgangsweise bei der Durchführung einer Causa abhing. Die

Causen wurden nämlich - je nachdem, ob die erforderlichen Beweise

schriftlich vorlagen oder aus mündlichen Aussagen gewonnen werden
mußten - entweder nach den Normae von 1939 oder den Kanones des Ti-

tulus XXIV durchgeführt, die offensichtlich nur mehr für die nicht-histo-

3 So schritt man in der Causa des Dieners Gottes Pio Bruno Lanteri nach Veröffentli
chung der Positio super introductione causae et super virtutibus ex officio concinnata
(1945) der Historischen Sektion zur Einleitung des Verfahrens; im Anschluß daran fan
den die drei Diskussionen über die Tugenden statt, und zwar in der Congregatio ante-
praeparatoria (1959), der Congregatio praeparatoria und der Congregatio generalis
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rischen Causen Gültigkeit hatten und nicht für alle Causen von Dienern

Gottes, die nicht Gegenstand eines Kultes waren {non cultus). In diesem

neuen Kontext war die Vorgangsweise bei den Verfahren nicht mehr län

ger durch „Kult" oder „Nicht-Kult" bestimmt und qualifizierbar; außer

dem deckte sich die neue Untergliederung der Causen in der Sache nicht

mit jener des CIC."^
Nach dem Motuproprio Sanctitas clarior war in der Erhebungsphase fol

gendermaßen vorzugehen:

1) Der Ortsordinarius ersuchte um das „nihil obstat" zur Einleitung des
Verfahrens.

2) Die Kongregation erteilte nach Begutachtung der dem Ansuchen des
Ordinarius beigefügten Dokumentation das „nihil obstat".

3) Der Ortsordinarius leitete „auctoritate ordinaria et delegata ab Aposto-
lica Sede" das Erhebungsverfahren über Leben, Tugenden oder Martyrium
und de non cultu ein, wobei gleichzeitig die Schriften des Dieners Gottes
gesammelt wurden.

4) Die Akten waren nach Begutachtung durch die Kongregation gegebe
nenfalls zu ergänzen.

5) Nach Erstellung der Positio super virtutibus (vel martyrio) erfolgte die
Diskussion der Causa auf theologischer Ebene.

Mit der Apostolischen Konstitution Sacra Rituum Congregatio vom 8. Mai

1969 wurde auch die Vorgangsweise bei den Causen in der Urteilsphase
revidiert. Von nun an waren die Diskussionen de merito causae in einem

Congressus peculiaris der Prälaten der Kongregation und der Theologen-
konsultoren sowie anschließend in einer Plenarversammlung der Kardinä

le zu führen. Die derzeit praktizierte Vorgangsweise ist fast dieselbe; nur

hinsichtlich der Teilnehmer am Congressus peculiaris ergab sich eine klei

ne Änderung, und die Kardinäle und Bischöfe sind als Mitglieder des Di-
kasteriums in zwei Gruppen gegliedert, die in der Congregatio ordinaria
abwechselnd über die Causen verhandeln.

4 Vgl. F. VERAJA: II Motu proprio „Sanctitas clarior" e le cause „storiche" dei santi.
In: Monitor ecclesiasticus CIV (1979), S. 315 - 337 (bes. S. 325 ff.).
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IV. DETAILS ZUR GESETZGEBUNG DES GIG UND DIE

SPÄTEREN REFORMEN

1. Bezüglich des vom GIG vorgesehenen zweifachen Verfahrens bei Kano-

nisationsprozessen - vza non cultus und via cultus seu casus excepti - ist

zu berücksichtigen, daß Urban VIII., auf den die genannte Unterschei

dung häufig zurückgeführt wird, in Wirklichkeit nur ein einziges Verfah

ren kannte.

Mit seinen Dekreten de non cultu hatte er die öffentliche Verehrung je

ner, die nicht vom Hl. Stuhl selig- oder heiliggesprochen worden waren,

untersagt, von diesem Verbot jedoch jene Diener Gottes ausgenommen, die

seit mehr als 100 Jahren Gegenstand eines kirchlichen Kultes waren {ca

sus excepti a decretis Urbani VIII).

Außerdem hatte er verfügt, daß kein Kanonisationsverfahren eingeleitet

bzw. fortgesetzt werden dürfe, wenn nicht vorher auf dem Rechtsweg die

Einhaltung der genannten Dekrete sichergestellt wurde. In einem eigens
dafür angesetzten „Partikularprozeß" war entweder das Nichtvorliegen ei

nes öffentlichen Kultes {non cultus) oder die Rechtmäßigkeit eines mögli
cherweise seit unvordenklichen Zeiten bestehenden Kultes {casus excep-
tus) sicherzustellen. Die Feststellung der Rechtmäßigkeit eines solchen
Kultes berechtigte jedoch keineswegs zu einer Vertiefung desselben, ins
besondere nicht zu Meßfeier und Offizium.^

Nach der Gesetzgebung Urbans VIII. galt daher für alle Gausen:

1) Es mußten das Informativverfahren super fama angesetzt und die Cau

sa eingeleitet werden.

2) Es wurde das Partikularverfahren über die Einhaltung der Dekrete de

non cultu geprüft.

3) Die apostolischen Verfahren über die Tugenden im Besonderen oder

das Martyrium wie auch die Wunder waren somit autorisiert.

2. Später - sicherlich nicht aufgrund der Gesetzgebung Urbans VIII. -
wurden die Gausen der älteren Seligen {casus excepti) insofern bevorzugt
behandelt, als der betreffende Kult nach Feststellung des casus exceptus
durch die Erlaubnis zu Meßfeier und Offizium noch vor der formalen Dis
kussion und Approbation der Heroizität der Tugenden oder des Martyri
ums eine Aufwertung erfuhr.®

5 Vgl. das Dekret vom 20. November 1928, in: La Beatificazione, S. 119.
6 In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts hing die Empfehlung eines solchen In-
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Nach Benedikt XIV. ließ die Disziplin auf diesem Gebiet etwas nach, so

daß es zu Beginn des 19. Jahrhunderts für solche Causen gar kein Verfah

ren mehr gab, und auch die im Jahre 1868 erfolgte Wiederaufnahme des

Verfahrens „über den Beginn des Kultes und seine Fortsetzung" führte
die Dinge nicht auf ihre ursprüngliche Gediegenheit zurück. Daher wollte

der hl. Pius X. der geltenden Praxis ein Ende setzen, indem er ein neues

Gesetz erließ, das dann in den GIG von 1917 aufgenommen wurde.^
Diesem Gesetz zufolge war die Gausa eines älteren Seligen {casus excep-

tus) in drei Etappen zu behandeln:

1) super fama,

2) super cultu immemorabili,

3) super virtutibus vel martyrio.

Was die ersten beiden Etappen anbelangt, so handelte es sich hierbei um

die Wiederaufnahme der Gesetzgebung Urbans Vlll. Das Besondere der

Reform Pius' X. hingegen bestand in der Notwendigkeit der Beweislegung

der Heroizität der Tugenden oder des Martyriums vor Erlaubnis der Meß

feier zu Ehren des Seligen (vgl. Gan. 2133-2135). Es fällt jedoch auf, daß
dieses Erfordernis lediglich im Vergleich zur früheren Praxis eine Neue

rung darstellte, nicht aber, was den ursprünglichen Gedankengang der
Gesetzgebung Urbans betraf.^

3. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gesetzgebung des GIG waren bei
der Ritenkongregation verschiedene Gausen älterer Seliger anhängig, die
nach früherem Recht eingeleitet worden waren. Die Aktoren drängten
deshalb darauf, daß für diese die vorhergehende Praxis angewendet wer

de, d. h. daß nach der Erklärung zum casus exceptus das Meßopfer zu Eh

ren des Seligen erlaubt und somit eine Dispens von den Gan. 2133-2134

erreicht würde, die in dieser Hinsicht die vorherige Sicherstellung der He-

dults an den Papst jedoch „ab arbitrio et prudentia Sacrae Congregationis" ab, sofern
besondere Umstände dies nahelegten, genauer gesagt: wenn die Messe zu Ehren des Se
ligen bereits vor den Dekreten Urbans VIII., aber nicht länger als 100 Jahre, gefeiert
worden war, oder die Feier durch die Reform von Missale und Brevier zur Zeit Pius' V.
oder eben aufgrund der Dekrete Urbans unterbrochen worden war; ebenso in Fällen,
wo die Tugenden und Wunder aus dem Verfahren so klar hervorgingen, daß die Gewäh
rung des Indults (vor der formellen Approbation der Tugenden) gerechtfertigt war;
schließlich konnte ein solches Zugeständnis durch die Beschaffenheit des Kultes veran
laßt werden, auch wenn damit keine Meßfeier verbunden war, oder durch die besonde
ren Verdienste des Dieners Gottes als Gründer eines religiösen Ordens usw. Vgl. dazu
F. VERAJA: La Beatificazione, S.168 - 169.
7 Vgl. dazu ders., ebd., S. 115 - 160.
8 Für einen Gesamtüberblick vgl. ders., ebd., S. 166 - 173.
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roizität der Tugenden oder des Martyriums verlangten. Und tatsächlich

wurden in den Zwanziger Jahren verschiedene solcher Dispensen erteilt.

In solchen Fällen ist über die Heroizität der Tugenden oder das Martyri

um in bezug auf eine eventuelle Kanonisation des Seligen zu diskutieren, so

wie es das alte Recht (vor der Reform Pius' X.) vorsah.

4. Die obengenannte vom CIC vorgesehene Verfahrensweise für die Cau-

sen der älteren Seligen {casus excepti) blieb nicht lange in Kraft, denn am

4. Jänner 1939 wurden die Normae zur Durchführung der „historischen"

Causen erlassen. Und da es bei den älteren Seligen der Art nach um „hi

storische" Causen ging, waren diese gemäß den genannten Normae zu be
handeln. D. h. daß sämtliche Beweise über das Leben, die Tugenden, den

Ruf der Heiligkeit und den althergebrachten Kult anstatt in den drei er

wähnten vom CIC vorgesehenen Verfahren in einem einzigen ordentlichen

Verfahren gesammelt werden mußten.

Bei jenen Causen, die bereits über ein Verfahren zum Kult seit unvor

denklichen Zeiten verfügten, veranlaßte die Historische Sektion eine Reihe

von Zusatzuntersuchungen, um in den Besitz aller Unterlagen zu gelan

gen, die für eine vollständige Positio über die Heiligkeit des Lebens und
den Kult notwendig waren.^ Wurden auch die ersten von der Historischen
Sektion besorgten Positiones (in verkürzter Form) noch als super casu ex-
cepto bezeichnet, so war dies durch eine Unachtsamkeit bedingt, die sich
nach 1970 nicht mehr wiederholte.^^ Was also zählt, ist, daß die Positio
nes der Historischen Sektion nicht nur für die Diskussion über den Kult

seit unvordenklichen Zeiten, sondern auch im Hinblick auf die Heroizität

der Tugenden vorbereitet wurden.

Es folgten die entsprechenden Dekrete de facto cultus immemorabilis et

de heroicitate virtutum, nach Vorschrift von Can. 2134.^^

9 So geschehen im Fall der Seligen Adelheid O.S.B., vgl. ebd., S. 157 f.
10 In der Causa der Dorothea von Montau wurde die 1971 veröffentlichte Positio mit

super cultu et virtutibus betitelt.

11 Aus der Positio von Berthold von Garsten geht der Beweis für die Heroizität der
Tugenden jedoch nicht hervor; vgl. F. VERAJA: La Beatificazione, S. 158 - 160. Siehe
auch S. 120, Anm. 26.

12 Siehe die Dekrete für die Seligen Hennarm Joseph und Adelheid, ebd., S. 157 und
158. Analog mußten auch die Dekrete für Dorothea von Montau und Margarete Ebner
formuliert werden, in denen aber die Heroizität der Tugenden, wenngleich - laut Urteil
des Glaubensanwaltes - nachgewiesen, nicht ausdrücklich erwähnt wird; das ist mögli
cherweise darauf zurückzuführen, daß diese beiden Dekrete, die nach jenem über
Berthold von Garsten kamen, auf letzteres abgestimmt wurden. Vgl. F. VERAJA: La Bea-
tificazione, S. 162.
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sııper cultu et vírtııtibus betitelt. 
11 Aus der Positio von Berthold von Garsten geht der Beweis für die Heroizität der 

Tugenden jedoch nicht hervor; vgl. F. VERAIA: La Beatifícazíoııe, S. 158 - 160. Siehe 
auch S. 120, Anm. 26. 
12 Siehe die Dekrete fiir die Seligen Ilerınaıııı Joseph und Adelheid, ebd., S. 157 und 

158. Analog mußten auch die Dekrete fiir Dorothea voıı Montag und Margarete Ebner 
formuliert werden, in denen aber die Ileroizitât der Tugenden, wenngleich - laut Urteil 
des Glaubensanwaltes - 
clıerweise darauf zurückzuführen, (laß diese beiden Dekrete, die nach jenem iiber 
Berthold von Garsten kamen, auf letzteres abgestimmt wurden. Vgl. F. VERAJA: La Bea- 
tificazíone, S. 162. 

nachgewiesen, nicht ausdrücklich erwähnt wird; das ist mögli- 
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5. Was die geltende Gesetzgebung anbelangt, so ist zu bemerken, daß die

Normae von 1939 grundsätzlich in die neuen Normae vom 7. Februar

1983 Eingang gefunden haben, die für alle Causen gültig sind. Somit gibt
es derzeit bei den Kanonisationsverfahren lediglich eine einzige Vorgangs

weise, nur daß bei älteren Seligen neben den Beweisen über das Leben, die

Tugenden und den Ruf der Heiligkeit auch solche über den Kult seit un

vordenklichen Zeiten gesammelt werden müssen (vgl. Apostolische Konsti

tution DPM, Nr. 1).

Im übrigen sorgt die Kongregation für die Vorbereitung einer einzigen
Positio über die Heiligkeit des Lebens und (gegebenenfalls) über den Kult.

Wenn in der Folge auf theologischer Ebene die Heroizität der Tugenden
(oder das Martyrium) anerkannt und (gegebenenfalls) ein casus exceptus
festgestellt wird, kommt es zum Erlaß des entsprechenden Dekrets.

Bei den Causen der älteren Seligen darf nach dem (einzigen) Dekret

über die Heroizität der Tugenden (oder das Martyrium) und den Kult seit

unvordenklichen Zeiten die Meßfeier zu Ehren des betreffenden Seligen

gewährt werden, so daß dieser auf der Ebene des Kultes den anderen Seli

gen, die vom Apostolischen Stuhl ausdrücklich heiliggesprochen wurden,

gleichgestellt ist, ohne daß dafür vorher die Approbation eines Wunders

gefordert wird (es ist dies der einzige Unterschied zwischen den Causen äl

terer Seliger und den anderen).^^

13 Es stellt sich die Frage, ob nicht auch bei den Causen der älteren Seligen vor der
Erlaubnis des Meßopfers ein Wunder verlangt werden sollte. An triftigen Gründen
dafür würde es nicht mangeln, besonders heute, wo man bezüglich Kanonisation zwi
schen diesen und anderen Causen keinen Unterschied macht, mit dem Ergebnis, daß ein
älterer Seliger schon nach Anerkennung nur eines Wunders zur Heiligsprechung gelan
gen kann, während man bei den übrigen Causen zwei Wunder verlangt (eines vor der
Seligsprechung, das andere im Hinblick auf die Heiligsprechung). So genießen die Cau
sen der älteren Seligen heutzutage mehr Privilegien als früher (vgl. S. 93, Anm. 9). Um
die Dinge im rechten Licht zu sehen, gilt es zu bedenken, daß Urban VIII. mit der Her
ausnahme jener Diener Gottes aus dem Verbot seiner Dekrete de non cultu, die - wenn
gleich vom Hl. Stuhl weder selig- noch heiliggesprochen - schon über hundert Jahre öf
fentlich verehrt wurden, nichts weiter beabsichtigt hatte, als einen solchen Kult im Sta
tus quo zu belassen, ohne damit die betreffenden Causen zu privilegieren. Wenn ande
rerseits die jüngeren, im Ruf der Heiligkeit verstorbenen Diener Gottes (vor der Selig
sprechung) nicht öffentlich verehrt wurden, so ist dies eben jenen Dekreten Urbans
VIH. zu verdanken, ohne welche die lokalen Kulte weiterhin wie im Mittelalter entstan
den wären. Der Unterschied zwischen älteren und jüngeren Seligen ist im Grunde ein
rein chronologischer; und so ist die Frage berechtigt, ob ein solcher „chronologischer"
Unterschied ein hinreichender Grund dafür ist, den Causen der älteren Seligen eine pri
vilegierte Behandlung zuteil werden zu lassen. Wenn man dann noch bedenkt, daß bei
diesen Causen - vorausgesetzt, die Heroizität der Tugenden ist nachweisbar - die ent
sprechenden Beweise für gewöhnlich weniger aussagekräftig sind als bei jüngeren Cau
sen, scheint es nur recht und billig, ein Wunder zu verlangen, damit der betreffende Se
lige den vom Apostolischen Stuhl Seliggesprochenen gleichgestellt werde. Bei dieser Hy-
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pothese müßte auch stets die Einhaltung der Dekrete Urbans VIII. zur Geltung kommen,
d. h. der Beweis für die Legitimität des althergebrachten Kultes (casus exceptus), so wie
in anderen Fällen das „non cultu" sicherzustellen ist.
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ANHANG II

FESTSTELLUNG DER HEROIZITÄT DER TUGENDEN BEI DEN

KANONISATIONSVERFAHREN DER ÄLTEREN „SELIGEN" ̂

1. Der besondere Zweck eines Kanonisationsverfahrens besteht in der

Feststellung der Heiligkeit des Lebens oder des Martyriums eines Dieners

Gottes. Wird dieses Ziel nicht erreicht, kann die Causa auch nicht den ge

wünschten Ausgang finden, weil eventuelle äußere Gründe allein für eine

Kanonisation niemals ausreichen. Fehlen also die nötigen Beweise für ei

ne positive Beurteilung der Heroizität der Tugenden oder des Martyriums,

wird die Causa zurückgestellt. Es handelt sich hier im übrigen um Cau-

sen, die „non sunt necessario definiendae"^.
Das kanonische Verfahren ist lediglich ein Instrument zur Erreichung

oben genannten Zweckes, so wie auch die „göttlichen Zeichen" (Wunder),

die ebenfalls durch ein juristisches Verfahren festgestellt werden, diesem
Zweck dienen. Die Vorgangsweise kann dabei variieren und hat im Lauf

der Jahrhunderte in der Tat eine Reihe von Neuerungen erfahren, und
zwar stets mit dem Ziel, dem spezifischen Zweck von Kanonisationsverfah

ren besser gerecht zu werden. Daher würde man nicht im Sinne der durch

die verschiedenen Neuerungen angestrebten Verbesserungen handeln,

wollte man eine Causa heute nach der Methode von gestern abwickeln.

All das scheint selbstverständlich zu sein und wird dennoch von den Ak

toren bestimmter Causen manchmal zuwenig beachtet, vor allem wenn es

sich bei den Kanonisationskandidaten um „ältere Selige" handelt.

2. Mit „ältere Selige" sind hier jene Diener Gottes gemeint, die schon vor
den Dekreten de non cultu Urbans VIII. (1625/34) Gegenstand öffentli

cher kirchlicher Verehrung waren und die selbst der Papst nicht in das

von den Dekreten ausgesprochene Verbot einschließen wollte, nämlich je-

1 Auf die Causen älterer Seliger wird in diesem Buch an verschiedenen Stellen einge
gangen (S. 27, 66, 75 mit Anm. 33, 103 f.), und auch ohne den vorliegenden Anhang
wäre das Handbuch im wesentlichen vollständig. Dennoch hat ein eingehendes Studium
zur Feststellung der Heroizität der Tugenden gerade bei den Causen der älteren Seligen
seine Berechtigung, handelt es sich doch um eine Frage, die nur in einer klaren histori
schen Sicht der betreffenden Praxis der Kongregation richtig verstanden werden kann.
2 BENEDICTUS XIV, De Servorum Bei beatificatione et de Beatorum canonizatione, lib.

III, cap. 3, num. 5, ed. Prato 1840, S. 17.
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ne öffentlich zu verehren, die vom Apostolischen Stuhl nicht kanonisiert

bzw. selig- gesprochen worden waren. Ihr Kult konnte und mußte daher,

auch ohne Ermächtigung durch den FIl. Stuhl, im Status Quo verbleiben,

sofern bestimmte in den Dekreten verankerte Voraussetzungen erfüllt wa

ren. In einem solchen Fall wurde der betreffende Kult als „casus exceptus

a decretis Urbani VIII"^ verstanden.

Für die Kanonisation dieser älteren Seligen mußte jedoch - wie bei al

len anderen Causen - der Nachweis der Heiligkeit des Lebens oder des

Martyriums erbracht und natürlich auch durch Wunder von oben bestä
tigt werden. Der Hl. Stuhl befaßte sich mit der Untersuchung der Tugen
den (oder des Martyriums) und der Wunder jedoch erst, wenn vorher im
ordentlichen Informativverfahren die Echtheit des Rufes der Heiligkeit

und der Wunder nachgewiesen wurde. Die Feststellung des Rufes der

Heiligkeit, der heroischen Tugenden (oder des Martyriums) und der Wun
der war Voraussetzung für alle Causen, einschließlich jener der älteren

Seligen.

In bezug auf diese Praxis des Hl. Stuhls schreibt Benedikt XIV.: „quem-

admodum in superioribus pluries dictum est causas Beatificationis et Ca-

nonizationis alias esse Martyrum alias Confessorum, nonnullas procedere
per viam ordinariam non cultus, alias per viam extraordinariam casus ex-
cepti a decretis Urbani VIII; in omnibus quaeri de fama virtutum et miracu-

lorumy et etiam postquam introductae sunt, cum instituitur judicium de fa

ma in genere; in omnibus denique quaeri de martyrio, aut de virtutibus in

specie et de miraculis in specie...'"^.

3. Um die Befolgung der Dekrete de non cultu von 1625/34 zu garantie

ren, hatte Urban VIII. verfügt, daß vor Sicherstellung der Einhaltung der

genannten Dekrete in einem „Partikularkongreß" kein Kanonisationsver
fahren eingeleitet (oder fortgesetzt) werden dürfe. Konkret mußte nachge
wiesen werden, daß der Kanonisationskandidat nicht Gegenstand eines

vom Hl. Stuhl unerlaubten öffentlichen kirchlichen Kultes war bzw. daß

ein bestehender Kult - wie im Falle der älteren Seligen - in die Kategorie
der „Casus excepti a decretis Urbani VIll" fiel. Die päpstliche Anerken-

3 Für alles, was die Dekrete Urbans VIll. und deren Anwendung sowie den „casus ex
ceptus" betrifft, vgl. F. VERAJA: La Beatificazione. Storia, problemi, prospettive. - Rom,
1983 (Hg. S. Congregazione per le Cause dei Santi: „Sussidi per lo Studio delle cause dei
santi", 2); s. bes. S. 69 - 79, 83 - 89, 114 - 190. - Diese Untersuchung behandelt nicht
den „casus exceptus" als solchen, sondern die Kanonisationsverfahren jener älteren Se
ligen, deren althergebrachter Kult in die Kategorie der „casus excepti a decretis Urbani
VHI" fällt.

4 BENEDICTUS XIV, lib. III, cap. 3, num. 1, S. 15. Hervorhebungen durch den Verf.
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nung der Rechtmäßigkeit eines althergebrachten Kultes - d. h. die Be

stätigung dafür, daß es sich tatsächlich um einen „casus exceptus" handel

te - bestand nach den Vorstellungen Urbans VIII. lediglich in einem einfa

chen „procedatur ad ulteriora", was keine Vertiefung des alten Kultes mit

sich brachte.

Erst ab den siebziger Jahren des 17. Jahrhunderts ging man dazu über,

zu Ehren jener Seligen, deren Kult vorher als „casus exceptus a decretis

Urbani VIII" anerkannt worden war, Messe und Offizium zu gewähren.

Nach dieser Aufwertung des Kultes kümmerten sich viele Aktoren nicht

mehr um eine Fortführung der betreffenden Causen in Richtung Kanoni-

sation. Wurde aber eine solche Causa weiter vorangetrieben, so verfügte

der Hl. Stuhl stets die Einleitung der apostolischen Verfahren super virtu-

tibus in specie oder super martyrio eiusque causa wie auch über die Wun
der.

Im Hinblick auf diese Vorgangsweise schreibt Benedikt XIV.: „Approba-
to casu excepto a decretis Urbani VIII, ut ab hac Beatificatione aequipol-

lenti^ ... transitus fiat ad formalem Canonizationem,... proponendum est
dubium in causis Confessorum: an constet de virtutibus theologalibus et

cardinalibus; in causis autem Martyrum: an constet de martyriOy et causa
martyrzz..."®.
Und an anderer Stelle: „luxta Sedis apostolicae praxim alibi relatam

post declarationem casus excepti agendum est de virtutibus aut de marty

rio in specie"^.
Auch im III. Buch, Kap. 8, Nr. 13, S. 69, wo es um die „historischen"

Beweise bei den Causen per viam casus excepti (und bei den älteren Cau

sen per viam non cultus) geht, spricht Benedikt XIV. neuerlich die Diskus

sion des „dubium de virtutibus aut martyrio in specie'' an.

Bezüglich der Kanonisation eines älteren Seligen begnügte sich der Hl.
Stuhl also nicht mit den im Informativverfahren gesammelten Beweisen

de fama sanctitatis, virtutum et miraculorum in genere, sondern verlangte
die Diskussion de virtutibus in specie, deren positiver Ausgang keineswegs
schon aufgrund der früheren Konzessionen (d. h. der declaratio casus ex

cepti und der Erlaubnis von Meßfeier und Offizium) garantiert war^.

5 Die päpstliche Anerkennung der Rechtniäßigkeit eines althergebrachten Kultes
durch Prospero Lambertini (Benedikt XIV.) wurde „aequipollente Seligsprechung" ge
nannt; vgl. dazu jedoch die kritischen Bemerkungen des Verf. in: F. VERAJA: La Beatifi-
cazione, S. 122 - 128.

6 BENEDICTUS XIV, lib. I, cap. 32, num. 1, S. 198.
7 Oers., lib. III, cap. 3, num. 7, S. 19.

8 Im Geheimarchiv des Vatikan, dem Fondo S. C. dei Riti, können die - nach Bestäti-
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zu Ehren jener Seligen, deren Kult vorher als „Casus exceptus a decretis 
Urban VIII" anerkannt worden war, Messe und Offizium zu gewähren. 
Nach dieser Aufwertung des Kultes kümmerten sich viele Aktoren nicht 
mehr um eine Fortführung der betreffenden Causen in Riehtung Kanoni- 
sation. Wurde aber eine solche Causa weiter vorangetrieben, so verfügte 
der Hl. Stuhl stets die Einleitung der apostolischen Verfahren super virtu- 
tibus in s p e i e  oder super martyrio eíusque causa wie auch über die Wun- 
der. 

Im Hinblick auf diese Vorgangsweise schreibt Benedikt XIV.: „Approba- 
to casu excepto a decretis Urbani VIII, ut ab hac Beatificatione aequipol- 
lenti5 transitus fiat ad formalem Canonizationem,... proponendum es 
dubium in causis Confessorum: an unstet de virtutibus theologalíbus et 
cardínalibus; in causis gutem Martyrum: an unstet de martyrío, et causa 
martyríí..."6. 

Und an anderer Stelle: „Iuxta Sedis apostolicae praxi alibi relatam 
post declarationem Casus excepti agende est de virtutibus auf de marty- 
rio in specie"7. 

Auch im III. Buch, Kap. 8, Nr. 13, S. 69, wo es um die „historischen" 
Beweise bei den Causen per v a n  Casus excepti (und bei den älteren Cau- 
sen per víam non cultus) geht, spricht Benedikt XIV. neuerlich die Diskus- 
sion des „dubium de virtutibus auf martyrio in specie" an. 

Bezüglich der Kanonisation eines älteren Seligen begnügte sich der Hl. 
Stuhl also nicht mit den im Informativverfahren gesammelten Beweisen 
de fama sanctitatis, virtutum et miraculorum in genere, sondern verlangte 
die Diskussion de vírtutibus in specie, deren positiver Ausgang keineswegs 
schon aufgrund der früheren Konzessionen (d. h. der declaratio Casus ex- 
ceptí und der Erlaubnis von Meßfeier und Offizium) garantiert w a r .  

cazione, S. 122 

5 Die päpstliche Anerkennung der Rechtmäßigkeit eines althergebrachten Kultes 
durch Prospero Lambertini (Benedikt XIV.) wurde „aequipollente Seligsprechung" ge- 
nannt; vgl. dazu j 1d28ch (lie kritischen Bemerkungen (les Verf. in: F. VERAJA: La Beatifi- 

6 BENEDICTUS XIV, lib. I, Cap. 32, nur. 1, S. 198. 
7 Ders., lib. III, Cap. 3, mmm. 7, S. 19. 
8 Im Geheimarehiv (les Vatikan, dem Fondo S. C. der Rití, können die - nach Bestäti- 
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Benedikt XIV. selbst gibt hierzu folgende Erklärung: „haec utique duo
possunt Stare simul, constare videlicet de fama virtutum, aut de martyrio
pro cultu permisso, et non constare de virtutibus in individuo, aut de mar
tyrio pro cultu praeceptivo", d. h. für die Kanonisation.^

4. Das Erfordernis der Kenntnis der Tugenden in individuo oder in specie
ist von der Notwendigkeit eines vollständigen Beweises der heroischen

Ausübung der Tugenden seitens des Dieners Gottes bestimmt, was nur

durch die Kenntnis vieler konkreter Handlungen, die sich auf die einzel

nen theologischen Tugenden und die Kardinaltugenden beziehen, möglich
ist.

Denn nach Benedikt XIV. ist es mit einigen wenigen, wenngleich hero

ischen, Handlungen als Beweis für die Heroizität der Tugenden nicht ge
tan, „cum multiplex excellentia vitae requiratur in Canonizandis, uti lo-
quuntur Canonistae..., et cum de virtutibus constare dici non possit in gra-
du heroico, uti loquuntur Theologi, si multiplices non proponantur actus a
Dei Servis eliciti, qui qualitate heroica praediti sint".
Ebensowenig genügen viele tugendhafte Handlungen ein- und derselben

Art: „(ponderandum est) sexto, multitudinem actuum, licet heroicorum,

satis non esse, ut virtutes Beatificandi et Canonizandi approbentur; satis
enim non est, si ex pluribus heroicis actibus, ex. gr. virtutis fidei heroicus

habitus fidei probetur, sed ulterius requiritur, ut ex aliis actibus iuxta mo-

dum infra explicandum habitus heroici aliarum virtutum theologalium et
cardinalium demonstrentur.,.'',

„Quae tamen sie explicanda sunt et intelligenda, non ut in quolibet Bea-

tificando et Canonizando opus sit, ut probetur existentia virtutum tum

theologalium, tum cardinalium in gradu heroico per multiplices heroicos

actus eiusdem generis ex unaquaque praedictarum virtutum procedentes;

sed ut in omnibus et singulis Beatificandis et Canonizandis per actus multi

plices heroicos probetur existentia virtutum theologalium, et praecipue cari-
tatis, in gradu heroico,,.

gung des casus exceptus und der Erlaubnis zu Meßfeier und Offizium eingeleiteten -
Verfahren super virtutibus in specie folgender kanonisierter Heiliger eingesehen wer
den: Johannes von Nepomuk (Proc. Nr. 2247, von 1723 - 1725), Katharina von Genua
(Nr. 1241, von 1687 - 1715), Juliana von Falconieri (Nr. 807, von 1694 - 1701), Johan
nes von Kenty (Cantius) (Nr. 632/633, von 1687 - 1693), Johanna von Valois (Nr. 255,
von 1773), Angela Merici (Nr. 341, von 1770 - 1775). Zur Diskussion der Tugenden in
gradu heroico der hl. Gründer der Serviten vgl. BENEDICTUS XIV, lib. I, cap. 32, num.
21, S. 206. Derselbe Benedikt XIV. verlangte eine „relatio iuridica virtutum in gradu he
roico singulorum Beatorum", wobei er dann präzisierte, daß diese „relatio iuridica virtu
tum... aequipollet formaliter examini virtutum".

9 BENEDICTUS XIV, lib. I, cap. 22, num. 16, S. 204.
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Probatis autem modo praedicto virtutibus theologalibus in gradu he-

roico, necesse est, ut probetur virtutum quoque cardinalium, seu moralium

existentia non Semper per actus heroicos sed quandoque per actus he-

roicos, quandoque per actus communes, restricta actuum heroicorum ne-

cessitate ad eas virtutes, in quibus Dei ServuSy dum viveret, iuxta suum sta-

tum et condicionem potuit se exercere..."^^.
Bei diesem Stand der Dinge scheint die These, derzufolge es bei den

Causen der älteren Seligen genügen würde, die „Heroizität der Tugenden
in genere"' nachzuweisen, nicht gerechtfertigt - abgesehen davon, daß

nicht einzusehen ist, wie es möglich sein sollte, die Heroizität der Tugen
den zu beweisen, ohne diese „in individuo" zu kennen. In der jahrhunder

telangen Praxis des Hl. Stuhls bezieht sich der Terminus „in genere" auf

die „fama virtutum", die allein jedoch ad effectum canonizationis nicht

genügt.

5. An dieser Stelle könnte man einwenden, daß derselbe Benedikt XIV. -

wenngleich er die Notwendigkeit des Beweises der Heroizität der Tugen

den bei allen Causen (der Bekenner) betont - bei der Feststellung der he

roischen Tugenden der älteren Seligen ein spezielles Vorgehen im Auge
hat, wenn er schreibt:

„Opponebatur adhuc, virtutum et martyrii examen in hisce causis non
posse fieri, nisi dependendo a probationibus subsidiariis: hoc est a testi-

bus de auditu et historicis: in quo rerum themate responderi non potest:
constare de virtutibus, aut martyrio, cum constare exposcat probationes lu-
ce meridiana clariores. Praetermisso autem, quod videtur responderi pos
se constare, dependendo a probationibus etiam subsidiariis, quae in gene
re suo perfectae sint, et dummodo casus sit tantum capax subsidiariae

probationis...; vis maior stat in hoc, quod proposito dubio: an constet de

virtutibusy non respondetur absolute et simpliciter: constare, sed respon-
detur: ita constare de virtutibus, ut deveniri possit ad discussionem miracu-

lorum.,, Cum enim in causa S. Peregrini Latiosi, quando agebatur de tuto

progressu ad Canonizationem, ipse tamquam fidei Promotor objecissem,
non sufficere approbationem virtutum expressam verbis nuper relatis,
Sacra Congregatio censuit, eam esse utique sufficientem, utpote congruam
causae procedenti per viam casus excepti..."^^
Zum Verständnis dieses Textes ist es gut, sich daran zu erinnern, daß

die Autoren, die sich zuvor mit dem Wert der „historischen" Beweise be-

10 Oers., üb. III, cap. 21, num. 11, S. 216f.
11 Oers., Hb. I, cap. 32, num. 17, S. 204f.
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10 Deus., lib. III, cap. 21, nur. 11, S. 216f. 
11 Ders., lib. I, Cap. 32, nur. 17, S. 204f. 
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faßt hatten, bezüglich des Tugendbeweises nicht einer Meinung waren;

und daß einer von ihnen (Matta) sogar die Ansicht vertrat, daß „non posse

post decreta Urbani VIII, in quibus statuitur modus et forma examinandi

testes sub interrogatoriis fidei Promotoris, virtutes et miracula probari

respectu Canonizationis per historias"^^. Und von dem Augenblick an, da
bei den Causen per v/am casus excepti - zumal entsprechend gesammelte
Augenzeugenberichte fehlten - die heroischen Tugenden nur per testes de

auditu et probationes subsidiarias (per historias) nachgewiesen werden
konnten, wurden solche Beweise nicht für geeignet angesehen, um ein ein

faches constare de virtutibus zu rechtfertigen. Benedikt XIV. - um beim

eben zitierten Text zu bleiben - scheint nicht dieser Meinung gewesen zu

sein. Dennoch trug er dem Rechnung bis zu dem Zeitpunkt, wo er - in der

Rolle des Papstes - festlegte, daß bei diesen Causen - gerade weil die Tu
genden „per testes de auditu et probationes subsidiarias" bewiesen wur
den - vier anstatt zwei Wunder für die Heiligsprechung nötig seien (De

kret vom 23. April 1741).^^
Heutzutage würde Benedikt XIV. zur Untermauerung der These mit Si

cherheit so viele „historische" Causen^"^ anführen, daß es trotz Fehlens
protokollierter Aiigenzeugenberichte möglich wäre, die heroische Aus

übung der Tugenden eines Dieners Gottes voll nachzuweisen und so auf

das betreffende dubium mit einem schlichten und vorbehaltlosen constare

de virtutibus in gradu heroico zu antworten.

6. Doch was auch immer die frühere Praxis der Ritenkongregation gewe

sen sein mag - auf rechtlicher Ebene wurde sie durch die Reform des hl.

Pius X. überholt, der mit dem Dekret Cum in agendis^^ vom 11. November
1912 die neuen Normen für die Vorgangsweise bei den Causen der älte
ren Seligen festlegte; dieses Verfahren wurde später in den CIC von 1917
(Can. 2125-2135) aufgenommen.

12 Ders., lib. III, cap. 8, num. 1, S. 63.
13 Ders., lib. I, cap. 32, num. 5, S. 200.
14 „Historische" Causen sind - laut dem Motuproprio G/a da qualche tempo vom 6.
Februar 1930 - „jene, für die hinsichtlich der betreffenden Ereignisse (Leben, Tugen
den, Martyrium oder althergebrachter Kult) weder Aussagen von Zeitzeugen eingeholt
werden können noch gesicherte Dokumente solcher Aussagen vorliegen, die in angemes
sener Zeit gebührend gesammelt wurden". Mit dem genannten Motuproprio schuf Pius
XI. bei der Ritenkongregation eine Historische Sektion, der er unter anderem die Aufga
be übertrug, die Sammlung und kritische Prüfung aller die „historischen Causen, in
klusive jene der älteren Seligen, betreffenden schriftlichen Quellen zu garantieren.
15 AAS 4 (1912), S. 705 - 707. Zur Reform des hl. Pius X. vgl. F. VERAJA: La Beatifi-

cazione, S. 136 - 150.
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Die Reform Pius' X. bestand vor allem in der Rückkehr zur alten Stren

ge der Gesetzgebung Urbans VIII., und zwar war zunächst das Informa
tivverfahren super fama sanctitatis vitae, virtutum vel martyrii et miracu-
lorum einzuleiten, das in der Kongregation diskutiert werden mußte (Can.

2127-2128). Nach Einleitung der Causa war dann der apostolische Pro

zeß^® super casu excepto durchzuführen, der in einer Congregatio ordina-
ria erörtert wurde, super duhio: an confirmanda sit sententia iudicis dele-

gati vel an ita constet de casu excepto ut ad ulteriora procedi possit (Can.
2129-2131). Die Entscheidung constare de casu excepto bestand - wie in

der urbanianischen Gesetzgebung - in einem schlichten procedatur ad ul-
teriora, nämlich zur Diskussion über die Tugenden oder das Martyrium
(Can. 2132), und implizierte in keiner Weise eine unmittelbare Vertiefung
des Kultes durch die Erlaubnis von Meßopfer und Offizium.^^ Zur Erlan
gung derselben war vorher der Beweis für die heroische Ausübung der
Tugenden oder für das Martyrium des älteren Seligen zu erbringen. Es
galt daher, den Prozeß super virtutibus vel super martyrio eiusque causa
einzuleiten, genauso wie bei den Causen per viam non cultus (Can. 2133,
der auf die Can. 2087-2115 verweist, die sich speziell auf die Causen per

viam non cultus beziehen). Diesbezüglich war für die Causen per viam Ca
sus excepti keine besondere Betrachtungsweise vorgesehen. Dies erklärt
auch, daß man - während für die Diskussionen über den Ruf der Heilig

keit (zur Introduktion der Causa) und den casus exceptus in den Can.
2128 und 2131 ausdrücklich die dubia angeführt sind, auf die zu antwor

ten ist - für die Debatte über die Tugenden oder das Martyrium kein spe

zielles dubium ins Treffen führt, sondern auf die Canones verweist, wel

che die Causen per viam non cultus betreffen. Daher lautet das bei den
Prozessen der „Bekenner" den Theologen vorzuschlagende dubium: An

16 Nach der Gesetzgebung Urbans VIII. konnte dieser Prozeß vom Ortsordinarius auc-
toritate propria durchgeführt werden, und nur wenn dieser es verabsäumt hatte, den
Prozeß vor Einleitung der Causa durchzuführen, wurde derselbe nachher auctoritate
apostolica durchgeführt. Diese Praxis wurde in bezug auf das Verfahren de non cultu ko
difiziert (vgl. Can. 2038 § 2, 3°; 2086 § 1), während sich für das Verfahren super casu
excepto im CIC die vom Dekret Cum in agendis vom 11. November 1912 vorgesehene
Normgebung erhalten hat, ohne daß man in diesem Punkt an eine Angleichung an die
für die Verfahren per viam non cultus bestimmende Richtlinie gedacht hätte. Dies wäre
konsequent gewesen von dem Augenblick an, da das Verfahren super non cultu und su
per casu excepto seu cultu jener „Partikularprozeß" war, der von Urban VIII. ausschließ
lich zur Sicherstellung der Einhaltung seiner Dekrete vorgeschrieben wurde.
17 Can. 2132 - entnommen dem Decretum vom 31. Januar 1913 (AAS 5 [1913], S.
41 _ 42) - präzisierte: „Confirmatio sententiae iudicis delegati ex parte Romani Pon'tifi-
cis eam solam vim habet, ut probet factum immemorabilis cultus Servo Dei praestiti et
usque ad sententiam perseverantis".
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I 
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constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe, Caritate turn in Deum tum in

proximumy necnon de cardinalibus Prudentia, lustitiay Temperantia, Forti-

tudine, earumque adnexis in gradu heroico et ad effectum de quo agitur

(Can. 2104). Daraus geht klar hervor, daß der Gesetzgeber - sollte sich

das dubium für die Diskussion über die Tugenden der älteren Seligen

nicht mit dem für die Causen per viam non cultus festgelegten decken -

mit Sicherheit eine andere Formulierung verwendet hätte.

Erst nach Veröffentlichung des (einzigen) Dekrets „de facto cultus imme-

morabilis et de heroicitate virtutum'' war der Diener Gottes als „aequi-

pollenter beatificatus" zu betrachten, und man konnte zu seiner Ehre „ac-

tus publici cultus, quibus honorari consueverunt formaliter beatificati"

gewähren (Can. 2134-2135), d. h. Meßopfer und Offizium („tunc tantum

locus fit Officio et Missae", wie es das Dekret Cum in agendiSy Nr. 5, vor

sieht).

Für die Kanonisation waren zudem drei Wunder erforderlich (Can.

2138 § 2).^®

Alles in allem wurde in der Reform Pius' X. vor allem auf zwei Aspekte

Wert gelegt:

1) Die päpstliche Anerkennung der Rechtmäßigkeit eines althergebrach
ten Kultes (d. h., daß es sich um einen casus exceptus a decretis Urbani

VIII handelt) bedeutet nichts anderes als ein einfaches „procedatur ad ul-

teriora" im Kanonisationsverfahren. Mithin ist man zum ursprünglichen
Sinn der urbanianischen Gesetzgebung zurückgekehrt. Es handelt sich al

so nicht um eine „aequipollente Seligsprechung". Damit nämlich der Die

ner Gottes den formaliter Seliggesprochenen (auf Kultebene) gleichgestellt

werden kann, sind zunächst die Heroizität seiner Tugenden oder das Mar

tyrium unter Beweis zu stellen.
2) Die Heroizität der Tugenden oder das Martyrium ist wie bei den Cau

sen per viam non cultus nachzuweisen.

7. Die nachfolgende Reform Pius' XI. betreffend die „historischen" Cau

sen (und jene der älteren Seligen sind ihrer Natur nach „historisch") be

schränkte sich darauf, lediglich die Durchführung dieser Causen anders
zu regeln: Anstelle der drei vom CIC vorgesehenen Verfahren - super fa-
ma sanctitatis (Can. 2127 § 2), super casu excepto (Can. 2129) und super

virtutibus vel martyrio (Can. 2133) - wurde entsprechend den Normae

18 Das Dekret Cum in agendis verlangte „quatuor miracula post indultam veneratio-
nem patrata"; diese Zahl war bereits von Benedikt XIV. festgelegt worden (s. oben,
Anm. 13).
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vom 4. Januar 1939 nur ein einziges Verfahren durchgeführt.^^ Der Ge
genstand der kanonischen Erhebung blieb jedoch in seiner Gesamtheit un

angetastet, und tatsächlich legte die Historische Sektion in einer einzigen
Positio die Beweise hinsichtlich Leben, Tugenden, Ruf der Heiligkeit und

Verehrung des Dieners Gottes vor.^^ Folglich wurden der Kult seit unvor
denklichen Zeiten und die Heroizität der Tugenden auch in der Urteils

phase gemeinsam geprüft, während der GIG aufeinanderfolgende Diskus

sionen vorsah, zuerst de casu exceptOy dann de virtutibus (vgl. Gan. 2131

und 2133).

8. In der gegenwärtigen Gesetzgebung hat sich die Situation quoad sub-

stantiam nicht geändert. Ein ausdrücklicher Hinweis auf die Gausen der

älteren Seligen findet sich in der Apostolischen Konstitution Divinus per-

fectionis Magistery Nr. 1, wo die Kompetenz der Diözesanbischöfe präzi

siert und dabei festgelegt wird, daß ihnen „ins competit inquirendi circa

vitam, virtutes vel martyrium ac famam sanctitatis vel martyrii, asserta

miracula, necnon, si casus ferat, antiquum cultum Servi Dei, cuius canoni-
zatio petitur".

Zum vollen Verständnis dieses Hinweises muß man sich vor Augen hal

ten, daß in der neuen Gesetzgebung nicht wie im GIG von 1917 zwei Ver
fahren - per viam non cultus und per viam casus excepti - vorgesehen
sind, sondern (wie zu Zeiten Urbans VIII.) nur eines, sei es für die Gau

sen der Diener Gottes, die nicht Gegenstand öffentlicher kirchlicher Ver

ehrung sind, sei es für jene der älteren Seligen {casus excepti)^^
Bei allen Causen bezieht sich die Diözesanerhebung auf das Leben des

Dieners Gottes, seine Tugenden oder das Martyrium und den Ruf der Hei

ligkeit oder des Martyriums, ebenso wie auf die Wunder, die jedoch in ei

ner eigenen Untersuchung behandelt werden.

19 Zu diesem Verfahren, das auctoritate ordinaria eingeleitet wurde, siehe nähere Er
läuterungen in F. VERAJA: II Motu proprio „Sanctitas clarior" e Je cause „storiche" dei
santi. In: Monitor ecclesiasticus (1979), S. 315 - 337 (bes. S. 317-327).
20 Die ersten Positiones, die von der Historischen Sektion erstellt wurden, tragen den

Titel super casu excepto, auch wenn sie die Tugendbeweise des Seligen enthalten; das
beruht auf einer Unachtsamkeit. Als die Positio für Dorothea von Montau in Druck war,
wies jemand auf die Unzulänglichkeit des obengenannten Titels hin; die neue Positio
wurde daher mit dem Titel super cultu et virtutibus versehen (1971). Die historische Po
sitio enthielt in der Tat das Material, das laut CIC Gegenstand mehrerer Positiones gewe
sen wäre, nämlich über den Ruf der Heiligkeit, den unvordennklichen Kult und über die
Tugenden. - Künftig ist in ähnlichen Fällen eine Positio super vita, virtutibus et cultu
vorgesehen.

21 Zu der im CIC von 1917 vorgesehenen Vorgangsweise siehe den in Anm. 19 er
wähnten Artikel.
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Handelt es sich aber um einen Diener Gottes, der seit unvordenklichen

Zeiten Gegenstand einer vom Hl. Stuhl nicht anerkannten öffentlichen

kirchlichen Verehrung ist, so werden außer den genannten für jede Causa

erforderlichen Beweisen auch jene hinsichtlich des Kultes gesammelt.

Dies ist notwendig, um die Rechtmäßigkeit desselben {casus exceptus) im

Sinne der Dekrete Urbans VHI. nachzuweisen^^; nach Erlaß des Dekrets
über das Vorliegen des Kultes und die Heroizität der Tugenden kann man

die Erlaubnis für Meßfeier und Offizium zu Ehren des Seligen erhalten,
ohne vorher den Beweis für die Wunder erbringen zu müssen.

Unter diesem Aspekt hat sich also im Vergleich zur Gesetzgebung des
CIC von 1917 nichts geändert. Geändert haben sich nur die Vorgangswei-
se (dies bereits aufgrund der Normae vom 4. Januar 1939) und der Inhalt

der Gesetze. Darüber hinaus wurde die als unzweckmäßig erachtete Ter

minologie beiseite gelassen. So gibt es keine „aequipollente Seligspre

chung" mehr, weil man bei einem Diener Gottes, der schon jahrhunderte

lang öffentlich als Heiliger oder Seliger verehrt wird und dessen Kult im

Sinne der Dekrete Urbans gerechtfertigt ist, nicht von „Seligsprechung"
reden kann. Im neuen Gesetz findet sich nicht einmal mehr die Bezeich

nung „Bestätigung des Kultes", und dies sicherlich nicht aus Versehen.

„Bestätigung des Kultes" besagt an und für sich nur, daß der als rechtmä

ßig anerkannte Kult im Status quo verbleiben kann. Doch bedurfte es al

lein dafür nie der päpstlichen Bestätigung, weil es hier um Belange geht,
die in die Kompetenz des Diözesanbischofs fallen, dem es im Zweifelsfalle

obliegt, die Rechtmäßigkeit eines Kultes im Sinne der Dekrete Urbans

VHI. zu erklären, d. h. daß es sich um einen casus exceptus handelt.^"^
Folglich befaßt sich der Hl. Stuhl nach dem derzeitigen Rechtsstand mit

22 Vgl. Apost. Konst. Divinus perfectionis Magister, Nr. 2, 5°; Normae vom 7. Februar
1983, Nr. 32 - 35.

23 Die Einhaltung der Dekrete Urbans Vlll. de non cultu ist auch heute noch nachzu
weisen, jedoch nicht mehr über den „Partikularprozeß", der im Breve Caelestis Hierusa-
lem cives von 1634 und daher in den endgültigen Dekreten von 1642 sowie später im
CIC von 1917 vorgeschrieben ist. In der geltenden Gesetzgebung wird das „non cultu"
durch eine Erklärung des zuständigen Bischofs garantiert (vgl. Apost. Konst., Nr. 2, 6°;
Normae vom 7. Februar 1983, Nr. 28), während ein etwaiger älterer Kult und dessen
kontinuierliche Fortdauer (vgl. die alten Can. 2036 § 1 und 2132) in der Diözesanerhe-
hung über das Lehen, die Tugenden und den Ruf der Heiligkeit dokumentiert werden;
und was den jüngeren Kult betrifft, so wird dieser durch die hei der Erhebung ge
sammelten mündlichen Zeugenaussagen nachgewiesen (vgl. Normae, Nr. 15h: „In causis
antiquis vero interrogatoria dumtaxat famam sanctitatis vel martyrii adhuc vigentem
necnon, si casus ferat, cultiim recentioribus temporibus Servo Dei praestitum respiciant").
24 Vgl. BENEDICTUS XIV, lih. II, cap. 17, num. 7, S. Ulf.
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einer Causa nicht nur, um die Rechtmäßigkeit eines althergebrachten Kul

tes festzustellen, indem er ihn zum casus exceptus erklärt.^^
Was die Feststellung der heroischen Tugenden betrifft, so müssen die

Beweise wie bei allen anderen Causen omnino plenae sein. Sicherlich un

terscheidet sich der Beweisapparat von Causa zu Causa und kann - wie es

übrigens auch bei jüngeren Causen vorkommt - mehr oder weniger stich

haltig sein. Auf alle Fälle aber muß er den Konsultoren und Kardinälen

die Möglichkeit geben, sich - wie von Benedikt XIV. oben unter Nr. 4 her

vorgehoben - über den heroischen Grad der Tugenden zu äußern. Wenn

dies schon bei der „älteren" Causa eines Dieners Gottes (z. B. des 18.

Jahrhunderts) gefordert wird, der nicht Gegenstand eines Kultes ist, so ist

nicht einzusehen, warum man das Gleiche nicht auch für die Causa eines

Dieners Gottes verlangen sollte, der bereits seit unvordenklichen Zeiten

verehrt wird. Der althergebrachte Kult kann bestenfalls als Beweis für

25 Eine eigene Untersuchung des Kultes seit unvordenklichen Zeiten und eine eventu
elle Positio super casu excepto oder super cultus confirmatione sind daher nicht vorgese
hen, außer jemand wird vom derzeitigen Gesetz dispensiert und erhält die Erlaubnis,
der vor dem CIC von 1917 geltenden Vorgangsweise zu folgen, was - wie oben unter
Punkt 1 gezeigt - sicherlich nicht den perfektionistischen Absichten jener Vorgangweise
entspräche, von denen der hl. Pius X. bei seiner Reform geleitet war. Der Papst, der
sich so sehr für die Liturgie einsetzte, wollte einer umstrittenen Praxis ein Ende setzen,
die nach Meinung des bekannten Kanonisten P. Benedetto Ojetti S.J. „um der kirchli
chen Würde willen" abgeschafft gehörte (vgl. F. VERAJA: La Beatificazione, S. 171). Der
Vorschlag von P. Ojetti ging dahin, „die Kultbestätigungen gänzlich abzuschaffen", was
bedeutet hätte, daß die Causen der älteren Seligen gleich wie die Causen jener Diener
Gottes behandelt worden wären, die nicht Gegenstand eines Kultes sind. Konkret hätte
es zur Erlangung von Meßfeier und Offizium des Beweises der Heroizität der Tugenden
und der regulären Approbation der Wunder bedurft. Diese radikale Lösung (die in
Wirklichkeit einer Rückkehr zur ursprünglichen Gesetzgebung Urbans VIII. gleichge
kommen wäre) wurde vom Papst nicht angenommen, der wollte, daß man dem Kult seit
unvordenklichen Zeiten in dem Sinne Rechnung trage, daß - nach der Beweisführung
für die Heroizität der Tugenden - Meßopfer und Offizium auch ohne vorherige Appro
bation der Wunder gewährt werden können. Notwendig waren diese hingegen für die
Heiligsprechung, wo auf Anordnung des Papstes sogar vier Wunder verlangt werden
sollten (im CIC wurde die Zahl auf 3 reduziert). - Jetzt auch nur in einem einzigen Fall
zur alten Praxis zurückzukehren hieße praktisch, das Gesetz zu vereiteln, weil man den
anderen schwerlich verweigern könnte, was man dem einen gewährt hat. Zudem befin
den wir uns in einem Bereich, wo man keineswegs so tun kann, als handle es sich um
das Zuteilwerdenlassen von Gnaden, Wohltaten oder Auszeichnungen. In dieser Hin
sicht verdient eine Bemerkung von Kard. L. Billot Beachtung, der den vom Sekretär der
Ritenkongregation, Möns. La Fontaine, vorbereiteten Text des Dekretes Cum in agendis
vom 11. November 1912 durchzusehen hatte. Da im Konzept von Möns. La Fontaine in
bezug auf das Dekret vom 20. Dezember 1826 gesagt wurde, daß „Leo Papa X indulgen-
tia profecto et benignitate usu (esty\ bemerkte Kard. Billot: „Supprimendum videtur in-
dulgentia profecto et benignitate usus: quia non apparet quomodo in talibus causis indul-
gentiae et benignitati locus esse possit" (ebd., S. 144 f., Anm. a).
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den Ruf der Heiligkeit herangezogen werden, reicht jedoch nicht aus, um

die Heroizität der Tugenden unter Beweis zu stellen.^^
Was für die Feststellung der heroischen Tugenden gilt, ist offenbar glei

chermaßen gültig für das Martyrium. Und hier ist es von Vorteil, sich be

züglich der Qualität der geforderten Beweise der Worte Benedikts XIV. zu

entsinnen: „herum subdimus, certas et evidentes prohationes esse necessa-

riaSy neque sufficere praesumptivas et conjecturales"^^.

26 Wie oben unter Nr. 2-4 hervorgehoben, verlangte der Hl. Stuhl nach der Deklarati
on des Casus exceptus stets die Sonderdiskussion super virtutibus in specie und hat sich
nie mit dem indirekten Beweis, d. h. ex facto cultus, zur Anerkennung der Heroizität der
Tugenden eines älteren Seligen begnügt. Die Handhabung der Causa des Berthold von
Garsten durch den damaligen Generalglaubensanwalt ist daher nach Meinung des Verf.
nicht zu befürworten. Nachdem dieser erklärt hatte „documenta in Positione allata zn-

sufficientia omnino esse ad vitam virtutesque Servi Dei perfecte illustrandas, et adhuc
minus ad heroicitatem virtutum probandam", fährt er fort: „Notandum tamen est huius-
modi negativam conclusionem Causae praeiudicium non afferre, cum in ea, non tam su
per vita et virtutibus quam super casu excepto seu super cultu liturgico Servo Dei tribu-
to agatur; qui cultus, per septem saecula Servo Dei tributus et historice et iuridice certe
probatus, constituit, ni fallor, probationem utique indirectam sed validissimain virtutum
heroicitatis et sanctitatis Servi Dei" (Disquisitio, S. 6; Hervorhebungen durch den Verf.;
vgl. F. VERAJA: La Beatificazione, S. 158 - 160). Dieser Ansatz entsprach nicht den
diesbezüglichen Anforderungen des GIG und auch nicht der früheren Praxis, wo man
sich zunächst auf die alleinige Diskussion des casus exceptus beschränkte, dann aber
zur Diskussion der Tugenden in specie zurückkehrte. Im Fall Berthold hingegen verge
wisserte man sich nur des casus exceptus, wobei man die Unmöglichkeit des Beweises
der Heroizität der Tugenden ausdrücklich anerkennt, während man dann im Dekret er
klärt: „Ita constare de virtutibus, ut ad disceptationem super miraculo pro canonizatione
quandocumque deveniri possit". Man kann demnach also ohne Sicherstellung der hero
ischen Tugenden zur Kanonisation schreiten! - Das genannte Dekret hinsichtlich
Berthold von Garsten ist vom 8. Januar 1970 und wurde in den analogen Dekreten für
Dorothea von Montau (9. Januar 1976) und Margarete Ebner (22. Februar 1979) über
nommen, wenngleich sich die Heroizität der Tugenden in diesen beiden Fällen als er
wiesen herausstellt. Bei solcherart Gausen, die vor 1970 behandelt wurden, wird hinge
gen die Heroizität der Tugenden ausdrücklich bescheinigt: so im Dekret vom 11. August
1958 für Hermann Joseph OPraem und im Dekret vom 27. Januar 1966 für Adelheid
O.S.B., Äbtissin von Vilich.
27 Nach der Promulgation des GIG von 1917 kam es zu drei Kanonisationen von Mär

tyrern, deren Kult vorher bestätigt worden war. Es handelt sich um John Fisher und
Thomas More (heiliggesprochen 1935), Nicola Tavelic' und Gefährten (heiliggesprochen
1970) und Elf Englische Märtyrer (heiliggesprochen 1971, zusammen mit 29 anderen
Märtyrern, die formaliter seliggesprochen worden waren). Bei den drei genannten Gau
sen besorgte die Historische Sektion der Kongregation die Vorbereitung der Positio su
per martyrio, und der Ausgang der theologischen Diskussion war in allen drei Fällen ent
schieden positiv, d. h. constare de martyrio eiusque causa. - Unter analogen juristischen
Gegebenheiten wurde die Heiligsprechung einiger Seliger, die keine Märtyrer waren,
angestrebt und es wurden die entsprechenden „historischen" positiones super virtutibus
vorbereitet. Die Positio super vita et virtutibus des Seligen Vinzenz Kadlubek (1971)
wurde aufgrund der evidenten Beweismängel im Hinblick auf die Heroizität der Tugen
den nicht einmal zur Diskussion gestellt. Die Tugenden der Seligen Beatrix von Silva
Meneses wurden am 21. Januar 1974 (man beachte das Jahr!) approbiert, doch erinnert
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Abschließend seien den Aktoren eventueller Causen älterer Seliger noch

ein paar Hinweise für die Praxis mit auf den Weg gegeben:

1) Es geht nicht darum, die „Bestätigung" für einen althergebrachten Kult
zu erlangen, sondern man muß - will man für den betreffenden Seligen
die Erlaubnis zu Meßfeier und Offizium erhalten - das Kanonisationsver-

fahren nach geltendem Recht durchführen; und erst nachdem die Tatsäch

lichkeit des Kultes seit unvordenklichen Zeiten und der Heroizität der Tu

genden erwiesen ist, läßt sich das Gewünschte erreichen.

2) Ist die Erlaubnis für Messe und Offizium zu Ehren eines älteren Seli

gen sofort nach der Erklärung zum casus exceptus erfolgt, muß für eine

eventuelle Kanonisation - entsprechend der vor der Reform Pius' X. gel

tenden Vorgangsweise - der Beweis für die Heroizität der Tugenden (oder

das Martyrium) erbracht werden, bevor man zur Diskussion des geforder

ten Wunders übergeht.

3) Bei allen Kanonisationsverfahren, so auch bei jenen der älteren Seli

gen, bleibt der Beweis für die Heiligkeit des Lebens oder das Martyrium

das wichtigste und wesentliche Ziel des Verfahrens, und die Beweisfüh

rung muß vollständig sein, damit die Theologen vorbehaltlos feststellen
können: constare de virtutibus theologalibus et moralibus in gradu herozco,
in casu et ad effectum de quo agitur, bzw,: constare de martyrio eiusque
causa. Mit welcher Begründung sonst könnte der Papst einen älteren Seli

gen als ein Beispiel für Heiligkeit hinstellen, wenn diese nicht hinreichend
erwiesen ist? Die Autorität des Papstes ist nämlich kein Ersatz für die in

einem Kanonisationsverfahren fehlenden Beweise.

das betreffende Dekret an den Ansatz beim Dekret für Berthold von Garsten (s. Anm.
26): „Ita constare de virtutibus Beatae Beatricis de Silva, ... ut quondain, praeviis mira-
culis, ad eius canonizationem deveniri possit" (AAS 66 [1974], S. 504-507). Ferner
enthält das Dekret dort, wo der Verfahrensweg zur Zeit Urbans VIII. beschrieben wird,
juristische Anachronismen: So war im Unterschied zu dem, was das Dekret annehmen
läßt, 1636 das Verfahren „super casu excepto" noch nicht ausdrücklich vorgeschrieben;
auch sprach man nicht von „de cultus confirmatione", und das Informativverfahren su
per fama war auch bei den Causen von Dienern Gottes verpflichtend, die Gegenstand ei
nes Kultes waren! Jedenfalls wurde die Selige am 3. Oktober 1976, vor der Approbation
eines Wunders, heiliggesprochen. - 1985 stand die Positio super virtutibus der Seligen
Eustochia Calafato zur Diskussion, und das Dekret super heroicitate virtutum wurde am
12. März 1985 promulgiert. (In der Informatio des Anwalts finden sich z. T. nicht ganz
zutreffende Behauptungen über die Bedeutung der Prüfung der Tugenden bei den Cau
sen der älteren Seligen, und das den Theologen diesbezüglich vorgelegte dubium ist
nicht das klassische, das dann im Decretum über die Heroizität der Tugenden zur An
wendung gelangte.)
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ANHANG III

BEFRAGUNG DER ZEUGEN ÜBER DAS LEBEN, DIE TUGENDEN
UND DEN RUF DER HEILIGKEIT DER

KANONISATIONSKANDIDATEN^

I. ZUR PERSON DES ZEUGEN

1. Jeder einzelne Zeuge jedweden Standes ist in Kenntnis zu setzen über:

a) Bedeutung und Ernst des geleisteten Eides;

b) die sich aus dem Eid ergebende religiöse, moralische und juristische

Verpflichtung, lückenlos und klar alles vorzubringen, was er über den

Diener Gottes weiß. Positives wie Negatives;

c) die Verpflichtung, das Amtsgeheimnis bezüglich des Gegenstandes der
laufenden Untersuchung zu wahren.

2. Man informiere sich über die Personalien des Zeugen: Vorname, Name,
Eltern, Geburtsort und -datum, Stand, Religion, Beruf und alle übrigen
persönlichen Daten, die zur Beurteilung seiner Person dienen.

3. Der Zeuge gebe an, wann und wo er den Diener Gottes kennengelernt
bzw. wie lange er ihn gekannt hat, ob und wie lange er mit ihm freund
schaftliche Beziehungen unterhielt und ob er durch natürliche oder geisti

ge Bande mit ihm liiert sei (Blutsverwandtschaft, Zugehörigkeit zum sel
ben religiösen Institut usw.).

N.B.: Nachdem der Postulator den „Personalbogen" des Zeugen mit den
unter Nr. 2-3 geforderten Daten vorgelegt hat, wird dieser in Gegenwart
des Zeugen verlesen, damit er ihn bestätige.

4. Es gilt festzustellen, ob der Zeuge

a) aus persönlichen Gründen zur Aussage bewegen wurde (z. B. aus Zu
neigung, Voreingenommenheit, Interesse usw.);

b) schriftlich, mündlich oder auf andere Art angewiesen wurde, was er zu
antworten und wie er sich bei der Befragung zu verhalten habe.

1 Die Erstellung dieses Musters für ein Interrogatorium erfolgte unter Mitarbeit von
R.P. Lucio De Stefano und Möns. Marcello Bartolucci, beide Mitglieder der Kongregati
on; der Text wurde anschließend von dem mittlerweile verstorbenen Relator, P. Valenti-
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3. Der Zeuge gebe an, wann und WO er den Diener Gottes kennengelernt 
bzw. wie lange er ihn gekannt hat, ob und wie lange er mit ihm freund- 
schaftliche Beziehungen unterhielt und ob er durch natürliche oder geisti- 
ge Bande mit ihm liiert sei (Blutsverwandtschaft, Zugehörigkeit zum sel- 
ben religiösen Institut user.). 

N.B.: Nachdem der Postulator den „Personalbogen" des Zeugen mit den 
unter Nr. 2-3 geforderten Daten vorgelegt hat, wird dieser in Gegenwart 
des Zeugen verlesen, damit er ihn bestätige. 

4. Es gilt festzustellen, ob der Zeuge 

a) aus persönlichen Gründen zur Aussage bewogen wurde (z. B. aus Zu- 
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1 Die Erstellung dieses Musters für ein Interrogatorium erfolgte unter Mitarbeit von 
R.P. Lucio De Stefano und Mons. Marcello Bartolucci, beide Mitglieder der Kongregati- 
on; der Text wurde anschließend von dem mittlerweile verstorbenen Relator, P. Valenti- 
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II. LEBEN DES DIENERS GOTTES

5. Wenn der Zeuge in der Lage ist, Aussagen über die Jugendzeit des Die
ners Gottes zu machen, so ist er vor allem zu Folgendem zu befragen:

a) Geburt und Taufe;

b) Familie: Eltern, deren gesellschaftliche Stellung und Vermögenssituati

on, Beruf, moralisches und religiöses Verhalten; Geschwister; Verhältnis

des Dieners Gottes zu ihnen;

c) Kindheit: wo und wie verbracht;

d) Entwicklungszeit: Orte und Schulen, die er besucht hat; Lehrer und

Schulkameraden; Bildungsstand; Persönlichkeitsentwicklung und christli

che Bildung; Zeit- und Ortsgegebenheiten bei der ersten Beichte, bei Erst

kommunion und Firmung;

e) Jugendjahre: wo und wie verbracht; Verhältnis zu den Eltern und Ver

wandten; gepflegte Freundschaften und Bekanntschaften; sozial-religiöse
Merkmale der frequentierten Kreise; Einfluß der genannten Personen und

des genannten Umfeldes auf die Persönlichkeit des Dieners Gottes;

f) Höhere Studien: welche, wann und wo absolviert; erworbene Diplome
oder akademische Grade; Eindruck, den der Diener Gottes bei Kommilito

nen und Dozenten hinterlassen hat;

g) Hervorstechende Ereignisse aus der Jugendzeit des Dieners Gottes; do

minante Bestrebungen und Interessen; Tätigkeiten;

h) Religiöse Praxis in jungen Jahren; Merkmale des spirituellen und sa

kramentalen Lebens des Dieners Gottes; besondere heiligmäßige Tätigkei
ten; Teilnahme an Bewegungen und Vereinen;

i) Wahl der Lebensform: Motive und Umstände dieser Wahl.

6. Wenn es sich beim betreffenden Diener Gottes um einen Priester han

delt, sind dem Zeugen vor allem folgende Fragen zu unterbreiten:

a) Priesterausbildung: Umstände von Zeit, Ort und Personen; Kriterien
und Methoden; Studiengänge; Einsatz des Dieners Gottes bezüglich reli
giöser Vertiefung und Fortschritt im spirituellen Leben; Wahrung der Dis
ziplin; Studium;

b) Priesterweihe: Umstände von Zeit, Ort und Personen bei der Erteilung
der Weihen, speziell des Priesteramtes; Zeit- und Ortsgegebenheiten bei
der Primizfeier;

no Macca O.C.D., durchgesehen, wobei dessen Anregungen bei der Endredaktion be
rücksichtigt wurden.
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c) Priestertum: Ämter, pastorale Aufgaben sowie betreffende Zeit- und
Ortsgegebenheiten; Verhältnis zu den Oberen, Mitarbeitern und Gläubi

gen; markante und außergewöhnliche Ereignisse; Erfolge und Schwierig
keiten;

d) Geistiges Profil: charakteristische Züge des Dieners Gottes als Mensch

und als Priester; Lebensführung als Priester; besondere Merkmale seines

asketischen Bemühens und apostolischen Eifers.

7. Handelt es sich beim Diener Gottes um ein Mitglied einer Ordensge

meinschaft, sind dem Zeugen vor allem folgende Fragen zu unterbreiten:

a) Religiöse Ausbildung: Umstände von Zeit, Ort und Personen; Kriterien

und Methoden der Ausbildung; religiöse Vorbereitung im eigentlichen Sin

ne; Noviziat, Zulassung zu den Gelübden; Studiengänge; Bemühen hin

sichtlich der Observanz der Ordensregel; religiöse Hingabe; Streben nach

Vollkommenheit; Leben in der Kommunität.

b) Aktivität und geistiges Profil:

- Ordensperson ohne Weihen: üblicher Aufgabenbereich mit entsprechen
den Zeit- und Ortsgegebenheiten; besondere Aufgaben; Apostolat; Verhält
nis zu den Oberen und Mitbrüdern; hervorstechende bzw. außergewöhnli
che Ereignisse; besondere Merkmale der menschlichen wie religiösen Per
sönlichkeit; Lebensführung; Beachtung der Ordensregel; asketisches
Bemühen; religiöse Hingabe; Einhaltung der Gelübde.

- Ordensperson mit Weihen: Umstände von Zeit, Ort und Personen bei

der Priesterweihe; Ausübung allgemeiner und besonderer Ämter im Rah
men der Ordensgemeinschaft; pastorale Aufgaben und Tätigkeiten außer

halb der Gemeinschaft; hervorstechende Ereignisse während der priester

lichen Tätigkeit; Schwierigkeiten und besondere Leidensmomente; religiö
se Einstellung und apostolischer Eifer bei den verschiedenen Ämtern; cha
rakteristische Züge der menschlichen und religiösen Persönlichkeit; Le

bensführung; Observanz der Ordensregel; asketisches Bemühen; religiöse
Hingabe; Einhaltung der Gelübde.

8. Betrifft die Causa einen Diener Gottes, der Missionar war, so sind dem

Zeugen darüber hinaus noch folgende Fragen zu unterbreiten:

a) Missionarische Berufung: Ursprung und Ereignisse der Berufung; Zeit,
Orte, Modalitäten und Kriterien der missionarischen Ausbildung.
b) Missionarische Tätigkeit: Zeit, Orte und Umstände; umfeldbedingte, so
ziale und spirituelle Voraussetzungen während der Tätigkeit; außerge
wöhnliche Ereignisse und apostolische Umsetzung; Prüfungen und
Schwierigkeiten; missionarische Methode und missionarischer Eifer; Ver-
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hältnis zu den Vorgesetzten, zur Bevölkerung, zu anderen religiösen Kon

fessionen.

9. Betrifft die Causa einen Diener Gottes, der Bischof war, sind dem Zeu

gen darüber hinaus noch folgende Fragen zu unterbreiten:

a) Bischofsweihe: Umstände von Zeit und Ort; Gründe für die Berufung
zum Bischofsamt; Reaktionen und Kommentare der Gläubigen und Kir

chenvertreter im Hinblick auf die Nachricht von der Ernennung.

b) Bischofsamt: Dauer und Ort der Ausübung des Bischofsamtes; Verhält
nis zum Klerus, zu den Gläubigen und zu staatlichen Stellen; besondere

seelsorgliche Initiativen; hervorstechende Ereignisse während des Bi
schofsamtes; Schwierigkeiten, Prüfungen, Leidens- und Erfolgsmomente.

c) Geistiges Profil: charakteristische Züge der bischöflichen Persönlichkeit

des Dieners Gottes; allgemeine Lebensführung; asketisches Bemühen; reli

giöses Leben im Alltag; apostolischer Eifer.

10. Bezieht sich die Causa auf einen Diener Gottes, der Ordensgründer
war, sind dem Zeugen folgende Fragen zu unterbreiten:

a) Gründung: nähere und fernerliegende Ursachen der Gründung; Um
stände von Zeit, Ort und Personen; besondere Rolle des Dieners Gottes bei

der Gründung; Art und Zweck; Mitarbeiter des Dieners Gottes; Unterstüt

zung und Widerstand; Einstellung und Approbation der kirchlichen
Behörden.

b) Ereignisse und Entwicklung der Gründung: Umstände und Modalitäten
der Entwicklung; besondere geschichtliche Ereignisse; seelsorgliche Tätig
keiten; Leitung der Gründung; aktuelle Situation.

11. Betrifft die Causa einen Diener Gottes, der Laie war und unverheiratet

blieb, sind dem Zeugen folgende Fragen zu unterbreiten:

a) Wahl und Ausübung des Berufes; Gesundheitszustand und Vermögens
situation; Verhältnis zu den Verwandten; gesellschaftliche, kulturelle und
seelsorgliche Interessen und Aktivitäten; hervorstechende Ereignisse im
Leben des Betreffenden;

b) Treue gegenüber den Verpflichtungen des eigenen Standes;
c) Charakteristische Persönlichkeitszüge und geistiges Profil.

12. Bezieht sich die Causa auf einen verheirateten Diener Gottes, sind dem

Zeugen vor allem folgende Fragen zu unterbreiten:

a) Umstände bezüglich Verlobung und Heirat; Familienmitglieder und -er-
eignisse; Charakter des Ehepartners (Ehegattin oder Ehegatte); Verhältnis
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zum Partner und zu den Kindern; Respektierung der Unantastbarkeit der

ehelichen Beziehungen (soweit dies in Erfahrung zu bringen ist); berufli

che Tätigkeit; soziales und seelsorgliches Bemühen; hervorstechende Le
bensereignisse;

b) Treue gegenüber den Verpflichtungen des eigenen Standes;
c) Charakteristische Züge der Persönlichkeit und des geistigen Profils.

III. TOD DES DIENERS GOTTES

13. Zu klären sind vor allem folgende Punkte:

a) Allgemeiner Gesundheitszustand des Dieners Gottes und speziell in sei

nen letzten Lebensjahren;

b) Unmittelbare und indirekte Todesursachen;

c) Personen, die den Diener Gottes während seiner letzten Krankheit be

suchten und ihm im Sterben beistanden;

d) Haltung des Dieners Gottes während seiner eventuellen Krankheit und

im Angesicht des Todes; Empfang der Sakramente; die letzten Augenblicke

seines Lebens;

e) Zeit- und Ortsumstände bei seinem Tod; Art der Totenfeier und des Be

gräbnisses.

14. Betrifft die Causa des Dieners Gottes einen Märtyrer, so sind vor al

lem folgende Argumente zu prüfen:

a) Zeit- und Ortsumstände in bezug auf das angebliche Martyrium,

b) Einstellung des Verfolgers gegenüber der katholischen Religion im all

gemeinen; Motivation seiner spezifischen Haltung gegenüber dem Diener

Gottes;

c) Allgemeine innere Verfassung des Dieners Gottes im Anblick eines

möglichen Martyriums; Verhalten des Dieners Gottes beim Martyrium;
Todesumstände;

d) Resonanz des angeblichen Martyriums bei den Zeitgenossen; Meinung
des Zeugen hinsichtlich Echtheit und Verläßlichkeit des angeblichen Rufes

des Martyriums.

IV. TUGENDEN IM BESONDEREN

Bei der Darlegung der einzelnen Tugenden des Dieners Gottes hat der
Zeuge nach bestem Wissen und Gewissen detailliert über Fakten und hon-
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krete Beispiele zu berichten, um jeden Aspekt der Verhaltensweise des Die

ners Gottes objektiv und vollständig aufzuzeigen.

Dem Zeugen sind vor allem folgende Punkte zu unterbreiten:

A. GÖTTLICHE TUGENDEN

15. Glaube

a) Ausübung und Entfaltung der Glaubensgesinnung des Dieners Gottes

zu verschiedenen Zeiten seines Lebens und besonders während der letzten

Jahre;

b) Eigenheiten und charakteristische Ausdrucksformen des übernatürli
chen Glaubens des Dieners Gottes unter normalen Lebensumständen

(z. B. in bezug auf den Wunsch nach Vollkommenheit, den Eifer zur Ver

herrlichung Gottes und das Heil der Seelen, die Liebe zur Person des Er

lösers, die Verachtung der Sünde, den Gehorsam gegenüber dem kirchli

chen Lehramt usw.);

c) vom Diener Gottes allgemein verwendete Mittel zur Stärkung des Glau
bens (z. B. Gebet, Meditation des Wortes Gottes und der Glaubensgeheim
nisse, liturgisches und sakramentales Leben, Feier der Eucharistie und
Marienverehrung, Verehrung der Heiligen usw.);

d) Ausübung der Glaubenstugend in schwierigen Lebenssituationen und
vor allem im Angesicht des Todes;

e) Zeit- und Ortsumstände im Hinblick auf eventuelle Mängel oder Un
zulänglichkeiten des Dieners Gottes bei der Glaubensausübung.

16. Hoffnung

a) Übliche Bezeugung der göttlichen Tugend der Hoffnung durch den Die
ner Gottes zu verschiedenen Zeiten seines Lebens und besonders in den

letzten Jahren (z. B. in bezug auf das Vertrauen in die Barmherzigkeit
Gottes und die Verdienste Jesu Christi, das vorrangige Streben nach

christlichen Werten, die Gelassenheit des Geistes angesichts von Widrig
keiten und harten Prüfungen des Lebens, bei der Trennung von den irdi
schen Gütern, beim Wunsch nach ewiger Seligkeit usw.);
b) Umstände und Begebenheiten, bei denen der Diener Gottes die Tugend
der Hoffnung besonders intensiv lebte;
c) vom Diener Gottes allgemein verwendete Mittel zur Stärkung der Tu
gend der Hoffnung bei sich und den anderen;
d) Haltung des Dieners Gottes angesichts des bevorstehenden Todes;
e) Zeit- und Ortsumstände bei eventuellen Mängeln oder Unzulänglichkei
ten des Dieners Gottes in der Ausübung der Tugend der Hoffnung.
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letzten Jahren (z. B. in bezug auf das Vertrauen in die Barmherzigkeit 
Gottes und die Verdienste Jesu Christi, das vorrangige Streben nach 
christlichen Werten, die Gelassenheit des Geistes angesichts von WidI`i8- 
keiten und harten Prüfungen des Lebens, bei der Trennung von den irdi- 
schen Gütern, beim Wunsch nach ewiger Seligkeit user.); 
b) Umstände und Begebenheiten, bei denen der Diener Gottes die Tugend 
der Hoffnung besonders intensiv lebte; 
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gend der Hoffnung bei sich und den anderen; 
d) Haltung des Dieners Gottes angesichts des bevorstehenden Todes; 
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17. Gottesliebe

a) Konkrete Äußerungen der Gottesliebe, die der Diener Gottes in ver
schiedenen Lebensabschnitten und vor allem in den letzten Jahren zu ma

chen pflegte; Zeitpunkt, von dem an sich diese Liebe in besonderer Weise

gezeigt hat;

b) das Bemühen des Dieners Gottes, ständig im Wissen um die Gegenwart

Gottes zu leben;

c) exakte und konstante Erfüllung des göttlichen Willens im täglichen Le

ben (Standespflichten);

d) außergewöhnliche Umstände, unter denen der Diener Gottes seine Lie

be zu Gott unter Beweis stellte;

e) Anstrengungen, Schmerzen, materielle Opfer und geistige Prüfungen,

die der Diener Gottes zur Verherrlichung des Herrn auf sich nahm;
f) Umstände von Zeit, Ort und Personen hinsichtlich eventueller Mängel

und Unzulänglichkeiten des Dieners Gottes bei der Ausübung der Gottes

liebe.

18. Nächstenliebe

a) Natürliches Verhalten des Dieners Gottes gegenüber seinem Nächsten;
b) Augenblicke und Umstände, in denen die Nächstenliebe des Dieners

Gottes besonders markant zum Ausdruck kam;

c) Allgemeine Ausübung der Nächstenliebe des Dieners Gottes gegenüber
den ihm am nächsten stehenden Personen (z. B. Eltern,Verwandte, Freun

de, Mitbrüder, Obere, Arbeitskollegen usw.);

d) Ausübung der Nächstenliebe des Dieners Gottes gegenüber Armen,

Kranken, Leidenden, Ungläubigen, persönlichen Feinden, Fremden usw.;

e) Ausübung der Nächstenliebe des Dieners Gottes in ungewöhnlichen
und schwierigen Situationen, sowohl unter objektivem als auch unter sub

jektivem Gesichtspunkt (z. B. in besonderen Gefahren- und Unglücksmo

menten, im Falle schwerer Angriffe, Gegensätzlichkeiten, Demütigungen,
Verleumdungen, Verfolgungen usw.);

f) Umstände von Zeit, Ort und Personen im Zusammenhang mit eventuel

len Mängeln und Unzulänglichkeiten des Dieners Gottes bei der Ausübung
der Nächstenliebe.

B. KARDINALTUGENDEN

19. Klugheit

a) Zeitabschnitt und Lebensumstände des Dieners Gottes, als dessen über
natürliche Klugheit in erster Linie hervortrat;

Anhang III: Befragung der Zeugen über Leben, Tugenden, Ruf der Heiligkeit 129 

17. Gottesliebe 
a) Konkrete Äußerungen der Gottesliebe, die der Diener Gottes in ver- 
schiedenen Lebensabschnitten und vor allem in den letzten Jahren zu ma- 
chen pflegte; Zeitpunkt, von dem an sich diese Liebe in besonderer Weise 
gezeigt hat; 
b) das Bemühen des Dieners Gottes, ständig im Wissen um die Gegenwart 
Gottes zu leben; 
c) exakte und konstante Erfüllung des göttlichen Willens im täglichen Le- 
ben (Standespflichten); 
d) außergewöhnliche Umstände, unter denen der Diener Gottes seine Lie- 
be zu Gott unter Beweis stellte; 
e) Anstrengungen, Schmerzen, materielle Opfer und geistige Prüfungen, 
die der Diener Gottes zur Verherrlichung des Herrn auf sich nahm; 
f) Umstände von Zeit, Ort und Personen hinsichtlich eventueller Mängel 
und Unzulänglichkeiten des Dieners Gottes bei der Ausübung der Gottes- 
liebe. 

18. Nächstenliebe 
a) Natürliches Verhalten des Dieners Gottes gegenüber seinem Nächsten; 
b) Augenblicke und Umstände, in denen die Nächstenliebe des Dieners 
Gottes besonders markant zum Ausdruck kam; 
c) Allgemeine Ausübung der Nächstenliebe des Dieners Gottes gegenüber 
den ihm am nächsten stehenden Personen (z. B. Eltern,Verwandte, Freun- 
de, Mitbrüder, Obere, Arbeitskollegen user.); 
d) Ausübung der Nächstenliebe des Dieners Gottes gegenüber Armen, 
Kranken, Leidenden, Ungläubigen, persönlichen Feinden, Fremden user.; 
e) Ausübung der Nächstenliebe des Dieners Gottes in ungewöhnlichen 
und schwierigen Situationen, sowohl unter objektivem als auch unter sub- 
jektivem Gesichtspunkt (z. B. in besonderen Gefahren- und Unglücksmo- 
menten, im Falle schwerer Angriffe, Gegensätzlichkeiten, Demütigungen, 
Verleumdungen, Verfolgungen user.); 
f) Umstände von Zeit, Ort und Personen im Zusammenhang mit eventuel- 
len Mängeln und Unzulänglichkeiten des Dieners Gottes bei der Ausübung 
der Nächstenliebe. 

B. KARDINALTUGENDEN 

19. Klugheit 

a) Zeitabschnitt und Lebensumstände des Dieners Gottes, als dessen über- 
natürliche Klugheit in erster Linie hervortrat; 



130 F. Veraja: Heiligsprechung

b) markanteste Ausdrucksformen der übernatürlichen Klugheit des Die

ners Gottes (z. B. bei der Wahl der Lebensführung, im Streben nach Hei

ligkeit, in der Erfüllung der Standespflichten usw.);

c) allgemeine Anwendung der Klugheit des Dieners Gottes unter normalen

wie unter schwierigen und außergewöhnlichen Umständen;

d) Umstände von Zeit und Ort, wo der Diener Gottes eventuell gegen die
übernatürliche Klugheit gehandelt hat, sei es aufgrund eines Mangels
oder aus Übertreibung (z. B. Überstürzung, Leichtsinn, Wankelmut, Nach
lässigkeit, Unentschlossenheit, Oberflächlichkeit, Kleinmütigkeit, persönli
ches Interesse, Weltorientiertheit usw.).

20. Gerechtigkeit gegenüber Gott

a) Zeitpunkt und Umstände, als der Diener Gottes begann, sein Leben und

Wirken am göttlichen Willen auszurichten und diesem unterzuordnen;

b) übliche Art des Dieners Gottes, die göttlichen Gebote, kirchlichen Ge

setze und persönlichen Standespflichten wahrzunehmen;

c) Verlangen und Eifer des Dieners Gottes, vor allem als Erwachsener, im
Hinblick auf die Verehrung und Verherrlichung Gottes;

d) Umstände von Zeit und Ort, in denen der Diener Gottes eventuell gegen
die Gerechtigkeit Gottes verstoßen hat (z. B. ambivalente und heuch
lerische Lebensführung, Eitelkeit, Selbstsucht, Undank gegenüber Gott,
Feigheit, Menschenverachtung usw.).

21. Gerechtigkeit gegenüber dem Nächsten

a) Loyalität und Redlichkeit des Dieners Gottes, vor allem als Erwachse
ner, gegenüber dem Nächsten;
b) Sensibilität und Sorge des Dieners Gottes in bezug auf die geistigen
Güter, sozialen Rechte und materiellen Bedürfnisse des Nächsten;
c) allgemein geübte Gerechtigkeit des Dieners Gottes gegenüber Personen,
zu denen er in einem besonderen Verhältnis stand (z. B. Familienangehö
rige, Obere, Untergebene, Freunde, Mitbrüder, Arbeitskollegen usw.);
d) Umstände von Zeit, Ort und Personen im Zusammenhang mit eventuel
len Mängeln des Dieners Gottes bei der Ausübung von Gerechtigkeit ge
genüber dem Nächsten (z. B. Veruntreuung, vorschnelles Urteil, Lüge,
üble Nachrede, Verleumdung, Verletzung des persönlichen Vertrauens
bzw. des Berufsgeheimnisses, Mißbrauch oder Vernachlässigung der
Machtausübung usw.); Art der eventuellen Wiedergutmachung.
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22. Standhaftigkeit

a) Umstände von Zeit und Ort, als sich der Diener Gottes mit Entschieden
heit und Ausdauer nach Gott auszurichten begann;

b) Schwierigkeiten, Prüfungen und Leiden allgemeiner wie besonderer
Art, denen der Diener Gottes im Laufe seines Lebens ausgesetzt war;

c) Probleme und Leiden des Dieners Gottes im letzten Lebensabschnitt
und vor allem im Angesicht des Todes; Ausgeglichenheit; Übereinstim
mung mit dem göttlichen Willen; Geduld; Beständigkeit, die der Diener
Gottes unter den genannten Umständen zeigte;

d) Umstände, unter denen der Diener Gottes eventuell gegen die Tugend

der Standhaftigkeit gefehlt hat, sei es aufgrund von Mängeln oder aus
Übertreibung (z. B. Feigheit, Unbeständigkeit, Ungeduld, Anmaßung,
Stolz).

23. Maß

a) Ausübung der Tugend des Maßes durch den Diener Gottes in der Ju
gend, im Erwachsenenalter und im letzten Lebensabschnitt; erlangte Kon
trolle über natürliche Neigungen und Leidenschaften; Auftreten und Aus

wirkung dieser Beherrschtheit auf das angeborene Temperament des Die
ners Gottes;

b) allgemeine Lebensführung des Dieners Gottes in bezug auf Arbeit,
Wohnung, persönliche Hygiene, Ernährung, Schlaf usw.;

c) vom Diener Gottes verwendete gewöhnliche und außergewöhnliche Mit
tel zur Erlangung der Tugend des Maßes;

d) etwaige Mängel und Übertreibungen des Dieners Gottes in der Aus
übung der Tugend des Maßes (z. B. in bezug auf Bescheidenheit, Güte,
Sanftmut, Schamhaftigkeit, Enthaltsamkeit, Genügsamkeit usw.).

C. SPEZIELLE TUGENDEN

24. Armut

Es ist zu prüfen, auf welche Weise der Diener Gottes gemäß den Gegeben
heiten seines Standes und seiner Lebensumstände den biblischen Geist

der Distanz zu sich selbst, zu weltlichen Ehren und Reichtümern sowie zu
irdischen Gütern bekundet hat; wie seine Einstellung zu materiellen

Gütern im Allgemeinen und im Besonderen war.

25. Gehorsam

Es ist zu prüfen, auf welche Weise der Diener Gottes gemäß den Gegeben
heiten seines Standes und seiner Lebensumstände der Tugend des Gebor-
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sams im familiären, beruflichen, gesellschaftlichen und kirchlichen Be

reich gerecht wurde. Etwaige außergewöhnliche Umstände im Zusammen

hang mit der Ausübung des Gehorsams seitens des Dieners Gottes sind

aufzuzeigen.

26. Keuschheit

Es ist zu prüfen, wie der Diener Gottes gemäß den Gegebenheiten seines

Standes und seiner Lebensumstände die christliche Tugend der Keusch

heit lebte; Umstände, unter denen diese Tugend besonders zum Ausdruck

kam, sind anzuführen.

27. Demut

Es ist zu prüfen, wie der Diener Gottes gemäß den Gegebenheiten seines
Standes und seiner Lebensumstände den Geist der Demut und der vom

Evangelium postulierten Einfachheit lebte; besonders markante Verhal
tensweisen des Dieners Gottes in der Ausübung der christlichen Demut
sind anzuführen.

V. TUGENDGRAD DES DIENERS GOTTES

28. Man ersuche den Zeugen, auf der Grundlage der von ihm erinnerten
Fakten ein Urteil über den Grad und die Bedeutung der vom Diener Got

tes gelebten Tugenden abzugeben. Besonders eingehend zu prüfen ist,

a) ob der Diener Gottes bei der Ausübung der christlichen Tugenden Aus

geglichenheit, Beständigkeit, geistige Beweglichkeit und Freude an den

Tag legte;

b) ob die vom Diener Gottes ausgeübten Tugenden ungewöhnliche Eigen
schaften darstellen und, wenn ja, welche.

VI. GEBETSGNADEN, CHARISMATISCHE BEGABUNGEN UND

AUSSERGEWÖHNLICHE PHÄNOMENE

29. Das Gebetsleben des Dieners Gottes. Kontemplative Erfahrung. Be
sondere Gebetsgnaden (Empfinden gegenüber Gott, Gefallen an der Hl.
Schrift, geistige Durchdringung der Mysterien, Gewahrsein der Gegen
wart und des Wirkens Gottes; Wahrnehmung seines Innewohnens... ).
30. Eventuelle charismatische Begabungen, außernatürliche Begebenhei
ten sowie ungewöhnliche Phänomene und deren Eigenart (Ekstasen, Visio-
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nen, Offenbarungen, Prophezeiungen, Herzensprüfung, Stigmen, Gabe

der Heilung usw.).

Zusammenhang zwischen dem Gebetsleben und den genannten Fähigkei
ten.

Wie wurden diese Dinge bekannt und wie war die Einstellung des Dieners

Gottes dazu.

Umstände von Zeit, Ort und Personen, als sich die erwähnten Phänomene

ereigneten; ihre Resonanz und ihr Einfluß auf das Leben des Dieners Got

tes und des Volkes.

Meinung und Haltung des Volkes und vor allem der kirchlichen Obrigkeit

diesen Phänomenen gegenüber.

Eventuelle wissenschaftliche Gutachten zu den genannten Phänomenen.

VII. RUF DER HEILIGKEIT ODER DES MARTYRIUMS

31. Zu Lebzeiten. - Ruf, den der Diener Gottes zu verschiedenen Zeiten

seines Lebens genossen hat; Zeitpunkt und Orte der Entstehung und Ent

wicklung des Rufes der Heiligkeit; seine Ausdrucksformen.
Grundlage des Rufes der Heiligkeit (Tugend).
Befürworter und Gegner des Rufes der Heiligkeit und dessen Grundlage;

diesbezügliche Haltung der kirchlichen Obrigkeit.

32. Zum Zeitpunkt des Todes. - Teilnahme des Volkes und der Obrigkeit
an der Beerdigung des Dieners Gottes; öffentliche Anerkennung des Rufes
der Heiligkeit seitens der Obrigkeit, von Privatpersonen, Vereinen usw.;

konkrete Ausdrucksformen der Verehrung des Dieners Gottes.

33. Nach dem Tod. - Kontinuität, Entfaltung und Gediegenheit des Rufes

der Heiligkeit oder des Martyriums; diesbezügliche Besonderheiten (z. B.
spontan entstanden oder künstlich hervorgerufen; einstimmig oder kontro

vers, verbreitet oder begrenzt, beständig und wachsend oder mit der Zeit

abnehmend usw.); Haltung der kirchlichen Behörden.

34. Es ist zu prüfen, ob, inwieweit und wie oft man sich der Massenmedi

en bediente, um Informationen über den Diener Gottes, seine Tugenden
und den Ruf eventueller Wunder aufgrund seiner angeblichen Fürspra
che zu verbreiten; ob über die Causa ein spezieller Bericht veröffentlicht
wurde, in wievielen Sprachen und in welcher Auflage.

35. Der Zeuge ist zu befragen über etwaige Formen des Mißbrauchs des
kirchlichen Kultes innerhalb wie außerhalb der heiligen Stätten (z. B. öf-
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fentliche liturgische Feiern, Triduen und Novenen zu Ehren des Dieners

Gottes, Prozessionen, öffentliche Ausstellung von Reliquien oder Bildern

usv^.).^

VIII. DER FÜRSPRACHE DES DIENERS GOTTES

ZUGESCHRIEBENE GNADENERWEISE

36. Besondere Gnadenerweise und Hilfen, die der Fürsprache des Dieners

Gottes zugeschrieben werden: diesbezügliche Umstände von Zeit, Ort und

Personen.
* * *

Nach dem Verlesen der gesamten vom Zeugen gemachten Aussage gebe

man ihm Gelegenheit, seine Angaben über Leben, Tugenden, Ruf der Hei

ligkeit und Wundertätigkeit des Dieners Gottes je nach Ermessen zu er

gänzen, zu korrigieren oder zu widerrufen.

2 Vor der Inspektion der Grabstätte des Dieners Gottes und jener Orte, an denen Zei
chen eines öffentlichen Kultes vermutet werden, informiert der Bischof (oder sein Dele
gierter) im Rahmen einer entsprechenden „Deklaration" über den „Nicht-Kult" an die
sen Orten. Heutzutage wird jedoch als Ausdruck eines öffentlichen Kultes nicht das ver
standen, was als Zeichen allgemeiner Verehrung Verstorbenen gegenüber gilt. Die even
tuellen Votivgaben hingegen gehen über das Übliche hinaus und können einen Beweis
für den Ruf der Heiligkeit des Dieners Gottes darstellen; sie werden daher gesammelt
und aufbewahrt (Dekr. vom 2. Okt. 1625, in: Decreti di Urbano VIII).
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ANHANG IV

BEFRAGUNG DER ZEUGEN ÜBER ANGEBLICHE WUNDER

Vor Inkrafttreten der geltenden Gesetzgebung (1983) wurde die Befra

gung über angebliche Wunder auctoritate apostolica durchgeführt. Zu die

sem Zweck kümmerte sich die Kongregation auf Grundlage der „Articuli"

des Postulators der Causa um die Abfassung der speziellen Interrogatori-
en für die Zeugeneinvernahme.

Derzeit liegt diese Befragung in der Kompetenz des Diözesanbischofs,
auf dessen Territorium sich das wunderbare Ereignis zugetragen hat, und
die Interrogatorien zur Zeugeneinvernahme werden vom Promotor iusti-
tiae in Zusammenarbeit mit einem Fachexperten erstellt.

Als Hilfestellung bei der Bearbeitung der Interrogatorien über eine an
gebliche Wunderheilung sei hier ein Promemoria über die „rechtsmedizi

nischen Erfordernisse" bei solchen Befragungen angeführt (s. u., Punkt

A), das auf Ersuchen des Verfassers vom damaligen (1982) Sekretär der
Consulta Medica der Kongregation, dem mittlerweile verstorbenen Dr.

Marcello Meschini, Spezialist für Rechtsmedizin, redigiert wurde.

Darüber hinaus seien einige ausgewählte medizinische Interrogatorien

aus der Feder Dr. Meschinis wiedergegeben, die als Beispiel für die Unter

suchung von Fällen dienen können, bei denen die drei Hauptbereiche

(Medizin, Chirurgie, Traumatologie) involviert sind (s. u., Punkt B, C und

D).

A) Rechtsmedizinische Erfordernisse für die Rekonstruktion der

vorgelegten Fälle zur Anerkennung der Außernatürlichkeit der Heilung

Für die angemessene Rekonstruktion der genannten klinischen Fälle hat

die Untersuchung vollkommen personzentriert zu erfolgen, weil jedes In
dividuum und jede Krankheit rechtsmedizinisch bedeutsame Eigenheiten
aufweisen.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die diagnostischen Verfahren

in den klinischen Fächern induktiver Natur sind, während die rechtsmedi
zinische Methode streng deduktiv ist, werden im Folgenden jene Grund
prinzipien dargelegt, die bei der lokalen medizinischen Erhebung zu be-
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handeln sind. Diese gelten als unabdingbar, solange ihnen all jene beson

deren Aspekte zukommen, die klinischen Fällen generell eigen sind („es

gibt keine Krankheiten, sondern nur Kranke").

Die unvermeidliche Langatmigkeit, die mit der Behandlung besonderer

Fälle im allgemeinen verbunden ist, kann von Fall zu Fall durch die Wahl

von Alternativen gemindert werden.

1. Die Rekonstruktion der Familienanamnese hat anhand der Befragung ei

ner größtmöglichen Anzahl von Zeugen, Experten wie Laien, zu erfolgen,

doch wird vor allem von ersteren zu erfahren sein, ob es in der Familie

des Geheilten psycho-physische Gebrechen oder Erbkrankheiten gab (die

Untersuchung ist auf die Eltern des Geheilten, auf sonstige enge Verwand

te, auf Verwandte der Nebenlinie und - soweit zurück als möglich - auf

die Vorfahren auszudehnen). Die Erstellung der Familienanamnese hat im

medizinischen Bereich noch minuziöser zu erfolgen als im chirurgischen,

dies nicht zuletzt deshalb, weil bei letzterem die Differentialdiagnose auch

über Beobachtungen am Operationstisch, Gewebsentnahmen usw. erfol

gen kann. Auf jeden Fall sind dem Geheilten (wenn er noch lebt) bezüg

lich der wichtigsten Krankheiten, die Familie, Vorfahren oder Verwandte

der Nebenlinie betrafen, eine Reihe entsprechender Fragen zu stellen.

2. Die zurückliegende Eigenanamnese des Geheilten muß alle Krankheiten

umfassen, an denen er vor der Krankheit oder den Verletzungen litt, de
ren Heilung als Wunder angesehen wird. Auch hier läßt sich bei der Un

tersuchung auf nicht-fachliche Zeugen zurückgreifen, doch werden - von

wenigen Ausnahmen abgesehen - nur der Geheilte selbst und die behan

delnden Ärzte im nachhinein zu einer einigermaßen befriedigenden
Anamnese in der Lage sein. Dabei ist es zweckmäßig, diese mit etwaigen
Informationen über den Kranken zum Zeitpunkt der Abfassung der Kran

kengeschichte zu vergleichen.

3. Die rezente Anamnese hat sämtliche Informationen zu enthalten,

welche die Krankheit oder Verletzung betreffen, die im Hinblick auf die

mögliche Anerkennung der Außernatürlichkeit der Heilung Gegenstand
der Untersuchung ist.

Im Falle von Krankheiten: erste Symptome, Verlauf des Fiebers, Verhal
ten des Herz-Kreislauf-Apparates, objektive Untersuchung der verschie
denen Organe und Funktionsträger, Resultat der allgemeinen und speziel
len Laboruntersuchungen, der Röntgenuntersuchungen, der elektrokar-
diologischen oder elektroenzephalographischen Tests usw. (je nach Fall).
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Von spezieller Bedeutung sind Informationen über den Verlauf der
Krankheit an ihrem Höhepunkt mit genauen Angaben darüber, ob eine in

fauste Prognose gestellt und durch welche besonderen Symptome diese im
Einzelfall erhärtet wurde. Alle tatsächlich in Anspruch genommenen Be

handlungen sind ausführlich darzulegen, wobei (nach Möglichkeit) sämtli

che verwendete Medikamente, deren jeweils verabreichte Einzel- und

Gesamtdosis, Form und Zeitraum der Verabreichung sowie mögliche gün

stige oder ungünstige Reaktionen darauf anzugeben sind. Bezüglich Blut
transfusionen genügt es nicht, sich rein auf die Zahl zu beschränken, son

dern es sind jeweils der Zeitpunkt der Durchführung, die einzelnen verab
reichten Dosen und die durch sie verursachte Wirkung gesondert anzu

führen.

Im Falle von Verletzungen: genaue Darlegung der „Verletzungsdynamik"
(d. h. der jeweiligen Position des Körpers des Betroffenen und des die
Verletzung verursachenden Gegenstandes zum gegebenen Zeitpunkt), aller
diesbezüglichen Klinikbefunde (Erste Hilfe und Aufnahmediagnose), der
Aussagen von Augenzeugen über die heikelsten Momente (unter Angabe
der Verursachung) und des Heilungsereignisses.

Bei Krankheiten wie bei Verletzungen sind die Art und Weise des
Transportes zum betreffenden Behandlungsort, die dafür benötigte Zeit
und mögliche weitere Verlegungen in verschiedene Abteilungen innerhalb

desselben Krankenhauses oder eine andere Institution anzugeben. In allen

Fällen sind die Personalien der jeweils behandelnden Ärzte anzuführen,
mit detaillierter Angabe ihrer beruflichen Qualifikation (Spezialisierung,

klinischer oder universitärer Aufgabenbereich) und des im medizinischen

Umfeld genossenen Rufes (positiv oder negativ); damit soll die Glaubwür

digkeit der von ihnen gestellten Diagnosen und Prognosen überprüft wer
den können.

Ebenfalls anzugeben ist eine beim Geheilten eventuell vorhandene

gesteigerte Emotionalität und / oder Suggestibilität und ob er oder Mitglie
der der Familie unter psychischen Störungen litten.

4. Von erheblicher rechtsmedizinischer Relevanz ist die Sammlung aller
während der Behandlung des Betreffenden erstellten Krankenberichte, Da

bei ist zu bedenken, daß

a) es neben Aufnahme- und Entlassungsdatum nicht nur der jeweils zu
gehörigen Diagnose bedarf; es ist auch wichtig, daß der Krankenbericht
vollständig ist und sämtliche Angaben über den täglichen Verlauf des Fie

bers und der Symptome, über Änderungen in der Behandlung und deren
Ergebnis sowie über die durchgeführten Untersuchungen enthält;
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b) im Hinblick auf die Krankenberichte (aus Platzgründen) eine Aufbe

wahrungspflicht von lediglich zehn Jahren besteht.

Im Falle chirurgischer Eingriffe gibt ein vollständiger Krankenbericht

somit detailliert Auskunft hinsichtlich des vorgenommenen Eingriffes und

der dabei gewonnenen Erkenntnisse über den Körper des Kranken. Ana

log gilt dies für eventuelle histologische Untersuchungen. Diesbezügliche

Informationen sind nicht nur beim Operateur, sondern - selbst wenn die

ser noch lebt - auch von seinem bei der Operation anwesenden Assistenz

arzt, dem gesamten Operationsteam, der Oberschwester und der Kranken

schwester einzuholen, die den Patienten unmittelbar betreut haben. Im

Einzelnen ist zu fragen, welchen Eindruck der Operationsbereich nach

Öffnung machte, ob die Beobachtungen während der Operation die vor
dem Eingriff gestellte Diagnose bestätigten oder widerlegten und ob die

Prognose daraufhin modifiziert wurde. Nicht zu vernachlässigen sind die

Dauer des Eingriffs und das Verhalten des Operierten in den unmittelbar

darauffolgenden Stunden und Tagen.

5. Chronologie: Für ein gültiges chronologisches Bezugssystem der einzel

nen Phasen von Krankheit und Heilung bedarf es einer möglichst umfas

senden und genauen Zusammenstellung der einzelnen Fakten. Wesentlich

sind dabei der genaue Zeitpunkt, zu dem die Krankheit ausbrach oder es

zu den Läsionen kam, wann eventuelle Symptome einer gravierenden Ver

schlechterung oder einer Besserung auftraten (wenn möglich, auch unter

Angabe von Tag und Stunde), wann das erste- und das letztemal zum Die

ner Gottes gebetet wurde, der chronologische Verlauf der Heilung, ob

sich frühere Funktionen teilweise oder vollständig regenerierten, ob et

waige (auch partielle) Schäden oder schmerzhafte Symptome verblieben
und wie lange genau diese Symptomatik nach erfolgter Genesung andau
erte.

6. Meinung der behandelnden Ärzte: Die behandelnden Ärzte (auf die wir
vorbehaltlich der obengenannten Besonderheiten noch zurückkommen

werden) sind über jene Umstände zu befragen, die zu einer eventuell in

fausten Prognose führten, über die Möglichkeit von Rückfällen, die Un-

vollständigkeit der Heilung und deren (vor allem chronologischen) Ver
lauf.

7. Kontrollergebnisse nach der Heilung: Zur Bestätigung der Heilung ist
über das Ergebnis aller eventuell durchgeführten Kontrollen zu berichten,
indem man einen Arzt, der im Bereich, in den die betreffende Krankheit

(oder Verletzung) fällt, besonders qualifiziert ist, mit der Untersuchung
des aktuellen Befindens der geheilten Person beauftragt.^
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8. Bestätigung durch das Einwohnermeldeamt: Im Falle eines nachfolgen

den Todes der geheilten Person aufgrund einer anderen Krankheit (oder

Verletzung) ist der beim Einwohnermeldeamt hinterlegte Totenschein, der

die genaue Todesursache enthält, einzuholen.

9. Statistiken und Bibliographie: In Fällen, die nicht zur allgemeinen medi

zinischen Praxis gehören, ist es von Vorteil, jüngere Statistiken über ähn

liche Fälle zu sammeln, um daraus den Prozentsatz natürlicher Heilungen

infolge bestimmter Eingriffe oder medikamentöser Behandlungen zu er

mitteln. Noch besser ist es, wenn zur Untermauerung der genannten Stati

stiken eine glaubwürdige und aktualisierte Bibliographie angelegt wird.

B) Interrogatorium für einen medizinischen Fall

(Das vorliegende Interrogatorium diente zur Untersuchung der Heilung von

Frau M. M. „von chronischer Polyarthritis, verbunden mit irreversiblem

Funktionsverlust aller betroffenen Gelenke", Prognose: „infaust quoad vale-

tudinem".)

Vorausgeschickt seien die Fragen „zur Person des Zeugen" (analog den

Angaben in Anhang III, Nr. 1-4).

5. Fragen an den Zeugen:

a) Vorname, Familienname, Alter, Wohnsitz der geheilten M. M.;

b) Krankheit, von der behauptet wird, daß sie auf wunderbare Weise ge
heilt wurde;

c) Zeitpunkt der angeblichen Wunderheilung.

6. Der Zeuge hat anzugeben, ob er ein die Heilung betreffendes Dokument
oder Attest mit sich führt, und dieses vorzulegen.

Fragen an den Zeugen:

7. Wie sieht die Familienanamnese von Frau M. M. aus? Mit anderen Wor

ten: Ist der Zeuge in der Lage, über die wichtigsten Krankheiten der Eltern

der Betroffenen oder jene anderer naher Verwandter Auskunft zu geben?
Im Besonderen: Ist dem Zeugen bekannt, ob in der Familie der Geheil

ten Geisteskrankheiten oder Epilepsie auftraten? Wenn ja, möge er jede

1 Die Normae vom 7. Februar 1983, Nr. 34b, schreiben vor, daß die geheilte Person
- sofern sie noch am Leben ist - einer Kontrolluntersuchung durch die Experten von
Amts wegen unterzogen werde. Die Zahl der Experten ist in der Norm nicht ausdrück
lich angeführt; da man jedoch von „Experten" spricht, müssen es mindestens zwei sein;
dies ist auch die übliche Praxis.
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Einzelheit, die er über die betroffene Person, die Diagnose oder den Ver

lauf der Krankheit weiß, zur Kenntnis bringen.

Bei allen seinen Angaben hat der Zeuge Umstände und Quellen seines

Wissens bekanntzugeben, (Dies gilt für sämtliche folgende Fragen!)

8. Wie siebt die zurückliegende Eigenanamnese der Gebeilten aus? Mit an

deren Worten: Bis zu welchem Zeitpunkt befand sich Frau M. M. bei be

ster Gesundheit? Welche Krankheiten hatte sie vor jenem Leiden, von

dem man glaubt, daß es im August 1981 auf wunderbare Weise gebeilt
wurde? Bis zu welchem Jahr war es Frau M. M. möglich, ihrer normalen
beruflichen Tätigkeit nachzugeben? Welche Krankheitssymptome traten

nach diesem Zeitpunkt auf? Welchen Arzt nahm Frau M. M. in Anspruch?

Wie lautete seine Diagnose? Welche Behandlung wurde von ihm ver

schrieben? Welches Ergebnis erbrachte die Behandlung?

9. Wie sieht die rezente Eigenanamnese von Frau M. M. aus? Mit anderen

Worten: An welcher Krankheit litt sie in den letzten zehn Jahren in erster

Linie? Konkret: Wie funktionierten die verschiedenen Gelenke? Genauer:

Welche Beeinträchtigungen zeigten Hüften, Knie, Ellbogen, Handgelenke,
Finger, Schultern, Wirbelsäule? Konnte die Patientin, wenngleich ge
stützt, gehen? Konnte sie sitzen? Erwies sich die Verwendung eines Roll
stuhles für die Kranke als vorteilhaft? Wenn nein, warum konnte der

Rollstuhl nicht verwendet werden?

Mußte die Kranke ständig das Bett hüten? Wenn ja: nur für eine be
stimmte Zeit oder täglich? Falls Letzteres zutrifft: ab welchem Zeitpunkt?

Konnte die Kranke allein auf die Toilette gehen oder benötigte sie Hilfe?

Konnte sie die Wohnung überhaupt je verlassen? Konkret: Wenn eines ih

rer Kinder heiratete, konnte sie dann an der Feier teilnehmen? Wenn ja,
welche Stellung nahm sie während der Reise und der Feierlichkeiten ein?

Welcher Art von Hilfe bedurfte sie? Wann war das (zumindest das Jahr

angeben!)?

10. Frau M. M. erhielt ihre Pension offensichtlich von der Sozialfürsorge,
Ist dem Zeugen bekannt, wo die gesundheitlichen Kontrollen vorgenom
men wurden? Erfolgte die ärztliche Untersuchung bei den Sozialfürsorge
stellen oder bei der Kranken zu Hause? Vor allem: Wie lauteten die Dia

gnosen, die zur Anerkennung der Invalidität führten? Wann war das?

11. Gab es Spitalsaufenthalte? Wenn ja: wo und wann? Mit welchem
Transportmittel wurde die Kranke jeweils hin- und zurückgebracht? Wel

che Untersuchungen wurden während dieser Aufenthalte gemacht? Mit
welchem Ergebnis? Wie lauteten die jeweiligen Diagnosen bei ihrer Ent-
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lassung aus dem Krankenhaus? Konkret: Wurden außer der Gelenkser
krankung noch andere Krankheiten festgestellt? Wenn ja, welche? Welche
Behandlungsformen wurden während ihres Spitalsaufenthaltes ange
wandt? Mit welchem Resultat? Konnte die Betroffene nach ihrer Rück

kehr in die Familie wieder irgendwelche Tätigkeiten ausüben, z. B. auch

nur häusliche Arbeiten verrichten? Konnte sie sitzen?

12. Welche Ärzte betreuten Frau M. in S. Calogero? (Der Zeuge nenne je
weils Name und Vorname und nach Möglichkeit auch den Zeitraum, in

dem die Kranke bei ihnen in Behandlung war.)

Kennt der Zeuge die vorgeschriebenen Behandlungen und welchen Er
folg hatten diese? Waren die Medikamente kurz vor der als Wunder ange
sehenen Heilung gewechselt worden? Wenn ja, welche neuen Medikamen
te erhielt die Kranke? Von wann an hat sie diese verwendet? Wie wurden

sie verabreicht (intravenös, intramuskulär, als Zäpfchen oder oral)?

13. Wurden im Hinblick auf die Heilung der Kranken Gebete verrichtet?
Wenn ja, zu wem? Von wem? Von welchem Zeitpunkt an? Wurde um die
Genesung der Kranken insgesamt gebetet oder um die Heilung von einer

ganz bestimmten Krankheit? In letzterem Fall: Um die Heilung von wel

cher Krankheit wurde gebetet?

Ließ die Kranke durchblicken, daß sie sicher sei, zu einem bestimmten

Zeitpunkt wieder gesund sein? Wenn ja, wer sollte ihr das versichert ha

ben? Wem machte sie davon Mitteilung?

14. Auf welche Weise ereignete sich die Heilung? Mit anderen Worten:

wie ereigneten sich, genaugenommen, die einzelnen Fakten, die zusam

men die Heilung ausmachten? Wann war das? Wer war dabei? War die
Funktionsfähigkeit der verschiedenen erkrankten Gelenke nur zum Teil

oder zur Gänze wiederhergestellt? Erfolgte die Reaktivierung allmählich

oder plötzlich? Wann (Jahr, Monat, Tag und Stunde) konnte die Geheilte
das Haus verlassen und ohne Stütze gehen?

15. Welcher Arzt hat die Heilung als erster festgestellt? Wann war das

(Jahr, Monat und Tag)? Was stellte er fest? Waren alle betroffenen Gelen

ke wieder voll funktionsfähig? Wie stand es um die Muskulatur? War eine

aufrechte Haltung möglich? Konnte sich die Betroffene bücken? Hatte sie

Gleichgewichtsstörungen? Konnte sie ohne fremde Hilfe gehen oder mit

Stütze oder überhaupt nicht?

Wurde die Geheilte außer von dem Arzt, der als erster die Möglichkeit
hatte, die Heilung festzustellen, nach der Heilung auch noch von anderen
Ärzten untersucht? Wenn ja, von wem? Wann? Mit welchem Ergebnis?
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16. (Für die Fachleute unter den Zeugen) Der Zeuge teile mit, ob der vor

liegende Sachverhalt seinem Wissen und seiner Erfahrung nach natürlich

erklärbar sei.

17. (Für die Nicht-Fachleute unter den Zeugen) Der Zeuge teile mit, ob

der vorliegende Sachverhalt seiner Meinung nach natürlich erklärbar sei.

18. Wie ist das derzeitige Allgemeinbefinden der Geheilten? Wie funktio

nieren ihre Gelenke? Kann sie häusliche Tätigkeiten verrichten? Kann sie

einer Arbeit nachgehen? Hat sie nach der für wunderbar gehaltenen Hei

lung Rückfälle erlitten? Oder hatte sie andere Krankheiten? In letzterem

Fall: Litt sie an besagten Krankheiten schon vor der Heilung von Polyar-
thritis oder traten diese erst nachher auf? Müssen zur Zeit medikamentöse

Behandlungen durchgeführt werden? Wenn ja: um welche Medikamente

handelt es sich? Wer hat sie verschrieben? In welcher Dosierung? Wie

werden sie verabreicht?

19. Wurden röntgenologische, elektrokardiologische oder elektroencepha-

lographische Kontrollen durchgeführt? Wenn ja, wann? Wo? Mit wel

chem Ergebnis? Stehen weitere Untersuchungen auf dem Programm?

Wenn ja, welche Untersuchungen müssen wiederholt werden?

20. Gab es oder gibt es einen Arzt, der - in Kenntnis des klinischen Falles

- die angesprochene Heilung für natürlich erklärbar hielt oder hält. Wenn

ja, wie ist der Name des/der Betreffenden.

Oder gibt es jemanden, von dem die Exaktheit der Diagnose der Krank
heit, deren Heilung als Wunder angesehen wird, angezweifelt wurde oder
wird? Wenn ja, welche andere Diagnose wird statt dessen vorgebracht?

21. Falls es sich um bereits verstorbene Personen (geheilte Person oder

Zeugen) handelt oder diese aus gutem Grund keiner Prüfung unterzogen
werden können, sind vom Postulator der Causa authentische Dokumente
zu verlangen und den Akten beizufügen, die den Tod der betreffenden
Personen oder deren rechtmäßige Verhinderung an der Zeugeneinvernah

me hinreichend bestätigen.

22. Man frage den Zeugen, ob er etwas zu ergänzen, zu korrigieren oder

zu erklären habe, sei es, weil er zum betreffenden Punkt nicht speziell be
fragt wurde oder weil ihm dieser Umstand erst später eingefallen ist.
Wird dies vom Zeugen bejaht, so hat er klar und detailliert darüber zu

berichten und dabei die jeweiligen Umstände sowie die Quelle seines Wis

sens anzuführen.
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C) Interrogatorium für einen chirurgischen Fall

(Das vorliegende Interrogatorium diente zur Untersuchung einer Heilung
von einem malignen Tumor des rechten Oherarmknochens, der einem chi

rurgischen Eingriff mit Biopsie - y,Plasmozytom'' - und einer nachfolgenden

Strahlenbehandlung unterzogen wurde, mit erneutem Auftreten der lokalen

Schmerzsymptomatik nach einem Jahr,)

Die Fragen 1-6 decken sich mit jenen im vorhergehenden Interrogatori
um.

7. Wie sieht die Familienanamnese von Frau A. M. P. aus? Mit anderen

Worten: Kannte der Zeuge die Eltern oder andere nahe Verwandte der

Geheilten persönlich oder ist er zumindest in der Lage, einige Details über

deren Gesundheitszustand zu berichten? Für den Fall, daß der Zeuge von

(kurzen oder lang anhaltenden) schweren Krankheiten weiß, an denen die

betreffenden Verwandten der Kranken litten, gebe er die Personalien der
erkrankten oder an einer solchen Krankheit verstorbenen Person an, mit

genauer Bezeichnung der jeweiligen Krankheit, Beschreibung der Sympto

me und des Krankheitsverlaufes. Auf alle Fälle führe der Zeuge genau

aus, ob es sich um eindeutig festgestellte (von wem, wann und auf wel

cher Grundlage) oder lediglich um vermutete (von wem und wann) Krank
heiten handelte.

Konkret: Weiß der Zeuge von tumorartigen Erkrankungen in der Fami

lie der Geheilten? Wenn ja, welches Organ war betroffen? In welchem

Jahr? Wie lange dauerte die Krankheit? Wie war ihr Ausgang? Wer war

der behandelnde Arzt?

Bei allen seinen Angaben hat der Zeuge Umstände und Quellen seines

Wissens bekanntzugeben,

8. Wie sieht die zurückliegende Eigenanamnese der Geheilten aus? Mit an

deren Worten: Litt sie als Kind an ernsteren Krankheiten? Wenn ja, wie
lange nahm die jeweilige Genesung in Anspruch? Welche Behandlungs
formen wurden angewandt? Was waren die eventuellen Folgen?

9. Wie sieht die rezente Anamnese der Geheilten aus? Konkret: bis zu wel

chem Zeitpunkt befand sich Frau A. M. P. bei guter Gesundheit? Ist dem
Zeugen bekannt, wann sich die ersten Symptome der Krankheit einstell

ten, deren Heilung auf die Fürsprache der Dienerin Gottes C. M zurück
geführt wird?
Welcher Art waren die Symptome? Von welchem Teil des Körpers war

die Krankheit ausgegangen? War sie äußerlich erkennbar? Hatte die
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Kranke Schmerzen? Hatte sie Schwellungen? War der Arm in seiner

Funktion beeinträchtigt? Welcher Arzt behandelte die Kranke als erster?

Welche Untersuchungen und Behandlungen verschrieb er? Was war das

Ergebnis der Untersuchungen? Was war das Ergebnis der Behandlung?
Konkret: Wurden Röntgenaufnahmen gemacht? Wenn ja, wann? Von

wem? Mit welchem Ergebnis?

Wurde die Kranke in Spitalsbehandlung genommen? Wenn ja, wann?
Für wie lange? Welchen Spitalsärzten wurde die Kranke anvertraut? Wie

lautete die jeweilige Diagnose bei der Aufnahme und bei der Entlassung?
Wurde während dieses oder eines anderen Krankenhausaufenthaltes eine

histologische Untersuchung vorgenommen? Wenn ja, wann? Mit welchem

Ergebnis? Reichte das Ergebnis der röntgenologischen und der histologi-
schen Untersuchung für eine sichere Diagnose aus? Wenn ja, wie lautete

die Diagnose? Wenn nein, welche Zweifel verhinderten eine sichere Dia

gnose?

Wurde die Kranke einem chirurgischen Eingriff unterzogen? Wenn ja,

in welchem Krankenhaus? Wann? Wer führte diesen durch? Reichten die

während des Eingriffes gewonnenen Erkenntnisse für eine sichere Dia

gnose aus? Wurde Gewebe für eine histologische Untersuchung entnom
men? Wenn ja, was ergab die Untersuchung? Lieferte diese genügend Si

cherheiten für eine präzise Sachdiagnose oder gab sie Anlaß zu zweifeln?

10) Wurde die aufgrund der röntgenologischen und histologischen Unter

suchungen sowie der Feststellungen der Chirurgen während des Eingriffs

erstellte Diagnose dem behandelnden Arzt, der Kranken selbst oder Ver

wandten mitgeteilt? In jedem Fall hat der Zeuge genau anzugeben, um
welche Diagnose es sich handelte und von wem sie wem wann mitgeteilt
wurde.

Gab es bei den am Eingriff beteiligten Chirurgen bezüglich der Diagnose
Einstimmigkeit oder unterschiedliche Meinungen? In letzterem Fall: wie
lautete die Diagnose jener Ärzte, die mit der offiziellen Diagnose nicht
einverstanden waren?

11) Wie lautete die aus dieser Diagnose und dem speziellen wie allgemei
nen Befinden der Kranken abgeleitete Prognose? Konkret: wie lange gab
man der Kranken nach der Operation noch zu leben? Waren sich die Ärz

te, die über den klinischen Fall voll auf dem Laufenden waren, bezüglich
der Prognose einig oder nicht? (Der Zeuge berichte nach Möglichkeit über
die verschiedenen Ansichten der Ärzte, unter Hinweis auf die Namen der
einzelnen).
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12) Wie war der post-operative Verlauf? Wie lange blieb die Kranke nach

dem chirurgischen Eingriff noch im Spital? Wie oft kam sie nach der Ent
lassung zur Kontrolle? Oder kam sie in erster Linie zwecks Applikationen?
Falls Letzteres zutrifft: welcher Art waren diese? Wieviele Applikationen

wurden insgesamt vorgenommen? Erinnert sich der Zeuge an die Höhe

der jeweiligen Dosis und bis zu welcher Gesamtdosis diese verabreicht

wurden? Wer führte die Behandlungen durch? Wo? Mit welchem Ergeb

nis? Gab es Unverträglichkeitsreaktionen auf die Bestrahlungen? Wel

chem Arzt wurde die Betroffene nach der Behandlung zur Kontrolle an

vertraut?

13) Gab es jemanden, der Frau A. von einer Schwangerschaft abriet?
Wenn ja, wer? Kannten die Kranke und ihr Ehemann die genaue Diagno
se? Konkret: War ihnen bekannt, daß es sich um einen bösartigen Tumor

mit infauster Prognose handelte?

Wurde Frau A. dennoch schwanger? Stellten sich nach Beginn der
Schwangerschaft an der kranken Extremität neuerlich Schmerzen oder

andere Beschwerden ein, die bereits vor der Operation bestanden hatten,
oder kamen neue hinzu? Wurde die Schwangerschaft zu Ende geführt?
Wenn nein, kam es zu einem Spontanabort? Wenn ja, wann war das? In
welchem Schwangerschaftsmonat? Wurden daraufhin Kontrazeptiva ver

schrieben? Wenn ja, von wem? Wurden diese Kontrazeptiva regelmäßig

oder unregelmäßig genommen? Wurde Frau A. erneut schwanger? Wel

che medizinischen Behandlungen genau wurden der Kranken, unabhängig

von der Schwangerschaft, nach dem chirurgischen Eingriff verabfolgt?

Für wie lange? Wurden die Behandlungen zu einem bestimmten Zeitpunkt

ganz eingestellt? Wenn ja, wann war das? Auf wessen Veranlassung?

14) Wurde für die Genesung der Kranken gebetet? Wenn ja, zu wem?
Von wem? Auf welche Weise? Ab welchem Zeitpunkt? Für wie lange?
Wurden die Gebete ausschließlich an die Dienerin Gottes C. M. oder

auch an andere Diener Gottes gerichtet? In welchem Zustand befand sich

die Kranke zu Beginn der Gebete? Der Zeuge berichte über sämtliche ihm

bekannte Details wie: das Allgemeinbefinden der Kranken, den Zustand

der kranken Extremität, etwaige Ergebnisse der Laboruntersuchungen
(Analysen) oder Röntgenuntersuchungen, die möglicherweise kurz vor Be

ginn der Gebete durchgeführt worden waren. Er berichte auch über even
tuelle prognostische Aussagen, die damals in diesem Zusammenhang ge
macht wurden, und nenne deren Urheber.

15) Zeigten sich bei der Kranken bereits vor Beginn der Gebete gewisse
Anzeichen einer Besserung? Wenn ja, welche? Und war die Besserung
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von einem Arzt festgestellt worden? Wenn ja, von welchem Arzt? Wann?

(Wenn möglich, mit präziser oder annähernd präziser Datumsangabe).

Kam es während der Gebete zu einer Besserung? Wenn ja, inwiefern?
Von wem wurde sie festgestellt? Wann?

In welchem lokalen und allgemeinen Zustand befand sich die Kranke

nach Beendigung der Gebete?

In chronologischer Zusammenfassung der Ereignisse: Bis zu welchem

Datum schritt die Krankheit fort? Wann stellte man eine erste Besserung
fest? Waren neue Behandlungen durchgeführt worden? Wenn ja, welcher

Art? Unabhängig davon, ob derlei Behandlungen zum Einsatz kamen oder

nicht: ging die Besserung langsam und schrittweise, rasch oder sehr rasch
vor sich? Wann wurde die Kranke als geheilt betrachtet? Wird die Heilung
von den Ärzten mit gutem Grund für vollständig und dauerhaft gehalten
oder nur für vorübergehend? In letzterem Fall: Wie lauten die Prognosen

der Ärzte im Hinblick auf die Zukunft der Geheilten? Mit anderen Wor

ten: Ist mit Rückfällen zu rechnen? Wenn ja, ist seit der offensichtlichen

Genesung noch zuwenig Zeit vergangen, um von einer vollständigen Hei

lung sprechen zu können? Wenn ja, von wem wurden solche Bedenken

geäußert und wann? Wem gegenüber? Welche Behandlungen und Kon
trollen wurden angesichts dieser Bedenken verschrieben?

Wurde nach der Heilung irgendeine Behandlung oder wurden Applika
tionen durchgeführt? Wenn ja, um welche Behandlungen oder Applikatio
nen handelte es sich? Im einen wie im andern Fall: wann wurde damit be

gonnen und wann wurden bzw. werden sie abgeschlossen? Wurde nach

der Heilung irgendeine Untersuchung durchgeführt? Wenn ja, welcher

Art? Wann? Mit welchem Ergebnis?

16) Gab oder gibt es einen Arzt, der - in guter Kenntnis des klinischen
Falles - der Ansicht war oder ist, daß die Heilung mit natürlichen Geset

zen erklärt werden könne oder auf die angewandten Behandlungen zurück

zuführen sei? Wenn ja (unter Namensnennung des betreffenden Arztes):
bezog sich diese Erklärung auf die Heilung als solche oder auf die Art und

Weise ihres Hergangs?

Konkret (bei einem fachlich gebildeten Zeugen): sind dem Zeugen Fälle
bekannt, die dem vorliegenden sowohl von der Natur der Krankheit als
auch den Behandlungsmethoden her vollkommen gleichen und sich zu ei
nem bestimmten Zeitpunkt ihrer Entwicklung für ein paar Jahre oder end
gültig zurückbildeten?

Wurde die Exaktheit der Diagnose vor allem hinsichtlich des malignen
Charakters der Krankheit und der daraus abgeleiteten infausten Prognose
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in Zweifel gezogen? Oder bezieht sich dieser Zweifel auf die Außernatür
lichkeit der Heilung aufgrund der Art und Weise ihres Hergangs, die Effi
zienz der chirurgischen und medizinischen Behandlungen sowie das
Nicht-Vorhandensein der Vollständigkeit und Dauerhaftigkeit der Heilung

selbst? (Der Zeuge berichte nach Möglichkeit über jedes Detail, das ihm
hinsichtlich dieser fachlichen Einwände über die Außernatürlichkeit der

Heilung bekannt ist).

17) (Für die Fachleute unter den Zeugen) Der Zeuge teile mit, ob der vor
liegende Sachverhalt seinem Wissen und seiner Erfahrung nach natürlich
erklärt werden könne.

18) (Für die Nicht-Fachleute unter den Zeugen) Der Zeuge teile mit, ob
der vorliegende Sachverhalt seiner Meinung nach natürlich erklärbar sei.

19) Befindet sich die Geheilte gegenwärtig in Behandlung? Wenn ja: wel
che Medikamente werden ihr verabreicht? Wer hat sie verschrieben?

Wann wurde mit der Medikation begonnen? Für wie lange, auf welche
Art (kontinuierlich oder in Zyklen) und in welcher Dosierung werden die
se Medikamente künftig verabreicht werden?

Ist dem Zeugen bekannt, ob sich bei der Geheilten gegenwärtig anato

misch oder funktioneil morbide Nachwirkungen der vorausgegangenen
Krankheit zeigen, von der sie als geheilt gilt? Wie ist der Allgemeinzu

stand der Geheilten?

20) Wie lange liegen die letzten Kontrollen, denen die Geheilte unterzogen
wurde, zurück? Welcher Art waren diese Kontrollen? Wer hat sie durch

geführt? Wann? Mit welchem Ergebnis? Wurde der Zeitpunkt für weitere
Kontrollen bereits festgelegt?

21) Litt die Betroffene nach der genannten Heilung noch unter anderen
Krankheiten? Wenn ja, um welche Kranklieiten handelte es sich? Wann

traten diese auf und wann verschwanden sie wieder? Welchen Verlauf

nahmen sie? Wie war ihr Ausgang? Gab es unter ihnen auch Krankheiten,
die man mit jener, von der sie als auf wunderbare Weise geheilt gilt, in
Verbindung bringen könnte?

22) Man frage den Zeugen, ob er etwas zu ergänzen, zu korrigieren oder
zu erklären habe, sei es, weil er zum betreffenden Punkt nicht speziell be
fragt wurde oder weil ihm dieser Umstand erst später eingefallen ist.
Wird dies vom Zeugen bejaht, so hat er klar und detailliert darüber zu

berichten und dabei die jeweiligen Umstände sowie die Quelle seines Wis

sens anzuführen.
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lichkeit der Heilung aufgrund der Art und Weise ihres Hergangs, die Effi- 
zienz der chirurgischen und medizinischen Behandlungen sowie das 
Nicht-Vorhandensein der Vollständigkeit und Dauerhaftigkeit der Heilung 
selbst? (Der Zeuge berichte nach Möglichkeit über jedes Detail, das ihm 
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Heilung bekannt ist). 
17) (Für die Fachleute unter den Zeugen) Der Zeuge teile mit, ob der vor- 
liegende Sachverhalt seinem Wissen und seiner Erfahrung nach natürlich 
erklärt werden könne. 
18) (Für die Nicht-Fachleute unter den Zeugen) Der Zeuge teile mit, ob 
der vorliegende Sachverhalt seiner Meinung nach natürlich erklärbar sei. 
19) Befindet sich die Geheilte gegenwärtig in Behandlung? Wenn ja: wel- 
che Medikamente werden ihr verabreicht? Wer hat sie verschrieben? 
Wann wurde mit der Medikation begonnen? Für wie lange, auf welche 
Art (kontinuierlich oder in Zyklen) und in welcher Dosierung werden die- 
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misch oder funktionell morbide Nachwirkungen der vorausgegangenen 
Krankheit zeigen, von der sie als geheilt gilt? Wie ist der Allgemeinzu- 
stand der Geheilten? 

l x  

20) Wie lange liegen die letzten Kontrollen, denen die Geheilte unterzogen 
wurde, zurück? Welcher Art waren diese Kontrollen? Wer hat sie durch- 
geführt? Wann? Mit welchem Ergebnis? Wurde der Zeitpunkt für weitere 
Kontrollen bereits festgelegt? 
21) Litt die Betroffene nach der genannten Heilung noch unter anderen 
Krankheiten? Wenn ja, um welche Krankheiten handelte es sich? Wann 
traten diese auf und wann verschwanden sie wieder? Welchen Verlauf 
nahmen sie? Wie war ihr Ausgang? Gab es unter ihnen auch Krankheiten, 
die man mit jener, von der sie als auf wunderbare Weise geheilt gilt, in 
Verbindung bringen könnte? 
22) Malt frage den Zeugen, ob er etwas zu ergänzen, zu korrigieren oder 
zu erklären habe, sei es, weil er zum betreffenden Punkt nicht speziell be- 
fragt wurde oder weil ihm dieser Umstand erst später eingefallen ist. 

Wird dies vom Zeugen bejaht, so hat er klar und detailliert darüber zu 
berichten und dabei die jeweiligen Umstände sowie die Quelle seines Wis- 
sens anzuführen. 
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D) Interrogatorium im Falle einer Verletzung

(Das vorliegende Interrogatorium diente zur Untersuchung der Heilung von

Dr. R. E. C. von einer „Wirheifraktur des L1 mit vollständiger Lähmung der

rechten unteren Extremität, nahezu vollständiger Lähmung der linken unter

en Extremität und Störungen des Schließmuskels'', Prognose: „reserviert

quoad vitam, sehr reserviert quoad valetudinem").

Fragen 1-6 wie oben unter B) und C).

7) Wie sieht die Familienanamnese des Geheilten aus? (Der Zeuge beziehe

sich dabei auf die wichtigsten Krankheiten der Eltern des Geheilten oder

anderer naher Verwandter).

Bei allen seinen Angaben hat der Zeuge Umstände und Quellen seines

Wissens bekanntzugehen.

8) Wie sieht die zurückliegende Eigenanamnese des Geheilten aus? (Der

Zeuge beziehe sich dabei auf die Krankheiten des Geheilten vor dem Un
fall vom 17. September 1977 an Bord der „Jet Caribe").

9) Wie sieht die rezente Eigenanamnese des Geheilten aus? Mit anderen
Worten: Was war der Hergang des Unfalls, bei dem der Betreffende die

erwähnten Verletzungen davontrug? In welcher Position befand sich Dr.

R. E. C. zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes? Wodurch und an welcher

Stelle des Körpers wurde er verletzt?

10) In welchem Krankenhaus erfolgte die Erstbehandlung des Verletzten?
Wann wurde er in ein anderes Spital verlegt? Wie lange blieb er dort? Er

folgte anschließend noch eine weitere Verlegung?

11) In welche Klinik wurde der Verletzte zur Durchführung des chirurgi
schen Eingriffes aufgenommen? Wann war das? In welchem Zustand be
fand sich der Patient zum Zeitpunkt der Aufnahme? Aufgrund welcher

Symptome hatte man sich zum sofortigen Eingriff entschlossen? Welche
Untersuchungen waren vorausgegangen? Mit welchem Ergebnis? Kon
kret: Bestand eine Verletzung an der Wirbelsäule? Wenn ja, an welcher
Stelle?

12) (Für die Fachleute unter den Zeugen) Handelte es sich um eine offene
oder eine geschlossene Wirbelsäulenverletzung? Waren Wirbel gebro
chen? Wenn ja, welche? Hatten sich Knochenfragmente verlagert? Waren
die Nervenimpulse unterbrochen? Wenn ja, vollständig oder unvollstän
dig? Kam es von der Läsion abwärts zu einer Muskellähmung? Bestand ei
ne Paraplegie? Wurde eine Narkose vorgenommen? Wenn ja, Vollnarkose
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12) (Für die Fachleute unter den Zeugen) Handelte es sich um eine offene 
oder eine geschlossene Wirbelsäulenverletzung? Waren Wirbel gebro- 
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oder Lokalanästhesie? Welcher Bereich wurde narkotisiert? Kam es zu

Störungen von Blasen- und Afterschließmuskel? Welche Möglichkeit der

Fortbewegung war für die Zukunft, auch nach dem Eingriff, in Aussicht
gestellt?

13) Wann genau wurde der Eingriff durchgeführt? Von wem? (Der Zeuge
nenne nicht nur den Namen des Operateurs, sondern mache auch

Angaben über die Zusammensetzung des Operationsteams). Welche Ver

letzungen wurden auf dem Operationstisch festgestellt? Welche Prognose

leitete sich daraus ab? Wem wurde dieselbe mitgeteilt? Wann? Welcher

Eingriff wurde vorgenommen? Führte das Ergebnis des Eingriffes zu

einer Modifizierung der oben erwähnten Prognose?

14) Wurde für die Heilung des Kranken gebetet? Wenn ja, zu wem? Von

wem? Von wann an?

15) Wieviele Tage nach Beginn der Anrufungen des Dieners Gottes zeig
ten sich erste Anzeichen für eine Wiederherstellung der Funktionen? Was
waren die ersten Symptome einer Besserung? Nach welcher Zeit wurde

die volle Rückkehr zur Normalität festgestellt? Betraf diese die motori
schen und sensorischen Funktionen gleichermaßen oder nur eine von bei

den? Wieviele Tage nach Beginn der Gebete stellte sich die Kontrollfunkti

on von Blasen- und Afterschließmuskel wieder ein? Nach welcher Zeit

konnte der Patient wieder gehen? War das Gehvermögen partiell oder zur

Gänze wiederhergestellt? Für den Fall, daß eine Gehbehinderung zurück

blieb: worin besteht diese und wodurch wird sie verursacht?

Wann wurden die letzten Röntgenkontrollen durchgeführt? Sind die

Spuren der vorangegangenen Wirbelverletzungen noch sichtbar? Um wel
che Wirbel handelt es sich genau und welche Läsionen sind noch zu se

hen?

Resümee: Halten die behandelnden Ärzte die Heilung für vollständig
oder unvollständig? Falls Letzteres zutrifft, warum?

16) (Für die Fachleute unter den Zeugen) Der Zeuge teile mit, ob der vor
liegende Sachverhalt seinem Wissen und seiner Erfahrung nach natürlich

erklärt werden könne.

17) (Für die Nicht-Fachleute unter den Zeugen) Der Zeuge teile mit, ob
der vorliegende Sachverhalt seiner Meinung nach natürlich erklärbar sei.

18) Wie ist das derzeitige Allgemeinbefinden des Geheilten? Seit wann
kann er wieder seiner Arbeit nachgehen? Kam es hinsichtlich der Schmer

zen und Funktionsstörungen, von denen er angeblich auf wunderbare
Weise geheilt wurde, zu Rückfällen? Oder bestehen posttraumatische
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Schäden? In letzterem Fall: Welcher Art sind diese? Oder litt er nach der

Heilung noch an anderen Krankheiten? Wenn ja, existierten diese Krank
heiten bereits vor der Verletzung vom 17. September 1977 oder traten sie

erst nachher auf? In letzterem Fall: Besteht zwischen den unfallbedingten

Verletzungen und den später aufgetretenen Krankheiten ein Ursache-Wir
kung-Zusammenhang? Sind diese Krankheiten, wenn auch nur zum Teil,

noch vorhanden oder sind sie völlig geheilt? Seit wann sind sie geheilt?

Bis wann waren medikamentöse Behandlungen erforderlich? Erfolgen die

se auch jetzt noch? Wenn ja, um welche Medikamente handelt es sich?
Wer hat sie verschrieben? Wann? In welcher Dosierung? In welcher
Verabreichungsform?

19) Wurden außer den Röntgenkontrollen (s. unter Punkt 15) noch andere
spezielle Kontrolluntersuchungen durchgeführt? Wenn ja, um welche Un
tersuchungen handelte es sich? Wann wurden sie vorgenommen? Mit wel

chem Ergebnis? Stehen weitere Untersuchungen auf dem Programm?
Weshalb? Wenn ja, welche Kontrollen müssen wiederholt werden?

20) Gab oder gibt es einen Arzt, der - in guter Kenntnis des klinischen
Falles - der Ansicht war oder ist, daß die Heilung, in Anbetracht der Ver
letzungscharakteristik und des erfolgreichen chirurgischen Eingriffes,

natürlich erklärbar sei? Wenn ja, wie ist der Name des/der Betreffenden?

21) Falls es sich um bereits verstorbene Personen (geheilte Person oder
Zeugen) handelt oder diese aus gutem Grund keiner Prüfung unterzogen

werden können, sind vom Postulator der Causa authentische Dokumente

zu verlangen und den Akten beizufügen, die den Tod der betreffenden
Personen oder deren rechtmäßige Verhinderung an der Zeugeneinvernah

me hinreichend bestätigen.

22) Man frage den Zeugen, ob er etwas zu ergänzen, zu korrigieren oder
zu erklären habe, sei es, weil er zum betreffenden Punkt nicht speziell be

fragt wurde oder weil ihm dieser Umstand erst später eingefallen ist.
Wird dies vom Zeugen bejaht, so hat er klar und detailliert darüber zu

berichten und dabei die jeweiligen Umstände sowie die Quelle seines Wis

sens anzuführen.
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berichten und dabei die jeweiligen Uınstände sowie die Quelle seines Wis- 
sens anzuführen. 
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ANHANG V

ANWEISUNGEN FÜR DIE EXHUMIERUNG UND IDENTIFIZIERUNG

DER STERBLICHEN ÜBERRESTE VON DIENERN GOTTES

1.Die kanonische Identifizierung der sterblichen Überreste von Dienern
Gottes, deren Kanonisationsverfahren im Gang ist, fällt in die Kompetenz

des Diözesanbischofs. Dies gilt auch für die Identifizierung der Reliquien

von Seligen und Heiligen. Sofern der Bischof nicht selbst die Initiative er
greift, wird er für gewöhnlich auf Ersuchen des Postulators tätig.

2. Wenn es sich um die Exhumierung eines Leichnams handelt, hat dies

nach Vorschrift der zuständigen Zivilbehörde zu erfolgen.

3. Wenn der Bischof nicht persönlich an der Identifizierung teilnimmt,
wird er ad hoc einen Delegierten ernennen, ferner einen Promotor iu-

stitiae, einen Notar, zwei Zeugen und zwei Sachverständige (Anatomen),

die den Eid (oder das Versprechen) „de munere fideliter adimplendo"

(„ihr Amt treu zu erfüllen") ablegen. Sämtliche Handlungen werden vom

Notar protokolliert. Das Protokoll wird von jeder der genannten Personen
unterschrieben.

4. Nach Feststellung der Identität des Grabes und des Leichnams des Die

ners Gottes wird dieser an einen vorher festgesetzten Ort gebracht und

dort auf einen Tisch gelegt. Nach entsprechender Reinigung wird er von

den Sachverständigen eingehend untersucht, die alle körperlichen Überre
ste beschreiben. Die von ihnen unterschriebene Bestandsaufnahme wird

dem Notariatsakt der Identifizierung beigefügt.

5. Falls eine einzige Sitzung zur Identifizierung nicht ausreicht, werden

die notwendigen Vorkehrungen getroffen, um eventuellen Diebstählen

oder Profanierungen jedweder Art vorzubeugen.

6. Bevor die Überreste in den neuen Sarg gegeben werden, kann der Bi
schof nach eigenem Urteil und Ermessen die Entnahme einiger vom Rest
des Körpers bereits losgelöster Teile anordnen, um diese später als Reli
quien auszustellen.

7. Es werden auch noch andere Fundstücke aus dem alten Behältnis in

den neuen Sarg gegeben.
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8. Der Sarg wird mit Schrauben verschlossen, auf denen dann das Siegel

des Bischofs angebracht wird. Nachher wird er an einen vorher bestimm

ten Ort überführt.

9. Der Notar hat dem Protokoll über die bei der Identifizierung vorgenom

menen Handlungen auch die Beschreibung des neuen Sarges (Maße, Form

und etwaige Inschrift) beizufügen. Das Protokoll bzw. der Bericht wird,

wie oben unter Punkt 3 ausgeführt, von den Anwesenden unterfertigt.

10. Falls bereits früher eine Identifizierung stattgefunden hat, sind dem

Protokoll - soweit vorhanden - die Akten derselben beizugeben.

11. Das Original (die Urschrift) des Protokolls (mit der unter Punkt 4 er
wähnten Bestandsaufnahme und eventuell sonstigen unter Punkt 10 ge
nannten Dokumenten) wird im Archiv der Diözesankurie aufbewahrt,
während eine beglaubigte Kopie sämtlicher Unterlagen in jener Kirche
bzw. jenem Oratorium verbleibt, wo die Identifizierung oder wohin die
Überführung der sterblichen Überreste stattgefunden hat.

Wenn es sich um die kanonische Identifizierung der Reliquien eines Heili

gen oder Seligen handelt, ist es angezeigt, dem Betreffenden bei Öffnung
des Sarges durch Verrichtung eines Gebets die gebührende Ehre zu erwei
sen.

Für bedeutende Reliquien vgl. Can. 1190 § 2.
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wähnten Bestandsaufnahme und eventuell sonstigen unter Punkt 10 ge- 
nannten Dokumenten) wird im Archiv der Diözesankurie aufbewahrt, 
während eine beglaubigte Kopie sämtlicher Unterlagen in jener Kirche 
bzw. jenem Oratorium verbleibt, wo die Identifizierung oder wohin die 
Überführung der sterblichen Überreste stattgefunden hat. 

* * *  

Wenn es sich um die kanonische Identifizierung der Reliquien eines Heili- 
gen oder Seligen handelt, ist es angezeigt, dem Betreffenden bei Öffnung 
des Sarges durch Verrichtung eines Gebets die gebührende Ehre zu erwei- 
Sen. 

Für bedeutende Reliquien vgl. Can. 1190 § 2. 
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JOANNES PAULUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM BEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Divinus Perfectionis Magister et exemplar, Christus lesus, qui una cum

Patre et Spiritu Sancto „unus sanctus" celebratur, Ecclesiam tamquam

sponsam dilexit atque seipsum pro ea tradidit, ut illam sanctificaret sibi-

que ipse gloriosam exbiberet. Praecepto igitur dato omnibus discipulis
suis, ut perfectionem Patris imitarentur, in omnes Spiritum Sanctum mit-

tit, qui eos intus moveat, ut Deum diligant ex tote corde, utque invicem
sese diligant, quemadmodum ille eos dilexit. Christi asseclae - uti per
Concilium Vaticanum II monemur - non secundum opera sua, sed secun-

dum propositum et gratiam Eius vocati atque in lesu Domino iustificati, in
fidei baptismate vere filii Bei et consortes divinae naturae, ideoque reapse
sancti effecti sunt.^

Inter bos quovis tempore plures Bens eligit, qui Christi exemplum pro-
ximius secuti, sanguinis effusione aut beroico virtutum exercitio prae-
clarum Regni caelorum praebeant testimonium.

Ecclesia autem, quae inde a primaevis cbristianae religionis temporibus

Apostolos et Martyres in Christo arctius nobis coniunctos esse Semper cre-

didit, eos simul cum beata Virgine Maria et sanctis Angelis peculiari vene-

ratione prosecuta est, eorumque intercessionis auxilium pie imploravit.

Quibus mox adnumerati sunt alii quoque qui Christi virginitatem et pau-
pertatem pressius erant imitati, et tandem ceteri quos praeclarum virtu
tum cbristianarum exercitium ac divina cbarismata piae fidelium devotio-

ni et imitationi commendabant.

Bum illorum vitam conspicimus, qui Christum fideliter sunt secuti, nova
quadam ratione ad futuram Civitatem inquirendam incitamur et tutissime
viam edocemur qua, inter mundanas varietates, secundum statum condi-

1 Const. dogm. Lumen gentium, n. 40.
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JOHANNES PAUL

BISCHOF

DIENER DER DIENER GOTTES

ZU EWIGEM GEDENKEN*

Christus Jesus, göttlicher Lehrer und Urbild der Vollkommenheit, der

zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist als der „eine Heilige"

verherrlicht wird, hat die Kirche wie eine Braut geliebt und sich für sie

hingegeben, damit er sie heilige und er sie sich glorreich darstelle. Nach

dem er folglich allen seinen Jüngern das Gebot erteilt hat, die Vollkom

menheit des Vaters nachzuahmen, sendet er allen den Heiligen Geist, daß

er sie innerlich bewege, Gott aus ganzem Herzen zu lieben und einander

zu lieben, so wie er sie geliebt hat. Die Anhänger Christi sind - wie wir
durch das 2. Vatikanische Konzil belehrt werden - nicht kraft ihrer Wer

ke, sondern aufgrund seines Gnadenbeschlusses berufen und in Jesus,

dem Herrn, gerechtfertigt, in der Taufe des Glaubens wahrhaft Kinder
Gottes und der göttlichen Natur teilhaftig und darum wirklich heilig ge
worden.^

Unter ihnen wählt Gott in jeder Zeit viele aus, damit sie, die dem Vor

bild Christi in besonders enger Weise nachgefolgt sind, durch Vergießen
ihres Blutes oder durch heroische Tugendübung ein vorzügliches Zeugnis
für das Himmelreich ablegen.

Die Kirche jedoch, die von den frühesten Zeiten der christlichen Religi
on stets geglaubt hat, daß die Apostel und Märtyrer uns in Christus enger
verbunden sind, hat sie zugleich mit der Seligen Jungfrau Maria und den
heiligen Engeln mit besonderer Verehrung bedacht und frommen Sinnes

die Hilfe ihrer Fürsprache erfleht. Ihnen wurden bald auch andere zuge
rechnet, die die Jungfräulichkeit und die Armut Christi besonders genau
nachahmten, und schließlich alle jene, die eine vorzügliche Ausübung
christlicher Tugenden und göttliche Gnadengaben den Gläubigen zu from
mer Verehrung und Nachahmung empfahlen.

Wenn wir auf das Leben jener blicken, die Christus treu nachgefolgt
sind, erhalten wir auf neue Weise Antrieb, die künftige Stadt zu suchen,
und ganz sicher die Wegweisung, wie wir unter den irdischen Wechselfäl-

* Deutsche Übersetzung nach: Codex des kanonischen Rechtes (1989).
1 Dogm. Konst. Lumen gentium, Nr. 40.
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cionemque unicuique propriam, ad perfectam cum Christo coniunctionem

seu sanctitatem pervenire possumus. Nimirum tantam habentes impo-

sitam nubem testium, per quos Deus nobis fit praesens nosque alloquitur,

ad Regnum suum in caelis adipiscendum magna virtute attrabimur.^

Quae Signa et vocem Domini sui maxima cum reverentia et docilitate

suscipiens, Sedes Apostolica, ab immemorabilibus temporibus, pro gravi

munere sibi concredito docendi, sanctificandi atque regendi Populum Dei,

fidelium imitationi, venerationi et invocationi proponit viros et mulieres

caritatis aliarumque evangelicarum virtutum fulgore praestantes, eosque,

post debitas pervestigationes peractas, in sollemni canonizationis actu

Sanctos vel Sanctas esse declarat.

Causarum canonizationis instructio, quam Praedecessor Noster Xystus V

Congregationi Sacrorum Rituum ab ipso conditae concredidit^, decursu
temporum novis Semper aucta fuit normis, praesertim Urbani VIII opera'^,
quas Prosper Lambertini (postea Benedictus XIV), experientias quoque

transacti temporis colligens, posteris tradidit in opere quod De Servorum

Dei beatificatione et de Beatorum canonizatione inscribitur, quodque regu-

la exstitit per duo fere saecula apud Sacram Rituum Congregationem. Hui-

usmodi normae tandem substantialiter receptae fuerunt in Codicem luris

Canonici, anno 1917 publici iuris factum.

Cum vero maxime auctus bistoricarum disciplinarum progressus nostris

temporibus necessitatem ostendisset aptiore laboris instrumento compe-

tentem Congregationem ditandi, ut postulatis artis criticae melius respon-

deret, Decessor Noster f.r. Pius XI Apostolicis Litteris Giä da qualche tem-

po motu proprio die 6 mensis februarii anno 1930 editis, „Sectionem bi-
storicam" apud Sacram Rituum Congregationem instituit, eique Studium

causarum „bistoricarum" concredidit^. Die autem 4 ianuarii 1939 idem

Pontifex Normas servandas in construendis processihiis ordinariis super

2 Cfr. ibid, n. 50.

3 Const. Apost. Immensa Aetemi Dei, diei 22 ianuarii 1588. Cfr. Bullarium Romanum,
ed. Taurinensis, t. VIII, pp. 985 - 999.
4 Litt. Apost. Caelestis Ilierusalem cives, diei 5 iulii 1634; Urbani VIII P.O.M. Decreta

servanda in canonizatione et beatificatione Sanctorum, diei 12 inartii 1642.
5 AAS 22 (1930), pp. 87 - 88.
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len entsprechend dem Stand und den Lebensverhältnissen, die einem je

den zu eigen sind, zur vollkommenen Vereinigung mit Christus, nämlich

zur Heiligkeit, gelangen können. Ohne Zweifel besitzen wir eine große
Wolke von Zeugen, durch die Gott uns gegenwärtig wird und zu uns

spricht. Dadurch werden wir mit starker Kraft hingezogen, sein himmli

sches Reich zu erlangen.^
Diese Zeichen und den Anruf seines Herrn nimmt der Apostolische

Stuhl mit größter Ehrfurcht und Ergebenheit auf. Seit unvordenklichen

Zeiten stellt er kraft des ihm anvertrauten schwerwiegenden Dienstes, das

Volk Gottes zu lehren, zu heiligen und zu leiten, den Gläubigen zur Nach

ahmung, Verehrung und Anrufung Männer und Frauen vor Augen, die

sich durch Nächstenliebe und andere evangelische Tugenden auszeichnen

und die er nach Durchführung der erforderlichen Erhebungen in einem

feierlichen Kanonisationsakt zu Heiligen erklärt.

Die Durchführung des Kanonisationsverfahrens, die Unser Vorgänger

Sixtus V. der von ihm errichteten Ritenkongregation anvertraut hat,^ wur
de im Lauf der Zeit durch neue Bestimmungen immer mehr ausgedehnt,

vor allem durch die Arbeiten Urbans VIII.'^ Prospero Lambertini (der
spätere Benedikt XIV.) hat diese, indem er die Erfahrungen auch der
zurückliegenden Zeit gesammelt hat, den nachfolgenden Generationen in
dem Werk überliefert, das den Titel Seligsprechung der Diener Gottes und
Heiligsprechung der Seligen trägt und das auch annähernd zwei Jahrhun

derte lang bei der Heiligen Ritenkongregation als Regel bestand. Derartige
Bestimmungen wurden dann in den 1917 veröffentlichten Codex Juris Ca-

nonici im wesentlichen übernommen.

Da jedoch der sehr rasche Fortschritt der historischen Disziplinen in

unseren Tagen die Notwendigkeit gezeigt hatte, daß die zuständige Kon
gregation mit einem geeigneteren Hilfsmittel für die Arbeit versehen wer

den muß, um den Anforderungen der kritischen Wissenschaft besser zu

entsprechen, hat Unser Vorgänger seligen Angedenkens Pius XL durch

das Motu proprio Gia da qualche tempo vom 6. Februar 1930 die „Histori

sche Sektion" bei der Heiligen Ritenkongregation errichtet und ihr das

Studium der „historischen" Fälle anvertraut.^ Am 4. Januar 1939 aber

2 Vgl. ebendort, Nr. 50.
3 Apost. Konst. Immensa Aeterni Dei vom 22. Januar 1588. Vgl. Bullarium Romanum

Ausg. Turin, Bd. VIII; S. 985 - 999.
4 Apost. Schreiben Caelestis Hierusalem cives vom 5. Juli 1634; Decreta servanda in

canonizatione et beatificatione Sanctorum Urbans VIIL P.O.M. vom 12. März 1642.
5 AAS 22 (1930), S. 87 - 88.

„Divinus perfectíonís Magister" 157 

en entsprechend dem Stand und den Lebensverhältnissen, die einem je- 
den zu eigen sind, zur vollkommenen Vereinigung mit Christus, nämlich 
zur Heiligkeit, gelangen können. Ohne Zweifel besitzen wir eine große 
Wolke von Zeugen, durch die Gott uns gegenwärtig wird und zu uns 
spricht. Dadurch werden wir mit starker Kraft hingezogen, sein himmli- 
sehes Reich zu erlangen.2 

Diese Zeichen und den Anruf seines I-Ierrn nimmt der Apostolisehe 
Stuhl mit größter Ehrfurcht und Ergebenheit auf. Seit unvordenklicher 
Zeiten stellt er Kraft des ihm anvertrauten schwerwiegenden Dienstes, das 
Volk Gottes zu lehren, zu heiligen und zu leiten, den Gläubigen zur Nach- 
ahmung, Verehrung und Anrufung Männer und Frauen vor Augen, die 
sich durch Nächstenliebe und andere evangelische Tugenden auszeichnen 
und die er nach Durchführung der erforderlichen Erhebungen in einem 
feierlichen Kanonisationsakt zu Heiligen erklärt. 

Die Durchführung des Kanonisatíonsverfahrens, die Unser Vorgänger 
Sixtus V. der von ihm errichteten Ritenkongregation anvertraut hat,3 wur- 
de im Lauf der Zeit durch neue Bestimmungen immer mehr ausgedehnt, 
vor allem durch die Arbeiten Urbans VIII.* Prospero Lambertini (der 
spätere Benedikt XIV.) hat diese, indem er die Erfahrungen auch der 
zurückliegenden Zeit gesammelt hat, den nachfolgenden Generationen in 
dem Werk überliefert, das den Titel Seligsprechung der Diener Gottes und 
Heiligspreehung der Seligen trägt und das auch annähernd zwei Jahrhun- 
derte lang bei der Heiligen Ritenkongregation als Regel bestand. Derartige 
Bestimmungen wurden dann in den 1917 veröffentlichten Codex Iuris Ca- 
nonici im wesentlichen übernommen. 

Da jedoch der sehr rasche Fortschritt der historischen Disziplinen in 
unseren Tagen die Notwendigkeit gezeigt hatte, daß die zuständige Kon- 
gregation mit einem geeigneteren Hilfsmittel fü r  die Arbeit versehen wer- 
den muß, um den Anforderungen der kritischen Wissenschaft besser zu 
entsprechen, hat Unser Vorgänger seligen Angedenkens Pius XI. durch 
das Motu proprio Gíà da qualche tempo vom 6. Februar 1930 die „Histori- 
sche Sektion" bei der Heiligen Ritenkongregation errichtet und ihr das 
Studium der „historischen" Fälle anvertraut.5 Am 4. Januar 1939 aber 

2 Vgl. ebendort, Nr. 50. 
3 Apost. Konst. Immense Aeterni Der vom 22 J. 1588 V I ' 

Ausg. Turin, Bd. v111, S. 985 - 999. • ' m a r  ' g ' Bullarıum Roman um, 

4 Apost. Schreiben Caelestís Híerusalem ives vom 5. J 1' 1634; D . 
canonizatione et beatíficatione Sanctorunı Urbans VIII. P.OM. vom 12 EM"ta 16r4anda 111 
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causis historicis^ edi iussit, quibus processum „apostolicum" reapse super-
vacaneum reddidit, ita ut in causis „historicis" exinde unicus processus

auctoritate ordinaria factus sit.

Paulus VI autem, Litteris Apostolicis Sanctitas clarior motu proprio die

19 martii anno 1969 editis^, statuit, ut etiam in causis recentioribus uni
cus fieret processus cognitionalis seu ad colligendas probationes, quem

Episcopus instruit praevia tarnen venia Sanctae Sedis^. Idem Pontifex,
Constitutione Apostolica Sacra Rituum Congregatio^ diei 8 maii 1969, loco
Sacrae Rituum Congregationis duo nova constituit Dicasteria, quorum uni
munus concredidit Cultum divinum ordinandi, alteri vero causas sanc

torum tractandi; eadem data occasione ordinem in iisdem procedendi ali-

quantum immutavit.

Post novissimas experientias, denique, Nobis peropportunum visum est
instructionis causarum viam ac rationem ulterius recognosere ipsamque

Congregationem pro Causis Sanctorum ita ordinäre, ut et doctorum exi-
gentiis obviam fieremus, et desideriis Fratrum Nostrorum in episcopati,
qui pluries flagitaverunt ipsius rationis agilitatem, servata tamen soliditate
investigationum in negotio tantae gravitatis. Putamus etiam, praelucente

doctrina de collegialitate a Concilio Vaticano II proposita, valde convenire

ut ipsi Episcopi magis Apostolicae Sedi socientur in causis sanctorum per-
tractandis.

In posterum, igitur, abrogatis ad rem quod attinet omnibus legibus
cuiusvis generis, has quae sequuntur statuimus normas servandas.

6 AAS 31 (1939), pp. 174- 175.
7 AAS 61 (1969), pp. 149 - 153.
8 Ibid., nn. 3-4.

9 AAS 61 (1969), pp. 297 - 305.
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verfügte derselbe Papst den Erlaß von Normen, die bei der Durchführung
ordentlicher Prozesse in historischen Fällen zu beachten sind^, in denen der
„apostolische" Prozeß in der Tat unnötig ist, so daß in „historischen" Fäl
len seitdem ein einziger Prozeß durch die ordentliche Autorität geführt

worden ist.

Paul VI. bestimmte jedoch durch das Motu proprio Sanctitas clarior

vom 19. März 1969,^ daß auch in Fällen jüngeren Datums ein einziges Er
hebungsverfahren, d. h. zur Beweiserhebung, zu führen ist, das der Bi

schof einleitet, jedoch nach vorheriger Erlaubnis des Heiligen Stuhles.^
Derselbe Papst errichtete durch die Apostolische Konstitution Sacra Ritu-

um Congregatio^ vom 8. Mai 1969 anstelle der Heiligen Ritenkongregation
zwei neue Behörden. Einer davon vertraute er die Aufgabe der Ordnung

des Gottesdienstes, der anderen aber die Behandlung der Heiligspre
chungsverfahren an; bei dieser Gelegenheit hat er deren Verfahrensord

nung etwas geändert.
Nach neuesten Erfahrungen erschien es Uns schließlich sehr zweck

mäßig, die Art und Weise der Verfahrensdurchführung weiter zu revidie
ren und die Kongregation für die Heiligsprechung so zu ordnen, daß Wir
sie auch den wissenschaftlichen Anforderungen und den Anliegen Unse
rer Brüder im Bischofsamt entsprechend gestalten, die oftmals mehr Be
weglichkeit des Verfahrens selbst verlangten, jedoch unter Wahrung der
Gründlichkeit der Erhebungen in einer so schwerwiegenden Angelegen

heit. Die vom 2. Vatikanischen Konzil aufgestellte Lehre von der Kollegia
lität vor Augen glauben Wir, es empfehle sich sehr, daß die Bischöfe
selbst bei der Behandlung von Fleiligsprechungssachen enger dem Aposto
lischen Stuhl verbunden werden.

Unter Abschaffung aller diesbezüglichen Gesetze jedweder Art legen

Wir fest, daß folglich für die Zukunft nachstehende Bestimmungen einzu
halten sind.

6 AAS 31 (1939), S. 174- 175.
7 AAS 61 (1969), S. 149 -153.
8 Ebendort, Nr. 3-4.

9 AAS 61 (1969), S. 297 - 305.
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160 Novae leges pro causis sanctorum

I

DE INQUISITIONIBUS AD EPISCOPIS FACIENDIS

1) Episcopis dioecesanis vel Hierarchis ceterisque in iure aequiparatis,
intra fines suae iurisdictionis, sive ex officio, sive ad instantiam singu-

lorum fidelium vel legitimorum coetuum eorumque procuratorum, ins

competit inquirendi circa vitam, virtutes vel martyrium ac famam sancti-

tatis vel martyrii, asserta miracula, necnon, si casus ferat, antiquum cul-

tum Servi Dei, cuius canonizatio petitur.

2) In huiusmodi inquisitionibus Episcopus iuxta peculiares Normas a

Sacra Congregatione pro Causis Sanctorum edendas procedat, hoc quidem

ordine:

1° A postulatore causae, legitime ab actore nominato, accuratam infor-
mationem de Servi Dei vita exquirat, simulque ab eo edoceatur de rationi-

bus quae causae canonizationis promovendae favere videantur.

2" Si Servus Dei scripta a se exarata publice edidit, Episcopus curet ut

eadem a censoribus theologis examinentur.

3° Si nihil contra fidem bonosque mores in iisdem scriptis repertum fue-

rit, tunc Episcopus alia scripta inedita (epistulas, diaria etc.) necnon om-
nia documenta, quoquo modo causam respicientia, perquiri iubeat a per-
sonis ad hoc idoneis, quae, postquam munus suum fideliter expleverint,
relationem de perquisitionibus factis componant.

4° Si ex hucusque factis Episcopus prudenter iudicaverit ad ulteriora
procedi posse, curet ut testes a postulatore inducti aliique ex officio vocan-
di rite examinentur.

Si vero urgeat examen testium ne pereant probationes, ipsi interrogandi
sunt etiam nondum completa perquisitione documentorum.

5° Inquisitio de assertis miraculis ab inquisitione de virtutibus vel de
martyrio separatim fiat.
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I

BISCHÖFLICHES ERHEBUNGSVERFAHREN

1) Den Diözesanbischöfen bzw. den Hierarchen und allen ihnen recht

lich Gleichgestellten kommt innerhalb der Grenzen ihrer Jurisdiktion das

Recht zu, sei es von Amts wegen, sei es auf Antrag einzelner Gläubiger

oder rechtlich anerkannter Gruppen und deren Vertreter, Erhebungen an

zustellen über das Leben, über die Tugenden oder das Martyrium und den

Ruf der Heiligkeit bzw. des Martyriums, über behauptete Wunder sowie

gegebenenfalls über eine althergebrachte Verehrung des Dieners Gottes,

dessen Kanonisation beantragt wird.

2) Bei derartigen Erhebungen hat der Bischof nach den von der Heili

gen Kongregation für die Heiligsprechung erlassenen besonderen Bestim

mungen zu verfahren, und zwar in dieser Reihenfolge:
1° Vom Postulator des Verfahrens, der rechtmäßig vom Antragsteller

bestellt ist, hat er eine genaue Auskunft über das Leben des Dieners Got

tes einzuholen und sich von ihm zugleich über die Gründe unterrichten

zu lassen, die für die Einleitung eines Kanonisationsverfahrens günstig
scheinen.

2" Sollte der Diener Gottes von ihm verfertigte Schriften veröffentlicht

haben, so hat der Bischof dafür Sorge zu tragen, daß diese von theologi

schen Gutachtern geprüft werden.

3° Sollte in diesen Schriften nichts gegen den Glauben und die guten Sit

ten gefunden worden sein, so hat hierauf der Bischof anzuordnen, daß die

sonstigen unveröffentlichten Schriften (Briefe, Tagebücher usw.) sowie

sämtliche Urkunden, die irgendwie mit der Sache in Beziehung stehen,

von dazu geeigneten Personen genau geprüft werden, die nach treuer Er

ledigung ihres Auftrages einen Bericht über die erfolgte Prüfung zu er
stellen haben.

4° Sollte der Bischof aufgrund der bisherigen Erhebungen umsichtig zu
dem Urteil gelangt sein, daß in der Angelegenheit weiter verfahren wer

den könne, so hat er dafür Sorge zu tragen, daß die vom Postulator einge
führten und andere von Amts wegen vorzuladende Zeugen ordnungs
gemäß vernommen werden.

Ist jedoch die Vernehmung von Zeugen drängend, damit Beweise nicht
verlorengehen, so müssen sie befragt werden, selbst wenn die Urkunden

prüfung noch nicht abgeschlossen ist.
5° Die Untersuchung der behaupteten Wunder hat getrennt von der Un

tersuchung der Tugenden oder des Martyriums zu erfolgen.
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162 Novae leges pro causis sanctoruni

6° Inquisitionibus peractis, transumptum omnium actorum in duplici
exemplari ad Sacram Congregationem mlttatur, una cum exemplari 11-
brorum Servi Dei a censoribus theologis examinatorum eorumque iudicio.

Episcopus praeterea adiungat declarationem de observantia decretorum

Urbani VIII super non cultu.

II

DE SACRA CONGREGATIONE PRO CAUSIS SANCTORUM

3) Sacrae Congregationis pro Causis Sanctorum, cui praeest Cardinalis

Praefectus, adiuvante Secretario, munus est, ut ea agat quae ad canoniza-

tionem Servorum Dei pertinent, et quidem turn Episcopis in causis instru-

endis consilio atque instructionibus assistendo, turn causis funditus stu-
dendo, turn denique vota ferendo.

Ad eamdem Congregationem spectat decernere de Iis omnibus quae ad
authenticitatem et conservationem reliquiarum referuntur.

4) Secretarii officium est:

1° relationes cum externis, praesertim cum Episcopis qui causas instru-

unt, curare;

2° discussiones de merito causae participare, votum ferendo in congre-

gatione Patrum Cardinalium et Episcoporum;

3" relationem, Summo Pontifici tradendam de votis Cardinalium et Epis

coporum conficere.

5) In munere suo adimplendo Secretarius adiuvatur a Subsecretario,
cui competit praesertim videre utrum legis praescripta in causarum in-
structione adimpleta fuerint, necnon a congruo numero Officialium mi-

norum.

6) Pro Studio causarum apud Sacram Congregationem adest Collegium

Relatorum, cui praeest Relator generalis.

7) Singulorum Relatorum est:
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6° Nach Abschluß der Erhebungen ist eine Abschrift sämtlicher Akten

in zweifacher Ausfertigung zusammen mit einem Exemplar der von den

theologischen Gutachtern geprüften Bücher des Dieners Gottes und deren

Beurteilung der Heiligen Kongregation zu übersenden.

Der Bischof hat außerdem eine Erklärung über die Beachtung der De

krete Urbans VIII. „super non cultu" beizufügen.

II

HEILIGE KONGREGATION FÜR DIE HEILIGSPRECHUNG

3) Der Heiligen Kongregation für die Heiligsprechung steht der Kardi-

nalpräfekt mit Unterstützung eines Sekretärs vor. Ihre Aufgabe ist es, das

zu betreiben, was die Kanonisation der Diener Gottes betrifft; dies ge

schieht sowohl durch Beratung der Bischöfe bei Verfahren, deren Einlei

tung beabsichtigt wird, und durch Beistand bei der Durchführung als

auch durch gründliches Studium der Fälle und schließlich durch Abgabe

von Stellungnahmen.

Es ist Sache dieser Kongregation, über all das zu entscheiden, was sich

auf die Echtheit und die Aufbewahrung von Reliquien bezieht.

4) Amtsaufgabe des Sekretärs ist es:

1° für die Beziehungen zu externen Personen, vornehmlich zu den

Bischöfen, die Verfahren durchführen, zu sorgen;

2° an den Erörterungen über den Gegenstand des Verfahrens teilzuneh

men, indem er in der Versammlung der Kardinäle und Bischöfe seine Stel

lungnahme abgibt;

3° einen Bericht, der dem Papst zu übergeben ist, über die Stellungnah
men der Kardinäle und Bischöfe anzufertigen.

5) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgabe wird der Sekretär vom Unter
sekretär, der vor allem darauf zu achten hat, ob die Gesetzesvorschriften

bei der Verfahrensdurchführung eingehalten worden sind, sowie von ei

ner entsprechenden Anzahl unterer Beamter unterstützt.

6) Für die Untersuchung der Fälle besteht bei der Heiligen Kongregati
on ein Kollegium von Berichterstattern, dem der Generalberichterstatter
vorsteht.

7) Aufgabe der einzelnen Berichterstatter ist es:
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1° una cum externis cooperatoribus causis sibi commissis studere atque

Positiones super virtutibus vel super martyrio parare;

2° enodationes historicas, si quae a Consultoribus requisitae fuerint,
scriptis exarare;

3° Congressui theologorum tamquam expertos adesse, sine tarnen voto.

8) Inter Relatores unus aderit specialiter deputatus pro elucubratione

Positionum super miraculis, qui intererit Coetui medicorum et Congressui
theologorum.

9) Relator generalis, qui praesidet Coetui Consultorum historicorum,

adiuvatur a nonnullis Adiutoribus a studiis.

10) Apud Sacram Congregationem unus adest Promotor fidei seu Praela-

tus theologus, cuius est:

1° Congressui theologorum praeesse, in quo votum fert;

2° relationem de ipso Congressu parare;

3° congregationi Patrum Cardinalium et Episcoporum tamquam exper-
tum adesse, sine tamen voto.

Pro una aliave causa, si opus fuerit, a Cardinali Praefecto nominari po-
terit Promotor fidei ad casum.

11) Causis sanctorum tractandis praesto sunt Consultores ex diversis re-

gionibus acciti, alii in re historica alii in theologia praesertim spirituali pe-
riti.

12) Pro examine sanationum, quae tamquam miracula proponuntur, ha-
betur apud Sacra Congregationem coetus in arte medica peritorum.

III

DE MODO PROCEDENDI IN SACRA CONGREGATIONE

13) Cum omnia acta et documenta causam respicientia Episcopus
Romain miserit, in Sacra Congregatione pro Causis Sanctorum hoc modo
procedatur:
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1° zusammen mit externen Mitarbeitern die ihnen übertragenen Fälle

zu untersuchen, sowie Schriftsätze über die Tugenden oder das Martyri

um vorzubereiten;

2° historische Erklärungen, falls solche von den Konsultoren verlangt
worden sind, schriftlich auszuarbeiten;

3° beim Kongreß der Theologen als Sachverständige zugegen zu sein, je
doch ohne Stimmrecht.

8) Einer der Berichterstatter wird besonders dazu bestellt, für die Aus
arbeitung von Schriftsätzen über die Wunder zur Verfügung zu stehen; an
der Zusammenkunft der Arzte und am Kongreß der Theologen wird er
teilnehmen.

9) Der Generalberichterstatter, der dem Kreis der Konsultoren zu histo
rischen Fragen vorsteht, wird von einigen wissenschaftlichen Hilfskräften
unterstützt.

10) Bei der Heiligen Kongregation gibt es einen Glaubensanwalt, d. h. ei
nen Prälaten, der Theologe ist; seine Aufgabe ist es:

1" dem Kongreß der Theologen vorzustehen, in dem er eine Stellung

nahme abgibt;

2" einen Bericht über den Kongreß selbst vorzubereiten;

3° der Versammlung der Kardinäle und Bischöfe als Sachverständiger

zur Verfügung zu stehen, jedoch ohne Stimmrecht.

Für das eine oder andere Verfahren kann erforderlichenfalls vom Kar-

dinalpräfekten ein Glaubensanwalt für den Einzelfall ernannt werden.

11) Zur Behandlung der Heiligsprechungsverfahren stehen aus verschie
denen Gebieten beigezogene Konsultoren zur Verfügung, die einen als

Fachleute der Geschichte, die anderen als Fachleute vor allem der spiritu

ellen Theologie.

12) Für die Prüfung von Heilungen, die als Wunder angeführt werden,
gibt es bei der Heiligen Kongregation einen Kreis medizinischer Fachleu
te.

III

VERFAHRENSWEISE BEI DER HEILIGEN KONGREGATION

13) Wenn der Bischof sämtliche, das Verfahren betreffende Akten und
Urkunden nach Rom geschickt hat, ist bei der Heiligen Kongregation für

die Heiligsprechung auf folgende Weise zu verfahren:
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166 Novae leges pro causis sanctorum

1" Ante omnia Subsecretarius scrutatur utrum in inquisitionibus ab

Episcopo factis omnia legis statuta servata sint, et de exitu examinis in

Congressu ordinario referet.

2° Si Congressus indicaverit causam instructam fuisse ad legis normas,
statuet cuinam ex Relatoribus committenda sit; Relator vero una cum co-

operatore extemo Positionem super virtutibus vel super martyrio conficiet
iuxta regulas artis criticae in hagiographia servandas.

3° In causis antiquis et in iis recentioribus, quarum peculiaris indoles
de iudicio Relatoris generalis id postulaverit, edita Positio examini subi-

cienda erit Consultorum in re speciatim peritorum, ut de eins valore

scientifico necnon sufficientia ad effectum de quo agitur votum ferant.

In singulis casibus Sacra Congregatio potest Positionem etiam aliis viris

doctis, in Consultorum numerum non relatis, examinandam tradere.

4° Positio (una cum votis scriptis Consultorum historicorum necnon no-

vis enodationibus Relatoris, si quae necessariae sint) tradetur Consultori-

bus theologis, qui de merito causae votum ferent; quorum est, una cum

Promotore fidei, causae ita studere, ut, antequam ad discussionem in Con

gressu peculiari deveniatur, quaestiones theologicae controversae, si quae
sint, funditus examinentur.

5° Vota definitiva Consultorum theologorum, una cum conclusionibus a

Promotore fidei exaratis, Cardinalibus atque Episcopis iudicaturis traden-

tur.

14) De assertis miraculis Congregatio cognoscit sequenti ratione:

1° Asserta miracula, super quibus a Relatore ad hoc deputato paratur
Positio, expenduntur in coetu peritorum (si de sanationibus agitur, in coe-
tu medicorum), quorum vota et conclusiones in accurata relatione ex-

ponuntur.
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1° Zuallererst untersucht der Untersekretär, ob bei den vom Bischof

vorgenommenen Erhebungen alle Gesetzesbestimmungen eingehalten

worden sind; über das Ergebnis der Prüfung wird er im ordentlichen Kon

greß Bericht erstatten.

2° Sollte der Kongreß zu dem Urteil gelangt sein, daß das Verfahren

nach den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt worden ist, so wird er

festlegen, welchem der Berichterstatter der Fall zu übertragen ist; der Be

richterstatter aber wird mit einem externen Mitarbeiter unter Beachtung

der Regeln der kritischen hagiographischen Wissenschaft einen Schrift

satz über die Tugenden oder das Martyrium erstellen.

3° In Fällen aus früherer Zeit und in jenen neueren Datums, deren be

sondere Eigenart nach dem Urteil des Generalberichterstatters dies erfor
derlich gemacht hat, muß der erarbeitete Schriftsatz der Prüfung durch in
der Sache besonders kundige Konsultoren unterzogen werden, damit sie

über dessen wissenschaftlichen Wert und darüber eine Stellungnahme ab

geben, ob es für das angestrebte Ziel ausreicht.
In Einzelfällen kann die Heilige Kongregation den Schriftsatz auch an

deren Gelehrten, die nicht in der Liste der Konsultoren aufgeführt sind,

zur Prüfung übergeben.

4° Der Schriftsatz wird (zusammen mit den schriftlichen Stellungnah
men der Konsultoren zu historischen Fragen sowie mit gegebenenfalls
notwendigen neuen Erklärungen des Berichterstatters) den theologischen
Konsultoren übergeben werden, die eine Stellungnahme zu dem Verfah

rensgegenstand erstatten werden; ihnen obliegt es, zusammen mit dem
Glaubensanwalt die Sache so zu studieren, daß etwa vorhandene strittige
theologische Fragen gründlich geprüft werden, bevor sie zur Erörterung
in den besonderen Kongreß gelangt.

5° Die endgültigen Stellungnahmen der theologischen Konsultoren wer
den zusammen mit den vom Glaubensanwalt erarbeiteten Schlußfolgerun
gen den Kardinälen und Bischöfen zur Entscheidung übergeben werden.

14) Über behauptete Wunder befindet die Kongregation auf folgende
Weise:

1° Die behaupteten Wunder, zu denen von dem dazu bestellten Bericht

erstatter ein Schriftsatz vorbereitet wird, werden im Kreis der Sachver

ständigen (wenn es sich um Heilungen handelt, im Kreis der Ärzte) ge
prüft; deren Stellungnahmen und Schlußfolgerungen werden in einem
genauen Bericht dargelegt.
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168 Novae leges pro causis sanctorum

2" Deinde miracula discutienda sunt in peculiari Congressu theolo-

gorum, ac denique in congregatione Patrum Cardinalium et Episcoporum.

15) Sententiae Patrum Cardinalium et Episcoporum referuntur ad

Summum Pontificem, cui uni competit ius decernendi cultum publicum

ecclesiasticum Servis Dei praestandum.

16) In singulis canonizationis causis, quarum iudicium in praesens apud

Sacram Congregationem pendeat, Sacra ipsa Congregatio peculiari decreto

statuet modum ad ulteriora procedendi, servata tamen mente huius novae

legis.

17) Quae Constitutione hac Nostra praescripsimus ab hoc ipso die vigere

incipiunt.

Nostra haec autem statuta et praescripta nunc et in posterum firma et

efficacia esse et fore volumus, non obstantibus, quatenus opus est, Consti-

tutionibus et Ordinationibus Apostolicis a Decessoribus Nostris editis, ce-

terisque praescriptionibus etiam peculiari mentione et derogatione dignis.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXV mensis lanuarii anno

MCMLXXXIII, Pontificatus Nostri quinto.

lOANNES PAULUS PP. II
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2° Hierauf müssen die Wunder in dem besonderen Kongreß der Theolo

gen und schließlich in der Versammlung der Kardinäle und Bischöfe erör
tert werden.

15) Die Entscheidungen der Kardinäle und Bischöfe werden dem Papst

übergeben; allein ihm steht das Recht zu, darüber zu entscheiden, daß

den Dienern Gottes eine amtliche Verehrung in der Kirche zu erweisen

ist.

16) In den einzelnen Kanonisationsverfahren, die gegenwärtig bei der

Heiligen Kongregation anhängig sind, wird die Heilige Kongregation

durch ein besonderes Dekret die Art und Weise des weiteren Vorgehens

bestimmen, jedoch unter Beachtung des Geistes dieses neuen Gesetzes.

17) Die Vorschriften dieser Unserer Konstitution treten von heute an in

Kraft.

Diese Unsere Statuten und Vorschriften sollen nach Unserem Willen

jetzt und in Zukunft rechtskräftig und wirksam sein und bleiben; ihnen

stehen die Apostolischen Konstitutionen und Anordnungen, die von Unse
ren Vorgängern erlassen wurden, und sonstige Vorschriften, selbst wenn
sie einer besonderen Erwähnung und Aufhebung wert wären, nicht entge
gen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 25. Januar 1983, im fünften Jahr

Unseres Pontifikates.

JOHANNES PAUL II., PAPST
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SACRA CONGREGATIO PRO CAUSIS SANCTORUM

NORMAE

SERVANDAE IN INQUISITIONIBUS AB EPISCOPIS FACIENDIS

IN CAUSIS SANCTORUM

Cum in Constitutione Apostolica Divinus perfectionis Magister diei 25

ianuaril anni 1983 statutus sit ordo procedendi in inquisitionibus quae in

posterum ab Episcopis faciendae sunt in causis sanctorum, itemque

Sacrae huic Congregationi munus concreditum sit peculiares ad hoc Nor-

mas edendi, eadem Sacra Congregatio sequentes confecit normas, quas

Summus Pontifex a Plenario Coetu patrum praefatae Congregationi prae-

positorum, diebus 22 et 23 mensis iunii anno 1981 habito, examinari vo-
luit et, auditis quoque omnibus Patribus Dicasteriis Romanae Curiae prae-
positis, ratas habuit et promulgari iussit.

1. a) Causam canonizationis actor promovet; quo munere quilibet e po-
pulo Dei aut christifidelium coetus ab ecclesiastica auctoritate admissus,
fungi potest.

b) Actor causam agit per postulatorem legitime constitutum.

2. a) Postulator constituitur ab actore per procurationis mandatum ad

normam iuris redactum, probante Episcopo.

b) Dum causa apud Sacram Congregationem tractatur, postulator, dum-
modo ab ipsa Congregatione sit approbatus, in Urbe fixam sedem habere
debet.

3. a) Munere postulatoris fungi possunt sacerdotes, membra Institu-
torum vitae consecratae et laici, qui omnes oportet sint periti in re theolo-
gica, canonica et historica, necnon in praxi Sacrae Congregationis versati.

b) Postulatoris imprimis est peragere investigationes circa vitam Servi
Dei de quo agitur, ad eius famam sanctitatis et causae momentum eccle-
siale dignoscenda, de eisque Episcopo referre.
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HEILIGSPRECHUNGSKONGREGATION

NORMEN

FÜR DIE BISCHÖFE ZU DEN ERHEBUNGEN BEI

HEILIGSPRECHUNGSVERFAHREN

Nachdem in der Apostolischen Konstitution Divinus perfectionis Magister

vom 25. Januar 1983 die künftige Vorgangsweise der Bischöfe bei den Er

hebungen in Heiligsprechungsverfahren festgelegt wurde und diese HI.

Kongregation den Auftrag erhielt, hierzu besondere Richtlinien zu erlas

sen, hat dieselbe nachfolgende Normen erstellt, die der Papst durch die

Vollversammlung der Mitglieder der oben genannten Kongregation am 22.

und 23. Juni 1981 prüfen ließ und nach Anhörung aller Vorsitzenden der

Dikasterien der Römischen Kurie bestätigt und hiermit verfügt, daß sie
promulgiert werden.

1. a) Träger und Förderer eines Kanonisationsverfahrens ist der Aktor.

Dieses Amt kann jeder bekleiden, der zum Volk Gottes gehört, bzw. jede
Vereinigung von Gläubigen, die hierzu von der kirchlichen Autorität zuge

lassen ist.

b) Der Aktor betreibt die Causa durch einen rechtmäßig bestellten Po-
stulator.

2. a) Der Postulator wird vom Aktor durch ein Vertretungsmandat er
nannt, das bei Zustimmung des Bischofs nach Maßgabe des Rechts zu fer

tigen ist.

b) Während der Behandlung der Causa bei der HI. Kongregation muß

der Postulator von dieser approbiert sein und über einen festen Wohnsitz

in Rom verfügen.

3. a) Das Amt eines Postulators können Priester, Angehörige von Insti
tuten des geweihten Lebens oder Laien ausüben, die als Experten in Theo

logie, Kirchenrecht und Geschichte ausgewiesen und mit der Praxis der

HI. Kongregation vertraut sein müssen.

b) Aufgabe des Postulators ist es vor allem, Nachforschungen über das
Leben des betreffenden Dieners Gottes anzustellen, um dessen Ruf der
Heiligkeit und die Bedeutung der Causa für die Kirche zu ermessen,
worüber er den Bischof zu unterrichten hat.
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c) Postulatori committitur etiam munus bona pro causa oblata admi-

nistrandi iuxta normas a Sacra Congregatione traditas.

4. Postulatori ius competit substituendi sibi, per legitimum mandatum

ac de consensu actorum, alios qui vice-postulatores dicuntur.

5. a) In causis canonizationis instruendis Episcopus competens ille est in

cuius territorio Servus Dei supremum diem obiit, nisi peculiaria adiuncta,

a Sacra Congregatione probata, aliud suadeant.

b) Si de asserto miraculo agitur, competens est Episcopus in cuius terri

torio factum evenit.

6. a) Episcopus causam instruere valet sive per se sive per suum delega-

tum, qui sit sacerdos in re theologica, canonica et historica quoque, si de

causis antiquis agatur, vere peritus.

b) lisdem qualitatibus pollere debet sacerdos qui in promotorem iusti-

tiae eligitur.

c) Omnes officiales partem in causa habentes debent iuramentum de

munere fideliter adimplendo praestare, et secreto tenentur.

7. Causa potest esse recentior aut antiqua; recentior dicitur, si martyri-

um vel virtutes Servi Dei per orales depositiones testium de visu probari

possunt; antiqua vero, cum probationes de martyrio vel virtutibus dumta-

xat ex fontibus scriptis erui possunt.

8. Quicumque causam canonizationis inchoare intendit, per postulato-
rem Episcopo competenti supplicem libellum exhibeat, quo causae instruc-
tio petatur.

9. a) In causis recentioribus, libellus exhiberi debet non ante quintum
annum a morte Servi Dei.

b) Si vero exhibetur post annum tricesimum, Episcopus ad ulteriora pro-
cedere nequit nisi, inquisitione peracta, sibi persuasum habuerit nullam
in casu adfuisse fraudem vel dolum ex parte actorum in protracta incho-
atione causae.
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c) Dem Postulator obliegt auch die Verwaltung der für die Causa ge
spendeten Mittel nach Maßgabe der von der Hl. Kongregation erlassenen
Richtlinien.

4. Dem Postulator steht das Recht zu, sich durch rechtmäßiges Mandat

bei Einwilligung der Aktoren durch andere Personen, sogenannte Vize-Po-
stulatoren, vertreten zu lassen.

5. a) Als zuständiger Bischof für die Durchführung der Erhebungen in
Kanonisationsverfahren gilt derjenige, auf dessen Territorium der Diener

Gottes verstorben ist, es sei denn, daß besondere Umstände, die dem Ur

teil der Hl. Kongregation unterstehen, etwas anderes nahelegen.
b) Sofern es sich um ein angebliches Wunder handelt, ist jener Bischof

zuständig, auf dessen Gebiet sich die Begebenheit ereignet hat.

6. a) Der Bischof kann eine Causa entweder selbst prüfen oder durch
seinen Bevollmächtigten prüfen lassen, bei dem es sich um einen theolo

gisch, kirchenrechtlich und, im Falle älterer Causen, auch historisch sach
verständigen Priester handeln muß.

b) Dieselben Erfordernisse hat auch der Priester nachzuweisen, der
zum Promotor iustitiae bestellt wird.

c) Alle Amtsträger, die in ein Heiligsprechungsverfahren involviert sind,
müssen einen Eid über die getreuliche Erfüllung ihres Amtes ablegen und

sind zur Verschwiegenheit angehalten.

7. Eine Causa kann jünger oder älter sein; eine jüngere Causa liegt vor,

wenn das Martyrium oder die Tugenden des Dieners Gottes durch mündli

che Aussagen von Augenzeugen belegbar sind; als älter bezeichnet man ei
ne Causa, bei der die Beweise für das Martyrium oder die Tugenden nur

aus schriftlichen Quellen erhoben werden können.

8. Wer immer beabsichtigt, ein Kanonisationsverfahren anzustrengen,
hat dem Bischof durch den Postulator ein Gesuch vorzulegen, in dem um

die Untersuchung der Causa gebeten wird.

9. a) Bei jüngeren Causen darf das Gesuch frühestens fünf Jahre nach

dem Tod des Dieners Gottes gestellt werden.

b) Wird das Gesuch nach dreißig Jahren gestellt, so darf der Bischof
erst dann weitere Schritte unternehmen, wenn er sich vorher durch
sorgfältige Untersuchung davon überzeugen konnte, daß die Verzögerung
der Einleitung des Verfahrens seitens der Aktoren nicht durch Böswillig
keit oder Täuschungsabsicht zustande kam.
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10. Postulator una cum supplici libello exhibere debet:

V in causis tarn recentioribus quam antiquis, biographiam alicuius hi-

storici momenti de Servo Dei, si extat, vel, ea deficiente, accuratam rela-

tionem chronologice digestam de vita et gestis ipsius Servi Dei, de eius vir-

tutibus vel martyrio, de sanctitatis et signorum fama, non omissis iis quae

ipsi causae contraria vel minus favorabilia videntur^;

2° omnia scripta edita Servi Dei in authentico exemplari;

3° in causis recentioribus tantum, elenchum personarum quae ad eruen-

dam veritatem circa virtutes vel martyrium Servi Dei, necnon circa sancti

tatis vel signorum famam conferre possunt vel adversari.

11. a) Accepto libello, Episcopus coetum Episcoporum saltem regionis
de opportunitate causae inchoandae consulat.

b) Insuper in sua et, si id opportunum duxerit, in aliis dioecesibus, de

consensu eorumdem Episcoporum, petitionem postulatoris publici iuris fa-
ciat, omnes christifideles invitando ut utiles notitias causam respicientes,

si quas suppeditandas habeant, sibi deferant.

12. a) Si ex informationibus receptis obstaculum alicuius momenti

contra causam emerserit, de eo Episcopus postulatorem certiorem faciat,

ut illud removere possit.

b) Si obstaculum remotum non fuerit et Episcopus ideo iudicaverit cau

sam non esse admittendam,postulatorem moneat, allatis de decisione ra-

tionibus.

13. Si episcopus causam inchoare intendit, votum super scriptis editis
Servi Dei a duobus censoribus theologis exquirat, qui referant num in iis-
dem scriptis aliquid habeatur, quod fidei ac bonis moribus adversetur^.

1 Cfr. Const. Apost. Divinus perfectionis Magister, n. 2, 1°.
2 Cfr. ibid., n. 2, 2°.

174 Novae leges pro causis sanctorum 

10. Postulator uns cum supplici libello exhibere debet: 

1° in causis am recentioribus quam antiquis, biographie alicuius hi- 
storici moment de Servo Dei, si extat, vel, es deficiente, accuratam rela- 
tionem chronologice digestam de Vita et gestis ipsius Servi Der, de eins vir- 
tutibus vel martyrio, de sanetitatis et signoruın fama, non omissis bis quae 
ipsi causae contraria vel minus favorabilia videnturl; 

2° omnia script edita Servi Dei in authentico exemplar; 

3° in causis recentioribus quantum, elenchum personarum quae ad eruen- 
dam veritatem circa virtuos vel martyrium Servi Dei, necnon circa sancti- 
tatis vel signorum famam conferre possunt vel adversari. 

11. a) Accepto l ibel l ,  Episcopus coetum Episcoporum altem regionis 
de opportunitate causae inchoandae consulat. 

b) Insuper in sua et, si id opportuınım duxerit, in al is  dioecesibus, de 
consensu eorumdem Episcoporum, petitionen postulatoris public iuris fa- 
ciat, omnes christifideles invitando ut utiles notitias causam respicientes, 
si quas suppeditandas habeant, sibi lieferant. 

12. a) Si ex informationibus receptis obstaculum alicuius moınenti 
contra causam emerserit, de eo Episcopus postulatorem certiorem faciat, 
ut illud removere posse. 

b) Si obstaculum remotum non fuerit et Episcopus ideo iudicaverit cau- 
sam non esse admittendam,postulatoreın moneat, allatis de decisione ra- 
tionibus. 

13. Si episcopus causa inchoare intendant, Votum super scripts editis 
Servi Dei a duobus censoribus theologis exquirat, qui r e f e ra t  nur in iis- 
dem scripts liquid habeatur, quod fidel ac bonis ınoribus adversetur2. 

1 Cfr. Const. Apost. Dívinus perfectíonís Magister, Il. 2, 1°. 
2 Cfr. ibid., n. 2, 2°. 



Normen 175

10. Zusammen mit dem Gesuch hat der Postulator Folgendes vorzule

gen:

1° bei jüngeren wie bei älteren Causen eine - soweit vorhanden - histo

risch einwandfreie Biographie des Dieners Gottes, oder, in Ermangelung
einer solchen, zumindest einen chronologisch genau geordneten Bericht

über dessen Leben und Wirken, seine Tugenden oder sein Martyrium und

die Zeichen des Rufes seiner Heiligkeit, wobei auch solche Dinge nicht

verschwiegen werden dürfen, die der Causa entgegenstehen oder sie in ei

nem weniger günstigen Licht erscheinen lassen;^
2° ein authentisches Exemplar aller veröffentlichten Schriften des Die

ners Gottes;

3° nur bei jüngeren Causen eine Liste jener Personen, die zur Wahr

heitsfindung hinsichtlich der Tugenden oder des Martyriums des Dieners

Gottes und in bezug auf seinen durch Zeichen belegten Ruf der Heiligkeit

beitragen können oder sich als Gegner erweisen.

11. a) Nach Annahme des Gesuches hat sich der Bischof zumindest mit

der regionalen Bischofskonferenz darüber zu beraten, ob die Einleitung

der Causa angebracht sei.

b) Vor allem hat er das Gesuch des Postulators in seiner eigenen Diöze
se und - sofern er dies für zweckmäßig hält - mit Zustimmung der betref
fenden Bischöfe auch in anderen Bistümern zu veröffentlichen und alle

Gläubigen einzuladen, gegebenenfalls nützliche und sachdienliche Hin

weise zu melden.

12. a) Sollte sich aus den eingegangenen Informationen für die Causa

ein entsprechendes Hindernis ergeben, hat der Bischof den Postulator zu

benachrichtigen, damit dieser die Möglichkeit erhält, dasselbe auszuräu

men.

b) Sofern ein Hindernis nicht ausgeräumt werden konnte und der Bi

schof zum Schluß gelangt, die Causa nicht annehmen zu können, hat er

hiervon den Postulator unter Angabe der Gründe für seine Entscheidung
zu unterrichten.

13. Beabsichtigt der Bischof, ein Verfahren einzuleiten, so hat er im

Hinblick auf die veröffentlichten Schriften des Dieners Gottes das Urteil

zweier Theologengutachter einzuholen, die festzustellen haben, ob sich in
diesen Schriften etwas findet, das dem Glauben und den guten Sitten wi
derspricht.^

1 Vgl. Apost. Konst. Divinus perfectionis Magister, Nr. 2,V,
2 Vgl. ebd., Nr. 2,2°.
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14. a) Si Vota censorum theologorum favorabilia sunt, Episcopus man-

dat ut universa scripta Servi Dei nondum edita necnon omnia et singula
historica documenta sive manuscripta sive typis edita, quoquo modo cau-

sam respicientia, colligantur^.

b) In huiusmodi requisitione facienda, praesertim cum de causis anti-

quis agatur, periti in re historica et archivistica adhibeantur.

c) Munere expleto, periti una cum scriptis collectis diligentem et distinc-

tam relationem Episcopo tradant, in qua referant et fidem faciant de offi-
cio bene adimpleto, elenchum scriptorum et documentorum includant, iu-
dicium de eorum authenticitate et valore promant necnon de personalitate
Servi Dei, uti ex ipsis scriptis et documentis eruitur.

15. a) Relatione accepta, Episcopus omnia usque ad illud tempus acqui-
sita promotori iustitiae vel alii viro perito tradat, ut interrogatoria confici-
at quae apta sint ad verum indagandum et inveniendum de Servi Dei vita,
virtutibus vel martyrio, fama sanctitatis vel martyrii.

b) In causis antiquis vero interrogatoria dumtaxat famam sanctitatis vel

martyrii adhuc vigentem necnon, si casus ferat, cultum recentioribus tem-

poribus Servo Dei praestitum respiciant.

c) Interim Episcopus brevem de Servi Dei vita ac de causae pondere
notitiam ad Sacram Congregationem pro causis Sanctorum transmittat, ad

videndum utrum ex parte Sanctae Sedis aliquid causae obsit.

16. a) Deinde Episcopus vel delegatus testes a postulatore inductos et
alios ex officio interrogandos examinet, adhibito notario qui verba depo-
nentis transcribat, in fine ab eodem confirmanda.

Si vero urgeat examen testium ne pereant probationes, ipsi interrogandi
sunt etiam nondum completa perquisitione documentorum"^.

3 Cfr. ibid., n. 2, 3".

4 Cfr. ibid., n. 2, 4°.
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14. a) Wenn das Urteil der Theologengutachter positiv ausfällt, hat der
Bischof die Sammlung aller noch unveröffentlichten Schriften des Dieners

Gottes zu veranlassen sowie aller historischen Dokumente, seien sie hand

schriftlich, maschinenschriftlich oder gedruckt, welche die Causa in ir

gendeiner Weise betreffen.^
b) Bei der Durchführung solcher Erhebungen sind, vor allem wenn es

sich um ältere Causen handelt, Fachhistoriker und Spezialisten im Ar

chivwesen beizuziehen.

c) Nach Erfüllung ihrer Aufgaben haben die genannten Experten dem

Bischof zusammen mit den gesammelten Schriften einen sorgfältig abge

faßten Bericht auszuhändigen, in dem sie über die getreuliche Erfüllung
ihrer Aufgabe Rechenschaft ablegen; dem Bericht beizufügen ist eine Li
ste der Schriften und Dokumente samt einer Beurteilung über deren Wert

und Echtheit sowie über die Persönlichkeit des Dieners Gottes, wie sie

sich aus den Schriften und Dokumenten ergibt.

15. a) Nach Entgegennahme des Berichtes hat der Bischof alles, was bis

zu diesem Zeitpunkt vorliegt, dem Promotor iustitiae oder einem anderen
Sachkundigen zu übergeben, damit dieser die Interrogatorien erstelle, die
geeignet sind, das Leben, die Tugenden oder das Martyrium des Dieners
Gottes sowie den Ruf der Heiligkeit oder des Martyriums zu erforschen
und zu belegen.

b) Bei älteren Causen müssen sich die Interrogatorien zumindest auf

den zum Zeitpunkt der Befragung bestehenden Ruf der Heiligkeit oder des

Martyriums und gegebenenfalls auf den Kult bzw. die Verehrung erstrek-

ken, die dem betreffenden Diener Gottes in früherer Zeit zuteil wurde.

c) Unterdessen hat der Bischof der Heiligsprechungskongregation eine
kurze Nachricht über das Leben des Dieners Gottes zu übermitteln, um in

Erfahrung zu bringen, ob der betreffenden Causa seitens des Hl. Stuhles
ein Hindernis entgegensteht.

16. a) Daraufhin hat der Bischof oder sein Bevollmächtigter die vom Po-

stulator benannten Zeugen zu vernehmen sowie solche, die von Amts we

gen zu befragen sind, wobei ein Notar beizuziehen ist, der die Aussagen
protokolliert und am Ende beglaubigt.
Wenn aber die Zeugenvernehmung drängt, damit keine Beweise verlo

rengehen, so sind diese auch dann zu vernehmen, wenn die Untersuchung
der Dokumente noch nicht abgeschlossen ist.^

3 Vgl. ebd., Nr. 2,3°.
4 Vgl. ebd., Nr. 2,4°.
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b) Examini testium adsit promotor iustitiae; quodsi idem non interfuerit,

acta postea eins examini subiciantur, ut ipsemet animadvertere ac propo-

nere possit quae necessaria et opportuna iudicaverit.

c) Testes imprimis iuxta interrogatoria examinentur; Episcopus autem

vel delegatus ne omittat alias necessarias vel utiles interrogationes testibus

proponere, ut quae ab ipsis dicta sint in clariore luce ponantur vel diffi-

cultates, quae emerserint, plane solvantur et explanentur.

17. Testes debent esse de visu, quibus addi possunt, si casus ferat, non-

nulli testes de auditu a videntibus; omnes autem sint fide digni.

18. Tamquam testes imprimis inducantur consanguinei et affines Servi

Dei aliique, qui cum eodem familiaritatem aut consuetudinem habuerint.

19. Ad probandum martyrium aut virtutum exercitium et signorum fa-
mam Servi Dei qui pertinuerit ad aliquod Institutum vitae consecratae, no-

tabilis pars testium inductorum debent esse extranei, nisi, ob peculiarem

Servi Dei vitam, id impossibile evadat.

20. Ne admittantur ad testificandum:

r sacerdos, quod attinent ad ea omnia quae ei ex confessione sacramen-

tali innotuerunt;

2° habituales Servi Dei confessarii vel spiritus directores, quod attinet

etiam ad ea omnia quae a Servo Dei in foro conscientiae extrasacramenta-
li acceperint;

3° postulator in causa, durante munere.

21. a) Episcopus vel delegatus aliquos testes ex officio vocet, qui ad in-
quisitionem perficiendam, si casus ferat, contribuere valeant, praesertim
si ipsi causae contrarii sunt.

b) Vocandi sunt tamquam testes ex officio viri periti qui pervestigationes
documentorum fecerunt et relationem de ipsis exararunt, iidemque sub
iuramento declarare debent: 1° se omnes investigationes peregisse ac om-

178 Novae leges pro causis sanctoruın 

b) Examini testium adsit promotor iustitiae; quodsi idem non interfuerit, 
acta postea eins examini subiciantur, ut ipsemet animadvertere ac propo- 
nere posse quae necessaria et opportune iudicaverit. 

c) Testes imprimis iuxta interrogatoria examinentur; Episcopus gutem 

vel delegatus ne omittat alias necessarias vel utiles interrogationes testibus 
proponere, ut quae ab ipsis dicta sint in clariore luce ponantur vel diffi- 
cultates, quae emerserint, plane solvantur et explanentur. 

17. Testes d e b e t  esse de visu, quibus add possunt, si Casus ferat, non- 
nulli festes de audit a videntibus; omnes gutem sint fide digni. 

18. Tamquam festes imprimis inducantur consanguinei et affine Servi 
Dei aliique, qui cum eodem familiaritatem auf consuetudineın habuerint. 

19. Ad probandum Martyrium auf virtutum exercitium et signorum fa- 
mam Servi Dei qui pertinuerit ad aliquod Institutum Vitae consecratae, no- 
tabilis pars testium inductorum debent esse extranei, risi, ob peculiarem 
Servi Dei vitam, id impossibile sadat. 

20. Ne admittantur ad testificanduın: 
1° sacerdos, quod attinent ad es omnia quae ei ex confessione sacramen- 

tali innotuerunt; 
2° habituales Servi Dei confessarii vel Spiritus directores, quod attinet 

etiam ad es omnia quae a Servo Dei in foro conscientiae extrasacramenta- 
li acceperint; 

3° postulator in causa, durfte mutete. 

21. a) Episcopus vel delegatus aliquos festes ex officio vocet, qui ad in- 
quisitionem perficiendam, si Casus ferat, contribuere valeant, praesertim 
si ipsi causa contrarii sunt. 

b) Vocandi sunt tamquam festes ex officio viri periti qui pervestigationes 
documentorum fecerunt et Relationen de ipsis exararunt, iidemque Sub 
iuramento declarare debent: 1° se omnes investigationes peregisse ac om- 



Normen 179

b) Bei der Zeugeneinvernahme hat der Promotor iustitiae anwesend zu

sein; im Falle der Verhinderung sind ihm anschließend die Vernehmungs

akten zur Beurteilung zu übermitteln, damit er für notwendig erachtete

Bemerkungen und Vorschläge einbringen kann.

c) Die Zeugen sind vor allem nach Maßgabe der Interrogatorien zu ver

nehmen. Doch darf der Bischof oder sein Bevollmächtigter es nicht ver

säumen, den Zeugen auch andere notwendige oder sinnvolle Fragen zu

stellen, damit deren Aussagen in klarerem Licht erscheinen oder eventuell

aufgetretene Probleme gelöst und erklärt werden können.

17. Bei den Zeugen muß es sich um Augenzeugen handeln, die erforder

lichenfalls durch Zeugen vom Hörensagen ergänzt werden können; alle

aber müssen glaubwürdig sein.

18. Als Zeugen kommen vor allem Verwandte und Verschwägerte des

Dieners Gottes in Frage sowie andere, die ihm vertraut waren oder mit

denen er Umgang hatte.

19. Zum Beweis des Martyriums oder der Ausübung der Tugenden und

des Rufes der Heiligkeit eines Dieners Gottes, der einem Institut des ge
weihten Lebens angehört hat, muß ein beachtlicher Teil der benannten

Zeugen von außerhalb des Instituts kommen, es sei denn, daß sich dies

aufgrund der besonderen Lebensumstände des Dieners Gottes als unmög
lich erweist.

20. Als Zeugen werden nicht zugelassen:

V ein Priester hinsichtlich aller Dinge, die er in der sakramentalen

Beichte erfahren hat;

2° die ordentlichen Beichtväter und geistlichen Führer des Dieners Got

tes in bezug auf alles, was ihnen von demselben im außersakramentalen

Gewissensbereich zur Kenntnis gelangte;

3° der Postulator der betreffenden Causa, solange er dieses Amt beklei

det.

21. a) Der Bischof oder sein Bevollmächtigter hat einige Zeugen von
Amts wegen zu berufen, die gegebenenfalls zur Vervollständigung der Un
tersuchung beitragen können, vor allem dann, wenn sie Gegner der Causa

sind.

b) Als Zeugen von Amts wegen sind auch jene Sachverständigen zu la
den, welche die Prüfung der Dokumente vorgenommen und darüber ei
nen Bericht erstellt haben; sie müssen unter Eid erklären: 1° daß sie alle
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nia collegisse quae causam respiciant; 2° nullum documentum aut texum

se adulterasse vel mutilasse.

22. a) Medici a curatione, cum de miris sanationibus agitur, tamquam

testes sunt inducendi.

b) Quod si renuerint se Episcopo vel delegato sistere, is curet ut scrip-

tam sub iuramento, si fieri potest, relationem de morbo eiusque progres-

sione conficiant actis inserendam, vel saltem eorum sententia per interpo-

sitam personam excipiatur, deinde examini subiclendam.

23. Testes in sua testificatione, iuramento firmanda, propriae scientiae

fontem indicare debent circa ea quae asserunt; secus eorum testimonium
nihil faciendum est.

24. Si quis testis maluerit scriptum aliquod a seipso antea exaratum

Episcopo vel delegato tradere sive una cum depositione sive praeter eam,

huiusmodi scriptum recipiatur, dummodo ipse testis iuramento probaverit
se illud scripsisse et vera in eo esse contenta, idemque ad acta causae ac-
censeatur.

25. a) Quocumque modo testes suas notitias tradiderint, curet diligenter

Episcopus vel delegatus ut illas authenticas reddat Semper sua subsignatio-

ne et proprio sigillo.

b) Documenta e testimonia scripta, sive a peritis collecta sive ab aliis

tradita, authentica declarentur per appositionem nominis et sigilli alicuius

notarii vel publici officialis fidem facientis.

26. a) Si inquisitiones circa documenta vel testes in alia dioecesi fieri

debent, Episcopus vel delegatus litteras ad Episcopum competentem mit
tat, qui ad normam horum statutorum agat.

b) Acta huiusmodi inquisitionis in archivo Curiae serventur, sed exem-
plar ad normam nn. 29-30 confectum ad Episcopum rogantem mittatur.
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notwendigen Untersuchungen durchgeführt und alles gesammelt haben,

was die Causa betrifft; 2° daß sie kein Dokument oder Schriftstück verän

dert oder verstümmelt haben.

22. a) Wenn es sich um wunderbare Heilungen handelt, sind die behan
delnden Ärzte als Zeugen zu vernehmen.
b) Falls diese dem Bischof oder seinem Bevollmächtigten die Aussage

verweigern, haben jene dafür zu sorgen, daß womöglich ein beeideter

schriftlicher Bericht über die Kranklieit und deren Verlauf gefertigt und

den Akten beigefügt werde, oder wenigstens zu versuchen, daß das Urteil
der Ärzte über Mittelspersonen in Erfahrung gebracht werden kann, die
anschließend zu vernehmen sind.

23. Die Zeugen müssen bei ihrer eidlichen Vernehmung die Quelle ihres
Wissens kundtun über das, was sie behaupten; ansonsten ist ihr Zeugnis
für nichtig zu erachten.

24. Wenn ein Zeuge es vorzieht, dem Bischof oder seinem Bevollmäch
tigten zusammen mit seiner Aussage oder auch getrennt davon etwas

Schriftliches zu übergeben, das er zuvor erstellt hat, so haben diese das

Schriftstück entgegenzunehmen, wenn der Zeuge unter Eid belegt, daß er

es selbst geschrieben hat und die Darlegungen der Wahrheit entsprechen.

Das betreffende Schriftstück ist in der Folge zu den Akten der Causa zu

geben.

25. a) Unabhängig davon, wie die Zeugen ihre Kenntnisse übermitteln,

hat der Bischof oder sein Bevollmächtigter sorgfältig darauf zu achten,

daß deren Authentizität feststeht, was stets durch seine Unterschrift und

das eigene Siegel zu bekräftigen ist.

b) Dokumente und schriftliche Zeugnisse, ob von Sachverständigen oder

anderen gesammelt, sind durch Anbringen von Namen und Siegel eines

Notars oder öffentlichen Beamten zu beglaubigen.

26. a) Sofern Nachforschungen über Dokumente oder Zeugen in einer

anderen Diözese durchzuführen sind, hat sich der Bischof oder sein Be

vollmächtigter schriftlich an den zuständigen Bischof zu wenden, damit

dieser nach den Vorschriften der vorliegenden Normen verfahre.

b) Die Akten einer solchen Untersuchung sind im Archiv der Diözesan-
kurie aufzubewahren, ein Exemplar jedoch ist nach Maßgabe der Normen
von Nr. 29-30 dem Bischof zu übersenden, der um Amtshilfe gebeten hat
te.
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27. a) Episcopus vel delegatus summa diligentia et industria curet ut in

probationibus colligendis nihil omittatur, quod quoquo modo ad causam

pertineat, pro certo habens felicem exitum causae ex bona eins instructio-

ne magna ex parte dependere.

b) Collectis igitur omnlbus probationibus, promotor iustitiae omnia acta

et documenta inspiciat ut, si ipsi necessarium videatur, ulteriores inquisi-

tiones petere possit.

c) Postulatori quoque facultas danda est acta inspiciendi ut, si casus fe-

rat, per novos testes aut documenta probationes compleri possint.

28. a) Antequam absolvatur inquisitio, Episcopus vel delegatus diligen-
ter inspiciat sepulcrum Servi Dei, cubiculum in quo habitavit vel obiit et,
si quae sint, alia loca ubi cultus signa in eins honorem quis exhibere pos

sit, et declarationem faciat de observantia decretorum Urbani VIII super

non cultu^.

b) De Omnibus peractis relatio conficiatur actis inserenda.

29. a) Instructoriis actis absolutis, Episcopus vel delegatus statuat ut

transumptum conficiatur, nisi, attentis probatis circumstantiis, durante ip-

sa instructione iam fieri permiserit.

b) Transumptum ex actis originalibus transcribatur atque duplici exem-

plari fiat.

30. a) Absoluta transumpti confectione, collatio cum archetypo fiat, et
notarius singulas paginas siglis saltem subscribat et suo sigillo muniat.

b) Archetypum clausum sigillisque munitum in archivo Curiae asserve-
tur.

31. a) Transumptum inquisitionis et adnexa documenta in duplici exem-
plari ad Sacram Congregationem rite clausa et sigillis munita tute mittan-
tur, una cum exemplari librorum Servi Dei a censoribus theologis exami-
natorum eorumque iudicio®.

5 Ibid., n. 2, 6°.

6 Ibid.
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27. a) Der Bischof oder sein Bevollmächtigter hat mit größter Sorgfalt

und Einsatz dafür zu sorgen, daß bei der Beweissammlung nichts verlo

rengeht, was die Causa in irgendeiner Weise betrifft, stets eingedenk des
sen, daß der positive Ausgang des Verfahrens größtenteils von der guten
Durchführung der Erhebungen abhängt.

b) Wenn somit alle Beweise gesammelt sind, hat der Promotor iustitiae

sämtliche Akten und Dokumente zu prüfen und, sofern es ihm notwendig

erscheint, weitere Untersuchungen anzuordnen.

c) Auch dem Postulator ist die Möglichkeit der Akteneinsicht zu gewäh

ren, damit die Beweise gegebenenfalls durch neue Zeugen oder Dokumen

te vervollständigt werden können.

28. a) Vor Abschluß der Erhebung hat der Bischof oder sein Bevoll

mächtigter das Grab des betreffenden Dieners Gottes sorgfältig zu inspi
zieren, ebenso die Stätte, wo er gewohnt hat oder gestorben ist, und gege
benenfalls andere Orte, an denen es Zeichen eines Kultes zu seiner Ehre

geben könnte. Er hat eine Erklärung über die Einhaltung der Vorschriften
der Dekrete Urbans VIII. „super non cultu" abzugeben.^
b) Über all das ist ein Bericht zu verfassen, der den Akten beizufügen

ist.

29. a) Nach Abschluß der Erhebungen hat der Bischof oder sein Bevoll

mächtigter eine Abschrift der Akten zu veranlassen, es sei denn, er hat die

Erlaubnis hierzu nach aufmerksamer Prüfung der Umstände bereits wäh

rend der Untersuchungen erteilt.

b) Diese Abschrift aus den Originaltexten hat in zweifacher Ausferti
gung zu erfolgen.

30. a) Nach Fertigung der Abschrift ist diese mit dem Original zu ver
gleichen, wobei der Notar die einzelnen Seiten zumindest durch Paraphe
zu unterzeichnen und mit seinem Siegel zu versehen hat.

b) Das verschlossene und mit Siegeln versehene Original ist im Archiv

der Diözesankurie aufzubewahren.

31. a) Eine Abschrift des Erhebungsverfahrens und die zugehörigen Do
kumente sind auf sicherem Weg, ordnungsgemäß verschlossen und mit
Siegeln versehen, in zweifacher Ausfertigung an die Hl. Kongregation zu
übersenden, zusammen mit je einem Exemplar der Bücher des betreffen
den Dieners Gottes und dem Urteil der Theologengutachter.®

5 Ebd., Nr. 2,6°.
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b) Si versio actorum atque documentorum in linguam apud Sacram Con-
gregationem admissam necessaria sit, duo exemplaria versionis exarentur

et authentica declarentur, Romam una cum transumpto mittenda.

c) Episcopus vel delegatus insuper litteras de fide testibus adhibenda et

de legitimate actorum ad Cardinalem Praefectum mittat.

32. Inquisitio super miraculis separatim instruenda est ab inquisitione

super virtutibus vel martyrio et fiat iuxta normas quae sequuntur^.

33. a) Episcopus competens ad normam n. 5b, accepto postulatoris libel-
lo una cum brevi sed accurata relatione de asserto miraculo necnon docu-

mentis illud respicientibus, iudicium exquirat ab uno vel duobus peritis.

b) Deinde si inquisitionem iuridicam instruere statuerit, per se vel per
suum delegatum omnes testes examinet, iuxta normas supra nn. 15a,
16-18 et 21-24 statutas.

34. a) Si de sanatione alicuius morbi agatur, Episcopus vel delegatus au-
xilium quaerat a medico, qui interrogationes testibus proponat ad res cla-

rius illustrandas iuxta necessitatem et circumstantias.

b) Si sanatus adhuc vivat, eius inspectio a peritis fiat, ut constare possit

de duratione Sanationis.

35. Inquisitionis transumptum una cum adnexis documentis ad Sacram
Congregationem mittatur, iuxta statuta in nn. 29-31.

36. De Servis Bei, quorum sanctitas vitae adhuc legitimo examini

subiecta est, quaelibet sollemnia vel panegyricae orationes in ecclesiis pro-
hibentur.

Sed etiam extra ecclesiam abstinendum est ab iis actis quibus fideles in-

duci possint ad falso putandum inquisitionem ab Episcopo factam de Servi
Bei vita et virtutibus vel martyrio certitudinem secum ferre futurae eius-
dem Servi Bei canonizationis.

7 Ibid., n. 2,5°.
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b) Ist eine Übersetzung der Akten und Dokumente in eine der bei der
HI. Kongregation zugelassenen Sprachen erforderlich, so sind zwei be

glaubigte Exemplare der Übersetzung zusammen mit der Abschrift des Er
hebungsverfahrens nach Rom zu schicken.

c) Außerdem hat der Bischof oder sein Bevollmächtigter dem Kardinal-

präfekten ein Schreiben zu übermitteln, worin die Glaubwürdigkeit der

Zeugen und die Rechtmäßigkeit der Akten bestätigt werden.

32. Das Erhebungsverfahren über die Wunder ist getrennt von der Un

tersuchung über die Tugenden oder das Martyrium zu führen, und zwar

nach Maßgabe der folgenden Normen."^

33. a) Der nach Maßgabe von Nr. 5b zuständige Bischof hat, nach Ent

gegennahme des Gesuchs des Postulators und eines kurzen, aber präzisen

Berichtes über das angebliche Wunder und der diesbezüglichen Doku

mente, das Gutachten eines oder zweier Sachverständigen anzufordern.

b) Wenn er daraufhin eine rechtliche Untersuchung anordnet, hat er -

nach Maßgabe der unter 15a, 16-18 und 21-24 vorgeschriebenen Normen
- entweder selbst oder durch seinen Bevollmächtigten sämtliche Zeugen
zu vernehmen.

34. a) Handelt es sich um die Heilung eines Kranken, so hat der Bischof

oder sein Bevollmächtigter einen Mediziner hinzuziehen, der die Fragen

für die Zeugen vorschlägt, damit die Sache je nach Notwendigkeit und ent
sprechend den Umständen geklärt werde.

b) Wenn der Geheilte noch lebt, ist er von Fachleuten zu untersuchen,

um die Dauerhaftigkeit seiner Heilung festzustellen.

35. Eine Abschrift dieser Erhebung ist in der Folge zusammen mit den

zugehörigen Dokumenten gemäß den in Nr. 29-31 vorgegebenen Normen
der Hl. Kongregation zu übersenden.

36. Im Hinblick auf Diener Gottes, deren heiligmäßiger Lebenswandel

noch der rechtmäßigen Prüfung unterliegt, sind jedwede Feierlichkeiten

und lobenden Reden in den Kirchen verboten.

Aber auch außerhalb der Kirche ist von Handlungen Abstand zu neh

men, durch welche die Gläubigen fälschlicherweise zur Annahme gelan
gen könnten, daß die vom Bischof durchgeführte Untersuchung über das
Leben und die Tugenden oder das Martyrium eines Dieners Gottes bereits
die Gewißheit über dessen künftige Kanonisation beinhalte.

7 Ebd., Nr. 2,5°.
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Quas normas SS.mus D.N. loannes Paulus divina Providentia Papa II,

in Audientia die 7 februarii a. 1983 infrascripto Congregationis Cardinali

Praefecto concessa, approbare et ratas habere dignatus est, mandans ut
eae publici iuris fiant et ab hoc ipso die vigere incipiant, ab omnibus Epis-

copis qui causas canonizationis instruunt, et a ceteris ad quos spectat, rite

et religiöse servandae, contrariis quibuscumque, etiam speciali mentione

dignis, minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis pro Causis Sanc
torum, die 7 mensis februarii a. 1983.

PETRUS Card. PALAZZINI, Praefectus

t Traianus Crisan,

Archiep. tit. Drivastensis,

a Secretis

186 Novae leges pro causis saııctorııııı 

Quas normas SS.mus D.N. Ioannes Paulus divina Providentia Papa II, 
in Audientia die 7 februarii a. 1983 infrascripto Congregationis Cardinali 
Praefecto concessa, approbare et ratas habere dignatus e s ,  mandans ut 
eae public iuris f a n t  et ab hoc ipso die vigere incipiant, ab Omnibus Epis- 
copis qui causas canonizationis instrument, et a ceteris ad quos spectat, rite 
et religiose servandae, contrariis quibuscumque, etiam special mentione 
dignis, minime obstantibus. 

Datum Romae, ex Aedibus Sache Congregationis pro Causis Sanc- 
torum, die 7 mensis februarii a. 1983. 

PETRUS Card. PALAZZINI, Praefectus 

† Traianus Crisan, 
Archiep. tit. Drivastensis, 

a Secretis 



Normen 187

Diese Normen hat der Heilige Vater, durch göttliche Vorsehung Papst

Johannes Paul II., in der am 7. Februar 1983 dem unterzeichneten Kardi-

nalpräfekten gewährten Audienz approbiert und in Kraft gesetzt, indem er
verfügt, daß dieselben bekanntgemacht werden und mit dem heutigen Tag

Rechtskraft erlangen, so daß sie von allen Bischöfen, die Kanonisations-

verfahren führen, und von allen, die es angeht, ordnungsgemäß und ehr

fürchtig befolgt würden und daß sonstige Vorschriften, selbst wenn sie ei

ner besonderen Erwähnung und Aufhebung würdig wären, nicht entge

genstehen.

Gegeben zu Rom, aus dem Sitz der Hl. Kongregation für Heiligspre
chungsverfahren, am 7. Februar 1983.

PETRUS Kardinal PALAZZINI, Präfekt

t Traianus Crisan,

Titularerzbischof von Drivaste,

Sekretär
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DECRETUM GENERALE

DE SERVORUM DEI CAUSIS, QUARUM lUDICIUM IN PRAESENS

APUD SACRAM CONGREGATIONEM PENDET

Circa Servorum Dei causas, quarum iudicium in praesens apud Sacram

Congregationem pro Causis Sanctorum pendet, in Constitutione Apostolica
Divinus perfectionis Magister diei 25 ianuarii a. 1983, n. 16, statutum est,
ne ad ulteriora procedatur nisi servata mente huius novae legis, atque in-

super ipsi Sacrae Congregationi munus demandatur peculiari decreto or-

dinem statuendi, quo in huiusmodi causis in posterum sit procedendum.

Cui quidem muneri satisfacere sibi proponens, Sacra Congregatio huius
modi causas in quattuor genera dividens, statuit quae sequuntur:

1) Quoad causas „recentiores", in quibus Positio super virtutibus vel su

per martyrio iam typis edita est, eadem Consultoribus theologis pro voto

tradatur, ad normam novae legis discutienda.

2) Ad eas vero causas quod attinet, in quibus Animadversiones Promo

toris fidei vel Responsio Patroni sint in statu confectionis, omnino cure-

tur, ut omnia documenta causam respicientia critice examinentur et, qua-

tenus Casus ferat, Responsioni addantur.

3) In ceteris causis „recentioribus", examinatis scriptis Servi Dei, ad ul

teriora ne procedatur, nisi Positio super virtutibus vel super martyrio me-
thodo critica, sub ductu Relatoris causae, parata fuerit, praevia inquisitio-

ne documentorum quae quoquo modo causam respiciant.

4) Quoad causas „historicas", de quibus adest iam typis edita Positio su
per virtutibus vel super martyrio ab Officio historico-hagiographico con-
cinnata, eadem, una cum votis Consultorum huius Officii, Consultoribus

DECRETUM GENERALE 

DE SERVORUM DEI CAUSIS, QUARUM IUDICIUM IN PRAESENS 
APUD SACRAM CONGREGATIONEM PENDET 

Circa Servorum Der causas, quarum iudicium in praesens pud Sacram 
Congregationem pro Causis Sanctorum pendet, in Constitutione Apostolica 
Divinus perfectionis Magister drei 25 ianuarii a. 1983, n. 16, statutum est, 
ne ad ulteriora procedatur risi servata mente huius novae legis, atque in- 
super ipsi Sache Congregationi munus demandatur peculiari decreto or- 
dinem statuendi, quo in huiusmodi causis in posterum sit procedendum. 

Cui quídem rnuneri satisfacere sibi proponens, Sacra Congregatio huius- 
modi causa in quattuor genera dividens, s ta tut  quae sequuntur: 

1) Quoad causas „recentiores", in quibus Positio super virtutibus vel su- 
per ınartyrio i m  typs  edita est, eadem Consultoribus theologis pro voto 
tradatur, ad norman novae legis discutienda. 

2) Ad eas vero causas quod attinet, in quibus Animadversiones Promo- 
toris fidel vel Responsio Patroni sint in statu confectionis, onmino cure- 
tur, ut omnia documenta causa respicientia critice examinentur et, qua- 
tenus Casus ferat, Responsioni addantur. 

3) In ceteris causis „recentioribus", examinatis scripts Servi Dei, ad ul- 
teriora ne procedatur, risi Positio super virtutibus vel super martyrio me- 
thodo critica, Sub ductu Relatoris causae, parata fuerit, praevia inquisitio- 
ne documentorum quae quoquo modo causam respiciant. 

4) Quoad causas „historicas", de quibus adest iaın typs  edita Positio su- 
per virtutibus vel super martyrio ab Officio historie-hagiographico con- 
cinnata, eadem, uns cum votis Consultorum huius Officii, Consultoríbus 



ALLGEMEINES DEKRET

ÜBER DIE CAUSEN VON DIENERN GOTTES,

BEI DENEN EIN URTEIL BEI DER HL. KONGREGATION

GEGENWÄRTIG NOCH ANHÄNGIG IST

Bezüglich der Causen von Dienern Gottes, bei denen ein Urteil bei der

Heiligsprecbungskongregation gegenwärtig noch anhängig ist, wurde in
der Apostolischen Konstitution Divinus perfectionis Magister vom 25. Ja
nuar 1983, Nr. 16, verfügt, daß nur unter Beachtung des Geistes dieses
neuen Gesetzes weiter vorgegangen werden darf und daß außerdem der
Hl. Kongregation selbst die Aufgabe übertragen wird, durch ein beson

deres Dekret die Vorgangsweise festzulegen, nach der diese Causen in Zu
kunft zu handhaben sind.

Im Bemühen, diesen Auftrag zu erfüllen, unterteilt die Hl. Kongregation

die betreffenden Causen in vier Kategorien und trifft hierzu folgende Fest

legung:

1) Hinsichtlich der „jüngeren" Causen, bei denen die Positio über die

Tugenden oder das Martyrium bereits gedruckt wurde, übergebe man die

se den Theologenkonsultoren zur Begutachtung, wobei nach Maßgabe des
neuen Gesetzes zu verfahren ist.

2) In bezug auf jene Causen, bei denen die Animadversiones des Glau
bensanwalts oder die Responsio des Anwalts gerade erstellt werden, ist

genau darauf zu achten, daß alle die Causa betreffenden Dokumente kri
tisch geprüft und erforderlichenfalls der genannten Responsio beigefügt
werden.

3) Bei allen übrigen „jüngeren" Causen darf nach Prüfung der Schriften

des Dieners Gottes erst dann weiter vorgegangen werden, wenn unter der

Leitung des Relators der Causa nach Maßgabe der kritischen Metbode die

Positio über die Tugenden oder das Martyrium erstellt wurde, dies nach

vorheriger Durchsicht aller Dokumente, die sich in irgendeiner Weise auf

die Causa beziehen.

4) Hinsichtlich der „historischen" Causen, bei denen die vom Histo-
risch-Hagiographischen Amt der Kongregation gefertigte Positio über die

Tugenden oder das Martyrium bereits im Druck vorliegt, ist diese zusam
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theologis pro voto tradatur ad normam novae legis, additis tarnen explana-

tionibus, si quae de iudicio Relatoris generalis necessariae sint.

Quae omnia Summus Pontifex loannes Paulus II, in Audientia infra-

scripto Congregationis Cardinali Praefecto die 7 februarii a. 1983 conces-

sa, rata habuit et ab hoc ipso die servari mandavit.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis pro Causis Sanc

torum, die 7 februarii a. 1983.

PETRUS Card. PALAZZINI, Praefectus

t Traianus Crisan,

Archiep. tit. Drivastensis,

a Secretis
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men mit den Stellungnahmen der Konsultoren dieses Amtes den Theolo-
genkonsultoren zur Begutachtung nach Maßgabe des neuen Gesetzes vor
zulegen, wobei noch weitere Erklärungen hinzuzufügen sind, wenn dies
nach Ermessen des Generalrelators für notwendig erachtet wird.

All das hat Papst Johannes Paul II. in der dem unterzeichneten Kardi-

nalpräfekt der Kongregation am 7. Februar 1983 gewährten Audienz rati

fiziert und verfügt, daß es von diesem Tag an Geltung habe.

Gegeben zu Rom, aus dem Sitz der Heiligsprechungskongregation, am 7.

Februar 1983.

PETRUS Kard. PALAZZINI, Präfekt

t Traianus Crisan,

Titularerzbischof von Drivaste,

Sekretär
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Die mit * versehenen Termini beziehen sich auf die Gesetzgebung vor 1983.

Abschrift /Akten 183
Aequipollente Kanonisation 93, 94
Aequipollente Seligsprechung 92, 94, III,
116, 118

„aequipollenter" seliggesprochen 80, 93
Akten 49

Aktor(en) 29, 92, 121, 171
Allgemeiner Römischer Kalender 90
Allgemeines Dekret, s. Decretum generale
Amtsträger 37
Anamnese 136

*Animadversiones des (General-)Glaubens-
anwaltes 57, 59, 63, 69, 95, 96, 98, 99,
189

Anrufung des Dieners Gottes 87
*Anwalt (Advokat) der Causa 8, 63, 96
Apostolische Konstitution:
Divinus perfectionis Magister 1, 7, 13,
17, 34, 45, 55, 89, 95, 117, 118,
154 - 169 (Text), 170, 173, 174, 175,
187, 188, 189

Immensa Aeterni Dei 156, 157
Pastor Bonus 15

Regimini Ecclesiae Universae 13
Sacra Rituum Congregatio 11, 84, 101,
102, 158, 159

Apostolisches Schreiben:
Caelestis Hierusalem cives (vom 5. Juli
1634) 18, 118, 156, 157

*Apostolisches Verfahren de non cultu /
/super non cultu 98, 115

*Apostolisches Verfahren super casu ex-
cepto 99, 115, 116

*Apostolisches Verfahren super fama in
genere (über den Ruf (der Heiligkeit) im
Allgemeinen) 8, 18, 98, 116

*Apostolisches Verfahren super virtutibus
in specie vel martyrio (über die Tugen
den im Besonderen oder über das Mar

tyrium) 8, 18 f., 75, 98, 99, 116
*ArticuU 35, 135
Ärztekommission 84
Auftragsschreiben 98
Augenzeugen 33, 44
Augenzeugenberichte 76, 82, 114
Außernatürlichkeit /Heilung 84, 135

Beatificatio aequipoUens 4, s. a. aequipol
lente Seligsprechung

Begabungen, charismatische 132
Beginn des Verfahrens 43
Begutachtung /Fachexperten 83
Bericht der Geschichtsexperten 40, 41,
43, 50

Bericht /über den Theologenkongreß 77
Bericht /über die Consulta Medica 83, 86
Bericht /über die Sitzung der Historiker
konsultoren 68, 96

Bericht, schriftlicher /Zeuge 33, 46
*Bestätigung des Kultes 92, 118
Beweise, Beweisunterlagen 20, 26, 66, 75,
76, III, 119, 120, 121,

Biographie, kritische 35, 60, 77
Bischof 29, 48, 71, 151, 173, 175, 183
Bischöfe 1, 12, 21, 78, 87, 159, 171
Bischofskonferenzen 31

Bischofssynoden 17
Bittschrift 35, 50
Breve Caelestis Hierusalem civesy s. Apo

stolisches Schreiben

Bureau International Medical von Lourdes

86

Caelestis Hierusalem cives, s. Apostoli
sches Schreiben

Canonisatio aequipoUens 4, s. a. aequipol
lente Kanonisation

Casus exceptus (a decretis Urbani VHI) 28,
92, 103, 104, 105, 107, III, 116, 118,
119, 121

Causa /-en, ältere 9, 23, 32, 33, 41, 42,
44, 45, 62, 67, 119, 173, 177

Causa /-en, jüngere 10, 32, 33, 34, 36, 62,
95, 96, 173, 189

Causen „per viam non cultus" 98, III,
115, 116

Causen „per viam cultus seu casus
excepti" 99

*Causen, „historische" 9, 19, 33, 40, 42
43, 56, 95, 100, 105, 114, 116, 159, '
189

Chronik der Causa 49

Chronologischer Tatsachenbericht /
/ Wunder 82

CIC, s. Codex luris Canonici
Codex des kanonischen Rechts, s. Codex

luris Canonici

Codex luris Canonici (1917) 8, 10, 15, 18,
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Bericht der Geschichtsexperten 40, 41, 
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Bericht /über den Theologenkongreß 77 
Bericht /über die Consulta Medica 83, 86 
Bericht /über die Sitzung der Historiker- 

konsultoren 68, 96 
Bericht, schriftlicher /Zeuge 33, 46 
*Bestätigung des Kultes 92, 118 
Beweise, Beweisunterlagen 20, 26, 66, 75, 

76,111,119,120,121, 
Biographie, kritische 35, 60, 77 
Bischof 29, 48, 71, 151, 173, 175, 183 
Bischöfe 1, 12, 21, 78, 87, 159, 171 
Bischofskonferenzen 31 
Bischofssynoden 17 
Biusclırift 35, 50 
Breve Caelestís Hierusalem cíves, s. Apo- 

stolisches Schreiben 
Bureau International Médical von Lourdes 

86 

Caelestís Híerusalem cives, s. Apostoli- 
sches Schreiben 

Canonisatio aequipollens 4, s. a. aequipol- 
lente Kanonisation 

Casus exceptus (a  decretis Urban VIII) 28, 
92, 103, 104, 105, 107, 111, 116, 118, 
119, 121 

Causa /-en, ältere 9, 23, 32, 33, 41, 42, 
44,45,62,67,119,173,177 

Causa /-en, jüngere 10, 32, 33, 34, 36, 62, 
95, 96, 173, 189 

Causen „per via non cultus" 98, 111, 
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Causen „per viaın cultus seu Casus 
excepti" 99 

*Causen, „historische" 9, 19, 33, 40, 42, 
43,56,95,100,105,114,116,159, 
189 

Chronik der Causa 49 
Chronologischer Tatsachenbericht / 
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CIC, s. Codex Iurís Canoníci 
Codex des kanonischen Rechts, S. Codex 

Iuris Canonici 
Codex Iuris Canonici (1917) 8, 10, 15, 18, 
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19, 42, 93, 96, 97 - 100, 104, 114, 117,
118, 119, 120, 157

*Congregatio antepraeparatoria 99, 101
*Congregatio generalis 101
Congregatio generalis coram Pontifice 99
Congregatio ordinaria der Kardinäle und
Bischöfe 78, 87, 102, 115

* Congregatio praeparatoria 99, 101
Congressus Ordinarius 39, 56, 58, 71
Congressus peculiaris der Theologenkon-
sultoren 68, 69, 77, 95, 97, 102

Consulta Medica 83, 84, 87
Copia publica 62, 82
Cum in agendis, s. Dekret

Decreta SS.mae Inquisitionis von 1625 17
Decreta Urbani VIII (ed. 1642) 18, 27,
118

Decretum generale (vom 7. Februar 1983)
13, 16, 63, 89, 95, 188 - 191 (Text)

Dekrete zum Verfahrensweg:
*super scriptis Servi Dei 98
*super introductione causae 98, 99
*super non cultu 98
de validate processuum 98
de heroicitate virtutum vel de martyrio 55,
78, 100

de facto cultus immemorabilis et de

heroicitate virtutum vel de martyrio 78,
100, 105

de miraculis / super miraculo 87
Dekret vom 12. März 1631 24, 34

Dekret vom 23. April 1741 114
Dekret vom 20. Dez. 1826 119

Dekret Cum in agendis vom 11. Nov. 1912
114, 115, 116, 119

Dekret vom 31. Jan. 1913 115

Dekret vom 26. Aug. 1913 40, 45, 52
Dekret vom 20. Nov. 1928 103
Dekret vom 27. Jan. 1966 120
Dekretalien Gregors IX. 17, 79
Dekrete Urbans VIII. de non cultu 8, 17,
18, 48, 92, 93, 103, 104, 106, 109, 110,
118

Delegierter (des Bischofs) 31, 37, 38, 48,
151

Diener Gottes 26

Diener Gottes (Leben) 124, (Tod) 127
Dikasterien 11

Diözesanbischof 10, 13, 17, 20, 24, 118,
135

Diözesanerhebung 14, 15, 16, 18, 22, 29,
71, 82

Diözesanerhebung /Gegenstand 26 - 28
Diözesanerhebung /Verfahren 34 - 53

Diözesanerhebung /über die Wunder 51,
117

Diskussion de casu excepto 117
Diskussion de virtutibus 117

Divinus perfectionis Magister, s. Apostoli
sche Konstitution

Dogmatische Konstitution Lumen gentium
14, 20, 154, 155

dubium 70, 75, 77, 114, 116

Eid „de decreto servando" 42
Eid „de munere fideliter adimplendo" 32,
151

Eid „de verdate dicenda" 45
Eid „de veritate dictorum" 45
Einleitung der Causa 8, 98, 99
Einstellung der Causa 59, 71
Erhebungen /Heiligsprechungsverfahren
171

Erhebungsakten 81
*Erhebungsverfahren (Sanctitas clarior)
10, 19, 42, 102

Ernennung der Zeugen „von Amts wegen"
32

Ernennungsdekrete 50
Erneuerungsversuche / Kanonisationsver-
fahren 8

excellentia operis 73, 74
excellentia virtutum 75

excellentia vitae 26, 72, 79
Exhumierung /Diener Gottes 151 - 152
Experte(n) 32, 81, 82, 139, 151
Experten von Amts wegen 52, 83
Experten(gutachten) von Aktorseite 82
Externer Mitarbeiter des Relators 56, 57,
58

Fabbrica di San Pietro 92

Fachexperte (Zeugenbefragung) 52,
(Studium der Causa) 58

fama sanctitatis 97

fama signorum 44
famae comprobatio 25
Formale Erhebung 37
„formaliter" seliggesprochen 93, 94, 116,
120

Fürsprache /Diener Gottes 134

Gebetsgnaden 132
Generalglaubensanwalt 27, 57, 69
Generalrelator 63, 68
Geschichtsexperten 32, 39, 47, 50
Gesetzgebung Urbans VIII., s. Decreta
Urbani VIII

Glaubensanwalt 8, 12, 14, 56, 69, 77
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135 
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71, 82 
Diözesanerhebung /Gegenstand 26 - 28 
Diözesanerhebung /Verfahren 34 - 53 

Diözesanerhebung /über die Wunder 51, 
117 

Diskussion de casu excepto 117 
Diskussion de vírtutíbus 117 
Divinus perfectíonis Magister, s. Apostoli- 

sche Konstitution 
Dogmatische Konstitution Lumen gentiunı 

14, 20, 154, 155 
dubíum 70, 75, 77, 114, 116 

Eid „de decreto servando" 42 
Eid „de mutete fideliter adimplendo" 32, 

151 
Eid „de veritate dicenda" 45 
Eid „de verítate dietorum" 45 
Einleitung der Causa 8, 98, 99 
Einstellung der Causa 59, 71 
Erhebungen /Heiligsprechungsverfahren 

171 
Erlıebungsakten 81 
*Erlıebungsverfahren (Sanctitas clarior) 

10,19,42,102 
Ernennung der Zeugen „von Amts wegen" 

32 
Ernennungsdekrete 50 
Erneuerungsversuche / Kanonisationsver~ 

fahren 8 
excellentia operis 73,  74 
excellentia vír tutum 75 
excellentía Vitae 26, 72, 79 
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Experten von Amts wegen 52, 83 
Experten(gutachten) von Aktorseite 82 
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58 

Fabbrica di San Pietro 92 
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Fama sígnorum 44 
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Formale Erhebung 37 
„formaliter" seliggesprochen 93, 94, 116, 

120 
Fürsprache /Diener Gottes 134 

Gebetsgnaden 132 
Generalglaubensanwalt 27, 57, 69 
Generalrelator 63, 68 
Geschichtsexperten 32, 39, 47, 50 
Gesetzgebung Urbans VIII., s. Decreta 

Urban VIII 
Glaubensanwalt 8, 12, 14, 56, 69, 77 
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Glaubenskongregation 42
Glossa ordinaria 80

Gnadenerweise 134

Grabstätte /Diener Gottes 134
Gutachten 39, 60, 82, (medizinische) 83

Heiligenverehrung im Altertum 17 f.
Heiliger Stuhl /Zuständigkeit 12, 18,
42/43, 110 f.,

Heiligkeit des Lebens 1, 2, 68, 109
Heiligsprechung 1, 2, 80, 91, 93
Heiligsprechung /Selige 89
Heiligsprechungskongregation 11, 55,
162, 163

Heilung(en) 181, 185
Heroizität /Märtyrer 72
Heroizität der Tugenden 26, 32, 41, 44,
55, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 92, 96,
101, 104, 109, 112, 113, 116, 118, 119,
120, 121

Hindemisse /Causa 37, 41, 175
Historikerkonsultoren 67, 68, 96

Historische Sektion /Ritenkongregation 9,
10, 19, 40, 63, 67, 114, 117, 120, 157

Historisch-Hagiographisches Amt 9, 10,
56 f., 67, 95,

Historisch-kritische Methode 97

Identifizierung /sterbliche Oberreste des
Dieners Gottes 151 - 152

Imprimatur 39
Informatio 60, 64, 65, 97

*Informatio des Anwalts (Advokaten) der
Causa 59, 63, 96, 98, 99

*lnformativverfahren 8, 18, 97, 98, 103,
III, 115

Instmctio 13

Instruktion der Ritenkongregation von
1878 18, 21, 23 - 26, 35

Interrogatorien über Leben und Tugenden
41, 45, 50, 123 - 134

Interrogatorien über die Wunder 82,
135- 150

*ius tueri 69

Kanonisationsakt /Heilige 157
Kanonisationsprozeß 35
Kanonisationsverfahren 7, 17, 44, 106,

121, 157, 173
Kanonisationsverfahren /Vorgangsweise
7 - 8, 88 - 100

Kardinäle 78, 87
Kardinalpräfekt 27, 51, 56, 78
Kardinaltugenden 129
Kirchenlehrer 15

Kollegialität /Bischöfe 12, 20, 37, 43
Kopien /Akten 49
Kult, unvordenklicher, seit unvordenkli

chen Zeiten 117, 121, s. a. Verehrung
Kultuskongregation 11

Litterae remissoriales 98, 99
Lumen gentium, s. Dogmatische Konstitu

tion

Mandatum Postulatoris 50

Märtyrer 28, 66, 120, 127
Märtyrer, englische 120
Martyrium 1, 2, 7, 8, 18, 22, 32, 41, 44,
55, 66, 68, 70, 78, 104, 109, 120

Meßfeier zu Ehren der älteren Seligen /
/Erlaubnis 75, 92, 103, 104, 116, 119,
121,

Moralische Sicherheit 76, 84 - 86
Motuproprio:
Gza da qualche tempo (vom 6. Feh. 1930)
9, 19, 26/27, 33, 100, 114, 156, 157

Sanctitas clarior (vom 19. März 1969)
10, 11, 19, 27, 42, 96, 101, 102, 158,
159

Nicht-Märtyrer 26, 72, 79
*„Nihil obstat" (Sanctitas clarior) 12, 19,
102

Normae (vom 4. Jan. 1939) 9, 19, 27, 32,
40, 42, 100, 101, 105, 116/117, 139

Normae (vom 7. Feb. 1983) 15, 16, 29,
32, 43 -46, 56, 106, 118, 139,
170 - 187 (Text)

Notar 31, 37, 38, 49, 151
„Nulla osta" 42 - 44, 50

Offizium /Erlaubnis 92, 103, 116, 119,
121

Ortskirchen 17

Papst 12, 89
Partikularkongreß 110
*Partikularverfahren über die Einhaltung
der Dekrete Urbans VIII. 18, 103, 115,
118, (s. a. Apost. Verf. de non cultu

und super casu excepto)
Personalbogen /Zeuge 36, 45, 46, 47, 56
Phänomene, außergewöhnliche 132
Plenarkongregation, Plenarversammlung
der Kardinäle 12, 102

Positio (Aufbau) 60 (Titel) 65
*Positio super casu excepto 99, 119
*Positio super introductione causae 38, 96
98
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Heroizität /Märtyrer 72 
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Kardinaltugenden 129 
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Mandatum Postulatoris 50 
Märtyrer 28, 66, 120, 127 
Märtyrer, englische 120 
Martyriunı 1, 2, 7, 8, 18, 22, 32, 41, 44, 

55, 66, 68, 70, 78, 104, 109, 120 
Meßfeier zu Ehren der älteren Seligen / 

/Erlaubnis 75, 92, 103, 104, 116, 119, 
121, 
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Motuproprio: 
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der Dekrete Urbans VIII. 18, 103, 115, 
118, (s. a. Apost. Verf. de non cultu 

und super casu excepto) 
Personalbogen /Zeuge 36, 45, 46, 47, 56 
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Positio (Aufbau) 60 (Titel) 65 
*Posítío super casu excepto 99, 119 
*Positio super íntroductione causae 38, 96, 

98 
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Positio super martyrio 14, 16, 95, 120
Positio super miraculo 14, 87
*Positio super virtutibus 16, 95, 97, 98,
100

*Nova positio super virtutibus 99
*Novissima positio super virtutibus 99

Positio super vita et virtutibus 14, 60, 65
Positio super vita, virtutibus et cultu 117
Positio super vita, virtutibus et fama sanc-

titatis 65

Positio /Niels Stensen 64
Positio /Peter Friedhofen 64, 65
*Positiones, „historische" 56, 63, 67, 97,
100, 105, 117

Postulator 25, 29 f., 58, 171
Praelatus theologus 14, 68, 69
Promemoria 2

Promotor 29
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Möns. Dr. Fabijan Veraja, geboren in
Metkovlc (Kroatien) am 20. 1. 1923.

Priester der Erzdiözese Split. Doktorat

in Theologie an der Päpstlichen Univer

sität Gregoriana (Rom) und Lizenziat in

Kirchenrecht an der Päpstlichen Late

ranuniversität.

1960 Erscheinen des Buches „Le origini

deUa controversia teologica sul contratto

di censo nel XIII secolo" (Rentenkauf), -

worüber der bekannte Rechtshistoriker

Gabriel Le Bras im „Vorwort" bemerk

te, daß er - in bezug auf die umfassen

de Bibliographie zum Thema Wucher -

keine solidere Arbeit zu kennen glaube.

1961 wurde Veraja als „Aiutante di Stu

dio" in die Historische Sektion der Ri

tenkongregation (seit 1969 Historisch-

Hagiographisches Amt der Heiligspre
chungskongregation) berufen, wo er

sich 20 Jahre lang mit verschiedenen

„historischen" Causen von Kanonisationskandidaten befaßte. Ihm verdanken sich
u. a. die Positiones über das Leben und die Tugenden der Seligen Niels Stensen

und Peter Friedhofen sowie die Inquisitio über Bartolo Longo.

Gleichzeitig widmete sich Veraja mit besonderer Sorgfalt der juristischen Vergan
genheit der Kongregation. Die Früchte seiner Arbeit auf diesem Gebiet sind in
Auswahi in der Bibiiographie dieses Buches enthalten. Diese waren zu einem gut
Teil wegbereitend für die Reform der 1983 in Kraft getretenen Gesetzgebung zur
Heiligsprechung. So schreiben die Patres Molinari und Gumpel in „Gregorianum"
1988, S. 134: „Wir verraten kein Geheimnis, wenn wir darauf hinweisen, daß er
(Veraja) wesentlichen Anteil hatte an der Vorbereitung und Formulierung der neu
en Gesetzgebung, zu der er nach weiteren maßgeblichen Untersuchungen auch
den ersten und bislang unübertroffenen Kommentar verfaßte {Commento alla nuo-
va legislazione per le' Cause dei Santi, Sussidi per lo Studio delle Cause dei Santi, 1,
S. Congregazione perle Cause dei Santi, Roma, 1983, pp. 54)."
Bei der hier vorliegenden deutschen Übersetzung handelt es sich um die vollstän
digste Aufbereitung des Kommentars mit sämtlichen praktischen Hinweisen, die
bei einer Diözesanuntersuchung und beim jeweiligen Fallstudium dieniich sein
können.

Von Dezember 1981 bis zu seiner Pensionierung im Januar 1993 wirkte Veraja als
Untersekretär der Heiligsprechungskongregation.

1998, XI, 205 Seiten, Leinen ISBN 3-85382-065-4

RESCH VERLAG, A-6010 INNSBRUCK, MAXIMILIANSTR. 8, PE. 8

Tel. (0512) 574772, Fax (0512) 586463, E-Mail: IGW@uibk.ac.at

Mons. Dr. Fabijan Vera ja, geboren in 
Metkovió (Kroatien) am 20. 1. 1923. 
Priester der Erzdiözese Split. Doktorat 
in Theologie an der Päpstlichen Univer- 
sität Gregoriana (Rom) und Lizenziat in 
Kirchenrecht an der Päpstlichen Late- 
ranuniversität. 
1960 Erscheinen des Buches „Le originär 
della controversia teologica sul eontratto 
di cent ne XIII secolo" (Rentenkauf), 
worüber der bekannte Rechtshistoriker 
Gabriel Le Bras im „Vorwort" bemerk- 
te, daß er - in bezug auf die umfassen- 
de Bibliographie zum Thema Wucher - 
keine solidere Arbeit zu kennen glaube. 
1961 wurde Vera ja als „Aiutante di stu- 
dio" in die Historische Sektion der Ri- 
tenkongregation (seit 1969 Historisch- 
Hagiographisches Amt der Heiligspre- 
chungskongregation) berufen, WO er 
sich 20 Jahre lang mit verschiedenen 

„historischen" Causen von Kanonisationskandidaten befaßte. Ihm verdanken sich 
u. a. die Positiones über das Leben und die Tugenden der Seligen Niels Stensen 
und Peter Friedhofen sowie die Inquisitio über Bartolo Longo. 
Gleichzeitig widmete sich Vera ja mit besonderer Sorgllalt der juristischen Vergan- 
genheit der Kongregation. Die Früchte seiner Arbeit auf diesem Gebiet sind in 
Auswahl in der Bibliographie dieses Buches enthalten. Diese waren zu einem gut 
Teil wegbereitend für die Reform der 1983 in Kraft getretenen Gesetzgebung zur 
Heiligsprechung. So schreiben die Patres Molinari und Gumpel in „Gregorianum" 
1988, S. 134: „Wir verraten kein Geheimnis, wenn wir darauf hinweisen, daß er 
(Vera ja) wesentlichen Anteil hatte an der Vorbereitung und Formulierung der neu- 
en Gesetzgebung, zu der er nach weiteren maßgeblichen Untersuchungen auch 
den ersten und bislang unübertroffenen Kommentar verfaßte (Commento alla nuo- 

legislazione per le* Cause der Santi, Sussidi per lo Studio delle Cause der Santi, 1, va „ 

S. Congregazione per le Cause der Santi, Roma, 1983, pp. 54)." 
Bei der hier vorliegenden deutschen Übersetzung handelt es sich um die vollstän- 
digste Aufbereitung des Kommentars mit sämtlichen praktischen Hinweisen, die 
bei einer Diözesanuntersuchung und beim jeweiligen Fallstudium dienlich sein 
können. 
Von Dezember 1981 bis zu seiner Pensionierung im Januar 1993 wirkte Vera ja als 
Untersekretär der Heiligsprechungskongregation. 

1998, XI, 205 Seiten, Leinen ISBN 3-85382-065-4 

RESCH VERLAG, A-6010 INNSBRUCK, MAXIMILIANSTR. 8, PF. 8 
Tel. (0512) 574772, Fax (0512) 586463, E-Mail: IGW@uíbk.ac.at 


